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33. Sitzung 

Bonn, den 17. Mai 1973 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsident Frau Renger: Die Sitzung ist eröff-
net. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 12 der 
Tagesordnung auf: 

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die Sechzehnte Rentenanpas-
sung und zur Regelung der weiteren Anpas-
sungen der Renten aus den gesetzlichen Ren-
tenversicherungen sowie der Geldleistungen 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
- Drucksache 7/427 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 7/567 —
Berichterstatter: Abgeordneter Krampe 

bb) Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuß) 

— Drucksache 7/532 — 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Nölling 

(Erste Beratung 28. Sitzung) 

b) Zweite Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes über die Sechzehnte Rentenanpassung 
und zur Regelung der weiteren Anpassungen 
der Renten aus den gesetzlichen Rentenver-
sicherungen sowie der Geldleistungen aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung 
— Drucksache 7/446 -- 
Bericht und Antrag des Ausschusses für Ar-
beit und Sozialordnung (11. Ausschuß) 

— Drucksache 7/532 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Nölling 

(Erste Beratung 28. Sitzung) 

Wünschen die Berichterstatter das Wort? — Bitte, 
Herr Berichterstatter! 

Dr. Nölling (SPD) : Ich habe lediglich eine Be-
richtigung anzugeben; im übrigen verzichte ich auf 

die Berichterstattung. Es muß bei der Anpassung der 
Unfallversicherung statt „9,1" heißen „9,4". 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Sonst hätte der 
Oppositionsredner das ohnehin gleich klar- 

gestellt!) 

— Sie sehen, wir sind heute morgen „auf zack". 

Präsident Frau Renger: Ich eröffne die Aus-
sprache. Wird das Wort zur allgemeinen Aus-
sprache gewünscht? -- Bitte, Herr Abgeordneter 
Franke. 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Prau Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
beraten heute hier in zweiter Lesung den Entwurf 
eines Sechzehnten Rentenanpassungsgesetzes. Die 
Fraktion der CDU/CSU stimmt den darin angespro-
chenen Erhöhungen der Bestandsrenten um 11,35 % 
zu. Das tun wir vor allem auch deshalb, weil es die 
CDU/CSU war, die gegen den Widerstand von SPD 
und FDP im letzten Jahr die vorgezogene Renten-
anpassung durchgesetzt hat. 

Am 6. April haben wir allerdings in diesem Hause 
schon erklärt, daß wir den Verschlechterungen, die 
in Ihrem Gesetzentwurf außerdem enthalten sind 
und hier von Ihnen in das Sechzehnte Rentenanpas-
sungsgesetz eingearbeitet sind, nicht zustimmen 
werden. Wir werden uns an dem Sammeleifer, den 
Sie, SPD und FDP, entwickelt haben, Wahlgeschenke 
einzusammeln, nicht beteiligen. 

(Bravo-Rufe bei der CDU/CSU. — Abg. 
Wehner: Das klingt zu schön!) 

Hier trifft wirklich zu: nach den Wahlen bitte zah-
len! Dabei streichen Sie sogar das „bitte". 

(Dr. Schellenberg: Das stammt von Barzel, 
und der ist nicht mehr da!) 

Sie oktroyieren einfach: hier werden Wahlgeschenke 
wieder eingesammelt! Das ist der dritte Akt einer 
sozialen Demontage seit dem 19. November 1972. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Sie holen sogar das zurück, wozu Sie in der Schluß-
abstimmung am 21. September des vergangenen 
Jahres auch noch Ihre Zustimmung gegeben haben, 
z. B. die Rentenniveausicherung. 

Ich wiederhole noch einmal: die CDU hatte im 
letzten Jahre beantragt und durchgesetzt, als Ziel 
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Franke (Osnabrück) 
eine mittelfristig zu erreichende Grenze von 50% 
des Bruttoarbeitsentgelts für die Rentner zu garan-
tieren. Mit dieser Art Regelbindung — ich wieder-
hole das, was ich am 6. April gesagt habe — woll-
ten wir verhindern, daß Überschüsse bei den Ren-
tenversicherungsträgern, die u. a. aus der inflatio-
nären Entwicklung anfallen, zu Lasten der Rentner 
verplant und für andere Zwecke — vielleicht auch 
zeitlich „günstig" plaziert — ausgegeben werden. 

Die Erhöhung der Renten um 11,35 %, die die 
Rentner jetzt erhalten sollen, reicht kaum aus, das 
Realeinkommen der Rentner zu verbessern. Nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes erreichte 
die Steigerung der Lebenshaltungskosten für Rent-
nerhaushalte in diesem Monat gegenüber dem Ver-
gleichsmonat des Vorjahres 9 %. Es bleibt also eine 
Nettoerhöhung um nur 2,35%, und das bei einer 
zunehmenden Tendenz der Steigerung der Lebens-
haltungskosten. 

Diese Tatsache zwingt uns, die von Ihnen vorge-
sehene Änderung der Niveausicherungsklausel, d. h. 
die Sicherung des Rentenniveaus auf einem niedrige-
ren Stand, abzulehnen, ihr energisch zu wider-
sprechen. 

Warum tun wir das, meine Damen und Herren? — 
Ich darf Ihnen hier einmal ein paar Zahlen vortra-
gen. Ich zitiere aus der Übersicht 12 auf Seite 30 
des Rentenanpassungsberichts der Bundesregierung 
vom 31. Januar 1973 mit der Überschrift „Durch-
schnittliche Höhe der am 1. November 1972 laufen-
den Versichertenrenten nach anrechnungsfähigen 
Versicherungsjahren und Rentenarten". Nach die-
ser Übersicht erhält ein Rentner bei einer 35- bis 
40jährigen Versicherungs- und Beitragszeit eine 
Rente von monatlich 578,80 DM. Nun muß man 
natürlich noch die zum 1. Juli eintretende Erhöhung 
um rund 11 °/o hinzurechnen. 

Ich darf diese Zahlen einmal mit den Zahlen ver-
gleichen, die wiederum das Statistische Bundesamt 
geliefert hat und die letztlich für Leistungen der 
Sozialhilfeträger maßgebend sind. Ich wiederhole: 
Ein Rentner mit 40 Versicherungsjahren erhält eine 
Rente von 578,80 DM plus 11 %, die ab 1. Juli hin-
zukommen. Nun gibt es aber Leute, die nicht ge-
arbeitet oder während ihres ganzen Arbeitslebens — 
aus welchen Gründen auch immer — keine Beiträge 
gezahlt haben. Sie bekommen heute als Sozialhilfe-
empfänger für sich und ihre Frau eine Leistung aus 
der Sozialhilfe. 

Ich darf hierzu einmal ein Beispiel aufmachen. Die 
Regelsätze der Sozialhilfe belaufen sich in Nord-
rhein-Westfalen für einen Alleinstehenden oder 
Haushaltungsvorstand auf 217 bis 223 DM. Handelt 
es sich um ein Ehepaar, so erhält die Frau einen Zu-
schlag von 80 % von 223 DM, also 178 DM. Das 
Ehepaar erhält somit 401 DM. Dazu gibt es einen 
Mehrbedarfszuschlag in Höhe von 30 %, wenn beide 
Ehepartner älter als 65 Jahre oder erwerbsunfähig 
sind; das macht 120 DM. Die Gesamtleistung beträgt 
also 521 DM. Für den Mietbedarf kommen noch 
225 DM hinzu. Leute, die — aus welchen Gründen 
auch immer — keine Beiträge zur Sozialversiche-
rung gezahlt haben und keine Einkünfte aus irgend- 

welchen anderen Unterhaltsleistungen erhalten, be-
kommen demnach eine Hilfe zum Lebensunterhalt 
in Höhe von 746 DM. Dazu gibt es noch „Hilfe in be-
sonderen Lebenslagen" : für höherwertige Beklei-
dungsgegenstände usw. usw. von monatlich rund 
70 DM. Am Ende kommt also eine Sozialhilfe von 
insgesamt 816 DM heraus, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, für Leute, die keine Beiträge 
zur Sozialversicherung gezahlt haben. 

An diesem Beispiel wollte ich Ihnen einmal klar-
machen, wie notwendig es ist, sich hier auch für 
die Rentenniveausicherung einzusetzen und die so-
ziale Demontage durch die Anträge der SPD und 
der FDP hier nicht zuzulassen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, wir haben aus diesem 
Grund — ich weise darauf noch einmal hin — im 
Ausschuß dafür plädiert, einer Trennung des Sech-
zehnten Rentenanpassungsgesetzes, d. h. der Erhö-
hung, von der Änderung der Niveausicherungsklau-
sel zuzustimmen. SPD und FDP haben diesem un-
serem Antrag nicht zugestimmt. Wir legen Ihnen 
deshalb wieder getrennte Anträge vor: einmal den 
Antrag auf Erhöhung um 11,35 % — dieser Erhö-
hung stimmen wir zu, meine Damen und Herren —; 
aber wir lehnen die Änderung der Niveausiche-
rungsklausel ab, wie sie von Ihnen zuungunsten der 
künftigen Rentner hier eingebaut worden ist. 

Wir werden jetzt — ich wiederhole noch einmal 
das, was ich am 6. April gesagt habe — zu der da-
mals von Ihnen bemängelten, aber von uns auf-
rechtzuerhaltenden Zangenbewegung zwischen die-
sem Haus und dem Bundesrat ansetzen, um zu ver-
hindern, daß die Rentner in der Bundesrepublik 
Deutschland durch SPD und FDP im Verteilungs-
kampf unter den Schlitten geraten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Nun zu einem anderen Thema. Die Bundesregie-
rung feierte mit dem üblichen Propagandaaufwand 
eine — wie sie sie selber bezeichnete — große 
soziale Tat; und man kann darüber streiten, ob das 
nicht wirklich eine große soziale Tat ist. Ich darf 
aus dem Bulletin der Bundesregierung vom 13. Fe-
bruar 1973 zitieren. Dort heißt es unter der Über-
schrift „16. Rentenanpassung — Beschluß des Bun-
deskabinetts" — Herr Minister, ich freue mich, daß 
Sie auch da sind — 

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

unter anderem: 

Der Gesetzentwurf zur 16. Rentenanpassung 
sieht auch vor, die jährliche Anpassung der 
Renten künftig unmittelbar entsprechend der 
automatischen Entwicklung der allgemeinen 
Bemessungsgrundlage (Durchschnittslöhne und 
-gehälter in einem Drei-Jahres-Zeitraum) vor-
zunehmen. Die bisherigen Anpassungsgesetze 
können dann entfallen. Statt dessen sollen die 
Steigerungssätze alljährlich vom Bundesarbeits-
minister bekanntgemacht werden. 

Durch diese Neuregelung 

— und jetzt kommt der entscheidende Satz, Herr 
Minister — 
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wird die Position der Rentner in der sozialen 
Sicherung weiter gestärkt und die verwaltungs-
mäßige Durchführung der Rentenanpassungen 
erleichtert. 

Ich kann nur sagen: Wir stimmen dem Arbeits-
minister in dieser Bewertung durchaus zu. 

Noch ein weiteres — Herr Eicher, jetzt kommt 
das Zitat von Ihnen, das ich Ihnen gestern schon 
ankündigte; ich wollte nur noch nicht sagen, welches 
es ist —: Am 23. März sagte der Staatssekretär aus 
dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung Eicher im Bundesrat — hier muß ich etwas 
länger zitieren, vor allem auch um einmal deut-
lich zu machen, welch großen Wert diese Bundes-
regierung und sicherlich auch SPD und FDP dieser 
wichtigen Änderung, nämlich der Anpassungsauto-
matik, beimessen — laut Protokoll des Bundes-
rates: 

Der Gesetzentwurf enthält weiter den Vor-
schlag der Bundesregierung, die Renten in der 
Rentenversicherung und in der Unfallversiche-
rung ohne besonderes Gesetz an die Entwick-
lung der Löhne und Gehälter automatisch anzu-
passen. Sicherheit und Stetigkeit der Renten-
anpassungen sind wichtige sozialpolitische 
Grundsätze der Bundesregierung. Durch diesen 
Vorschlag der Bundesregierung — der im übri-
gen die volle Unterstützung des Sozialbeirats 
findet — wird die Stellung der Rentner im Ein-
kommensgefüge gestärkt und Bestrebungen, die 
jährliche Anpassung der Renten ganz oder teil-
weise in Frage zu stellen, der Ansatzpunkt ge-
nommen. 

Das alles sind Sätze, meine Damen und Herren, 
die wir Wort für Wort unterstreichen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die Rentenanpassungen werden vorausbe-
rechenbar; die Versicherten können sie in ihrer 
Lebensplanung zugrunde legen. 

Man muß sich dieses Wortgeklingel einmal durch 
den Gehörgang gehen lassen! 

Die Rechte des einzelnen werden transparenter. 
Bei Verwirklichung des Vorschlags der Bundes-
regierung können die Rentner stets darauf 
bauen, daß sie automatisch und regelmäßig am 
Einkommenszuwachs der Erwerbstätigen voll 
teilhaben. 

Alles unterstrichen! 

Meine Damen und Herren, 

— so sagt Herr Eicher weiter 

es muß mit aller Deutlichkeit auch in diesem 
Hause gesagt werden, daß dies in der Vergan-
genheit nicht immer der Fall war. Es ist nicht 
nur einmal von verschiedenen Kreisen darauf 
hingewiesen worden, daß die Rentenanpassung 
nicht in dem gleichen Umfang, in dem die Be-
messungsgrundlage gestiegen ist, durchgeführt 
werden sollte. Einmal war es die konjunkturelle 
Situation, ein anderes Mal war es die Finanz-
lage der Rentenversicherung, die nach Auffas

-

sung bestimmter Kreise eine geringfügige Erhö-
hung der Renten erforderte. 

Soweit das Zitat, meine Damen und Herren. 

Nun hören wir bei den Beratungen im Ausschuß 
mit großer Überraschung, daß die FDP und die SPD 
beantragt haben, diese Anpassungsautomatik zu 
streichen, die mit großem Wortgeklingel als eine 
große soziale Tat gefeiert worden ist. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU.) 

Ich kann Ihnen dazu nur sagen, daß wir der 
Änderung dieser Anpassungsautomatik ebenfalls 
nicht zustimmen werden. Sie werden gleich noch 
Gelegenheit haben, die Stellungnahme der Mehr-
heit des Bundesrates hierzu zu hören. 

Aber da ich so gut zitiert habe und mir diese 
Argumente so gut paßten, die mir die Regierung 
geliefert hat. 

(Abg. Dr. Schellenberg: „Gut" kann man 
nicht sagen!) 

— Es ist eine Frage, ob man gut vorlesen kann, 
verehrter Herr Schellenberg. Ich habe die Zitate, 
denen wir uns bis auf die Schlußfolgerungen, die 
Herr Eicher daraus gezogen hat, anschließen müs-
sen, mit dem Qualitätsbegriff „gut" belegt. 

Wir erhielten mit dem Datum vom 14. Mai ein 
Telegramm aus Düsseldorf. In Düsseldorf ist die 
DGB-Zentrale. Dort gibt es einen besonders sach-
verständigen Mann, der sich immer heftig und kri-
tisch mit uns auseinandergesetzt hat. Er ist auch 
nicht unserer politischen Überzeugung, nämlich nicht 
der politischen Überzeugung der CDU/CSU. Soweit 
ich informiert bin, ist er ein eingeschriebenes und 
eifriges Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. 
Aber insbesondere in seiner Fraktion als stellver-
tretender Vorsitzender des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes hat er uns und auch den anderen 
Fraktionen, wie wir gehört haben, ein Telegramm 
zur Frage des Rentenanpassungsgesetzes geschickt. 
Darin schreibt Herr Gerd Muhr vom Deutschen 
Gewerkschaftsbund in Düsseldorf — ich darf zitie-
ren, verehrte Frau Präsidentin —: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Mit Bestür-
zung hat der DGB von der für ihn völlig unver-
ständlichen Entscheidung Kenntnis erhalten, 
nach der die vom DGB seit der Rentenreform 
von 1957 geforderte und nun von der Bundes-
regierung in ihrem Gesetzentwurf über die 
16. Rentenanpassung vorgesehene Automatik 
der Dynamisierung vom Ausschuß für Arbeit 
und Sozialpolitik abgelehnt wurde. 

Hier darf ich ergänzen: von der Mehrheit des Aus-
schusses. CDU/CSU haben dem nicht zugestimmt, 
meine Damen und Herren. 

Abgesehen davon, daß das Kabinett und das 
Bundesarbeitsministerium die automatische Ren-
tenanpassung befürworten, hat der DGB keiner-
lei Verständnis dafür, die materielle Situation 
der Rentner weiterhin jedes Jahr zum Spielball 
von verschiedenartigen Interessen werden zu 
lassen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
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 — Das war ein Beifall für den DGB, meine Damen 
und Herren aus der Mitte des Hauses. 

Es ist sowohl der Rolle des Bundestages als 
auch der Stellung der Rentner in diesem Staate 
unwürdig, wenn im Vordergrund der Ableh-
nung das Bemühen stand, die Entscheidung über 
die Rentenanpassung der aktuellen wirtschafts-
und konjunkturpolitischen Situation vorzube-
halten. Gerade den Rentnern gegenüber, die 
obenhin der aktuellen Lohn- und Gehaltsent-
wicklung mit drei- bis vierjähriger Verzögerung 
folgen, ist es nicht zumutbar, daß sie als letztes 
Glied der Einkommenskette eventuell Opfer von 
der normalen Anpassung abweichender wirt-
schaftspolitischer Entscheidungen werden. Der 
DGB erwartet deshalb, daß der Bundestag die 
Entscheidung des Ausschusses für Arbeit und 
Sozialpolitik korrigiert, und bittet Ihre Fraktion 
ebenfalls, für eine Änderung einzutreten. 

Die Fraktion der CDU/CSU, meine Damen und 
Herren, hat dieser Änderung der Anpassungsauto-
matik nicht zugestimmt und wird ihr auch in diesem 
Hause nicht zustimmen. 

Präsident Frau Renger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU): Nein, ich mache 
das jetzt wie Herr Wehner. 

(Heiterkeit und Beifall hei der CDU/CSU.) 

Wir werden zugunsten der Rentner nicht zulas-
sen, meine Damen und Herren, daß Sie von Ihrer 
Mehrheit Gebrauch machen, und wir werden zu der 
Zangenbewegung ansetzen, um soziale Schlechter-
stellung der sozial Schwachen zu verhindern. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Nölling. 

Dr. Nölling (SPD) : Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Das war wieder einmal ein 
schönes Beispiel dafür, wie man Sozialpolitik mit 
der Kneifzange machen will. 

(Heiterkeit und Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Seit 1970, meine Damen und Herren, hören wir 
ununterbrochen immer wieder dasselbe, wenn es 
um Rentendebatten geht: immer wieder dieselbe 
Panikmache, 

(Zuruf des Abg. Rawe) 

immer wieder denselben Versuch der Verunsiche-
rung und Verwirrung der Rentner und der deut-
schen Öffentlichkeit. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Härzschel: 
Das machen Sie doch! — Weitere Zurufe 

von der CDU/CSU.) 

Das ist sehr verständlich, meine Damen und Her-
ren, gerade auch heute morgen, weil sich natürlich 

hinter dieser Methode des Herrn Kollegen Franke 
und der CDU Systematik verbirgt; das ist klar. 

(Abg. Rawe: Herr Kollege Nölling, wollen 
Sie dem Deutschen Gewerkschaftsbund vor- 
werfen, daß er hier Panikmache betreibt? 

Das ist ja neu!) 

Sie wollen einmal von der desolaten Situation in 
Ihrer Partei ablenken. Dazu ist Ihnen natürlich jedes 
Mittel recht. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu- 
rufe von der CDU/CSU.) 

Zum anderen wollen Sie davon ablenken, daß dieses 
Anpassungsgesetz, das wir heute verabschieden, den 
höchsten Anpassungssatz für die Rentner vorsieht, 
seitdem es die dynamisierte Rentenversicherung in 
der Bundesrepublik gibt, nämlich 11,35%. 

(Abg. Härzschel: Weil es die höchste Infla

-

tion gibt!) 

— Nun, dieses Verhältnis zwischen Inflation und 
Rentensteigerungen kennen wir inzwischen bis zum 
Erbrechen. Daran haben Sie sich ja seit 1970 hoch

-

gehangelt. Herr Kollege Franke, Sie setzen meines 
Erachtens in der Diskussion über unser Renten-
system eine schlimme Tradition fort, wenn Sie hier 
den Eindruck erwecken, als ob es den Rentnern in 
den letzten Jahren schlechter gegangen sei und in 
Zukunft schlechter gehen würde. Dazu werde ich 
Ihnen nachher ein paar Zahlen und auch Argu-
mente liefern. 

Sie haben so eine Gewohnheit an sich, außer-
ordentlich viel zu zitieren, wenn es Ihnen in den 
Kram paßt. Ist dies nicht der Fall, so lassen Sie das 
weg, und zwar auch so, wie es Ihnen beliebt; ich 
verstehe das sehr gut. Aber vielleicht verwenden 
Sie doch dann in einer solchen Debatte auch einmal 
ein paar eigene Gedanken, wenn es darum geht, 
beispielsweise hier die Rentenniveausicherungs-
klausel zu begründen. Sie sollten z. B. auf das ein-
gehen, was Sachverständige dazu kritisch ange-
merkt haben. Davon ist natürlich keine Rede. 

Im übrigen haben Sie heute den DGB zitiert. Ich 
bin der Meinung, der DGB irrt hier in seinem 
Schreiben und hat sich nicht richtig darüber infor-
miert, was die Gründe sind; 

(Abg. Härzschel: Wahrscheinlich auch 
„Panikmache" vom DGB!) 

ich will sie Ihnen heute nennen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Es gibt in dem Änderungsantrag der CDU/CSU, 
meine Damen und Herren, zwei Punkte. Einmal geht 
es um die Rentenniveausicherungsklausel, die die 
CDU im vorigen Jahr als sozialpolitische Neuerung 
eingebracht hat, und zwar zunächst als Ersatz für 
eine vorgezogene Rentenanpassung. Deshalb hat 
dieser erste Gesetzentwurf damals keine finanzielle 
Begründung enthalten. Sie haben das damals alter-
nativ gesehen. Und als Sie am 21. September im 
Bundestag eine Stimme Mehrheit hatten, haben Sie 
gesagt, das wollen wir auch noch durchdrücken und 
haben dann diese Rentenniveausicherungsklausel in 
das Gesetz mit hineingenommen. 
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Nun behauptet Herr Franke, daß wir uns, wenn 

wir dies ändern wollten, indem wir es praktikabel 
und sozialpolitisch überhaupt sinnvoll machen, der 
sozialen Demontage schuldig machten. 

(Zuruf des Abg. Rawe.) 

Dazu, Herr Kollege Franke, haben wir hier am 
6. April ausführlich gesprochen. Ich meine, Sie ha-
ben, wenn es schon um Demontage geht, Verständ-
nis dafür, wenn ich sage, daß wir zur Zeit eine 
ganze Reihe von praktischen Anschauungsbeispie-
len aus Ihrer Partei vor Augen geführt bekommen. 

(Abg. Rawe: Können Sie einmal sagen, was 
das mit der Rentenreform hier zu tun hat?! 

Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

Vielleicht drängt sich Ihnen das Wort deshalb ganz 
besonders auf, weil Sie zur Zeit eine personelle De-
montage nach der anderen veranstalten. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Kommen Sie zur 
Sache! — Weitere Zurufe von der CDU/ 

CSU.) 

Ich komme zur Sache, und zwar sehr genau. 

Ich spreche zunächst über die automatische An-
passung. Herr Kollege Franke, Ihre Fraktion war 
immer gegen die automatische Anpassung. Sie ha-
ben bei 16 Rentenanpassungen nicht ein einziges 
Mal die Initiative ergriffen, um die Automatik in 
ein Gesetz hineinzubringen, und jetzt, wo wir Auf-
fassungsunterschiede über den Zeitpunkt der Ein-
führung und über nichts anderes haben, kommen 
Sie und sagen: Da müssen wir uns doch dazwischen-
klemmen, da können wir doch Honig saugen aus 
vermutlichen Auffassungsunterschieden im Grund-
satz, die gar keine im Grundsatz sind, sondern nur 
in bezug auf den Zeitpunkt. 

Wir halten es aus einer Reihe von Gründen 
nicht für zweckmäßig, die Automatik in diesem Ge-
setz zu verankern: 

Erstens. Wir nehmen die Bedenken, die der So-
zialbeirat geäußert hat, ernst und machen uns hier 
zum Anwalt der Fragen des Sozialbeirats. Der So-
zialbeirat hat immer eine wichtige, von allen Frak-
tionen anerkannte Rolle bei der Weiterentwick-
lung der Rentenversicherung gespielt. Wir meinen, 
wir müßten uns der Fragen, die der Sozialbeirat ge-
stellt hat, annehmen, und haben zu diesem Zweck 
Besprechungen vereinbart. Das war ja auch die 
Meinung der Opposition. 

(Abg. Franke [Osnabrück]: Laut Herrn 
Eicher hat der Sozialbeirat zugestimmt!) 

— Aber Sie wissen, daß das nur von Teilen ge-
schehen ist. Wir lesen im Gutachten — Herr Kol-
lege Franke, Sie können ja so gut zitieren, dann 
müssen Sie auch gut lesen können —, daß ein Teil 
zugestimmt hat, ein anderer Teil nicht, sondern mit 
Bedauern gesagt hat, daß diese Automatik seine 
Stellung unterminiert. 

(Abg. Rawe: Aber die Mehrheit des Sozial

-

beirats hat zugestimmt!) 

Der zweite Punkt, Herr Kollege Franke, betrifft 
eigentlich das Selbstverständnis auch dieses Parla

-ments. Bei Größenordnungen von 7 bis 8 Milliar-
den DM jährlich muß man noch einmal in die Dis-
kussion eintreten, ob wir tatsächlich zu einer an-
deren Form, zu einer anderen Methode kommen 
wollen. Es geht doch in der Sache ,da werden Sie 
mir zustimmen — nicht um irgendeine materielle 
Verbesserung. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

— Na ja, da werden Sie mir zustimmen, weil in die-
ser Verlautbarung in der Tat meiner Meinung nach 
Wortgeklingel steht. Man kann nicht alles als Re-
form verkaufen, auch nicht so etwas. 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Akzeptiert! Gut!) 

Das ist auch meine Meinung. 

Aber ich glaube, Sie stimmen mir zu: Es geht um 
die Methode, nicht um den materiellen Kern oder In-
halt dessen, was die Rentner auf Grund der gesetz-
lichen Vorschriften in Zukunft bekommen sollen. 
Wir meinen also, daß wir das noch einmal über-
legen müßten unter dem Gesichtspunkt: Was kann. 
und darf das Parlament abgeben hinsichtlich der 
Verfügung über solch ungeheuer große Milliarden-
beträge? Wir lassen keinen Zweifel daran, meine 
Damen und Herren, daß wir mit der Mehrheit des 
Sozialbeirats übereinstimmen und auch ein zeit-
weiliges Abweichen von der Rentenformel, bei-
spielsweise im Interesse einer Stabilitätspolitik, 
weder betreiben noch hinnehmen werden. Das ist 
unsere Auffassung, die wir hier noch einmal bestä-
tigen wollen. 

Nun komme ich zu einigen Zahlen, Herr Kollege 
Franke. Im Bundesbankbericht, den ich vielleicht 
heranziehen darf die Zahlen sind nachprüfbar —, 
ist über die Entwicklung des Renteneinkommens 
seit 1963 folgendes gesagt: 

Von 1963 his 1972 sind die Renteneinkommen 
um 123% gestiegen, die Einkommen (netto) der 
Aktiven um 103%. In diesem Jahr kommen 
noch einmal 11,35 % hinzu. 

(Abg. Franke [Osnabrück]:: Bei 9% Preis

-

steigerung!) 

Im letzten Jahr betrug die reale Einkommens-
verbesserung der Rentner über 8 °/o, die der 
Aktiven nur 3 1/2 %. 

In diesem Jahr werden die Rentner ganz sicher etwa 
3 bis 31/2 % real mehr haben. 

(Abg. Franke [Osnabrück]: Nein, 2 %!) 

Wir wissen noch nicht, wie es bei den Aktiven ist, 
und wir haben es immer als eine unserer Aufgaben 
angesehen, in diesem Parlament nicht nur die Inter-
essen der Rentner zu vertreten, sondern auch die 
Interessen der aktiv Beschäftigten, die durch ihre 
Beitragszahlungen das Finanzierungsvolumen auf-
bringen müssen. 

Wir haben in drei Jahren, d. h. von 1973 bis 1975, 
Rentensteigerungen in Höhe von fast 40 %  in Aus-
sicht. Es gibt keine andere größere Gruppe von Ein-
kommensbeziehern in diesem Lande, die mit einer 
solchen Gewißheit in die Zukunft sehen kann, was 
ihre Einkommensentwicklung und ihre Einkommens- 
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erwartungen betrifft. Weder die Arbeitnehmer noch 
die Selbständigen noch irgendeine andere Gruppe 
kann mit diesem Vertrauen in die Zukunft schauen. 

(Zuruf von der CDU/CCSU: Das liegt doch 
an der inflationären Entwicklung!) 

— Ich habe über Realeinkommensentwicklungen ge-
sprochen; ,das wollen Sie doch nicht bestreiten. 
Wenn die Einkommen der Rentner um 20 Punkte 
schneller steigen als die Einkommen der Aktiven, 
dann wollen Sie sich doch nicht hier hinstellen und 
sagen, das habe keine realen Einkommensverbesse-
rungen für die Rentner zur Folge. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Weil sie vorher 
30 Punkte hinterhergehinkt waren! — 

Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Ich weiß nicht, warum Sie nicht auf dem Teppich 
bleiben können, wenn es um solche Zahlen geht! — 
Wenn wir in den nächsten drei Jahren außerdem 
fast 40 °/o Rentensteigerungen vor uns haben, dann 
stellen Sie sich hier hin und behaupten, es finde eine 
soziale Demontage statt! Ich finde das unerhört. 
Was an sozialer Unzufriedenheit durch eine solche 
Politik in unserem Volk zu einem Zeitpunkt ge-
schürt wird, wo wir uns gerade darum bemühen, 
von großen Teilen unserer Bevölkerung finanzielle 
Opfer zu verlangen, ist unglaublich. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir wollen diese Opfer von den Rentnern ausdrück-
lich nicht verlangen. 

(Abg. Rawe: Dann hättet ihr ihnen vorher 
nicht so viel vorlügen dürfen!) 

Ein paar Worte zur Niveausicherungsklausel. 
Diese Rentenniveausicherungsklausel ist unprakti-
kabel, sie ist systemwidrig, und sie hilft den Rent-
nern nicht. In Wirklichkeit bringt sie die Rentner in 
die Debatte um die Konjunkturpolitik und um die 
Stabilisierungspolitik, anstatt sie aus der Unsicher-
heit und aus dieser Debatte herauszuhalten. Das ist 
genau das Umgekehrte von dem, was Sie soeben 
gesagt haben. Wenn — diesen Einwand sollten Sie 
vielleicht gelten lassen — die Klausel bestehen-
bliebe, dann müßten in jedem Jahr im vorhinein die 
Lohnsteigerungen des nächsten Jahres berechnet 
werden, sie müßten den Rentenanpassungsgesetzen 
zugrunde gelegt werden, sie würden in die Tarif-
auseinandersetzungen präjudizierend eingreifen und 
damit eine Art Lohnleitliniencharakter bekommen. 
Das ist einer der Haupteinwände, die wir gegen 
diese geltende Fassung haben. 

Ein zweiter Einwand ist folgender. Wir haben im 
letzten Jahr eine Rentenreform verabschiedet, die 
auf einen Streich 208 Milliarden DM für die näch-
sten 15 Jahre mobilisiert hat. Wir wissen heute, 
daß die Mindestrentenentwicklung in diesem Jahr 
über unsere Annahmen sehr wahrscheinlich hinaus-
gehen wird. In bezug auf die Ausgaben für die 
flexible Altersgrenze bemerkt der Sozialbeirat, daß 
auch hier mit der 70%igen Annahme nicht gearbei-
tet werden könne; die Inanspruchnahme werde 
höher sein. Nun wollen Sie einen Regelmechanis-
mus bestehen lassen, der die Unsicherheitsfaktoren 
in bezug auf die weitere finanzielle Entwicklung 

unserer Rentenversicherung verschärfen muß. Ich 
meine, es wäre vernünftiger und verantwortlicher, 

(Abg. Härzschel: Wollen Sie eine Verbesse- 
rung des Rentenniveaus oder nicht?) 

wenn wir abwarteten, wie sich die Rentenfinanzen 
in der Zukunft entwickeln, anstatt durch immer 
neue Forderungen immer neue Unruhe und immer 
neue Unsicherheit zu schaffen. Wir müssen hier ein-
mal ein oder anderthalb Jahre zur Ruhe kommen, 
bevor wir über weitere Leistungsverbesserungen 
nachdenken können. 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Ihr bringt doch 
die Unruhe hinein!) 

— Es stimmt nicht, Herr Kollege Franke, daß den 
Rentnern etwas vorenthalten werde oder daß sich 
Überschüsse ansammelten, die den Rentnern gehör-
ten. Sie haben doch gestern in Berlin dabeigesessen, 
als uns die Sachverständigen des Ministeriums sag-
ten, wie es mit der Entwicklung der Einnahmen und 
Ausgaben aussieht. Sie ist in diesem Jahr so, daß 
nicht mehr da sein wird, als in den Schätzungen 
steht. 

Gehen wir mit anderen Leistungsverbesserungen 
über den Rahmen des letzten Jahres hinaus, dann 
müssen Sie „ja" sagen zu Beitragserhöhungen. Mit 
Ihrer Rentenniveausicherungsklausel ist die Forde-
rung nach weiteren Beitragserhöhungen untrennbar 
verbunden. Warum sagen Sie das nicht in diesem 
Zusammenhang? 

(Beifall bei Abgeordneten der FDP.) 

Anders läßt es sich, wenn die Rentenniveauversiche-
rungsklausel greift, nicht finanzieren. Das sollte man 
unseren Beschäftigten sagen, die gerade eine Erhö-
hung der Beitragssätze von 17 auf 18 °/o haben hin-
nehmen müssen. 

Präsident Frau Renger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Franke? 

Dr. Nölling  (SPD) : Bitte schön! 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Nölling, darf ich aus dem. Rentenanpassungsbericht 
zitieren, und ist Ihnen die Zahl nicht bekannt, daß 
erstens in diesem Jahr ein Überschuß bei der Arbei-
ter- und der Angestelltenversicherung von 5,9 Mil-
liarden DM anfällt? 

Zweitens. Warum nehmen Sie dann, wenn das 
stimmt, was Sie gerade sagten, den Trägern der 
Rentenversicherung 2,5 Milliarden DM aus ihrem 
Stock, und zwar zinslos, die Sie erst im Jahre 1981 
wieder zurückgeben wollen? Sehen Sie hier nicht 
auch die Gefahr einer notwendigen Beitragserhö-
hung? 

 
Dr. Nölling (SPD) : Wir haben darüber diskutiert, 

Herr Kollege Franke. Ich sehe diese Gefahr nicht. 
Diese 2'/2 Milliarden DM sind nicht weg; 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Das haben Sie 
doch gerade gesagt!) 
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sie kommen ab 1981 wieder. 

(Abg. Rawe: Herr Nölling, machen Sie nur 
beide Augen zu!) 

Sie haben einen Überschußbetrag genannt, der in 
etwa mit dem übereinstimmt, was man langfristig 
geschätzt hat. Das heißt, die Basis unserer Voraus-
schätzung wird auf diese Weise nicht verlassen. 

Ich möchte noch einen letzten Punkt erwähnen, 
weil Herr Kollege Franke die Auffassung vertreten 
hat, man müsse von bestimmten Entwicklungen seit 
dem letzten Jahr weiterhin absehen, nämlich von 
der Entwicklung, daß wir seit den letzten Renten-
diskussionen im vorigen Jahr in diesem Lande eine 
Bundestagswahl gehabt haben. Sie haben hier wie-
der mit dem Bundesrat gedroht. Sie bringen es fertig, 
in diesem Bundestag zu sagen und damit eine un-
erhörte Mißachtung der Mehrheit dieses Bundes-
tages auszusprechen: Wenn dieser Bundestag nicht 
so will wie wir als Opposition, dann werden wir zu 
einer Zangenbewegung mit Hilfe des Bundesrates 
ansetzen. Das ist, ich darf das mit aller Deutlichkeit 
sagen — — 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Jawohl, habe ich 
gesagt!) 

— Ja, ich weiß, daß dahinter Vorstellungen von dem 
stehen, was eine Mehrheit im Bundestag bedeutet 
und was der Wählerwille ist. 

(Abg. Franke [Osnabrück]:: Und was der 
Bundesrat ist!) 

— Ja, und was der Bundesrat ist, der immer mehr 
von Ihnen dazu mißbraucht wird, zu versuchen, Ihre 
rechthaberische Politik durchzusetzen und diesem 
Bundestag in den Arm zu fallen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Härzschel: Und Sie wollen ihn dann gleich- 

schalten!) 

Hier will die CDU/CSU auf dem Rücken der Rentner 
den starken Mann spielen, 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

wobei sie weiß Gott kein gutes Bild abgibt. Wir 
warnen Sie davor, Herr Kollege Franke, diesen 
Schritt zu tun, weil niemand dafür Verständnis hat  — 
am  allerwenigsten die Rentner selbst —, wenn die 
Anpassung verzögert wird. 

Vielleicht darf ich Ihnen zum Schluß einen Rat 
geben: 

(Zuruf von der CDU/CSU: Auch das noch!) 

Wir haben nicht den Eindruck, daß sich die CDU/ 
CSU schon von der Lungenentzündung kuriert hätte, 
die sie am 19. November befallen hat. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Wenn Sie dies durchhalten wollen, wie es ange-
droht worden ist, werden Sie sich dazu noch einen 
Bruch heben. Und mein Rat, meine Damen und Her-
ren: Seien Sie doch einmal einen Moment vernünftig, 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

lassen Sie die Demagogie und die Polemik beiseite, 
und schonen Sie sich bei diesem Ihrem Krankheits

-

bild und den zu erwartenden Gefährdungen so, wie 
das Herr Kollege Barzel vormacht. Ich glaube, daß 
wir dann vielleicht nach einem Jahr oder nach zwei 
Jahren auch wieder darüber diskutieren können, 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Sie haben keine 
Argumente!) 

ob wir in diesem Bundestag weitere Verbesserungen 
für die Rentner beschließen können oder nicht. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Dr. Hauser [Sasbach] : Saudummes Ge

-

schwätz! — Heiterkeit.) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Hölscher. 

Hölscher (FDP) : Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Der Rentner draußen, der diese Debatte 
verfolgt, könnte den Eindruck gewinnen, hier werde 
über alles mögliche geredet, über Automatik, Ren-
tenniveausicherungsklausel usw., Dinge, die für 
viele Rentner böhmische Dörfer sind, nur nicht über 
das, was ihn interessiert, nämlich wieviel Rente er 
in Zukunft erhält. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Lassen Sie mich zu Beginn darauf hinweisen, was 
das eigentlich Entscheidende ist, was den Rentner 
unmittelbar betrifft, nämlich die Anhebung der 
Renten per 1. Juli 1973 um 11,35%. 

(Abg. Müller [Berlin] : Das ist doch nicht Ihr 
Verdienst!) 

Präsident Frau Renger: Herr Abgeordneter 
Hölscher, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Franke? 

Hölscher (FDP) : Frau Präsidentin, es ist viel-
leicht undemokratisch, wenn ich Herrn Franke bitte, 
darauf zu verzichten, aber in Anbetracht der  fort-
geschrittenen Zeit und in Anbetracht dessen, daß er 
selbst keine Zwischenfrage zugelassen hat — Herr 
Franke, Sie wissen, wir wollen um 10.30 Uhr fertig 
sein —, bitte ich um Verständnis. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Rawe: Herr Hölscher, wir haben doch ge

-

rade erst angefangen! — Weitere Zurufe 
von der CDU/CSU.) 

Präsident Frau Renger: Das steht vollkommen 
in Ihrem Belieben, Herr Abgeordneter, ob Sie eine 
Frage zulassen. 

Hölscher (FDP) : Wir haben mit der Erhöhung 
um 11,35 % den höchsten Anhebungssatz überhaupt 
erreicht. Damit erhalten die Rentner einen Ausgleich 
für die Preissteigerungen und nehmen an der Lohn-
entwicklung teil. Trotz dieses hohen Anpassungs-
satzes haben wir nicht daran gedacht und werden 
auch nicht daran denken, etwa aus stabilitätspoli-
tischen Gründen Abstriche vorzunehmen. Stabilitäts-
politik auf dem Rücken der Rentner wird es nicht 
geben. Das sei allen denen gesagt, die uns derartige 
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Absichten unterstellen, z. B. gerade auch im Zu-
sammenhang mit unserer kritischen Haltung zur 
Einführung der jährlichen Automatik der Renten-
anpassung, womit ich beim ersten Stichwort dieser 
Debatte wäre. 

Gestatten Sie mir eine Zischenbemerkung: Es 
überrascht uns nicht, daß wir heute morgen auf 
unseren Plätzen einen Änderungsantrag der CDU/ 
CSU-Fraktion zu unseren Vorlagen finden. Wir hat-
ten das nach den Ausführungen des Landesministers 
Geißler im Ausschuß auch erwartet. Wir müssen 
aber hier feststellen, und ich möchte darin meinem 
Kollegen Dr. Nölling beipflichten, daß es erst der 
Richtlinienkompetenz oder, sollte ich sagen, der 
Lebenshilfe des Arbeitsministers von Rheinland-
Pfalz bedurfte, die Opposition des Deutschen Bun-
destages auf Bundesratsrichtung zu bringen. 

Meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktio-
nen sind keine Erfüllungsgehilfen, sie werden auf 
der Grundlage der ihnen am 19. November gegebe-
nen breiten Legitimation in eigener Verantwor-
tung auch in dieser Sache entscheiden. Tatsächlich 
besteht eine unterschiedliche Auffassung zwischen 
Regierung und Koalitionsfraktionen wegen der Ein-
führung einer jährlichen automatischen Rentenanpa-
sung durch clie Regierung ohne Einschaltung des 
Parlaments. Dies sind aber nicht etwa unterschied-
liche Auffassungen über die Ziele der Rentenpolitik. 
Selbstverständlich gibt es gute Gründe für die Auto-
matik. Selbstverständlich wollen wir, Regierung und 
Koalitionsfraktionen, gemeinsam eine Rentengesetz-
gebung und eine Rententechnik, die den berechtigten 
Interessen der Rentner auf zügige jährliche Anpas-
sung und schnelle Durchführung gerecht wird. 

Wenn wir aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
keine automatische Anpassung vornehmen wollen, 
so erhalten   das soll hier auch noch einmal mit 
aller Deutlichkeit gesagt werden unsere Rentner 
dadurch nicht eine Mark weniger. Im Gegenteil! 
Man kann auf Grund der Erfahrung der Vergan-
genheit auch die Meinung vertreten, daß gerade die 
jährlichen Rentenanpassungsgesetze die Möglichkeit 
geboten haben, aus aktuellen Situationen heraus 
z. B. strukturelle Verbesserungen vorzunehmen und 
Härten zu beseitigen. 

Wir Freien Demokraten sind aber auch der Mei-
nung, daß ein so schwerwiegender Schritt, nämlich 
der Verzicht des Parlaments auf die Verantwortung 
für ein Gesetz, das jetzt immerhin ein Finanzvolu-
men von 7 Milliarden DM hat und 10 Millionen 
Menschen betrifft, noch eingehender Überlegung 
bedarf. Dies um so mehr, weil eben — das ist nicht 
auszuschließen — unter Umständen auch Wirkun-
gen auf andere Bereiche, wo dann eine Automatik 
konsequent erscheint, erfolgen. 

Außerdem wäre, wenn die automatische Renten-
anpassung jetzt eingeführt würde, eine wesentliche 
Aufgabe des Sozialbeirats nicht mehr gegeben. Hier-
auf hat der Sozialbeirat in seiner Stellungnahme 
ausdrücklich hingewiesen. Ich glaube, es wäre nicht 
zu vertreten, eine Entscheidung zu treffen, ohne die 
Problematik mit dem Beirat besprochen zu haben. 
Im übrigen haben auch die Vertreter der Opposition 

im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung der Not-
wendigkeit dieser Gespräche zugestimmt. 

Gestatten Sie mir bei dieser Gelegenheit auch 
eine persönliche Anmerkung. Es gehört für mich als 
Parlamentsneuling eigentlich zu den guten Erfah-
rungen, die ich bisher machen konnte, daß — frei-
lich bei gleicher Zielsetzung von Regierung und 
Koalitionsfraktionen — aus einem ernsthaften par-
lamentarischen Selbstverständnis heraus auch sei-
tens der Koalitionsfraktionen einmal eine abwei-
chende Haltung gegenüber einem Regierungsvor-
schlag eingenommen wird. Wir sind also keine Ab-
stimmungsmaschine. Insofern wundert mich die Auf-
regung der Opposition doch sehr für die eine eigen-
ständige Parlamentarierhaltung doch noch selbst-
verständlicher sein sollte als für Mitglieder der 
Koalitionsfraktionen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Jedenfalls werden die Rentner 	das ist das Ent- 
scheidende — auch ohne Automatik zum 1. Juli ihre 
Rentenerhöhung bekommen, wenn es nach der 
Mehrheit in diesem Hause geht. Das ist das Wesent-
liche. Das ist auch das Entscheidende für unsere 
Haltung. 

Was die Rentenniveausicherungsklausel anlangt, 
so ist zunächst einmal festzustellen, daß sie weder 
nach dem geltenden Recht noch nach der von der 
Bundesregierung und von uns unterstützten Rege-
lung die Höhe der Rentenanpassung per 1. Juli 1973 
mit 11,35% tangiert. Dennoch aber ist sie vom 
Sechzehnten Rentenanpassungsgesetz nicht zu tren-
nen, weil hier schnellstens eine machtpolitische Ent-
scheidung der letzten Legislaturperiode korrigiert 
werden muß, 

(Abg. Franke [Osnabrück]: Dem habt ihr 
doch alle zugestimmt!) 

die, wenn sie fortbesteht, auch wegen ihrer gesamt-
wirtschaftlichen Tragweite gerade zu Lasten der 
Rentner gehen kann. Eine Ninveausicherungsklausel, 
die sich aus einem vorauszuschätzenden Arbeitneh-
merentgelt ergibt, ist nicht praktikabel. Danach 
müßte im Sommer eines jeden Jahres vorausge-
schätzt werden, wie die Einkommensverteilung des 
nächsten Jahres ist. Gerade die Lohnperspektiven 
der letzten Zeit haben doch gezeigt, wie problema-
tisch solche Voraussagen sind. Selbst für das lau-
fende Jahr erscheint die Lohnentwicklung ja noch 
unsicher. 

Natürlich hat das Stabilitätsprogramm auch Aus-
wirkungen auf die Löhne, aber die Regierung macht 
ja nicht die Preise, sie macht nicht die Löhne. Sie 
hat keine direkten Einwirkungsmöglichkeiten. Ganz 
realistische Voraussagen, geschweige denn exakte 
Vorausberechnungen sind unmöglich. 

Auf die grundsätzliche Problematik bei Voraus-
berechnungen -- gestatten Sie mir diesen Hin-
weis — hat auch wieder der Sozialbeirat selbst in 
seinem Gutachten vom 12. Januar 1973 hingewiesen. 
Wie problematisch ist es dann erst, wenn aus sol-
chen Schätzungen, für deren Richtigkeit niemand 
die Garantie übernehmen kann, unmittelbare ge-
setzgeberische Konsequenzen gezogen werden müs- 
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sen! Hier werden dann Orientierungsdaten gesetzt, 
die  z. B. prozyklische Wirkungen haben und mög-
licherweise aus der praktischen Anwendung her-
aus sogar die Tarifautonomie berühren können. 

Außerdem ist aber auch nicht von der Hand zu 
weisen darauf weist der Sozialbeirat hin , daß 
schwerwiegende Finanzierungsprobleme bei den 
Versicherungen auftreten, es sei denn, die Bei-
tragssätze würden weiter erhöht. Aber schon heute 
zahlen 23 Millionen aktive Arbeitnehmer für 10 Mil-
lionen Rentner bei einem Beitragssatz von, wie wir 
wissen, zur Zeit 18 O/0. Irgendwo ist eine Grenze er-
reicht, von der an eine weitere Belastung der Ak-
tiven nicht mehr zumutbar ist. Wir dürfen hierbei 
nicht vergessen, daß ein wesentlicher Bestandteil 
unseres Systems der sozialen Sicherung die Solida-
rität zwischen Erwerbstätigen und Ruheständlern 
ist. 

Wir stellen daher mit Genugtuung fest, daß der 
Sozialbeirat in seiner Stellungnahme vom 3. März 
den Vorschlag der Bundesregierung begrüßt, für 
die Niveausicherungsklausel den letzten Verdienst 
zugrunde zu legen. Der Beirat begrüßt — ich zitiere 
mit Ihrer Genehmigung, Frau Präsidentin —, „daß 
damit der Notwendigkeit Rechnung getragen wird, 
den Inhalt der Rentenniveausicherungsklausel so 
zu bestimmen, daß sie sowohl statistisch wie auch 
im Hinblick auf die daraus zu folgernden Maßnah-
men praktikabel ist". 

Im übrigen ist es einmal ganz interessant, die 
Entwicklung des Rentenniveaus nach geltendem 
Recht, bezogen auf die Nettoarbeitsentgelte, zu ver-
gleichen. Wir bekennen uns zwar zum System der 
Bruttoentgeltbewertung, doch muß man auch ein-
mal die Mittel, über die der Arbeitnehmer tatsäch-
lich verfügt, mit den Mitteln vergleichen, die der 
Rentner hat. Bei einem Vergleich der Lebenssitua-
tion vom verfügbaren Einkommen her waren die 
Rentner zu Zeiten von CDU-Arbeitsministern 
schlechter dran. In der Amtszeit des Arbeitsmini-
sters Katzer war das Rentenniveau im Jahre 1966, 
gemessen am Nettoarbeitsentgelt, 53,9 %. 1973 ist 
es 60,5 %. In früheren Zeiten hat sich die CDU 
gehütet, eine Diskussion über das Rentenniveau zu 
führen. Dabei will ich Ihnen, meine Damen und Her-
ren von der Opposition, gar nicht einmal das böse 
Schlagwort von der sozialen Demontage zurück-
geben. Ich stelle einfach fest: Unseren Rentnern 
geht es heute besser. 

Es kommt auch gar nicht so sehr darauf an, sich 
über formale, mathematische, fiktive Größen und 
Kriterien zu streiten. Wir wollen nicht, wie man 
bei der Opposition manchmal den Eindruck haben 
muß, Mogelpackungen produzieren, sondern eine 
seriöse Sozialpolitik machen. Dazu aber brauchen 
wir praktikable Gesetze. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat Herr 
Minister Dr. Geissler für den Bundesrat. 

Dr. Geissler, Minister des Landes Rheinland-
Pfalz: Frau Präsident! Meine Damen und Herren! 

Ich darf zunächst der Frage, die heute morgen bei 
den Diskussionsrednern der Koalitionsparteien auch 
schon eine Rolle gespielt hat, inwieweit der Bundes-
rat in der Frage der Sozial- und der Rentenpolitik 
ein Wort mitzureden habe, einer Frage, die hier 
kritisch beleuchtet worden ist, folgendes hinzufügen. 

Der Bundesrat ist ein Verfassungsorgan des Bun-
des und hat die Aufgabe, selbständig an der Staats-
tätigkeit des Bundes mitzuwirken. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es würde sicher der Machtkontrolle des föderativen 
Systems zuwiderlaufen, wenn jede abweichende 
Meinung eines Verfassungsorgans von der jeweili-
gen Regierungsmehrheit als mißbräuchliche Obstruk-
tion denunziert werden könnte. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Aus diesem Grunde wird der Bundesrat auch in 
Zukunft zu den wichtigen gesellschaftspolitischen 
Fragen seine Meinung sagen. Gerade in der Frage 
der Rentenpolitik — um jetzt dieses Beispiel einmal 
aufzugreifen — sind ja nicht nur die Interessen des 
Bundesorgans Bundesrat unmittelbar angesprochen, 
sondern auch die Interessen der Länder selber. Denn 
alles, was an Zahlen heute vormittag auch von Ihrer 
Seite, von der SPD und der FDP, vorgelegt worden 
ist, kann ja nicht darüber hinwegtäuschen, daß in 
der Bundesrepublik Deutschland auf Grund der stän-
dig steigenden Lebenshaltungskosten immer mehr 
Rentner unter das Sozialhilfeniveau absinken 

(Beifall bei der CDU/CSU 	 Widerspruch 
bei ,der SPD) 

und die Bundesländer und die Gemeinden ständig 
mehr dazu gezwungen werden, die Rentenversiche-
rung über die Sozialhilfe zu subventionieren. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich darf Sie einmal fragen, wie Sie die Situation 
eines Rentners beurteilen, der heute, weil er zur 
eigenen Haushaltsführung nicht mehr in der Lage 
ist, in ein Altersheim gehen muß bei einem Pflege-
satz pro Tag von 20 bis 25 DM — das bedeutet im 
Monat 600 bis 700 DM — und einem durchschnitt-
lichen Rentnereinkommen von 500 bis 600 DM. Ich 
frage Sie, wie der über die Runden kommen soll. 
Halten Sie es für richtig, daß ein solcher Rentner 
nach einem erfüllten Arbeitsleben für sein Taschen-
geld zum Sozialamt gehen muß? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das muß in diesem Zusammenhang, was das Sech-
zehnte Rentenanpassungsgesetz betrifft, und insbe-
sondere auch, was die Rentenniveausicherung an-
belangt, hier einmal deutlich zur Debatte gestellt 
werden. 

Ich habe hier das Wort ergriffen, um das Hohe 
Haus auf die Situation des Bundesrates auch in die-
sem Gesetzgebungsverfahren aufmerksam zu ma-
chen. Der Bundesrat hat den Bundestag gebeten, im 
Zusammenhang mit dem Sechzehnten Rentenanpas-
sungsgesetz die Rentenanpassung von der Frage der 
Rentenniveausicherung und der Anpassungsautoma-
tik zu trennen, und zwar deswegen, weil der  Bun- 
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desrat entsprechend seiner in den vergangenen De-
batten um die Rentenreform vertretenen sozialpoliti-
schen Überzeugung auch heute der Auffassung ist, 
daß die Rentenniveausicherung, die in diesem akuten 
Stadium ja einen Inflationsschutz für die Rentner 
bedeutet, nicht beseitigt werden sollte, worauf aber 
der Vorschlag der Bundesregierung in der Praxis 
hinausläuft. Hier wird ja nichts modifiziert oder bes-
ser gemacht, sondern die Rentenniveausicherung 
wird schlicht und einfach ausgehöhlt. Sie würde nicht 
mehr greifen. Das, was alle Fraktionen in diesem 
Hause und auch — einstimmig — der Bundesrat zur 
Rentenniveausicherung bei der Verabschiedung der 
Rentenreform im letzten Jahr beschlossen haben, 
würde hier wieder zunichte gemacht werden. 

Nun soll offenbar der Versuch unternommen wer-
den — und das ist eine Frage, die jetzt einmal zur 
Diskussion gestellt werden soll —, zu erreichen, daß 
ausgerechnet der Bundesrat, auf dessen Initiative es 
mit zurückzuführen ist, daß die Rentner am 1. Juli 
eine vorgezogene Rentenerhöhung bekommen — 
eine vorgezogene Rentenerhöhung, gegen die diese 
Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen bis 
zur letzten Minute Widerstand geleistet haben —, 
dies verhindern soll. 

(Zuruf von der SPD: Das stimmt doch gar 
nicht! — Zurufe von der CDU/CSU: Doch!) 

Ich erinnere an die leidvollen und bitteren Erfahrun-
gen aus den letzten Jahren. Wir wissen, welches 
Schicksal das Vierzehnte und das Fünfzehnte Ren-
tenanpassungsgesetz in diesem Hause erlitten haben 

(Beifall bei der CDU/CSU — Abg. Wehner: 
Sie sagen nur die halbe Wahrheit! Die 
Grundbetragsregelung haben Sie erpresse

-

risch abgelehnt! — Abg. Franke [Osna

-

brück] : Herr Wehner hat davon keine Ah

-

nung und redet immer mit! Sie haben keine 
Ahnung, Herr Wehner! — Abg. Wehner: 

Natürlich!) 

und welche Stellungnahmen die Bundesregierung zu 
jedem Gesetz, zum Vierzehnten und Fünfzehnten 
Rentenanpassungsgesetz, abgegeben hat. Bundes-
arbeitsminister Arendt, die Bundesregierung und 
alle Vertreter der Koalitionsfraktionen haben bis 
zum Herbst des vergangenen Jahres stereotyp er-
klärt, daß es für eine vorgezogene Rentenanpassung 
keinen, aber auch gar keinen sozialen Grund gäbe. 

(Abg. Seiters: Genauso war es!) 

Meine Damen und Herren, so ist die Situation. Heute 
haben wir bei einer Rentenanpassung von 11,35% 
ab 1. Juli 1973 bereits im April dieses Jahres, ver-
glichen mit dem April des Vorjahres — diese Zahl 
ist schon genannt worden —, eine Steigerung der 
Lebenshaltungskosten für die Rentner von 8,7 %. 

Hier ist tätsächlich die Frage der sozialen Ab-
sicherung des Existenzminimums der großen Masse 
der Rentner angesprochen. Ich möchte hier einmal 
klarmachen, daß es jetzt darum gehen soll — weil 
wir aus sozialpolitisch klaren Gründen einem weite-
ren Absinken des Rentenniveaus unsere Zustim-
mung nicht geben können und die Bundesregierung 
die Beseitigung der Rentenniveausicherung in das 

Sechzehnte Anpassungsgesetz hineingepackt hat —, 
den Bundesrat zu zwingen, da er der Beseitigung der 
Rentenniveausicherung nicht zustimmen kann, zu-
gleich sein eigenes Gesetz, seine eigene Idee, näm-
lich die Rentenanpassung vorzuziehen, abzulehnen. 
Das ist ein einmaliger Vorgang auch im Zusammen-
spiel der beiden Verfassungsorgane Bundestag und 
Bundesrat, ein Vorgang, der fast schon moralische 
Probleme aufwirft: 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Wehner: 
Darin sind Sie  Fachmann!) 

Wir haben uns im übrigen, was die Rentenniveau-
sicherung betrifft, ganz klar an die gemeinsam ge-
äußerte Überzeugung des gesamten Hauses gehal-
ten. Ich darf darauf hinweisen, was bei der Beratung 
des Rentenreformgesetzes im Zusammenhang mit 
der Rentenniveausicherung der Bundestagsabgeord-
nete Glombig als Sprecher der SPD-Fraktion zur 
Rentenniveausicherung am 20. September 1972 von 
diesem Platz aus ausgeführt hat. Es ging um die 
Rentenniveausicherung, die die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion eingebracht hatte; dazu nahm Herr 
Glombig wie folgt Stellung: 

Das Vertrauen der  Rentner zu meiner Fraktion, 
die sich in ihrer sozialen Einstellung nicht über-
treffen läßt, ist ein sichererer Garant für die 
Rentenanpassung als diese Gesetzesvorschrift, 
die eine Mehrheit der CDU/CSU-Fraktion in 
einer der künftigen Legislaturperioden ändern 
könnte. Wenn Herr Kollege Katzer eine solche 
Sicherung gegenüber seinen eigenen Partei-
freunden braucht, so wollen wir 

— die SPD — 

ihm durch unsere Stimmenthaltung sogar noch 
dazu verhelfen. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, ich frage mich, wie 
man angesichts dieser Sprache der SPD vor der 
Bundestagswahl die heutigen Ausführungen des 
Herrn Dr. Nölling qualifizieren soll! 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Dr. Ritz: 
Und der wirft uns Polemik vor. — Weiterer 
Zuruf von der CDU/CSU: Der hat es gerade 

nötig!) 

Der Vorschlag des Bundesrates, die Rentenniveau-
sicherung von der Rentenanpassung zu trennen, ist, 
wie ich schon ausgeführt habe, aus sozialen Grün-
den notwendig. Wenn wir dem Vorschlag der Bun-
desregierung folgen würden, die praktische Beseiti-
gung der Rentenniveausicherung durchzuführen, 
hätte das zur Folge, daß die Renten des Jahres 1974 
mit den Bruttoarbeitsverdiensten des Jahres 1972 
und nicht mehr mit den aktuellen Bruttoarbeitsver-
diensten des Jahres 1974 verglichen werden würden, 

(Abg. Dr. Nölling: Stimmt gar nicht!) 

also mit Arbeitsdiensten, die um knapp 20% unter 
denen liegen würden, die 1974 erzielt werden. 

Bei einer solchen Vergleichsmethode würde man 
ganz eindeutig den Rentnern Geld ins Portemonnaie 
lügen, das sie nicht haben, vor allem deswegen, 
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weil diese Vergleichsbasis für sie wesentlich un-
günstiger ist. Die Rente für einen Durchschnittsver-
diener nach erfülltem Arbeitsleben beträgt 1974 
voraussichtlich höchstens 44 °/o der aktuellen Brutto-
arbeitsverdienste seiner früheren Kollegen im glei-
chen Jahr. Vergleicht man sie aber nach der von der 
Bundesregierung vorgeschlagenen Formel mit den 
Löhnen des Jahres 1972, so kommt — obwohl die 
Rentner keine Mark mehr haben — ein Renten-
niveau von 54,7 °/o heraus. Mit der Methode kann 
man natürlich weitermachen. Wenn Sie noch ein 
paar Jahre weiter zurückgehen, kommen Sie sogar 
zu einem Rentenniveau von 100 °/o, ohne daß der 
Rentner auch nur eine Mark mehr hat. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU.) 

Das kann wohl nicht der Sinn der Rentennniveau-
sicherung sein, sondern wenn wir Rentenniveau-
sicherung betreiben, müssen wir selbstverständlich 
aktualisiert vergleichen und können nicht willkür-
lich das time-lag, das wir in der Rentenversiche-
rung ohnehin schon haben, bei der Rentenniveau-
sicherung noch einmal verdoppeln. 

Meine Damen und Herren, mir liegen Berechnun-
gen vor, nach denen die von der Bundesregierung 
konzipierte Niveausicherungsklausel nur dann grei-
fen würde — ich muß das noch einmal vortragen —, 
wenn wir Lohnsteigerungen von über 20 % hätten 
und wenn das Rentenniveau dadurch unter 30 % der 
Bruttoarbeitsentgelte des gleichen Jahres absinken 
würde. Ich glaube, wir sind uns sicher alle darüber 
einig, daß mit dem Eintreten dieser Voraussetzun-
gen nicht gerechnet werden kann. Das bedeutet aber, 
daß die Bundesregierung die Niveausicherung mit 
ihrem Vorschlag praktisch beseitigen will. Es kommt 
hinzu, daß die Bundesregierung gar nicht mehr ver-
pflichtet werden soll, einen Gesetzentwurf vorzu-
legen, sondern auch diese Pflicht ist auf eine Be-
richtspflicht reduziert worden. 

Zum gleichen Ergebnis kommt im übrigen der 
Sozialbeirat, der in seiner Stellungnahme zum vor-
liegenden Gesetzentwurf am 3. März sagte: 

Bei der jetzt vorgesehenen Bemessung des 
Rentenniveaus ist es allerdings unwahrschein-
lich, daß die Rentenniveausicherungsklausel im 
Sinne der Bundesregierung praktisch zum Tra-
gen kommt. Die vorgesehenen 50 % würden 
nur bei außergewöhnlichen Lohnsteigerungs-
raten, wie sie auch in den letztvergangenen 
Jahren nicht gegeben waren, unterschritten 
werden. 

Ähnlich hat sich auch der heute schon apostro-
phierte und von der SPD abqualifizierte DGB in sei-
nem Telegramm geäußert. 

Es kann von niemandem bestritten werden — das 
gilt es hier festzuhalten —, daß das, was die Koali-
tionsfraktionen und die Bundesregierung heute vor-
schlagen, eine klare Verschlechterung der Rechts-
position und der Sozialposition der Rentner gegen-
über dem jetzigen Recht bedeutet. Daran führt kein 
Weg vorbei, und daran ändern auch alle wort-
reichen Ausführungen, die wir heute vormittag ge-
hört haben, gar nichts. Wenn dieser Vorschlag 
Gesetzeskraft erhalten würde, würden die Rentner 

dies voraussichtlich schon im nächsten Jahr in 
Mark und Pfennig an ihrem Geldbeutel unangenehm 
zu spüren bekommen. 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Sehr richtig!) 

Es sind eine ganze Reihe von Bedenken vorge-
tragen worden. Herr Nölling hat gesagt: Ruhe für 
ein, zwei Jahre an der Rentenfront, bevor neue Ver-
besserungen für die Rentner kommen! Von Verbes-
serungen reden wir heute vormittag gar nicht, son-
dern wir bemühen uns, daß der Rechtsstatus erhal-
ten wird, den die Rentner heute haben und den Sie 
abbauen wollen. Darum geht es. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Der Haupteinwand der Bundesregierung und auch 
der SPD-Fraktion gegen das geltende Recht besteht 
darin, daß das Rentenniveau an einem vorauszu-
schätzenden Wert zu messen ist, der statistisch 
nicht eindeutig sei. An anderen Stellen in der 
Reichsversicherungsordnung, wie z. B. im § 1383, 
werden heute schon an solche Vorausschätzungen 
ganz konkrete Folgerungen geknüpft. Es handelt 
sich insoweit innerhalb der Rentenversicherung um 
überhaupt keinen ungewöhnlichen Tatbestand. Die 
Gefahr, die in diesem Zusammenhang immer an die 
Wand gemalt wird, daß nämlich eine unter Umstän-
den zu hoch geschätzte Lohnsteigerungsrate zu un-
liebsamen Konsequenzen führen könnte, vermag ich 
nicht zu erkennen. Es hat in den vergangenen Jah-
ren keinen Zeitpunkt gegeben, obwohl diese Vor-
ausschätzungen auch von seiten der Bundesregie-
rung immer publiziert worden sind, daß ein Tarif-
partner auf die Idee gekommen wäre, diese Voraus-
schätzungen der Bundesregierung im Rahmen der 
Rentenanpassung als Lohnleitlinie zu verstehen. 
Das ist eine ganz neue Erkenntnis, die wir im Zu-
sammenhang mit der Rentenniveausicherung von 
der Bundesregierung hier erfahren. Die einzige Un-
sicherheit, die ich in diesem Zusammenhang sehe, 
ist, daß die Löhne stärker steigen könnten, als das 
vorausgeschätzt wurde. In diesem Falle wäre den 
Rentnern zwar vom Gesetzgeber weniger zugestan-
den worden, als sie bekommen müßten, aber die ge-
troffene Entscheidung des Gesetzgebers brauchte 
deswegen nicht revidiert zu werden. 

Die Konjunkturpolitik hat bei der Bewertung die-
ser Rentenniveausicherungsklausel ebenfalls eine 
Rolle gespielt. Meine Damen und Herren, wenn die 
Bundesregierung hinsichtlich der Stabilitätsmaßnah-
men und der konjunkturpolitisch richtigen Maßnah-
men davon ausgeht, daß verheiratete Arbeitnehmer 
mit einem Jahreseinkommen von weniger als 
48 000 DM keinen Stabilitätsbeitrag leisten sollten, 
dann kann es doch wohl nicht richtig sein, Leute, die 
ein Monatseinkommen von 500 bis 600 DM haben, 
im Rahmen der Rentenreform zum Gegenstand kon-
junkturpolitischer Erwägungen zu machen. Das kann 
doch sozialpolitisch nicht vertreten werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Nachdem also keines der technischen Argumente 
verfängt — über Technik kann man jederzeit reden, 
das ist gar keine Frage —, muß es andere politische 
Gründe geben, die die Bundesregierung und die 
SPD-Fraktion zu ihrem Verschlechterungsvorschlag 



1756 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 33. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 17. Mai 1973 

Staatsminister Dr. Geissler 

bewogen haben. Wir haben diese Gründe bisher 
noch nicht zu hören bekommen, auch heute morgen 
nicht. Es ist die Frage zu stellen: Sind der Bundes-
regierung 50 % Rentenniveau nach einem erfüllten 
Arbeitsleben tatsächlich zuviel? Dazu muß Stellung 
bezogen werden. Wer der Auffassung ist, daß 50% 
Rentenniveau nicht zuviel, sondern gerade ausrei-
chend ist, kann nicht seine Hand dazu reichen, die 
Rentenniveausicherung, die wir alle gemeinsam be-
schlossen haben, jetzt wieder zu beseitigen. 

Meine Damen und Herren! Der Bundesrat möchte 
in erster Linie die Anpassung der Renten zum 
1. Juli 1973 gesichert wissen und diesem Teil des 
Gesetzes in seiner nächsten Sitzung am 25. Mai 1973 
zustimmen, um die rechtzeitige Auszahlung der Ren-
ten zu gewährleisten. Diese Zustimmung wäre dem 
Bundesrat aber nicht möglich — darauf möchte ich 
das Hohe Haus noch einmal aufmerksam machen , 
sollten Sie heute beschließen, daß mit dem eigent-
lichen Anpassungsgesetz eine Verschlechterung der 
geltenden Niveausicherungsklausel verbunden wer-
den soll. Gegen die Einführung einer Automatik hat 
der Bundesrat ohnehin keine Bedenken erhoben. 

Wir haben eine Reihe von technischen Verbesse-
rungen zur Rentenniveausicherungsklausel beschlos-
sen, die sich im einzelnen aus der Stellungnahme 
ergeben und die auch von der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion in ihren vorliegenden Antrag aufgenommen 
worden sind. Wenn dieser Antrag vom Deutschen 
Bundestag angenommen würde diese Möglichkeit 
besteht heute morgen —, könnte daher mit der Zu-
stimmung des Bundesrates zu dem gesamten Gesetz 
gerechnet werden. Für den Fall, daß dieser Antrag 
trotz der inzwischen bekanntgewordenen Wünsche 
auch des Deutschen Gewerkschaftsbundes abgelehnt 
werden sollte, muß ich im Namen des Bundesrates 
noch einmal nachdrücklich darum bitten, die Vor-
schriften über die Verschlechterung der Sicherung 
des Rentenniveaus aus dem Gesetzentwurf heraus-
zunehmen. 

Rentenanpassung einerseits und Niveausicherung 
andererseits — ich glaube, das ist doch klar und 
kann nicht bestritten werden — haben nichts mit-
einander zu tun 

(Abg. Dr. Dregger: Sehr richtig!) 

und sind zwei völlig verschiedene Komplexe, zwi-
schen denen im Augenblick kein sachlicher innerer 
Zusammenhang besteht. Es ist bisher kein einziger 
Grund genannt worden, weshalb über die Änderung 
der Niveauklausel gleichzeitig mit der 16. Renten-
anpassung beschlossen werden müßte. 

Meine Damen und Herren, bei dieser Situation, 
angesichts der Tatsache, daß keine sachliche Not-
wendigkeit besteht, müßte der Bundesrat eine Ab-
lehnung seiner Bitte so verstehen, daß er unter zeit-
lichen und politischen Druck gesetzt werden soll. 

(Abg. Dr. Nölling: Umgekehrt ist es rich

-

tig! — Das ist eine doppelte Moral!) 

Es ist ganz klar, daß dem von seiten des Bundes-
rates nicht gefolgt werden kann. Es besteht keine 
Notwendigkeit, Herr Nölling, anders zu verfahren. 
Sie können ohne weiteres trennen. Dann ist den 

 
Rentnern die Anpassung sicher. Wenn die Rentner 
zum 1. Juli nicht rechtzeitig die Rente erhöht be-
kommen, liegt es daran, daß Sie diesem vernünftigen 
und sozialpolitisch gerechten Vorschlag des Bun-
desrates nicht folgen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident Frau Renger: Herr Minister, ich 
möchte für das Haus nur zurückweisen, daß hier 
irgend jemand von diesem Haus unter Druck ge-
setzt wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Lassen Sie mich wenige Be-
merkungen zu dem, was Herr Minister Dr. Geissler 
vorgetragen hat, machen. 

Erste Bemerkung. Herr Minister Dr. Geissler hat 
den falschen Eindruck erweckt, daß der Kreis der 
Rentner, die Sozialhilfe in Anspruch nehmen, sehr 
groß sei. Der Tatbestand ist der, daß nur 2% der 
Rentner auf Sozialhilfe angewiesen sind. 

(Abg. Dr. Dregger: Zuviel! — Weitere Zu-
rufe von CDU/CSU: Zuviel! — Viel zuviel!) 

Dieser Personenkreis ist uns immer noch zu groß, 
aber man darf nicht völlig falsche Vorstellungen 
über die Größenordnung erwecken, wie es hier ein 
Landesminister getan hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Im übrigen hat gerade das Land, das Herr Geiss-
ler hier vertritt, die Bemühungen der sozialliberalen 
Koalition, durch gezielte Verbesserungen in Gestalt 
eines Grundbetrages den Kleinrentnern besonders 
zu helfen, vereitelt. Das muß hier ausdrücklich fest-
gestellt werden! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.— Abg. 
Härzschel: Das hätte doch überhaupt nicht 

geholfen!) 

Zweite Bemerkung. Herr Dr. Geissler hat die 
Niveaudebatte aufgenommen. 

(Abg. Müller [Berlin] : Herr Minister Geiss

-

ler! 	Gegenrufe von der SPD.) 

— Ja, Herr Minister Geissler, Herr Landesminister! 

(Abg. Dr. Nölling: CDU-Minister!) 

Aber von einem Landesminister müssen wir doch 
zumindest erwarten, daß er die Tatsachen bezüglich 
des Rentenniveaus kennt. Darüber liegen doch ein-
gehende Unterlagen vor. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Die kennt nur 
Herr Schellenberg? — Weitere Zurufe.) 

Tatsache ist die, daß, gemessen am Nettoeinkom-
men der Arbeitenden und darauf kommt es 
allein an —, die Renten noch niemals in unserer 
Sozialgeschichte so hoch waren wie heute, 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Durch einen 
Rechentrick!) 
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Nach 40 Versicherungsjahren beträgt die Rente Tiber 
60 "/0 des Nettoeinkommens und nach einem vollen 
Arbeitsleben zuzüglich der Ausfallzeiten 75% des-
sen, was ein Arbeitender netto verdient. Diese Fak-
ten hat auch die Bundesbank bestätigt. 

Eine dritte Bemerkung: Herr Minister Dr. Geissler 
hat erklärt, in den Rentenanpassungsgesetzen dürf-
ten keine anderen Fragen der Rentenversicherung 
geregelt werden. Herr Dr. Geissler hat das mit der 
Drohung verbunden, andernfalls würde er dafür 
sorgen, daß die Zustimmung des Bundesrates zum 
16. Rentenanpassungsgesetz verweigert würde. 

Aber, Herr Minister Geissler, Sie haben verges-
sen, daß in der Vergangenheit schon wiederholt die 
Rentenanpassung zusammen mit anderen Proble-
men der Rentenversicherung in einem Gesetz ge-
regelt wurde. So wurde beispielsweise das 12. Ren-
tenanpassungsgesetz mit einer grundlegenden Ände-
rung des Finanzsystems der Rentenversicherung — 
einschließlich Beitragserhöhung -- verbunden. 

(Abg. Franke [Osnabrück]:: Habt ihr da zu- 
gestimmt?) 

Das 15. Rentenanpassungsgesetz wurde mit der 
gesamten Rentenreform in einem Gesetz zusammen-
gefaßt. 

(Abg. Franke [Osnabrück]:: Was soll denn 
das? — Weitere Zurufe.) 

Der Bundesrat hat gegen diese Praxis, die Renten-
anpassung zusammen mit Änderungsvorschriften 
der Rentenversicherung in einem Gesetz zu regeln, 
weder 1969 noch 1972 Bedenken erhoben. Im Gegen-
teil, der Bundesrat hat damals diesen Gesetzen un-
verzüglich zugestimmt. Deshalb, meine Damen und 
Herren, ist es sehr eigenartig, wenn die CDU/CSU-
Mehrheit des Bundesrates, die eine solche Gesetz-
gebungspraxis -- Rentenanpassung zuzüglich an-
derer Regelungen ausdrücklich zweimal gebilligt 
hat, jetzt beim drittenmal sogar mit moralischen 
Kategorien gegen solche Regelung in einem Gesetz 
angeht. 

Meine Damen und Herren, namens der Koalitions-
fraktionen erkläre ich: Gestützt auf die bisherige 
auch vom Bundesrat gebilligte Gesetzgebungspraxis 
weisen wir die Drohung des Bundesrates energisch 
zurück. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Eine vierte Bemerkung. Die CDU-Ministerpräsi-
denten haben in der letzten Zeit — Minister Geissler 
hat das heute unterstrichen — wiederholt von ihrer 
großen Verantwortung auch für die sozialpolitische 
Bundesgesetzgebung gesprochen. Aber dann, meine 
Damen und Herren, müssen auch die von der CDU/ 
CSU geführten Länderregierungen die volle Verant-
wortung für ihre etwaige Entscheidung, derartige 
Gesetze abzulehnen, übernehmen. Wenn die CDU-
Mehrheit des Bundesrates einem so wichtigen Ge-
setz wie dem 16. Rentenanpassungsgesetz nicht die 
Zustimmung gibt, bedeutet das: Die von der CDU/ 
CSU geführten Länder tragen die volle politische 
Verantwortung dafür, wenn 10 Millionen Rentner 
am 1. Juli dieses Jahres nicht die Erhöhung ihrer 

Renten urn 1 1,35 ";0 ausgezahlt erhalten. Das sind 
die Tatsachen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. 	Zu- 
rufe von der CDU/CSU: Das ist ja nicht 
wahr! — Wer hat denn die Gesetze gekop

-

pelt?) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Franke (Osnabrück). 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Frau Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! So-
wohl der Kollege Nölling als auch der Kollege Pro-
fessor Schellenberg haben sich gerade darauf beru-
fen, die 11,35 % seien ihr Verdienst. Herr Kollege 
Professor Schellenberg, wenn ich nicht wüßte, daß 
Sie trotzdem wissen, daß das, was Sie hier gesagt 
haben, falsch ist, würde ich sagen, Sie wollten dieses 
Hohe Haus und einen Teil der Öffentlichkeit irre-
führen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die 11,35% sind das Ergebnis der inflationären 
Politik dieser Koalition von SPD und FDP, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Lachen bei der 
SPD.) 

Die Löhne orientieren sich im Augenblick unter an-
derem an der hohen Inflationsrate. Wenn hohe 
Löhne eintreten, folgen mit einer gewissen zeit-
lichen Verzögerung auch hohe Renten. Das ist also 
ein Ausgleich für die Inflationspolitik, meine Damen 
und Herren, die Sie zu verantworten haben. 

Der Nettobetrag, der unseren Rentnern nach Ab-
zug der Inflationsrate übrig bleibt, ist nicht 3 %, 
Herr Kollege Nölling, sondern liegt in der Nähe von 
2 0%. Bei steigender Tendenz der Lebenshaltungs-
kosten werden die Rentner in diesem Jahr in die 
Nähe der Realeinkommenssteigerung von Null kom-
men, meine Damen und Herren. 

(Zuruf von der SPD: Lächerlich!) 

Das sind die Fakten. Sie können noch so oft mit 
beschwörender Gestik behaupten, Sie hätten die 
11,35 % bewirkt: Jawohl, indirekt haben Sie sie be-
wirkt, aber für den Rentner bleibt am Ende fast Null 
und keine Mehrung seines Realeinkommens im 
Jahre 1973, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Herr Kollege 
Franke, wir haben für Ihr Engagement volles Ver-
ständnis. Wir wissen, daß Sie auf der Warteliste für 
den Fraktionsvorstand stehen. 

(Heiterkeit bei den Regierungsparteien.) 

Ich möchte nur auf eines hinweisen. Herr Minister 
Geissler, Sie haben so getan, als ob den Arbeitern 
und Angestellten das Bruttoeinkommen voll zur 
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Verfügung stehe. Ich weise Sie nur auf den Sozial-
bericht des Jahres 1972 hin und mache darauf auf-
merksam, daß in diesem Bericht auf Seite 156 nach-
gewiesen ist, wir stark die Belastung der Brutto-
lohnbezüge seit 1950 gestiegen ist und weiter stei-
gen wird. 

Was wir hier erlebt haben, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, ist doch eine Zahlenspielerei 
und eine Panikmache, indem so getan wird, als ob 
durch die Erhöhung der Renten um 11,35 % zum 
1. Juli 1973 die Lebens- und Einkommenssituation 
der Rentner geschwächt würde; das Gegenteil ist 
der Fall. 

Ich möchte den Bundesrat auffordern, dafür zu 
sorgen, daß die Rentner diese 11,35 % zum 1. Juli 
bekommen und dies hier nicht mit Dingen zu be-
lasten, die mit dem föderalen Prinzip gar nichts zu 
tun haben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Frau Renger: Herr Abgeordneter 
Spitzmüller, erlauben Sie eine Zwischenfrage? 

Spitzmüller (FDP) : Nein. — Das föderale Prin-
zip steht gar nicht zur Diskussion. Das, was wir hier 
heute erlebt haben, ist der Versuch, die Agonie, in 
der sich die Opposition befindet, durch Lebenshilfe 
aus Rheinland-Pfalz zu überspielen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Müller (Berlin). 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! 

(Abg. Dr. Nölling: Jetzt wird improvisiert!) 

Ich darf zur Aufklärung dieses Hohen Hauses und 
der Öffentlichkeit hier nur zwei Sätze sagen. 

(Abg. Dr. Nölling: Wir zählen genau nach. — 
Weitere Zurufe von der SPD.) 

Die Rentenniveausicherungsklausel tritt erst im 
Jahre 1974 in Kraft. Wir hätten also durchaus Zeit 
gehabt, uns hierüber noch einmal eingehend zu 
unterhalten. Wir haben Ihnen das Angebot gemacht, 
dies zu tun, damit die Rentner am 1. Juli rechtzeitig 
in den Genuß ihrer Rentenerhöhung kommen. Sie 
haben es abgelehnt und tragen damit die Verant-
wortung, wenn jetzt diese Schwierigkeiten eintreten. 

(Beifal bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der SPD.) 

Präsident Frau Renger: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nun nicht mehr vor. Ich schließe damit 
die allgemeine Aussprache. Wir kommen jetzt zur 
Einzelberatung. 

Ich rufe Art. 1 auf. Wird hierzu das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann stimmen 
wir ab. Wer dem Art. 1 in der Ausschußfassung zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 

Die Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig 
angenommen. 

Zu Art. 2 liegt ein Änderungsantrag der Frak-
tion der CDU/CSU auf Drucksache 7/566 vor. Wird 
der Änderungsantrag begründet? — Keine Begrün-
dung; das Wort wird somit nicht gewünscht. Wir 
kommen zur Abstimmung. 

Wer dem Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU/CSU auf Drucksache 7/566 zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Danke. Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Der Antrag ist ab-
gelehnt. 

Wir stimmen dann über Art. 2 in der Ausschuß-
fassung ab. Wer dem Art. 2 zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen! — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Art. 2 ist gegen die Stimmen der 
CDU/CSU-Fraktion in der Ausschußfassung ange-
nommen. 

Auf Drucksache 7/566 liegen weitere Änderungs-
anträge der Fraktion der CDU/CSU vor, die jedoch 
durch die Ablehnung des ersten Änderungsantrages 
erledigt sind. — Ich glaube, das findet Ihr Ein-
verständnis. Damit ist auch der Änderungsantrag 
auf Drucksache 7/564 erledigt. 

Wir stimmen nun über Art. 3 in der Ausschußfas-
sung sowie über Einleitung und Überschrift ab. Wer 
dem zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Art. 3 
ist gegen die Stimmen der CDU/CSU-Fraktion an-
genommen. Damit ist das Gesetz in zweiter Bera-
tung angenommen. 

Ich eröffne hiermit die 

dritte Beratung. 

Änderungsanträge liegen nicht vor. 

Das Wort hat Herr Bundesminister Arendt. 

Arendt, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich freue mich, daß wir heute 
das 16. Rentenanpassungsgesetz verabschieden kön-
nen. Durch dieses Gesetz wird die Einkommens-
situation von mehr als 10 Millionen Sozialrentnern 
mit Wirkung vom 1. Juli an und von mehr als 
1 Million Unfallrentnern mit Wirkung vom 1. Januar 
1974 an entscheidend verbessert. 

Zunächst möchte ich allen, die an der Vorberei-
tung und bisherigen parlamentarischen Behand-
lung des Gesetzes beteiligt waren, vor allem den 
Mitgliedern des Ausschusses für Arbeit und So-
zialordnung und des Haushaltsausschusses, für ihre 
zügige Arbeit meinen Dank aussprechen. Ich ver-
binde mit diesem Dank die Hoffnung, daß auch 
die noch ausstehende Behandlung im Bundesrat so 
rasch erfolgt, daß die Auszahlung der erhöhten 
Renten aus der Rentenversicherung pünktlich zum 
1. Juli dieses Jahres beginnen kann. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das, meine Damen und Herren, liegt auch im Inter-
esse der Rentner. 
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Meine Damen und Herren, in der Rentenversiche-

rung werden die Bestandsrenten um 11,35 °/o er-
höht. Dieser Anpassungssatz, der auf der Entwick-
lung der Löhne und Gehälter in den Jahren von 
1969 bis 1971 beruht, ist der höchste seit Einfüh-
rung der bruttolohnbezogenen „dynamischen" Rente 
im Jahre 1957. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Wegen der 
Inflationsrate! Bei der höchsten Inflations- 

rate!) 

Dieser hohe Anpassungssatz kommt — daran kön

-

nen wir heute nicht vorbeisehen, meine Damen und 
Herren — in einer konjunkturell schwierigen Zeit. 

Ich möchte an dieser Stelle dazu zweierlei sagen: 

Erstens. Die Bundesregierung bringt dadurch, daß 
sie die Erhöhung der Renten um mehr als 11 % vor-
geschlagen hat und an diesem Vorschlag trotz der 
zwischenzeitlich eingetretenen Entwicklung der kon-
junkturellen Lage festhält, zum Ausdruck, daß sie 
nicht bereit ist, den Rentnern den ihnen zustehen-
den Einkommenszuwachs aus konjunkturpolitischen 
Gründen vorzuenthalten. Die Bundesregierung, 
meine Damen und Herren, treibt keine Konjunktur-
politik auf dem Rücken der Rentner. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Zweitens. Ich freue mich, daß es gelungen ist, ein 
erfolgversprechendes Programm zur Wiedergewin-
nung größerer Preisstabilität vorzulegen, ohne von 
den Rentnern Opfer verlangen zu müssen. Gerade 
für die Rentner, die keine unmittelbare Möglich-
keit der Einflußnahme auf die Einkommensvertei-
lung mehr haben, ist die möglichst rasche Wieder-
gewinnung größerer Preisstabilität von besonderer 
Bedeutung. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber 
in diesem Zusammenhang noch ein paar Berner-
kungen zu der Änderung der Rentenniveausiche-
rungsklausel sagen. Ich will hier gar nicht alle 
Gründe wiederholen, die für eine Änderung der im 
vergangenen Jahr meines Erachtens überhastet und 
ohne genügendes Durchdenken all ihrer Konsequen-
zen in das Gesetz eingefügten Regelung sprechen, 
und zwar für eine Änderung in dem von der Bun-
desregierung vorgeschlagenen Sinne. Ich möchte 
aber auch hier noch einmal betonen, daß die 
Bundesregierung und die sie tragende Koalition 
nicht allein die jetzige Rentenniveausicherungsklau-
sel für änderungsbedürftig halten. Ich verweise an 
dieser Stelle auf die hierzu ergangenen Stellung-
nahmen führender wirtschaftswissenschaftlicher In-
stitute, ich verweise auf die Deutsche Bundesbank 
und auch auf den Sozialbeirat. In diesen Stellung-
nahmen werden die mit der vorgeschlagenen Ände-
rung der Rentenniveausicherungsklausel verfolgten 
Absichten einhellig begrüßt. 

In der Sache, meine Damen und Herren, will ich 
hier auf etwas anderes hinaus. Damit jedoch nicht 
der geringste Anlaß zu irgendeinem Mißverständnis 
besteht, sage ich zuvor dies: Ich halte die im 16. Ren-
tenanpassungsgesetz enthaltene Rentenniveausiche-
rungsklausel für gut und für geeignet, ein stabiles 

Rentenniveau für die Zukunft zu sichern; ich hätte 
sie sonst nicht vorgeschlagen. 

Aber, meine Damen und Herren von der Oppo-
sition, ich habe das Gefühl, daß Sie den Wert von 
Formeln und Klauseln der vorliegenden Art über-
schätzen. Wenn nicht der politische Wille vorhan-
den ist, die mit einer solchen Klausel verfolgten 
Absichten zu verwirklichen, dann bleibt der Wert 
dieser Klauseln gering; und wenn nicht die Fähig-
keit vorhanden ist, eine soziale Politik zu verfol-
gen und durchzusetzen, Herr Kollege Franke, dann 
nützen den Rentnern Klauseln und Formeln über-
haupt nichts. 

(Abg. Franke [Osnabrück]:: Aber ihr ver

-

schlechtert jetzt!) 

Worum geht es also bei diesen Fragen? Um eine 
möglichst baldige Herstellung von größerer Preis-
stabilität und damit um die Erlangung von „nor-
malen" Steigerungsraten bei den Löhnen und Ge-
hältern. Damit ist allen, besonders aber den Rent-
nern, am meisten gedient. 

Auf dem Wege zu diesem Ziel könnte die Renten-
niveausicherungsklausel in der geltenden Fassung, 
die Sie, meine Damen und Herren von der Oppo-
sition, verteidigen, eher hinderlich sein; denn sie 
würde zu Vorausschätzungen der Löhne und Ge-
hälter zwingen, die gerade im falschen Augenblick 
als Lohnleitlinien mißverstanden werden müßten. 

Wenn das von der Bundesregierung vorgelegte 
Programm zur Erreichung des konjunkturpolitischen 
Ziels Erfolg hat, brauchen Klauseln der hier in Rede 
stehenden Art nicht angewendet zu werden. Ich bin 
zuversichtlich, daß über das Thema der Renten-
niveausicherung in einiger Zeit nicht mehr gespro-
chen wird, weil es nicht mehr nötig ist. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Götz: Nach 
den Befürchtungen des Wirtschaftsministe

-

riums ist dieser Optimismus unbegründet!) 

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung 
hatte vorgeschlagen, die Anpassung der Renten der 
Rentenversicherung von 1974 an und die Anpassung 
der Renten der Unfallversicherung von 1975 an zu 
automatisieren. Wie Sie aus der Ihnen zur Beschluß-
fassung vorliegenden Drucksache ersehen, hat der 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung die Ver-
wirklichung dieses Vorschlags zu diesem Zeitpunkt 
und in diesem Gesetz noch nicht vollzogen, weil ihm 
weitere Prüfungen erforderlich erschienen. Die Bun-
desregierung hat diese Entscheidung zur Kenntnis 
genommen. Die von der Bundesregierung verfolgte 
Politik der stetigen Rentenanpassung wird durch 
diese Frage nicht berührt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren, ich will nicht schlie-
ßen, ohne im Interesse der großen Zahl von Rent-
nern in diesem Lande noch einmal einen eindring-
lichen Appell an den Bundesrat zu richten, dem Ge-
setz seine Zustimmung nicht zu versagen. Die von 
der Mehrheit des Bundesrates zu diesem Gesetz an-
genommene Entschließung gibt mir zu diesem Appell 
Veranlassung. Ich glaube nicht, daß es unsere Rent-
ner verstehen würden, wenn von irgendeiner Seite 
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etwas getan würde, das die rechtzeitige Verabschie-
dung dieses Gesetzes und damit die pünktliche Aus-
zahlung der erhöhten Renten zum 1. Juli dieses Jah-
res in Frage stellen könnte, zumal wenn dies — das 
ist meine Meinung nicht mit überzeugenden 
Gründen geschähe. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Dieses Hohe Haus, meine Damen und Herren, wird 
— dessen bin ich sicher — mit seiner Zustimmung 
zum 16. Rentenanpassungsgesetz das Seinige zur 
Ermöglichung der rechtzeitigen Auszahlung der er-
höhten Renten tun. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Frau Renger: Meine Damen und 
Herren, ich schließe die dritte Beratung. Wir kom-
men zur Schlußabstimmung. 

Wer dem Gesetz als Ganzem zustimmen will, den 
bitte ich, sich zu erheben. -- Danke! Die Gegen-
probe! — 

(Abg. Dr. Schellenberg: Völlig verwirrt! 
Im Ausschuß noch dafür! Sie sind eine 
CDU! -- Weitere Zurufe von der SPD.) 

Enthaltungen? -- Das Gesetz ist gegen die Stimmen 
der CDU/CSU-Fraktion angenommen worden. 

Meine Damen und Herren, wir müssen noch über 
die Nrn. 2 und 3 des Ausschußantrags abstimmen, 
zunächst über Nr. 2, den von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Gesetzentwurf — Druck-
sache 7/446 — durch die Beschlußfassung zu Nr. 1 für 
erledigt zu erklären. Erhebt sich dagegen Wider-
spruch? — Das ist nicht der Fall; dann ist so be-
schlossen. 

Nach Nr. 3 des Ausschußantrages sollen die ein-
gegangenen Petitionen für erledigt erklärt werden. 
— Ich höre keinen Widerspruch; das ist somit be-
schlossen. 

Meine Damen und Herren, nach einer interfrak-
tionellen Vereinbarung sollen die Punkte 3 bis 9 
der Tagesordnung, die ich jetzt aufrufe, in der 
Aussprache verbunden werden: 

3. a) Erste Beratung des von den Fraktionen 
der SPD, FDP eingebrachten Entwurfs 
eines Fünften Gesetzes zur Reform des 
Strafrechts (5. StrRG) 

— Drucksache 7/375 - 
Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Sonderausschuß für die Strafrechtsreform (federführend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

b) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Müller-Emmert, Dürr, Dr. Bardens und 
Genossen eingebrachten Entwurfs eines 
Fünften Gesetzes zur Reform des Straf-
rechts (5. StrRG) 
— Drucksache 7/443  

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Sonderausschuß für die Strafrechtsreform (federführend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

c) Erste Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines 

Fünften Gesetzes zur Reform des Straf-
rechts (5. StrRG) 

— Drucksache 7/554  

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Sonderausschuß für die Strafrechtsreform (federführend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

d) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Heck, Köster, Dr. Unland, Dr. Becker 
(Mönchengladbach), Dr. Blüm, Dr. Jahn 
(Münster), Nordlohne, Carstens (Emstek) 
und Genossen eingebrachten Entwurfs 
eines Fünften Gesetzes zur Reform des 
Strafrechts (5. StrRG) 

— Drucksache 7/561 - 
Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Sonderausschuß für die Strafrechtsreform (federführend) 
Ausschuß für ,Jugend, Familie und Gesundheit 

4. Erste Beratung des von den Fraktionen der 
SPD, FDP eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes über ergänzende Maßnahmen zum 
Fünften Strafrechtsreformgesetz (Strafrechts-
reform-Ergänzungsgesetz — StREG) 

— Drucksache 7/376  

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (federführend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

5. Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Rollmann, Frau Stommel, Frau Schroeder 
(Detmold), Dr. Götz, Burger, Geisenhofer und 
der Fraktion der CDU/CSU eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung 
der Hauspflege und der Familienhilfe im 
Rahmen der Reichsversicherungsordnung 
— Drucksache 7/464 - 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (federführend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
Haushaltsausschuß 

6. Erste Beratung des von den Fraktionen der 
SPD, FDP eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Verbesserung von Leistungen in 
der gesetzlichen Krankenversicherung (Lei-
stungsverbesserungsgesetz — KLVG) 

— Drucksache 7/377 - 
Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

7. a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Frau Schlei, Frau Eilers (Bielefeld), Glom-
big, Dr. Nölling, Dr. Bardens, Spitzmül-
ler, Christ, Frau Funcke und der Frak-
tionen der SPD, FDP 
betr. Familienberatung und -planung 
— Drucksache 7/374 - 
Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit (federführend) 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 

b) Beratung des Antrags der Fraktion der 
CDU/CSU 

betr. Familienberatung und -planung 
— Drucksache 7/549 - 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit (federführend) 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
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8. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/ 
CSU 
betr. Sammlung und Auswertung der Erfah-
rungen über die Folgen ärztlich vorgenom-
mener Schwangerschaftsabbrüche 

– Drucksache 7/552 
Überweisungsvorschlag des Älteslenrates: 

Sonderausschuß für die Strafrechtsreform (federführend) 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

9. Beratung des Antrags der Fraktion der  CDU/  
CSU 
betr. Enquete-Kommission 

— Drucksache 7/548 
Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
Sonderausschuß für die Strafrechtsreform 

Federführung offen 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (mitberatend) 

Meine Damen und Herren, zur Begründung hat 
als erster Redner der Abgeordnete Dr. de With das 
Wort. 

Dr. de With (SPD) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Am 31. Juli 1920 
brachten 55 Abgeordnete der SPD-Fraktion im 
Deutschen Reichstag einen Antrag zur Reform des 
§ 218 im Sinne der Fristenregelung ein. Einer der 
Wortführer dieser Abgeordneten war kein gerin-
gerer als der nunmehr in die Rechtsgeschichte ein-
gegangene Rechtsgelehrte Gustav Radbruch. Haupt-
grund waren damals die hohe Dunkelziffer der 
illegalen Schwangerschaftsabbrüche und die hohe 
Todesrate der unglücklichen Frauen, die sich in 
ihrer Not Kurpfuschern anvertraut hatten. 

Seitdem sind fast 53 Jahre verflossen. Noch im-
mer gilt das totale strafrechtliche Verbot der Ab-
treibung. Seit den zwanziger Jahren hat lediglich 
die Rechtsprechung gegen das Gesetz eine einzige 
Ausnahme zugelassen, und zwar die im Fall der 
medizinischen Indikation. 

Die Todesrate auf Grund illegaler  Abbrüche ist 
sicher erheblich zurückgegangen. Noch immer 
schätzt man jedoch, daß pro Jahr knapp 100 Frauen 
-- so jedenfalls der Frauenarzt Professor Heinz 
Kirchhoff — Opfer illegaler Schwangerschaftsab-
brüche werden. Andere sprechen von „weniger als 
500", so Friedrich Graf von Westphalen im „Rheini-
schen Merkur". Noch immer ist die Zahl der illega-
len Schwangerschaftsabbrüche sehr hoch. Derselbe 
Friedrich Graf von Westphalen spricht in einem 
Sonderdruck des „Rheinischen Merkur" von 260 000, 
andere nehmen eine Mindestzahl von 85 000 pro 
Jahr an, und die deutschen Bischöfe schätzen die 
Zahl der kriminellen Aborte pro Jahr auf 75 000. 
Wenn man dabei bedenkt, daß es im Schnitt der 
letzten Jahre lediglich zu Verurteilungen von 300 
Personen im Jahr kam, so sollte, meine ich — mag 
das auch ein wenig pathetisch klingen —, eigent-
lich keiner mehr ruhig schlafen dürfen. 

Knapp 100 Tote im Jahr, 75 000 illegale Schwan-
gerschaftsabbrüche, dabei nur 300 Verurteilungen 
und dazu das von keiner Statistik erfaßte unge-
zählte Leid der Frauen in diesem Lande — allzu

-

lange wurden diese Umstände verdrängt. Deshalb, 

so meinen wir, muß reformiert werden. Niemand 
sollte sich damit zufrieden geben, daß ruhig zu-
gewartet werden könne; die Zeit werde es schon 
regeln. Die Vergangenheit beweist uns das Gegen-
teil. 

Die Frage kann unserer Auffassung nach nur 
sein, wie reformiert werden muß. Dabei kann es 
sicherlich — das sei am Anfang gesagt — keine 
befriedigende Lösung geben. Es kann nur zu einer 
Suche nach der gemäßeren Regelung kommen, denn 
die Problematik ist wie in kaum einem anderen 
Fall schwierig und kompliziert. Der Eingriff beendet 
werdendes Leben, berührt in hohem Maße die kör-
perliche und seelische Integrität der Frau und stellt 
den Arzt vor eine schwerwiegende Entscheidung. 

Deswegen muß es oberstes Prinzip sein — das 
sagt der Entwurf der Fraktionen der SPD und FDP 
zur Reform des § 218 eingangs  , daß „Staat und 
Gesellschaft darauf hinzuwirken haben, daß 
Schwangerschaftsabbrüche möglichst unterbleiben". 
Aus diesem Grunde haben die Koalitionsfraktionen 
nicht nur einen Entwurf zur Reform des § 218 
im Sinne der Fristenregelung eingebracht — der 
übrigens in seinem zweiten Teil Regelungen zur 
freiwilligen Sterilisation, im weiteren Sinne ergän-
zende Maßnahmen enthält —, sondern dieses 
5. Strafrechtsreformgesetz zusammen mit einem 
Bündel sozialpolitischer Ergänzungsmaßnahmen im 
Bundestag eingebracht. Wir betrachten alle diese 
Maßnahmen zusammen mit dem Strafgesetzentwurf 
als eine Einheit. Diese sogenannten Ergänzungs-
maßnahmen, die in der öffentlichen Diskussion zur 
Reform des § 218 leider allzu häufig in den  Hinter-
grund gedrängt worden sind, bilden für die SPD-
Bundestagsfraktion — das ist unsere einmütige Auf-
fassung — die gewichtigeren Maßnahmen bei der 
Reform. Denn der Fall, um den es oft sehr vorder-
gründig geht, sollte möglichst gar nicht erst ein-
treten. 

Der Entwurf eines Gesetzes über ergänzende 
Maßnahmen zum 5. Strafrechtsreformgesetz, kurz: 
das Strafrechtsreform-Ergänzungsgesetz, gewährt 
über die Kassen Versicherten „Anspruch auf ärzt-
liche Beratung in Fragen der Empfängnisregelung". 
Das bezieht sich — ich darf das so formulieren —
auf die negative und positive Schwangerschafts-
regelung, also auf die Empfängnisverhütung 
wie auch auf die Ermöglichung der Empfängnis. Im 
Klartext heißt das im Hinblick auf einen Punkt: 
Übernahme der Kosten für die Untersuchung und 
die Rezeptur der Pille durch die Kasse. Weiterhin 
sollen der Frau nach diesem Gesetzentwurf die 
Kosten für die Pille von der Sozialhilfe ersetzt 
werden, falls sie sich diese nicht leisten kann. Der 
Gesetzentwurf sieht ferner vor, daß die Kosten des 
Schwangerschaftsabbruchs von den Kassen über-
nommen werden. 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 
von Leistungen in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung, das Leistungsverbesserungsgesetz, sieht 
unter anderem vor, daß Frauen Krankengeld zu 
zahlen ist, die ihr krankes Kind zu Hause zu ver-
sorgen haben, und daß kranke Matter durch Haus-
haltshilfen zu unterstützen sind. 
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In dem Antrag betreffend die Familienberatung 

und -planung wird der Bund aufgefordert, mit den 
Ländern und ,den jeweils zuständigen Gremien Ver-
bindung aufzunehmen, um mehr Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Sexualberatung und der Fami-
lienplanung zu eröffnen sowie das Netz der Bera-
tungsstellen vergrößern zu können. 

Wir gehen nicht davon aus, daß diese Maßnah-
men abschließenden Charakter haben. Die Adop-
tionsreform z. B. stellt wiederum in weiterem Sinne 
eine ergänzende Maßnahme dar. Wir glauben je-
doch, daß damit erstmals ein wirklicher Schritt getan 
ist, der eigentlich schon lange hätte erfolgen kön-
nen. 

Dabei sollten wir einmal überlegen, warum unsere 
Gesellschaft die eigentlich allseits bekannten Züge 
eine gewissen Intoleranz gegen Mehrkinderfami-
lien, gegen das nichteheliche Kind kennt und warum 
die Kindergartenplätze so rar, großfamiliengerechte 
Wohnungen doch verhältnismäßig selten und teuer 
sind. Sicher scheint mir, daß dies nicht das Ergeb-
nis einer kurzfristigen Entwicklung ist. Es scheint, 
daß hier in unserer Gesellschaft ein Stück soziale 
Infrastruktur fehlt, die zu schaffen nicht rechtzeitig 
genug angefangen worden ist. 

Die von uns vorgeschlagenen Bestimmungen zur 
Reform des § 218 StGB im Sinne des Fristenmodells 
unterstehen denselben Grundsätzen wie die ergän-
zenden Maßnahmen. Konkretisiert auf das Reform-
modell zu § 218 StGB lauten sie: 

1. Werdendes Leben ist grundsätzlich geborenem 
gleichzuachten; das ist wesentlich und wichtig. 

2. Wegen des untrennbaren Zusammenhangs des 
werdenden Lebens mit dem der Mutter ist es 
jedoch gerechtfertigt und notwendig, die Verant-
wortung der Mutter mehr als bisher einzubezie-
hen und deshalb den strafrechtlichen Schutz für 
das werdende Leben anders zu gestalten als für 
das geborene. 

3. Die Rate der kriminellen Aborte ist zu senken 
und auf die Dauer die Rate der Aborte über-
haupt. 

4. Es sollte die Möglichkeit einer ärztlichen Bera-
tung geschaffen werden, die die Schwangere 
auch anzunehmen bereit ist. 

5. Alle Frauen sollen den gleichen Zugang zum 
legalen und damit vom fachlich vorgebildeten 
Arzt vorgenommenen Schwangerschaftsabbruch 
haben. 

6. Kein Arzt und kein ärztliches Pflegepersonal 
darf zu einem Schwangerschaftsabbruch gezwun-
gen werden. 

Dies, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
bedeutet einmal eindeutig eine Absage an die 
These „Der Bauch gehört mir". Es bedeutet aber 
auch eine Absage an die Forderung, es reiche aus, 
die derzeitige Rechtsprechung mit der Zulassung 
der medizinischen Indikation beim sonstigen tota-
len Strafverbot einfach zu kodifizieren oder auch 
das derzeit praktizierte Recht anzureichern um die 
wiederum angereicherte medizinische Indikation — 
nämlich angereichert um die kindliche — und wei

-

ter um die kriminologische Indikation. Denn die ( 
erste These würde implizieren — ich denke, das 
muß gesagt werden —, daß auch eine Tötung im 
neunten Monat erlaubt würde, was zu dem unhalt-
baren Ergebnis führen würde, daß im neunten 
Monat die Tötung im Mutterleib straflos wäre, 
außerhalb des Mutterleibs jedoch als Verbrechen 
behandelt werden müßte, und die zuletzt erwähn-
ten beiden Forderungen führen unserer Auffassung 
nach zu dem Ergebnis, daß entweder lediglich der 
derzeit bestehende Rechtszustand versteinert wer-
den würde oder aber nur eine gewisse Aufwei-
chung, und zwar eine ungenügende, erführe. Letz-
teres bedeutet zugleich die Ablehnung der beiden 
entsprechenden Entwürfe der Unionsfraktion. 

Wir verkennen nicht, daß der Vorschlag des 
Gruppenantrags aus der Mitte der SPD-Bundestags-
fraktion, der sogenannte erweiterte Indikationenan-
trag — erweitert um die Notstandsindikation und 
eine Beratungsregelung, die die Frau formal an die 
Beratungsentscheidung nicht bindet —, nicht nur 
in den Zielen mit der Fristenregelung in etwa über-
einstimmt, sondern auch in der Auswirkung von 
dieser nicht allzuweit entfernt ist, ja, mit der durch-
gängigen Strafbefreiung der Mutter über das Fri-
stenmodell hinausgeht. Es gilt ja hier Strafbefreiung 
für die Mutter sogar im Falle des Eingriffs im neun-
ten Monat. Es gibt unserer Auffassung nach jedoch 
folgende Gründe, die den Ausschlag für die Fristen-
regelung geben sollten. 

Erstens — und das scheint uns das Wesentliche 
des Fristenmodells überhaupt zu sein —: Den be-
sten Schutz für das werdende Leben kann stets 
die Mutter leisten, an die es gekettet ist. Sie, die 
Mutter muß letztlich immer entscheiden, auch nach 
geltendem Recht, wo sie vor der Frage steht: aus-
tragen oder illegaler Abbruch? Daß die bloße Straf-
drohung nicht ausreicht, nicht genügenden Schutz 
für das werdende Leben vor seiner Mutter gewähr-
leistet, beweisen Vergangenheit und Gegenwart. 
Alle Indikationenregelungen — alle! — leben in 
erster Linie von der Strafdrohung. Eine bloße Er-
weiterung der Indikationenregelung beließe es des-
halb grundsätzlich bei dem alten System, das ver-
sagt hat. Deshalb erscheint es uns wirksamer — und 
hier kommen wir zum entscheidenden Punkt —, die 
bloße Strafdrohung durch eine Teilrücknahme der 
Strafdrohung zu ersetzen — nur wenn die Frau auch 
zur Beratung geht, ist sie straffrei — und durch 
eine damit eröffnete, nur bei der Fristenlösung in so 
hohem Maße zugängliche Beratung die Eigenver-
antwortung der Frau für das werdende Leben zu 
stärken zu suchen. 

Zweitens. Nur bei der Fristenregelung hat die 
Schwangere drei Monate Zeit zur Überlegung. Die 
Gefahr der unbedachten Spontanhandlung ist des-
wegen notwendigerweise hier geringer. Allein die 
Fristenregelung gibt der Frau die Möglichkeit, den 
Gang zur Beratung frei anzutreten, frei etwa von 
dem kriminellen Begehren, möglicherweise eine 
nicht zugelassene Abtreibung zu wollen. Bei jeder 
anderen Regelung, d. h. bei allen Indikationenrege-
lungen, kann über dem Gang zur Beratung das 
Odium kriminellen Wollens liegen, was sicher viele 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode --- 33. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 17. Mai 1973 	1763 

Nun wird eingewandt, warum ausgerechnet die 
Bundesrepublik im westlichen Europa Vorreiter bei 
der Reform des § 218 im Sinne des Fristenmodells 
sein soll, wodurch möglicherweise im Rechtsbewußt-
sein des Volkes die Bewertung menschlichen Lebens 
durch Rücknahme der Strafdrohung vermindert 
werde. — Einmal existieren ähnliche Bestrebungen 
in Österreich und — wie Sie in der letzten Woche 
gelesen haben — auch im gaullistischen Frankreich. 
Im übrigen hat der Supreme Court in den Vereinig-
ten Staaten — das Verfassungsgericht der USA — 
am 22. Januar 1973 erklärt, daß alle Abtreibungs-
strafbestimmungen — ich sage das in vereinfachter 
Form — verfassungswidrig sind, so nicht ein Sechs-
Monate-Fristenmodell besteht. 

Darüber hinaus — das muß unterstrichen wer-
den — befindet sich unserer Auffassung nach das 
Rechtsbewußtsein unseres Volkes in Teilen schon 
dort, wohin es angeblich gleitet; denn 75 000 Frauen 
und eine ganze Reihe Dritter als deren Helfer hal-
ten sich einfach nicht an das Gebot. Die Fristenrege-
lung will ja gerade das Bewußtsein vom Wert 
menschlichen Lebens steigern. 

Überdies nehmen alle im Bundestag eingebrach-
ten Vorschläge — alle Vorschläge! — gegenüber 
werdendem Leben die Strafdrohung zurück, nämlich 
in den ersten 14 Tagen nach der Empfängnis, um 
die „Pille danach" und die Spirale gestatten zu kön-
nen. Danach lassen also alle im Bundestag einge-
brachten Vorschläge in einer gewissen Frist — ich 
gebrauche hier diesen Terminus — das Leben 
schutzlos. Es sind gerade die Gegner der Fristen-
regelung, die darauf verweisen, daß Leben schon 
mit der Verschmelzung der Samenzelle mit dem Ei 
entsteht und nicht erst mit dessen Einnistung. 

(V o r s i tz :  Vizepräsident Dr. Jaeger.) 

Wenn schon — das gebe ich zu bedenken — die 
Frage aufgeworfen wird, welche Auswirkungen das 
Gesetz auf die Verhaltensmaximen unserer Gesell-
schaft haben kann, dann ist beim Indikationenmodell 
— und zwar wiederum bei allen hier vorgelegten 
Indikationenmodellen — zu prüfen, welche Wirkung 
es haben kann, wenn im Gesetz in ganz konkreten 
Fällen werdendes menschliches Leben gegen dro-
hende Krankheit im Fall der Unzumutbarkeit, im 
Fall einer ungewollten Handlung oder gegen eine 
hohe Not aufgewogen wird — ich sage es einmal 
ganz unjuristisch —, welche Wirkung dies haben 
kann als Prinzip und zum Teil sogar ohne Befri-
stung, wo unser Recht sonst grundsätzlich nur ein 
Aufwiegen von Leben gegen Leben oder von 
Leben gegen Leibesgefahr ganz allgemeiner Art, 
nicht in einem spezifischen Fall, kennt. Wie gesagt, 
ich gebe das nur zu bedenken. 

Weiter wird eingewandt, daß derjenige, der von 
der Schwangeren die Abtreibung wünscht, von die-
ser beim Fristenmodell nicht mehr mit dem Hinweis 
auf die Strafbarkeit seines Wollens abgewiesen 
werden könne. Einmal hat dieser Hinweis offenbar 
bisher nicht genügend gefruchtet, zum anderen hat 
die Schwangere nach unserer Auffassung jetzt eine 
weitaus bessere Möglichkeit, nämlich den Schutz 

Dr. de With 
) Frauen abschreckt, zur Beratung zu gehen, und sie 

eher gleich zum Abtreiber zwingt. 

Unser Modell eröffnet des weiteren die Möglich-
keit, nicht nur den Hausarzt als den Arzt des Ver-
trauens aufzusuchen, was wiederum nicht unter dem 
Zischeln der Nachbarinnen geschehen muß, weil der 
Gang zum Hausarzt auch ein Gang wegen einer 
ganz normalen Krankheit sein kann, wohingegen 
der Gang zu einer Beratungsstelle sehr leicht den 
Verdacht aufkommen läßt: „Die will ja wohl sicher 
abtreiben!" Gleichwohl eröffnet unser Modell die 
Möglichkeit für die Frau, auch diese Beratungs-
stelle aufzusuchen, wenn sie will, falls dieser ein 
Arzt angehört. Das heißt, das Fristenmodell der 
SPD- und FDP-Fraktion eröffnet ein breites Spek-
trum an Beratungsangeboten. 

Die Beratung soll sich nach unseren Vorstellun-
gen nicht in der bloßen Untersuchung und medi-
zinischen Hinweisen erschöpfen. Wir gehen davon 
aus, daß die Schwangere neben der Untersuchung 
Beratungen in physischer, psychischer, und ich 
darf sagen: allgemein in umfassend sozialer Hin-
sicht erfährt, damit sie wirklich abwägen kann. 
Wir gehen davon aus, daß die Beratung eine der 
zentralen Fragen der Reform des § 218 überhaupt 
sein wird. 

Wir sind, das sagen wir ganz frank und frei, 
für jeden Verbesserungsvorschlag offen. 

Wir dürfen auch sagen — und ich darf das beto-
nen —, daß unserer Auffassung nach hier eine der 
großen Aufgaben der Ärzte liegen wird. 

Drittens. Allein die Fristenregelung ist eher ge-
eignet, den Unterschied zwischen arm und reich, 
zwischen der Frau, die sich gut, und der Frau, die 
sich nur mangelhaft artikulieren kann, auszuglei-
chen. Bei der Indikationenregelung wird die sich 
gut artikulierende Frau eher die Möglichkeit haben 
— ich darf das einmal so formulieren —, unter 
irgendeine Indikation zu schlüpfen; zumindest wird 
sie eher in der Lage sein, ins Ausland zu gehen 
und dort den Eingriff vornehmen zu lassen, als das 
„kleine Lieschen vom Dorf". 

Viertens. Wie kann schließlich der Arzt bei den 
Indikationenmodellen das Vorliegen einer Verge-
waltigung oder aber einer Notstands- oder einer 
sozialen Indikation feststellen? Wir glauben, daß 
all diese sicher sehr peinlichen Fragen naturgemäß 
bei der Fristenregelung dieses Gewicht nicht haben 
können. 

Damit ersetzt die Fristenregelung die mit Aus-
nahme versehene totale Strafdrohung in den ersten 
drei Monaten durch eine Teilrücknahme der Straf-
drohung und einen damit gekoppelten Beratungs-
mechanismus, der wie bei keinem anderen Modell 
leichte Zugänglichkeit zur Beratung vermittelt und 
damit unserer Auffassung nach am ehesten geeignet 
ist, über die Mutter den Schutz des werdenden 
Lebens zu gewährleisten. 

Das Fristenmodell gibt sich nicht mit dem bloß 
Gedruckten, der durchgängigen Strafdrohung auf 
dem Papier, zufrieden; es geht von der praktischen 
Auswirkung im Leben aus. 
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durch die Offenheit der Beratung, die es bei Indika-
tionenmodellen, wie ich ausführte, in dieser Form 
nicht gibt. Außerdem kann die Schwangere, den, 
der sie bedrängt — es muß ja nicht der Ehemann 
sein — kostenlos mit zum Arzt oder zur Beratung 
nehmen, um sich bei diesem Rückenstärkung zu 
holen. 

Viele wenden ein, sie könnten nicht verstehen, 
wieso das menschliche Leben plötzlich von einem 
Tag auf den anderen schutzwürdig sei und warum 
es ausgerechnet die Dreimonatsfrist sein müsse. 
Hierzu ist zu sagen, daß das Einsetzen des vollen 
„Strafschutzes", der vollen Strafdrohung — ich 
meine, das ist der Angelpunkt für die, die sich ge-
gen das Fristenmodell wenden —, nicht Schutz-
losigkeit in den ersten drei Monaten bedeutet. Es 
bedeutet lediglich die Ablösung eines Mechanis-
mus, der versagt hat, durch einen besseren. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Welcher Optimis

-

mus!) 

Wir glauben, daß — das entspricht wohl auch dem 
Rechtsbewußtsein der Bevölkerung — 

(Abg. Dr. Eyrich: Damit würde ich vorsich

-

tig sein!) 

die Strafdrohung zum Schutz des werdenden Lebens 
erst nach drei Monaten wirklich greift. 

(Anhaltende Zurufe von der CDU/CSU.) 

Es geht nach unserer Auffassung deshalb auch 
darum, Gesetzesrecht, Rechtsbewußtsein und Rechts-
wirklichkeit in größere Übereinstimmung zu brin-
gen. 

Die Vornahme des Einschnittes nach drei Monaten 
hat allein pragmatischen Charakter. In den ersten 
drei Monaten ist der Eingriff verhältnismäßig ein-
facher, wobei ich Wert darauf lege, daß wir den 
Eingriff keineswegs — auch nicht in den ersten 
drei Monaten — bagatellisieren; er ist immer noch 
schwer genug. Außerdem lehrt die Erfahrung, daß 
die Frau — hat sie einmal die ersten drei Monate 
überwunden — viel weniger geneigt ist, noch einen 
Eingriff vornehmen zu lassen. Dann hat sie nämlich 
in aller Regel das Verhältnis zum Kind. 

(Aha-Rufe und weitere Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Es wird ferner auf die gesundheitlichen Gefahren 
hingewiesen. Hier ist einmal zu sagen, daß die Rate 
der Aborte durch unseren Vorschlag geringer wer-
den soll. Zum anderen weist die Statistik in New 
York aus, daß die Rate der Todesfälle bei Eingrif-
fen nach der Sechsmonatsregelung geringer ist als 
die Rate der Todesfälle bei der normalen Geburt. Es 
geht auch darum — das soll nicht vergessen wer-
den —, bei Eingriffen, wenn deren Vorhandensein 
schon nicht geändert werden kann, möglichst Scha-
den von der Gesundheit unserer Frauen abzuwen-
den. 

Schließlich wird oft erhobenen Zeigefingers ge-
meint, daß bei der Fristenregelung ungehindert — 
ich sage es etwas flapsig — drauflos abgetrieben 
werden könne. Wer dies sagt, übergeht, daß sicher 
keine Frau — ich glaube, man sollte es so hart  

sagen, wie es ist — sich gern ausschaben läßt. Wer 
dies sagt, drückt damit nur ein Mißtrauen gegenüber 
unseren Frauen aus, für das unseres Erachtens die 
Rechtfertigung fehlt. 

Abschließend muß zu diesem Punkt bemerkt wer-
den, daß in unserer Zeit ein Gesetz wohl eher die 
Chance hat angenommen zu werden, das der Betrof-
fenen, wenn auch eingeschränkt, einen Spielraum in 
eigener freier Entscheidung gewährt, als ein Gesetz, 
das die Betroffene mehr oder weniger zum Objekt 
einer fremden Entscheidung macht. Die Fristen-
regelung freilich bürdet der Frau mehr Verantwor-
tung auf als jedes andere hier eingebrachte Modell. 

(Abg. Dr. Eyrich: Das ist ganz einfach nicht 
wahr!) 

Das vorliegende Fristenregelungsmodell erfordert 
die Mitarbeit der Ärzte in unserem Lande. Unsere 
Frauenärzte haben sich nun mit überwältigender 
Mehrheit für die erweiterte Indikationenregelung 
und gegen die Fristenregelung ausgesprochen. Ich 
habe bereits ausgeführt, daß die Ziele bei beiden 
Modellen im Grunde identisch sind, daß lediglich die 
Methoden unterschiedlicher Natur sind. Beide Mo-
delle werden zudem, glaube ich, beinahe zu den-
selben Folgen führen. Schließlich vertreten die 
Ärzte in den Vereinigten Staaten — das sage ich an 
die Adresse unserer Ärzte — ausweislich des zitier-
ten Urteils des Supreme Court Auffassungen, die 
sich nicht gegen die dort praktizierte Sechsmonats-
regelung wenden. Es sei verwiesen auf den Be-
schluß des amerikanischen Bundesverbandes der 
Ärzte vom 25. Juni 1970 und auf den Beschluß der 
Amerikanischen Vereinigung für das öffentliche Ge-
sundheitswesen vom Oktober 1970. 

(Abg. Niegel: Und was sagen die englischen 
Ärzte?) 

— Dort gilt ja eine Indikationenregelung und nicht 
eine Fristenregelung. Das bitte ich zu beachten. 

Das zitierte Hirtenschreiben der Deutschen 
Bischofskonferenz vom 6. Mai 1973, das an diesem 
Tag in allen katholischen Kirchen in Deutschland 
verlesen wurde, wendet sich sowohl gegen die er-
weiterte Indikationenregelung als auch gegen die 
Fristenregelung. Gleichwohl — das sollte beachtet 
werden — bietet dieses Schreiben Ansatzpunkte für 
die Aufnahme eines Dialogs. Die katholische Kirche 
erkennt mit diesem Schreiben die Reformbedürftig-
keit des derzeitigen Zustandes an. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Das ist doch wohl 
rabulistisch!) 

Die Bischöfe erkennen — auch das sollte hier ge-
sagt sein — einmal die positiven Absichten der 
Reformer und zum anderen die Tatsache an — ich 
zitiere —, „daß man sittliches Bewußtsein und mora-
lische Verantwortung nicht allein mit Strafgesetzen 
schaffen kann". 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Damit ist eine Brücke zu einem neuen Dialog, wie 
ich schon sagte, gebildet. 

Gleichwohl — auch das darf ich bemerken — hat 
sich dieses Hirtenschreiben nicht gegen frühere 
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Äußerungen mancher Angehöriger aus dem katho-
lischen Raum gewandt, deren Vokabular gegenüber 
den Reformern nicht nur verletzend war, sondern 
deren Äußerungen auch nicht als hilfreich für die 
Reform angesehen werden konnten. Die undifferen-
zierte Klassifizierung des Fristenmodells als „Frei-
gabe von Mord an ungeborenen Kindern" und der 
Hinweis, daß der Liberalisierung im Sinne des 
Fristenmodells die „Sterbehilfe" entspreche, sind 
der Sache nicht dienlich. Emotionale Töne helfen 
weder dem werdenden Leben noch den vielen Tau-
senden Frauen noch, meine ich, dem Gesetzgeber bei 
seiner notwendigen Arbeit. 

Es wäre deshalb gut, wenn von der heutigen 
ersten Lesung der Grundton an Sachlichkeit aus-
ginge, der es, ungeachtet aller Auffassungsunter-
schiede im Modell, ermöglichen würde, Beratungen 
zu führen, an deren Ende ein Gesetz steht, das die 
derzeitigen inhumanen, ungerechten und ungeeig-
neten Bestimmungen durch Vorschriften ersetzt, die 
werdendes Leben besser schützen und eher geeignet 
sind, das Leid unserer Frauen zu mindern. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort zur Be-
gründung eines weiteren Antrags hat der Abge-
ordnete Dr. Eyrich. 

Dr. Eyrich (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Die Diskussion, 
die wir heute führen, ist in großen Teilen unseres 
Landes mit einer Heftigkeit  geführt worden, die 
wir kaum in einer anderen Frage kennengelernt 
haben. Sie ist allerdings auch mehr unter dem 
Gesichtspunkt von Emotionen als unter dem Ge-
sichtspunkt der sachlichen Erörterung des Für und 
Wider geführt worden. 

Es ist darüber hinaus festzustellen, daß in der 
Öffentlichkeit bei dieser Diskussion die unglaub-
lichsten Dunkelziffern über Engelmacherinnen, über 
Todesfälle und über alle anderen Dinge verbreitet 
wurden, die — das muß man doch, glaube ich, 
sagen — einer unvoreingenommenen Nachprüfung 
nicht standhalten können. 

Es ist, meine Damen und Herren, draußen in der 
Öffentlichkeit ein Klima entstanden, das einer guten 
Beratung auch in diesem Hause offenbar nicht för-
derlich sein kann, ein Klima, das sicherlich auch 
dadurch erzeugt worden ist, daß, wie wir eben in 
diesem Vortrag wieder hörten, eine Begründung 
des Gesetzentwurfes der Koalitionsparteien gege-
ben wurde, von der der unbefangene Zuhörer wird 
sagen müssen: diese Argumentation kann einfach 
nicht überzeugen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Und natürlich fehlten bei der Diskussion draußen 
nicht die Hinweise   wen würde es auch verwun-
dern? --, daß es sich bei den einen um die fort-
schrittliche Gruppe handele, die mit beinahe mittel-
alterlichen Zuständen endlich einmal Schluß machen 
wolle, während die ewig Gestrigen noch immer 
nicht einsehen wollten, wie notwendig es sei, der 
Frau endlich jenes Selbstbestimmungsrecht zu 

geben, ohne das sie nicht glücklich werden könne, 
auch dann, wenn dieses Selbstbestimmungsrecht auf 
Kosten des ungeborenen Lebens durchgesetzt wird. 

Mit dieser Feststellung aber ist die Polarität der 
Meinungen und das Dilemma angesprochen, in das 
jeder kommt, der eine gerechte Lösung auf diesem 
Gebiet sucht. Wir alle aber sollten wissen, daß es 
eine jedermann gegenüber gerechte und seine Inter-
essen berücksichtigende Lösung nicht geben kann. 

Wir wissen auch, daß niemand diese Probleme 
wird lösen können, indem er allein die Frage der 
Veränderung des Strafrechts zur Diskussion stellt. 
Das Strafrecht ist in dieser Sache nicht die zentrale 
Frage, sondern es bedeutet nur eine von vielen 
Maßnahmen, die zum Schutze des ungeborenen 
Lebens ergriffen werden müssen, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

wenn wir uns nicht länger dem Vorwurf aussetzen 
wollen, wir hätten uns allein mit dem befaßt, was 
niemandem in diesem Lande ein Opfer abverlangt. 
Das Bemühen des Strafgesetzgebers ist von Anfang 
an zum Scheitern verurteilt, wenn nicht alle Mög-
lichkeiten der Hilfe für die schwangere Frau, für 
ihre Familie und für das Kind geboten werden. 

Wir haben dazu Anträge formuliert, um deutlich 
zu machen, wo die Möglichkeit besteht, zu helfen. 
Frau Kollegin Verhülsdonk wird zu diesen Dingen 
noch sprechen. 

Ganz vorn aber muß doch die Beratung mit dem 
Ziel stehen — und ich sage das, weil hier so viel 
von der Verantwortung der Frau gesprochen wor-
den ist —, vorher und nicht nachher die Verant-
wortung gegenüber dem Partner aufzuzeigen. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Kindergärten, Spielplätze, Teilzeitarbeitsplätze, 
familiengerechte Wohnungen — damit sind nur 
einige der Punkte angesprochen, die befriedigen d 

 gelöst werden müssen. Niemand — auch in diesem 
Hause — vergißt das zu sagen; kaum jemand wagt 
an die Kosten zu denken; und kaum jemand kann 
sagen, wie sie gedeckt werden sollen. Zugegeben, 
es ist fast unmöglich, all das zu schaffen. Wenn 
wir aber nicht in der Gemeinsamkeit, die dafür er-
forderlich und angemessen ist, sofort an die Ver-
wirklichung herangehen — und das kann nur da-
durch geschehen, daß wir Mittel in den Haushalt 
einstellen, und zwar sofort —, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

dann wird dieses Haus zu Recht der Unglaubwür-
digkeit geziehen werden können, und wir werden 
uns dann den Vorwurf gefallen lassen müssen, daß 
das alles nur ein Vorwand dafür gewesen sei, be-
stimmten Lösungen zum Erfolg zu verhelfen. 

(Ein Abgeordneter meldet sich zu einer 
Zwischenfrage.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Einen Augenblick, 
Herr Abgeordneter. — Ich möchte bemerken: Bei 
einer Antragsbegründung kann keine Zwischen-
frage gestellt werden. 

Bitte sehr, fahren Sie fort. 
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Dr. Eyrich (CDU/CSU): Danke schön, Herr Prä-
sident. 

Das wollen wir alle verhindern. In diesen Rahmen 
allein müssen die Erörterungen über die Ausge-
staltung der Gesetzesbestimmungen gestellt wer-
den, die die Tötung ungeborenen Lebens und deren 
Ahndung zum Inhalt haben, als ein Teil eines um-
fassenden Ganzen, das uns allerdings zwingen wird, 
ganz klar und unmißverständlich zu sagen, wo 
unser Standpunkt ist und wie wir diese Gesell-
schaftsordnung wahren wollen, in der wir heute 
leben. 

Wir müssen klare Antworten auf die Fragen ge-
ben, wann etwa Leben beginnt, ob wir dem unge-
borenen Leben denselben Schutz und denselben 
Stellenwert wie dem geborenen Leben selbst einräu-
men wollen und müssen. 

Wir müssen auch die Frage stellen, ob uns das 
Grundgesetz nicht dazu zwingt, den Schutz des wer-
denden Lebens als das richtige Mittel in den Vor-
dergrund zu stellen. Die Beantwortung dieser Fra-
gen, meine Damen und Herren, muß sich an den 
Bedürfnissen des einzelnen — wer wollte das be-
streiten —, an seinem Freiheitsraum orientieren, 
aber auch an den Anforderungen der Gesellschaft 
gegenüber dem einzelnen und nicht zuletzt auch 
daran, welche Voraussetzungen gegeben sein müs-
sen, um ein erträgliches Zusammenleben zu ge-
währleisten. 

Ist nicht dieses Zusammenleben in einer Gemein-
schaft einer nahezu unerträglichen Belastung ausge

-

setzt — so muß ich Herrn Kollegen de With und 
alle diejenigen fragen, die diesen Gesetzentwurf 
unterschrieben haben —, wenn das Rechtsgut Leben 
zur Diskussion gestellt wird? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Keiner der zur Debatte stehenden Entwürfe ver-
säumt es natürlich, darauf hinzuweisen, daß es sich 
beim ungeborenen Leben um ein hochwertiges 
Rechtsgut handelt. Auch die Kollegen, die die Fri-
stenlösung bejahen, stellen allen Überlegungen den 
Satz voran: Werdendes Leben ist grundsätzlich ge-
borenem gleichzusetzen. 

Herr Kollege de With, ich habe es vorhin schon 
gesagt: Das kann einfach nicht der Grundsatz derer 
sein, die diese Fristenlösung dem Parlament zur 
Beschlußfassung vorgelegt haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Natürlich weiß ich, daß Satz 2 eine Einschrän-
kung macht: daß nämlich mit anderen Mitteln un-
geborenes Leben geschützt werden soll. Aber kön-
nen Sie mir, meine Damen und Herren von der 
Koalition, einmal sagen, wie es möglich sein soll, 
ungeborenes Leben wirksam zu schützen, indem 
man dieses ungeborene Leben in den ersten drei 
Monaten zur freien Disposition der Frau stellt? 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zuruf der 
Abg. Frau Dr. Timm.) 

— Das ist, Frau Kollegin Timm, mit Verlaub gesagt 
ein Widerspruch in sich selbst. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Sehr richtig! — 
Genau, wo ist die soziale Verantwortung?) 

Sie müssen sich doch sagen lassen, daß Sie in den 
ersten drei Monaten dem ungeborenen Leben 
schlicht und einfach den strafrechtlichen Schutz ver-
sagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir müssen uns natürlich auch fragen — das 
klingt hier immer wieder an —: Wann beginnt die-
ses Leben? Wir haben gehört, daß es nach dem drit-
ten Monat wohl ein anderes als vor dem Ende des 
dritten Monats sein soll. 

(Zuruf von der SPD: Das haben Sie nicht 
verstanden!) 

Ich kann ganz offen gestanden — ich werde nach-
her noch darauf zurückkommen — diesen Unter-
schied beim besten Willen, Herr Kollege de With, 
nicht nachvollziehen. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Das kann nicht 
einmal Herr ,de With! — Zurufe von der 

CDU/CSU: Niemand kann das!) 

Was den Beginn des menschlichen Lebens be-
trifft, so sind wir uns doch einig darin, daß es kaum 
eine Stellungnahme in der Wissenschaft gibt, die 
nicht davon ausgeht, daß dies mit der Befruchtung 
der Fall ist. 

An Stelle vieler anderer lassen Sie mich einen 
Satz aus einer Abhandlung von Professor Blech

-

schmidt, die er in der „Zeitschrift für Familien-
recht" im Jahr 1973, Seite 116, gemacht hat, zitieren. 
Es heißt dort: 

Was sich in der Entwicklung des menschlichen 
Eis zum Embryo und dann zum Fötus ändert, ist 
immer nur sein Erscheinungsbild. Aber dieser 
Prozeß von Änderungen betrifft nicht das We-
sentliche; denn das Wesentliche ist schon mit 
der Befruchtung gegeben und bleibt im Verlauf 
der Individualentwicklung bestehen: der 
Mensch. 

Die Stellungnahme, die Professor Blechschmidt ab-
gegeben hat, deckt sich doch im wesentlichen mit 
all den Stellungnahmen, die wir im Anhörungsver-
fahren vor dem Deutschen Bundestag gehört haben. 

Damit ist freilich — man muß diese Frage er-
örtern — nichts darüber ausgesagt, wann der straf-
rechtliche Schutz eingreifen soll und aus welchen 
Gründen er — später — auch in unseren Gesetzes-
entwurf aufgenommen worden ist. Davon soll spä-
ter die Rede sein. 

Schützt unsere Verfassung das ungeborene Le-
ben? Die Staatsrechtler — auch Sie, Herr Kollege 
de With, haben die Frage der Verfassungsmäßigkeit 
aufgeworfen — sind sich überwiegend einig darin, 
daß in den Schutz des Art. 2 unseres Grundgesetzes, 
in  dem vom Schutz des Lebens die Rede ist, das 
ungeborene Leben mit einbezogen ist. 

Es ist immer wieder darauf hingewiesen worden, 
daß im Parlamentarischen Rat ein Antrag nicht 
durchgekommen sei, in Art. 2 Abs. 2 auch das kei-
mende Leben aufzunehmen. Man hat dann immer 
hinzuzufügen vergessen, daß dieser Antrag nur 
deswegen nicht aufgenommen worden ist, weil es 
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von der Mehrzahl als selbstverständlich erachtet 
worden ist, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

daß auch das keimende Leben dem Schutz des 
Grundgesetzes unterliegt. 

(Abg. Frau Dr. Lepsius: Das ist unzutref-
fend!) 

Anders, meine Damen und Herren, wird man die 
Frage der Wertigkeit des ungeborenen Lebens in 
bezug auf Art. 2 unseres Grundgesetzes auch nicht 
sehen können, wenn man mit den Aussagen von 
Professor Blechschmidt über die Individualentwick-
lung in der Frage des Schutzes des ungeborenen 
Lebens Ernst machen will. 

Schutz und Förderung jeglichen Lebens, meine 
Damen und Herren, so meine ich, sei ein mensch-
liches Grundgebot. Dieser Satz muß der Ausgangs-
punkt aller Überlegungen sein, auch der Über-
legung, wie dieser Grundsatz am wirksamsten ver-
wirklicht werden kann. 

Ich habe von den Maßnahmen gesprochen, die 
außerhalb strafrechtlicher Erwägungen stehen. Daß 
sie verwirklicht werden müssen, darüber kann kein 
Zweifel bestehen. Daß wir aber nicht darauf ver-
zichten können, dem ungeborenen Leben auch straf-
rechtlichen Schutz zu gewähren, ist, meine Damen 
und Herren von der Koalition, nicht allein eine 
Frage einer sittlichen Wertentscheidung, sondern 
auch das Gebot, sozialschädliches Verhalten mit den 
Mitteln des Strafrechts zu verhindern versuchen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Den Staat trifft nicht nur die Pflicht, sich eigener 
Eingriffe in das ungeborene Leben zu enthalten, son-
dern auch die Pflicht, Angriffe auf das ungeborene 
Leben zu verhindern, von wem immer diese An-
griffe auf das ungeborene Leben auch ausgehen 
mögen. 

Es ist von allen Seiten viel über die Frage ge-
sprochen worden, was denn nun Aufgabe und Funk-
tion des Strafrechts sei. Ich kann mich noch daran 
erinnern, daß in der ersten Lesung zum 4. Straf-
rechtsreformgesetz sehr heftig über diese Frage dis-
kutiert worden ist. 

Lassen Sie mich sagen: Wie immer man die Auf-
gabe und die Funktion des Strafrechts werten wolle, 
über eine Erkenntnis kommen wir nicht hinweg: 
auch wenn wir sagen wollten, daß staatliches Straf-
recht nicht sittlich zu mißbilligendes Verhalten er-
fassen soll, so werden wir uns doch zum Ausgangs-
punkt bekennen müssen, daß wir um eine Wertent-
scheidung, die unsere Verfassung einmal getroffen 
hat, auch bei der Frage des strafrechtlichen Schutzes 
nicht herumkommen können. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich selbst habe einen von einem Bundesrichter 
verfaßten Aufsatz gelesen, in dem es darum geht, 
wann Strafrecht einsetzen soll. Er hat wieder ein-
mal jenen Punkt in die Debatte hineingebracht, daß 
das Strafrecht im Grunde genommen keinen ande-
ren Sinn und Zweck und auch keine andere Auf-
gabe habe, als das ethische Minimum zu gewähr

-

leisten. Dies ist offenbar die Meinung sehr vieler 
in diesem Hause. 

Ich warne ganz nachdrücklich davor, meine Da-
men und Herren, dem Strafrecht diese Aufgabe und 
Funktion zuteil werden zu lassen, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

weil es unerträglich ist, von einem ethischen Mini-
mum zu sprechen. Aber selbst dann, meine Damen 
und Herren von der Koalition, müssen wir doch 
fragen: Gehört es vielleicht nicht zum ethischen Mi-
nimum, die Frage der Tötung ungeborenen Lebens 
zu behandeln? Ich meine, wenn wir auf dieses ethi-
sche Minimum verzichten wollten, wäre es um die 
Ordnung in unserem Lande schlecht bestellt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Man muß es, ausgehend von der Frage der Sozial-
schädlichkeit — ich komme Ihnen einmal in der 
Argumentation entgegen —, nicht als unvereinbar 
mit den Regeln eines geordneten Zusammenlebens 
ansehen, wenn ohne Angabe von Gründen allein 
unter Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht der 
Frau ungeborenes Leben getötet wird. Kommen wir, 
meine Damen und Herren von der Koalition, nicht 
in Gefahr, daß mit einer Entscheidung, wie Sie sie 
mehrheitlich getroffen haben, die Achtung vor dem 
Wert des Lebens herabgemindert wird? Würde es 
für viele Menschen nicht bedeuten, daß mit der 
Aufgabe des strafrechtlichen Schutzes zugleich auch 
die dahinterstehende ethische Norm aufgegeben 
worden sei? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das Schlimmste allerdings, was uns geschehen 
könnte, wäre doch wohl, wenn man der Meinung 
jenes Autors sein würde — es ist Werner Hill —, 
der sie im „Vorwärts" am 29. März 1973 zum Aus-
druck gebracht hat. 

(Abg. Vogel: Aber es ist eine parteiamt

-

liche Zeitung!) 

Ich unterstelle nicht, daß Sie mit dieser Aussage 
übereinstimmen; aber es wäre doch immerhin 
schlimm, wenn wir so argumentieren wollten, wie 
dort argumentiert worden ist, nämlich daß es sich 
bei der Frage, ob ein Schwangerschaftsabbruch er-
laubt oder verboten sein soll, in Wirklichkeit  — 
nun  kommt das Entscheidende — um eine neue 
Moral und ein neues Selbstverständnis des Men-
schen handle. Meine Damen und Herren, ich unter-
stelle nicht, daß dieses Motiv für jemanden in die-
sem Hause dazu führen könnte, die Notwendigkeit 
des Strafrechts unter diesem Aspekt noch einmal 
überdenken zu wollen. Nur sollte man sich, wenn 
man schon den anderen vorwirft, sie sähen die 
Dinge unter dem Gesichtspunkt der Moral, natür-
lich auch dies hier vorhalten lassen, wenn man von 
einer neuen Moral spricht. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Wehner: 
Wer ist „man"!) 

Natürlich — ich gebe das zu, Herr Kollege 
Wehner — ist das eine Frage, die uns alle hier 
beschäftigt: Ist es richtig, wenn wir sagen, das 
Strafrecht sei das Mittel, den Schutz des unge- 
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borenen Lebens wirksam zu garantieren? Niemand 
wird die Augen davor verschließen wollen, daß 
gegen die derzeitige Bestimmung des § 218 oft ver-
stoßen wird. Aber niemand sollte sich auch, wie Sie 
es offenbar getan haben, Herr Kollege de With, 
der Hoffnung hingeben, daß mit der Aufgabe des 
strafrechtlichen Schutzes etwa eine Minderung der 
Zahl der Abtreibungen erreicht werden könnte. Die 
Erfahrungen in allen Ländern, in denen eine ähn-
liche oder vergleichbare Regelung besteht, sprechen 
gegen diesen Satz. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Auch das Anhörungsverfahren, meine ich — wir 
waren ja zugegen —, hat das bestätigt. 

Wir haben die Begründung, Herr Kollege de 
With, die Sie gegeben haben, sehr wohl gehört. 
Sie haben immer wieder den Schutz des ungebore-
nen Lebens hervorgehoben. Es ist aber — ich 
möchte Ihnen das in aller Offenheit sagen — eine 
Illusion, mit der Freigabe der Abtreibung in den 
ersten drei Monaten eine Senkung der Zahl der 
Aborte zu erreichen und einen erhöhten Schutz des 
ungeborenen Lebens zu gewährleisten. Die Zahlen 
werden, wenn Ihr Entwurf Gesetz werden sollte, 
sprunghaft steigen. Es ist nicht möglich, den Schutz 
des ungeborenen Lebens mit einer teilweisen Frei-
gabe zu erhöhen. Die einzige Veränderung wird die 
sein, daß von der illegalen Abtreibung der Weg zur 
legalen Abtreibung gegangen wird und wir an 
Stelle der bisher illegalen Abtreibungen, die im 
wesentlichen --- das wissen wir alle — schon heute 

) nicht mehr von Kurpfuschern durchgeführt werden, 
zur legalen Abtreibung kommen werden. Das kann 
doch nicht unter der Überschrift „Schutz des unge-
borenen Lebens" laufen. Das ist für mich undenkbar. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ein Kernpunkt Ihrer Lösung, meine Damen und 
Herren von der Koalition, ist die Abwägung des 
Selbstbestimmungsrechts der Frau gegenüber dem 
ungeborenen Leben. Wenn die Frau auf Grund die-
ses Selbstbestimmungsrechts ohne jede Rechtferti-
gung in der Lage wäre -- 

(Abg. Frau Dr. Timm: Warum lesen Sie 
unsere Begründung nicht? Das ist falsch! 

Das steht nicht in der Begründung!) 

- Das können Sie nicht bestreiten, Frau Kollegin 
Timm. Entscheidend ist nicht das, was Sie in den 
Entwurf hineinschreiben, sondern entscheidend ist, 
wie es draußen aufgenommen wird, und draußen 
wird es als Möglichkeit aufgenommen, in den ersten 
drei Monaten, ohne mit Strafe rechnen zu müssen, 
nach Absolvierung der Formalie einer Beratung ab-
treiben zu können. So wird es draußen aufgenom-
men. 

(Abg. Erhard [Bad Schwalbachl: Aber so ist 
es doch auch! — Abg. Frau Dr. Lepsius: Sie 
bauen doch einen Popanz auf! 	 Weitere 
Zurufe von der SPD und Gegenrufe von der 

CDU/CSU.) 

--- Meine Damen und Herren, Frau Kollegin, ich 
baue keinen -- 

(Abg. Friedrich: Wann kommt denn Ihr Ent

-

wurf?) 

— Ich werde dazu sprechen; Sie können sich darauf 
verlassen, Herr Kollege. Ich bitte Sie noch um ein 
kleines bißchen Geduld. Es ist in diesem Hause üb-
lich, daß man nicht nur über den eigenen Entwurf 
spricht, sondern sich auch kritisch mit dem Entwurf 
anderer auseinandersetzt. 

(Beifall bei der CDU/CSU. 	Zuruf des 
Abg. Wehner.) 

Wir sind davon ausgegangen, daß Sie davon aus-
gehen, daß das Selbstbestimmungsrecht der Frau an 
erster Stelle stehe. Dabei ist noch nicht einmal be-
rücksichtigt, daß das Selbstbestimmungsrecht der 
Frau dadurch erheblich eingeschränkt werden kann, 
daß sie allen möglichen Beeinflussungen ausgesetzt 
ist. 

Herr Kollege de With, Sie haben vorhin Herrn 
Professor Radbruch als Kronzeugen dafür zitiert, 
welche Maßnahmen man ergreifen könne. Ich 
möchte Ihnen eine Stelle aus einem Aufsatz vor-
lesen, den er geschrieben hat. 

(Abg. Dr. de With: Genannt habe ich ihn! 
Zitiert habe ich ihn nicht!) 

Ja, Sie haben ihn genannt und haben gesagt, 
er habe der Gruppe angehört, die im damaligen 
Reichstag die Fristenlösung zur Debatte gestellt 
habe. Ich nehme an, ich habe Ihren Hinweis damit 
korrekt wiedergegeben. 

Professor Radbruch hat nach einem Auszug aus 
dem 6. Band der Mitteilungen der Internationalen 
Kriminalistischen Vereinigung auf einer Tagung der 
deutschen Landesgruppe im Jahre 1932 ausgeführt 
— ich darf das mit Genehmigung des Herrn Präsi-
denten zitieren, damit die Problematik wieder etwas 
zurechtgerückt wird --: 

Ich kenne nur ein Bedenken gegen die Ein-
schränkung der Abtreibungsstrafe, ein aller-
dings sehr schweres Bedenken, mit dem ich 
lange gerungen habe: daß die Beseitigung der 
Abtreibungsstrafe die Frau dem Einfluß des 
Mannes wehrlos unterwerfen könnte, daß, wenn 
der Frau die Abtreibung freigegeben würde, 
sie nicht sowohl aus eigenem freien Willen als 
vielmehr unter dem Druck des Mannes oder 
Liebhabers die Abtreibung vielfach vornehmen 
würde. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn wir das gesagt hätten, meine Damen und Her-
ren, hätten Sie es uns wahrscheinlich in dieser Form 
nicht abgenommen. Möglicherweise ist derjenige, 
der das gesagt hat, Ihnen ein genügender Garant 
dafür, daß wir über dieses Bedenken miteinander 
sprechen müssen. 

Wir sollten aber auch einen weiteren Aspekt nicht 
übersehen. Durch Ihre Regelung wird doch der Ein-
druck erweckt, daß das Leben zu einer bestimmten 
Zeit weniger schutzwürdig sei als in der Zeit da-
nach. Wir müssen Sie fragen, ob Sie nicht die In-
konsequenz sehen, ich möchte fast sagen, ob Sie 
nicht spüren, daß wir hier an der Grenze der will-
kürlichen Auslegung einer Bestimmung stehen, die 
in der Bestimmung einer Frist liegt. Ist der ungebo- 
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rene Mensch nach drei Monaten und einem Tag ein 
anderer als zuvor? 

Eines Ihrer Argumente ist, daß in den ersten drei 
Monaten der Schwangerschaftsabbruch relativ unge-
fährlich sei. Mit Verlaub gesagt, meine Damen und 
Herren: das ist keine Begründung für einen unter-
schiedlichen Schutz. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich müßte Sie dann darauf hinweisen, daß die Be-
richte aus Großbritannien und aus anderen Ländern, 
daß z. B. der Wynn-Bericht und die Anhörung im 
Deutschen Bundestag eindeutig gezeigt haben, 
welche Schäden auch bei legalen Abtreibungen nicht 
nur die Mutter, sondern auch das Kind davontragen 
können, so daß der Ansatzpunkt auch in dieser Hin-
sicht nicht richtig gesetzt ist. 

(Zuruf von der SPD: Italien!) 

Das andere Argument, etwa von vier Monaten an 
wachse im allgemeinen bei der Schwangeren das 
Gefühl für das Kind, ist zu sehr und so sehr auf 
subjektive Empfindungen abgestellt, daß es meines 
Erachtens nicht zur Rechtfertigung eines objektiven 
Tatbestandes herangezogen werden kann. Wir lau-
fen hier doch Gefahr, daß wir unter Angabe dieses 
Grundes eine Schablonisierung von bestimmten Mo-
tiven herbeiführen und bestimmte Situationen der 
Frau in eine Schablone hineindrängen wollen, die 
sich nicht in diese Schablone hineindrängen lassen. 

Ein anderer Gesichtspunkt ist doch folgender —
Sie haben ihn nicht angeschnitten, aber wir alle m ils-
sen uns damit auseinandersetzen —: Sie müssen 
sich doch darüber im klaren sein, daß kriminal-
politisch das Ergebnis Ihrer Lösung im Grunde ge-
nommen die totale Freigabe des Schwangerschafts-
abbruchs sein wird. Meine Damen und Herren, das 
ist kein Vorwurf, aber das ist die sichere Folge des 
Gesetzentwurfes, den Sie diesem Hause vorgelegt 
haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU. -- Zuruf des 
Abg. Wehner.) 

— Herr Kollege Wehner, natürlich, ich muß Ihnen 
sagen: Wer will, wenn das Gesetz wird, eigentlich 
beweisen, daß es innerhalb der ersten drei Monate 
gewesen ist? Wer würde sich anheischig machen zu 
sagen, es war später? Der Arzt darf nichts sagen, 

(Abg. Memmel: Der Arzt kann's gar nicht 
sagen!) 

die Frau braucht nichts zu sagen, der Ehemann und 
auch der Dritte wird es nicht sagen können. Die 
Frau wird es auch nicht sagen können, Herr Kollege 
Memmel. Im Ergebnis müßten wir Sie fragen, ob Sie 
nicht die ehrlichere Lösung propagieren müßten, 
nämlich die totale Freigabe des Schwangerschafts-
abbruches. 

(Abg. Dr. de With: Sie haben doch auch 
Fristen in Ihrem Modell! — Abg. Frau Dr. 
Lepsius: Jedes Modell hat die Dreimonats-

frist!) 

– Sie übersehen einen ganz eklatanten Unterschied, 
Herr Kollege de With, nämlich den, daß wir zwar 
Fristen haben, daß wir aber auch noch meinen, daß  

es für jeden Schwangerschaftsabbruch einer Recht-
fertigung 

 
 bedarf. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das ist doch der Kernsatz, den wir in unserem Ge-
setzentwurf haben. 

Haben Sie sich auch einmal Gedanken darüber 
gemacht, daß die überwiegende Zahl aller Ä rzte 
die Fristenlösung ablehnt? Von den Schwestern in 
den Kliniken können wir in der Mehrzahl dasselbe 
sagen. Das ist doch der Personenkreis, der nachher 
vor der Frage stehen wird, ob er dieses Gesetz 
vollziehen will oder nicht. Natürlich werden Sie 
sagen: Wir zwingen ja keinen Arzt dazu. Natürlich 
werden Sie sagen: Das ist in das freie Ermessen 
eines Arztes gestellt. Und ich werde Ihnen nicht 
widersprechen können. Nur denken Sie bitte auch 
noch einen Schritt weiter, nämlich an die Konse-
quenz, die wir in anderen Ländern mit Indikations-
modellen und einer Beratungsstelle haben, die nichts 
wert ist. Bedenken Sie, daß sich dann Leute für 
diese Aufgabe zur Verfügung stellen, die nichts 
mehr von einem ethischen Minimum verspüren las-
sen, von dem hin und wieder einmal die Rede ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, unser Entwurf, den wir 
dem Hohen Hause vorgelegt haben, ist das Ergebnis 
einer lang andauernden Diskussion, bei der sich am 
Ende die Überzeugung durchgesetzt hat, daß wir mit 
ihm sowohl dem Rang des Rechtsgutes des unge-
borenen Lebens als auch der Konfliktsituation der 
Frau gerecht werden. Ich möchte nicht leugnen, daß 
sehr vielen Kollegen die Zustimmung dazu nicht 
leichtgefallen ist. Wenn wir uns dazu durchgerungen 
haben, dann war es letztlich das Wissen um die 
Situationen, in die eine Frau kommen kann, in 
denen wir von ihr normgerechtes Verhalten nicht 
verlangen können. Die Frage ist doch die: Soll in 
einer Konfliktsituation der Staat seinen Strafan-
spruch aufrechterhalten, oder soll er dann sagen: 
In dieser Situation konnte ich der Frau ein anderes 
Verhalten nicht zumuten? 

Noch etwas Allgemeines. Wenn Sie so wollen, ist 
dieser Entwurf die Bezeugung unseres Willens, die-
sem Hause die Möglichkeit zu eröffnen, gemeinsam 
mit uns einen Weg zu gehen, der im Interesse des 
Rechtsgutes des Lebens vertretbar ist; denn wir 
glauben, daß in einer so wichtigen Entscheidung 
eine breite Mehrheit allein glaubwürdig nach drau-
ßen dartun kann, was wir an Schutz des ungebore-
nen Lebens leisten wollen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, unser Entwurf bedarf 
in verschiedener Richtung der Erläuterung. Es be-
darf vielleicht zunächst einmal der Erläuterung einer 
gewissen vermeintlichen Inkonsequenz. Wenn man 
dazu steht, daß ungeborenes Leben vom Augen-
blick der Zeugung an besteht, werden Sie und viele 
andere zu Recht fragen: Warum gibt man diesem 
ungeborenen Leben dann nicht von diesem Augen-
blick an den strafrechtlichen Schutz? Wir haben den 
Zeitpunkt weiter zurückgesetzt, weil wir wissen, 
daß bei der Wanderung der Samenzellen in den Ei- 
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leiter der Untergang dieser Samenzellen eintreten 
kann und daß es — dies sind kriminalpolitische 
Erwägungen — einfach nicht möglich ist, den Nach-
weis zu führen, ob jemand in dieser Zeit ungebo-
renes Leben getötet hat oder nicht. Deshalb haben 
wir den strafrechtlichen Schutz auf den Zeitpunkt 
der Nidation festgelegt, auch unter dem Gesichts-
punkt, daß eine solche Regelung eine Mehrheits-
bildung in diesem Hause möglicherweise erleichtert. 
Mit der Hereinnahme der medizinischen Indikation 
haben wir der lange geübten Rechtsprechung des 
Reichsgerichts und auch des Bundesgerichtshofs 
Rechnung getragen, daß nämlich bei Gefahr für das 
Leben der Frau oder bei Gefahr eines schweren 
körperlichen Schadens der Abbruch der Schwanger-
schaft nicht strafbar sein soll, wenn die Gefahr auf 
eine andere Weise nicht beseitigt werden kann. 

Eine schwierige Entscheidung war auch, ob im 
Falle einer aufgezwungenen Schwangerschaft, etwa 
einer Vergewaltigung, der Abbruch einer Schwan-
gerschaft zulässig sein soll. Diese Entscheidung war 
u. a. einmal deshalb so schwierig, weil wir uns be-
wußt waren, wie schwer der Nachweis zu führen 
ist, daß es sich um eine Vergewaltigung gehandelt 
hat. Man darf hier die Augen nicht vor der Tat-
sache verschließen, daß die Behauptung einer Ver-
gewaltigung oftmals als letzter Ausweg angesehen 
werden wird, um den Abbruch der Schwangerschaft 
zu erreichen. Dennoch glaubten wir, diese Schwie-
rigkeiten in Kauf nehmen zu können und zu müs-
sen, um der Frau gerecht werden zu können, die 
durch eine Vergewaltigung in eine echte Konflikt-
situation geraten ist. Meine Damen und Herren, wer 
wollte sich zum Richter über eine Frau machen, der 
eine Schwangerschaft aufgezwungen worden ist und 
die damit nicht fertig werden kann? Wie immer man 
es sittlich beurteilen mag — eine strafrechtliche 
Sanktion erscheint uns nicht gerechtfertigt. Denen, 
die zweifeln und die verlangen wollen — meine 
Damen und Herren, es gibt sehr viele Leute, die 
das tun —, daß die Frau ein solches Schicksal tra-
gen müßte — ich möchte diesen Kollegen auch nicht 
das Recht absprechen, diese Erwägung anzustel-
len —, möchte ich entgegenhalten, daß wir diese 
Frage auch einmal unter dem Aspekt sehen sollten, 
daß es sich um unsere eigenen Angehörigen han-
deln könnte. 

(Abg. Frau Dr. Timm: Aha!) 

— Nicht aha, sondern ja, sehr verehrte Frau Kol-
legin. 

Meine Damen und Herren, uns fehlt, glaube ich, 
die Bemühung um die Differenzierung der Probleme, 
um die es hier geht. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Frau 
Dr. Timm: Das war nicht gut!) 

Wenn wir in dieser Weise, Frau Kollegin, weiter-
machen, dann werden wir, so glaube ich, in den 
Ausschußberatungen zwei Blöcke gegeneinander 
sitzen haben, 

(Abg. Frau Dr. Timm: Genau!) 

und ein Ergebnis wird unbefriedigend sein. Ich 
glaube, es sind doch genügend Ansatzpunkte da, 
die Ihnen eigentlich zeigen sollten, wie ernst es 

meine Fraktion mit diesem Problem meint und wie 
sie sich auch in dieser Frage überwunden hat, um 
einen Weg zu einer Gemeinsamkeit zu finden. Das 
sollte, wie ich glaube, doch auch von Ihnen aner-
kannt werden. 

Nun komme ich auf den Punkt, der es uns sehr 
schwer gemacht hat, dem Hohen Hause einen Ent-
wurf dieser Art vorzulegen. Die Entscheidung, daß 
der Abbruch der Schwangerschaft im Rahmen der 
medizinischen Indikation auch dann möglich sein 
soll, wenn das Kind infolge einer Erbanlage oder 
infolge schädlicher Einflüsse vor der Geburt mit 
hoher Wahrscheinlichkeit an unheilbarem Siechtum 
leiden würde, ist uns wahrhaftig nicht leichtgefallen. 
Wer könnte sich der Überlegung entziehen, meine 
Damen und Herren, daß die sogenannte eugenische 
Indikation die schlimmsten Assoziationen in unse-
rem Land hervorrufen wird! Es fehlt in unserem 
Land nicht an Stimmen, die es als untragbar er-
achten, daß wir uns anmaßen, über Wert oder Un-
wert künftigen Lebens zu befinden. Sie mahnen uns, 
daran zu denken, daß auch ein geistig gestörter 
Mensch das Recht auf Leben hat. Sie bitten uns, zu 
bedenken, daß in unserem Land angesichts unserer 
Vergangenheit die Gefahr besonders groß ist, daß 
bald möglicherweise nicht nur ungeborenes, son-
dern auch jenes Leben zur Disposition gestellt wer-
den könnte — — 

(Abg. Wehner: Das ist ungeheuerlich, daß 
Sie das ausgerechnet uns sagen! Das ist 

ungeheuerlich, sage ich Ihnen!) 

— Herr Kollege Wehner, jetzt muß ich Ihnen etwas 
sagen: Es ist ebenso ungeheuerlich, daß Sie offen-
bar nicht bereit sind, meinen Worten zu folgen; 
sonst hätten Sie gewußt und hätten Sie hier mitvoll-
ziehen können, daß es sich hierbei um unsere eige-
nen Überlegungen handelt und ich das nicht an Ihre 
Adresse gesagt habe. Ich muß Ihnen offen gestehen: 
In unserer Fraktion ist um diese Frage wahrhaftig 
gerungen worden, und es sind Leute aufgestanden, 
die gesagt haben, sie könnten von ihrem Selbst-
verständnis her diese Frage ganz einfach nicht in 
dem Sinne entscheiden, wie wir sie dann doch ent-
schieden haben. Das habe ich nicht in bezug auf 
Ihren Entwurf gesagt, Herr Kollege Wehner. Das 
soll nicht der Stil der Auseinandersetzung sein. Die 
Maßstäbe, die wir bei unseren eigenen Überlegun-
gen anlegen wollten, waren entscheidend für das, 
was ich soeben ausgeführt habe. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Natürlich verkennt niemand von uns diese Gefahr. 
Ich unterstelle auch Ihnen nicht, daß Sie sie nicht 
sehen. Ich unterstelle Ihnen nicht, daß Sie das wol-
len. 

(Zuruf der Abg. Frau Dr. Timm.) 

— Nein, ich unterstelle es Ihnen nicht, Frau Kolle-
gin Timm. Aber angesichts einer anlaufenden Diskus-
sion, auch schon im Fernsehen, wo über die Frage 
des Pro und Kontra der Sterbehilfe in aller Öffent-
lichkeit gesprochen wird, wird man doch noch sagen 
dürfen, daß man diese Sorge hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
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Aber ebenso wird niemand die Situation unter-

schätzen dürfen, in der sich eine Frau befindet, die 
erfährt, daß ihr Kind ein geistiger oder körperlicher 
Krüppel werden könnte. Niemand wird daran zwei-
feld wollen, daß die Frau alles tun wird, diesem Kind 
besondere Fürsorge zuteil werden zu lassen. Aber 
wir dürfen auch nicht übersehen, daß das Wissen, 
daß solche Kinder nicht gerade in eine Umwelt hin-
eingeboren werden, die ihnen freundlich gesonnen 
ist, die Frau sehr stark belasten wird. Diese Frau 
wird auch daran denken, daß das Kind eines Tages 
nicht mehr ihrer Fürsorge teilhaftig werden kann, 
sondern der Fürsorge von Menschen anvertraut 
sein wird, die für solche Kinder auch heute noch mit 
beschränkten Mitteln zu sorgen haben. Diese Frau 
wird halt auch bedenken, daß in unserer hochindu-
strialisierten Gesellschaft heute noch durch Fern-
sehsendungen die Hilfe für diese Kinder herein-
geholt werden muß, in einem Land, in dem wir 
längst dafür hätten sorgen müssen, daß das nicht 
geschehen darf. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es geht — lassen Sie mich das sagen — nicht 
darum, dem ungeborenen Kind das Recht auf Leben 
abzusprechen, über Wert oder Unwert seines Le-
bens zu befinden, sondern einzig und allein darum, 
ob eine Frau, die eine solche Situation nicht zu 
meistern vermag, mit Strafe bedroht werden sollte. 
Wir meinen, wir sollten hier die Strafe nicht als das 
Mittel betrachten, das normgerechte Verhalten ,der 
Frau zu erzwingen. 

Die Aufnahme der sogenannten sozialen Indika-
tion in den Katalog erscheint uns nicht vertretbar. 
Gewiß werden auch wir uns fragen lassen müssen, 
ob wir denn nicht bereit seien, die vielen schwer-
wiegenden Situationen zu sehen, in die eine Frau 
kommen kann. Die Vielfalt des Lebens bietet Bei-
spiele genug, wo jedermann den Eindruck hat, daß 
eine Frau nicht bestraft werden sollte, die in einer 
solchen Situation die Schwangerschaft hat abbre-
chen lassen. Denken wir nur an viele Familien, in 
denen es der Ehemann an der nötigen Rücksicht-
nahme fehlen läßt, die Kinder mißhandelt und die 
Frau zur Hingabe und Empfängnis veranlaßt ohne 
Rücksicht auf die bisherige Kinderzahl, die Wohn-
verhältnisse und die finanziellen Möglichkeiten. 

Sicher, meine Damen und Herren, werden Sie 
uns unter Hinweis auf unseren Namen fragen, ob 
wir das geschehen lassen wollen und das Strafrecht 
als Mittel einer Lösung sehen wollen. Niemand von 
uns wird behaupten wollen, daß eine Frau, die 
unter den soeben genannten Umständen einen 
Schwangerschaftsabbruch vornimmt, mit Strafe be-
dacht werden sollte. 

Was würde sich mehr anbieten, als hier beispiel-
haft für jede anderen gleich oder ähnlich gelagerten 
Fälle eine Vorschrift zu schaffen, die unter der Be-
zeichnung „soziale Indikation" die Frau von Strafe 
freistellt? Wenn es allein um diese Frage ginge, 
meine Damen und Herren, wäre die Entscheidung 
nicht so schwierig, wie sie in Wirklichkeit ist. An-
gesichts der Darlegungen insbesondere von Frau 
Professor Helge Pross im Anhörungsverfahren des 

Deutschen Bundestages, die auch dann das Vor-
liegen einer sozialen Indikation für gegeben er-
achtet, wenn jemand durch eine Schwangerschaft 
gehindert wird, sich einen Wagen anzuschaffen — 
dieser Wagen, so sagte sie, sei immerhin ein Status-
symbol geworden —, wird man die am vorigen Fall 
orientierte Zustimmung zur sozialen Indikation aber 
revidieren müssen. Was alles, meine verehrten Da- 
men und Herren, würde nicht unter diese Vor-
schrift eingestuft werden können! 

(Abg. Friedrich: Das ist unseriös!) 

— Nein! Sehen Sie: da unterscheiden wir uns. Das 
ist zwar ein beliebter Ausdruck, den ich schon des 
öfteren von Ihrer Seite gehört habe. Offenbar muß 
jeder, der nicht Ihrer Meinung ist, eine unseriöse 
Meinung haben. 

(Widerspruch bei der SPD. — Abg. Weh

-

ner: Tödlich ernst ist diese Meinung! — 
Abg. Frau Dr. Timm: Das läßt sich nach- 

lesen!) 

— Das hat sie doch wohl gesagt! Frau Kollegin 
Timm, Sie waren ja dabei, und Sie werden doch 
nicht glauben, daß ich hier über die Aussage von 
Frau Helge Pross Dinge sage, die ich nicht verant-
worten kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das müssen Sie sich sagen lassen. 

An der Unmöglichkeit, einen für die Praxis prakti-
kablen Tatbestand zu schaffen, scheitert unsere Zu-
stimmung zu einer Regelung, wie sie von dem Kol-
legen Müller-Emmert und anderen vorgeschlagen 
wird; ganz abgesehen davon, daß die Freistellung 
der Frau von Strafe, und zwar die Freistellung in 
jedem Fall, im Grunde genommen, Herr Kollege 
Müller-Emmert, nichts anderes ist als eine halbe 
Fristenlösung, wenn ich so sagen darf, wobei noch 
die Gefahr besteht, daß diese Fristenlösung nicht 
an eine Frist gebunden ist, sordern bis in den neun-
ten Monat hinein vorgenommen werden kann, wenn 
Sie für alle Fälle die Frau von Strafe freistellen wol-
len. Sie wissen, daß diese Bedenken auch in Ihrer 
eigenen Fraktion zum Ausdruck gekommen sind. 

Um aber doch dem berechtigten Interesse der Frau 
entgegenzukommen, haben wir uns entschlossen, 
in den Fällen, in denen es ähnliche oder gleiche 
Verhältnisse sind wie die, die ich geschildert habe, 
wo also eine echte Notlage vorliegt, die auf andere 
Weise nicht zu beseitigen ist, dem Richter die Mög-
lichkeit zu eröffnen, von Strafe abzusehen. Auch wir 
wissen — ich kenne den Einwand, der kommen wird, 
sehr genau, weil wir ja schon sehr lange darüber 
diskutieren —, daß es für viele Frauen allein schon 
eine Strafe darstellt, wenn sie sich einem Verfahren 
unterziehen müssen. Das leugnen wir alle nicht. 
Aber — und das sollten wir, glaube ich, auch sa-
gen — nur darin sehen wir gewährleistet, daß der 
Einzelfall genügend gewürdigt wird. 

Die Lösung, die Kollege Müller-Emmert anbietet, 
können wir aber auch aus folgenden Gründen nicht 
übernehmen. Dieser Entwurf geht davon aus und 
sieht vor, daß zwei Ärzte an dem Verfahren der 
Beratung teilnehmen, und zwar in der Weise, daß 
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der ärztliche Berater den Arzt darüber beraten hat, 
ob die Voraussetzungen eines Schwangerschafts-
abbruchs vorliegen. Herr Kollege Müller-Emmert, 
ich kenne Sie zu gut, um Ihnen unterstellen zu wol-
len, daß Sie damit englische Verhältnisse in Kauf 
nehmen wollten. Aber es sei doch erlaubt, auf diese 
Gefahr hinzuweisen. Es liegt uns ein Bericht — wir 
alle haben ihn bekommen — des Auswärtigen Amts 
vor, der für sich spricht. Er hat den sprunghaften An-
stieg der Zahl der Abtreibungen in Großbritannien 
zum Gegenstand. Einige Zahlen: von April 1968 bis 
März 1969 waren es noch 33 000, von April 1971 bis 
März 1972 noch 141 000, und im ganzen Jahr 1972 
waren es 156 000 Abtreibungen, von denen allein 
zwei Drittel — ich komme darauf zurück, Herr 
Kollege Brandt; ich kenne das Argument! — in 
Privatkliniken vorgenommen worden sind. 

Sie werden mir entgegenhalten: Das ist doch un-
ter der Herrschaft einer Indikationenlösung möglich. 
— Jawohl, das gestehe ich zu. Es ist aber unter der 
Herrschaft einer Indikationenlösung möglich, die 
dasselbe Verfahren kennt, wie Sie es vorschlagen. 
Wir müsen doch die Gefahr sehen — lassen Sie es 
mich einmal überspitzt ausdrücken! , daß unten 
der Arzt sitzt, der begutachtet, und oben der Arzt, 
der darauf wartet, bis unten das Gutachten fertig 
ist, damit man diese Abtreibung sehr schnell vor-
nehmen könne. Das müssen wir sehen! Daher müs-
sen wir uns fragen, ob nicht der von uns vorge-
schlagene Weg, nämlich der einer Gutachter-Kom-
mission, der bei weitem bessere Weg ist. 

Auch wir übersehen nicht, daß natürlich der Weg 
zur Gutachter-Kommission für manche Frau sicher-
lich nicht sehr angenehm ist. Wir wissen ebenso, daß 
diese Gutachter-Kommission in der Vergangenheit 
auch darunter gelitten hat, daß sie nicht immer so 
schnell arbeitete, wie wir es wünschen. Wir müssen 
aber mit diesem Gesetz den Willen verbinden, zu 
sagen: Wir können dieser Gutachter-Kommission 
dann guten Gewissens zustimmen, wenn wir ihr zur 
Auflage machen, daß sie sehr schnell und sehr 
gründlich arbeitet, um der Frau Peinlichkeiten zu er-
sparen, die wir ihr im Interesse ihrer Würde erspa-
ren müssen. Darum und um nichts anderes, meine 
Damen und Herren von der Koalition, kann es ge-
hen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Lassen Sie mich zum Schluß zusammenfassen. Es 
ist für uns nicht möglich, einer Reform des § 218 
zuzustimmen, die die Fristenlösung zum Inhalt hat 
oder die im Effekt einer solchen Regelung gleich-
zusetzen ist, weil für uns unerträglich sein sollte, 
daß ohne Rechtfertigung, in vielen Fällen sogar 
nur der eigenen Bequemlichkeit wegen, mensch-
liches Leben getötet wird. Eine Rechtsordnung, die 
es hinnimmt, daß mit dem Hinweis auf die angeb-
liche Selbstbestimmung der Frau in das Leben ein-
gegriffen werden kann, stellt ihre Grundwertent-
scheidung in Frage. Sie wird mit unabsehbaren Fol-
gen rechnen müssen. Wir hoffen, sie können ver-
hindert werden. 

Mit unserem Entwurf haben wir den Versuch un-
ternommen, bei grundsätzlicher Bejahung des Schut-
zes ungeborenen Lebens der Konfliktsituation der 

Frau gerecht zu werden. Wir haben nicht leichthin 
eine Entscheidung getroffen, sondern gleichzeitig 
die Grenzen aufzeigen wollen, über die hinweg wir 
nicht gehen können. Ein weiterer Schritt ist ange-
sichts unseres Selbstverständnisses, aber auch an-
gesichts der Verantwortung unserer Gesellschafts-
ordnung gegenüber nicht möglich. Er ist ebenso 
deswegen nicht möglich, weil wir meinen und fest 
davon überzeugt sind, daß die von uns vorgeschla-
gene Lösung, verbunden mit den positiven Maßnah-
men, die wir vorgeschlagen haben und die unter uns 
unstrittig sind, der Forderung nach einer humanen 
Lösung am ehesten entspricht. 

In diesem Sinne wollen wir die Beratungen im 
Sonderausschuß aufnehmen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Damit ist der An-
trag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 
7/554 — Punkt 3 c der Tagesordnung — begründet. 

Zur weiteren Begründung des Antrags der Koali-
tionsfraktionen auf Drucksache 7/375 — Punkt 3 a 
der Tagesordnung — hat das Wort Herr Abgeord-
neter von Schoeler. 

von Schoeler (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Herr Kollege Eyrich, 
wir sind in der Sache, wie Sie wissen und wie all-
gemein bekannt ist, unterschiedlicher Auffassung. 
Aber ich möchte hier nicht beginnen, ohne Ihnen 
zu sagen, daß noch das Maß an Sachlichkeit und das 
Maß an Gründlichkeit, mit dem Sie sich mit vielen 
Argumenten auseinandergesetzt haben und mit dem 
Sie auch die Schwierigkeiten Ihrer internen Frak-
tionsberatungen darlegten, indem Sie sagten, wes-
halb Sie zu diesem Ergebnis gekommen sind, beein-
druckt hat. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Wir hoffen, daß das 
nicht nur unsere Schwierigkeiten sind!) 

Ich will das am Anfang ganz deutlich sagen. Ich 
meine, wir sollten die Debatte in diesem Stil füh-
ren und nicht einen polemischen Schlagabtausch 
tun; wir sollten in diesem Stile diskutieren, ich 
werde mich bemühen, darauf einzugehen. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Draußen möglichst 
auch!) 

— Wir tun das draußen auch. Auf die Diskussion 
außerhalb des Parlaments komme ich noch zu spre-
chen. Ich meine, wenn Sie das ansprechen, Herr 
Kollege Vogel, wäre es auch die Frage gewesen, 
und Herr Kollege Dr. Eyrich, wenn Sie auf diese Ar-
gumentation nach draußen eingehen, wenn Sie 
sagen, wir hätten für die Fristenlösung manchmal 
die falschen Befürworter, dann wäre auch hier der 
Ort gewesen, sich ganz klar von Stellungnahmen 
zu distanzieren, die täglich in einer Flut aus der 
Öffentlichkeit auf uns eingehen und die sagen: Fri-
stenlösung gleich Endlösung; ihr seid Nationalsozia-
listen, ihr seid Euthanasieverbrecher, ihr seid Mör-
der usw.! Wenn Sie von uns verlangen, Herr Kol-
lege Vogel, daß wir uns von falschen Parolen 
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distanzieren, dann verlange ich das gleiche von 
Ihnen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Vogel [Ennepetal] : Ich nehme zur 

Kenntnis, daß — —!) 

— Ich freue mich, daß Sie das zur Kenntnis nehmen, 
Herr Vogel. 

Es ist in den letzten Wochen und Monaten in 
dieser Diskussion viel — ich meine berechtigter-
weise viel — von dem Schutz werdenden Lebens 
gesprochen worden. 

(Abg. Köster: Ungeborenen Lebens!) 

Aber ich bedauere, daß gleichzeitig mit dieser Ent-
wicklung die Notlage der Frau, die Ansatzpunkt 
dieser Diskussion war, in vielen Äußerungen sehr 
zurückgedrängt worden ist. Ich glaube, daß das 
Schicksal der Frauen, die durch diesen unmensch-
lichen und unsozialen § 218 über 100 Jahre lang 
gegängelt, unterdrückt und in verzweifelten Situa-
tionen in die Isolation getrieben worden sind, Aus-
gangspunkt aller unserer Überlegungen zu einer 
Reform des § 218 sein muß. 

(Beifall bei der FDP.) 

Eine große Tageszeitung hat in diesen Tagen 
Briefe schwangerer Frauen in einer Klinik in 
Amsterdam veröffentlicht. Diese Äußerungen be-
troffener Frauen zeichnen ein erschütterndes Bild 
der menschlichen Konfliktsituationen, in denen 
Frauen heute alleingelassen werden. Ich will es mir 
ersparen, an dieser Stelle aus diesen Briefen zu 
zitieren; aber ich kann nur jedem, der sich mit die-
sem Thema beschäftigt, der um eine Lösung dieses 
Problems ringt, empfehlen, sich nicht nur in der 
Theorie damit auseinanderzusetzen, sondern auch 
die Zeugnisse der betroffenen Frauen zu berücksich-
tigen, z. B. auch das, was im Nachrichtenmagazin 
„Der Spiegel" an Tonbandprotokollen von Frauen, 
die ihren Leidensweg zum Kurpfuscher geschildert 
haben, veröffentlicht worden ist. 

(Abg. Vogel [Ennepetal]: Es gibt besseres!) 

An dieser Auswahl von Konfliktsituationen, die 
man dort findet, mit denen Frauen in der Bundes-
republik heute täglich konfrontiert werden, wird 
vielleicht deutlicher, als alle Worte das machen kön-
nen, warum dieser Paragraph reformüberfällig ist. 
Der heutige § 218 überantwortet die Frauen, die 
sich in schwerer Notlage nicht anders als durch die 
Vornahme eines Schwangerschaftsabbruches zu 
helfen wissen, nicht nur dem Strafrichter, er treibt 
sie auch zu Kurpfuschern und sonstigen Geschäfte-
machern übelster Art. Er setzt diese Frauen damit 
auch der Gefahr schwerster gesundheitlicher Beein-
trächtigungen aus. 

Diese Analyse der Situation, die § 218 geschaffen 
hat, scheint mir die Feststellung zu rechtfertigen: 
Dieser Paragraph hat den Schutz werdenden Lebens 
nicht gewährleistet. Eine harte Strafandrohung hat 
nicht erreichen können, was ein Ziel aller unserer 
Überlegungen sein muß, die Zahl der Schwanger-
schaftsabbrüche zu verringern. 80 000 illegal vorge-
nommene Abtreibungen pro Jahr zeigen dies deut

-

lich. Ich will mich hier nicht aut diese Diskussion ein-
lassen, die so oft geführt worden ist und die auch 
Herr Kollege Eyrich hier hat anklingen lassen, 
nämlich wie hoch diese Zahl tatsächlich sei. Das ist 
doch völlig unwichtig! Wenn es nur ein paar tausend 
Fälle pro Jahr wären, wenn es nur in ein paar 
tausend Fällen menschliches Leid und menschliches 
Elend wäre, würde uns das dazu zwingen, uns da-
mit auseinanderzusetzen und dem ein Ende zu ma-
chen. 

(Beifall bei Abgeordneten der Regierungs

-

parteien.) 

Es erscheint mir auch notwendig, darauf hinzu-
weisen, daß heute weniger als jeder hundertste, 
vielleicht nur jeder fünfhundertste Fall, ver-
folgt und aufgeklärt wird. Härter ausgedrückt: nur 
dort, wo Frauen, die sich in ihrer Notlage nicht an-
ders zu helfen wissen, aus zweifelhaften Gründen 
denunziert werden, tritt überhaupt eine Verfolgung 
ein. Diese Praxis macht den Strafgesetzgeber doch 
unglaubwürdig. „Bestrafung wird zur negativen 
Lotterie", hat der vorhin schon zitierte Bundesrichter 
weiterhin zu dem heutigen Zustand gesagt. Lassen 
Sie mich, etwas zynisch vielleicht, hinzufügen: Wer 
in dieser Lotterie die Nieten ziehen wird, steht von 
vornherein fest: diejenigen Frauen, die sich die be-
queme und gefahrlose Reise ins Ausland nicht 
leisten können, die Armen und Ärmsten unserer 
Gesellschaft. 

Besonders kraß wird das Versagen des heutigen 
§ 218 deutlich, wenn man die Praxis der Strafzumes-
sung durch die Gerichte betrachtet. In nur wenigen 
Fällen werden Freiheitsstrafen vollstreckt. Ganz 
überwiegend werden Freiheitsstrafen zur Bewäh-
rung ausgesetzt oder überhaupt nur Geldstrafen 
verhängt. Der Strafrechtler Prof. Klug, Staatssekre-
tär im nordrhein-westfälischen Justizministerium, 
berichtet von Urteilen, in denen Geldstrafen von 
weniger als 100 DM ausgesprochen wurden. Das 
rechtfertigt in der Tat das Wort vom Anwendungs-
und Zumessungsbankrott des § 218. 

In diesem Zusammenhang, Herr Kollege Eyrich, 
muß ich Ihnen eine Frage stellen. Sie haben hier 
sehr viel von dem Schutz werdenden Lebens gere-
det. Sie haben das sehr eindrucksvoll dargestellt, 
und Sie haben damit die Fristenlösung abgelehnt. 

(Abg. Köster: Er hat vom Schutz der Unge

-

borenen gesprochen, nicht vom werdenden 
Leben!) 

— Wir wollen hier nicht in Diskussionen über ter-
minologische Fragen eintreten. Wir verstehen uns, 
Herr Kollege Eyrich, wie ich sehe. Sie haben hier 
in aller Ausführlichkeit von dem Schutz werdenden 
Lebens gesprochen. 

(Abg. Köster: Nein, des ungeborenen 
Lebens!) 

Lassen Sie mich Ihnen die Frage stellen, Herr Kol-
lege Eyrich: Ist es nicht grotesk, daß die Forderung 
nach absolutem Schutz werdenden Lebens dazu her-
halten muß, in der Praxis einen Paragraphen zu 
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rechtfertigen, der bei einem Eingriff zu einer Geld-
strafe von ein paar Mark führt? 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Natürlich ist das 
grotesk!) 

Abtreibung als Bagatelldelikt, das ist in der Tat 
eine Relativierung des Rechtsgutes des werdenden 
Lebens, 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Sehr richtig!) 

nicht aber das, was wir hier vorschlagen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Diese unwürdigen und unsozialen Folgen des § 218 
haben uns Freie Demokraten schon früh dazu ver-
anlaßt, unter verantwortlicher Abwägung aller Ge-
sichtspunkte eine Reform im Sinne des Fristen-
modells vorzuschlagen. Diese Entscheidung — das 
möchte ich hier auch erwähnen — haben wir uns 
ebenso wie die Kollegen von der CDU/CSU nicht 
leichtgemacht. 

Wir haben seitdem erlebt, daß eine beispiellose 
Kampagne gegen uns ebenso wie gegen alle Be-
fürworter der Fristenlösung geführt worden ist. 
Unter diesen Umständen will ich eines sagen — und 
es fällt mir leicht, dies zu sagen, weil ich der FDP-
Fraktion des 6. Bundestages nicht angehört habe —: 
Diese Partei und diese Fraktion haben sich vor die-
sem mutigen Schritt auch in einer für die liberale 
Partei aus ganz anderen Gründen schwierigen 
Situation nicht gedrückt. Diese Partei hat es ge-
schafft, daß die Diskussion um die unmenschlichen 
und unsozialen Auswirkungen des § 218 hier im 
Hause und in unserer Gesellschaft nicht mehr ver-
stummt ist. 

Wir konnten unsere Entscheidung oft nicht so 
schnell vorantreiben, wie es unser Engagement für 
die Sache gefordert hätte. Wir konnten dies nicht 
tun, weil es in dieser Diskussion unser oberstes 
Ziel war, auch in diesem Hause eine Mehrheit für 
unsere Vorstellungen zu finden. Mit dem gemein-
samen Antrag der Koalitionsfraktionen, der Ihnen 
heute vorliegt, sind wir diesem Ziel ein erhebliches 
Stück nähergekommen. 

Ich möchte an diesem Punkt eine Bemerkung 
machen: Wenn die Sachlichkeit, das tiefe Engage-
ment und die Überzeugungskraft, mit der sich die 
FDP-Bundestagsfraktion der 6. Legislaturperiode 
dieser Aufgabe angenommen hat, in einer Person 
deutlich werden, so ist dies sicherlich meine Kollegin 
Frau Funcke, der ich an dieser Stelle ganz besonders 
danken möchte. 

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten 
der SPD.) 

Meine Damen und Herren! Unser Entwurf eines 
Fünften Gesetzes zur Reform des Strafrechts liegt 
Ihnen vor. Seinen Inhalt im einzelnen darzustellen, 
kann ich mir ersparen; mein Kollege Dr. de With 
hat auf die wesentlichen Punkte bereits hingewie-
sen. 

Nach unseren Vorstellungen soll der Abbruch 
einer Schwangerschaft in den ersten drei Monaten 
nicht mehr mit Strafe bedroht werden, wenn die 
Schwangere ihn wünscht, eine ärztliche Beratung 

erfolgt und der Eingriff von einem Arzt vorgenom-
men wird. Wir machen diesen Vorschlag, gerade 
weil wir den Schutz werdenden Lebens ernst neh-
men. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Auch wir gehen davon aus, daß ein Schwanger-
schaftsabbruch ein Eingriff von einschneidender, 
von einmaliger Tragweite ist, daß dies ein Schritt 
ist, den jede einzelne Frau vor sich selbst schwer 
zu verantworten haben wird. Aber gerade weil 
einem solchen Eingriff eine solch einmalige und 
einschneidende Bedeutung zukommt, gerade weil 
durch ihn Leben, das zu schützen wir alle aufge-
rufen sind, zerstört wird, gerade deshalb müssen 
wir nach Wegen suchen, die die Zahlen der Ein-
griffe praktisch — und nicht nur in theoretischen 
Gedankengebäuden — vermindern. 

(Abg. Köster: Siehe England!) 

Durch die Aufhebung der Strafandrohung in den 
ersten drei Monaten befreien wir die Frauen aus 
ihrer Isolation. Wir geben ihnen die Möglichkeit, 
sich über ihre Rechte, etwa gegenüber dem Erzeu-
ger oder gegenüber staatlichen Stellen, und über die 
gesundheitlichen Folgen eines möglichen Eingriffs 
zu informieren. Die Frau kann nun unbefangener 
die Möglichkeit der Austragung des Kindes ins 
Auge fassen; sie wird in Gesprächen auch die sitt-
liche Bedeutung ihrer Entscheidung besser erfas-
sen können. 

Hundert Jahre Erfahrung mit einer harten Straf-
androhung haben doch gezeigt: In einer so existen-
tiellen Situation wie der einer Schwangerschaft 
kann eine Frau eben mit den Mitteln des Strafrechts 
nicht gezwungen werden, ein ungewolltes Kind an-
zunehmen. Der Schutz werdenden Lebens ist daher 
nicht dort am besten gewährleistet, wo die Strafan-
drohung am höchsten ist, sondern dort, wo die Ge-
sellschaft mit allen ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln der Frau die Annahme ihres Kindes erleich-
tert. Beratung anstelle von Isolation, Hilfe anstelle 
von Strafe, auf diesem Wege wollen wir der Frau 
die Möglichkeit geben, eine sittlich motivierte Ent-
scheidung für die Annahme des Kindes zu treffen. 

(Beifall bei der FDP. — Zuruf von der 
CDU/CSU: Ist das die Freiheit im Alltag?) 

Der Ihnen gleichzeitig vorliegende Antrag zur 
Familienberatung und -planung macht deutlich, daß 
der Abbruch einer Schwangerschaft auch in Zu-
kunft nicht zu einem Mittel der Familienplanung 
werden wird. 

(Abg. Köster: „Wird" oder „darf"?) 

Die so oft geäußerte Befürchtung, die Fristenlösung 
werde eine Nachlässigkeit bezüglich empfängnis-
verhütender Mittel auslösen, erscheint mir völlig 
unhaltbar. In diesem Zusammenhang kann ich dar-
auf hinweisen, daß nach der Neuregelung der Straf-
vorschriften über die Abtreibung in der DDR auf 
Grund einer staatlichen Aufklärungskampagne die 
Zahl der Frauen, die die „Pille" nehmen, binnen 
eines Jahres von 15 auf 45 °/o gestiegen ist. 

Lassen Sie mich zu den Familienplanungs- und 
-beratungsmaßnahmen, die ja auch Sie in einem An- 
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trag fordern und unterstützen, eines sagen. Ich 
hoffe, daß das, was an Aufklärungskampagnen und 
an Werbung für empfängnisverhütende Mittel in 
diesem Lande in Zukunft betrieben werden muß, 
von Ihnen nicht nur in dieser Situation und zur 
Vermeidung einer Debatte über den § 218 unter-
stützt wird, sondern auch dann, wenn es darum 
geht, das in den Kreisen und Gemeinden und in 
den Ländern praktisch durchzusetzen; denn da liegt 
bei Ihnen, wenn ich das so sagen darf, der Hase 
im Pfeffer, da stößt man dann auf die Prüderie und" 
auf die sittlichen Verklemmungen, die sich da in 
den Gemeinderäten und Kreistagen zeigen und die 
das verhindern, was bis heute hätte getan werden 
müssen, nämlich die Propagierung dieser Mittel. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren, wir übersehen nicht, 
daß Mutter und Embryo zwar biologisch zwei 
Wesen, sozial jedoch eine Einheit darstellen. Selb-
ständiges soziales Wesen wird das Kind erst mit 
der Geburt. Von diesem Zeitpunkt an lädt die Ge-
sellschaft der Mutter umfangreiche Pflichten auf, 
denen entsprechende Ansprüche des Kindes gegen-
überstehen. Hier muß aber ganz deutlich gesagt 
werden: Dieser Gesichtspunkt der sozialen Einheit 
von Mutter und Embryo kann niemals eine ersatz-
lose Streichung des § 218 rechtfertigen. Mit Parolen 
wie „Mein Bauch gehört mir!" wird man dem 
Ernst dieser Problematik sicherlich nicht gerecht. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Niegel: Und welche Konsequenzen 
ziehen Sie daraus? — Weitere Zurufe von 

der CDU/CSU.) 

— Sie müssen schon abwarten; auf die Konsequen-
zen komme ich. — 

Mit der Fristenregelung soll und kann innerhalb 
der Dreimonatsfrist keine moralische Bewertung 
eines Schwangerschaftsabbruchs vorgenommen wer-
den. Es ist daher mißverständlich, wenn von Geg-
nern und teilweise auch von Befürwortern unserer 
Vorschläge von Freigabe des Schwangerschafts-
abbruchs gesprochen wird. Das Strafgesetzbuch ist 
kein lückenloses Lehrbuch für ethisch-moralisches 
Verhalten. Sie haben das, Herr Kollege Eyrich, vor-
hin aus dem Mund des Bundesrichters Woessner 
zitiert. Sie haben die Frage gestellt, ob das denn 
wirklich so sein könne. 

(Abg. Vogel [Ennepetal]: Wir wußten das 
auch so!) 

— Sie haben das ja in Frage gestellt, Herr Kollege 
Vogel; offensichtlich haben Sie es doch nicht gewußt. 

Lassen Sie mich sagen: Wir gehen davon aus, 
daß in unserer liberalen und pluralistischen Gesell-
schaft keine sittliche Wertentscheidung, keine be-
stimmte religiöse Vorstellung einen Absolutheits-
anspruch erheben kann und daß keine sittliche 
Wertvorstellung den Anspruch hat, mit den Macht-
mitteln des Staates ihre Vorstellung auch Anders-
denkenden zu oktroyieren. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Weil wir davon ausgehen, kann Strafrecht eben 
doch nur die Mindestanforderungen an Moral und 

Ethik enthalten und allen zur Pflicht auferlegen; I 
 diejenigen nämlich, die wir für das Zusammenleben 

der Menschen für unbedingt notwendig erachten. 

(Abg. Köster: In den ersten drei Monaten 
also keine Mindestanforderungen?) 

— Ich komme darauf noch zu sprechen. 

Weil das so ist, kann eine Reform im Sinne der 
Fristenlösung nicht als Erlaubnis des Schwanger-
schaftsabbruchs verstanden werden. Die Entschei-
dung, ob ein Schwangerschaftsabbruch im Einzelfall 
sittlich gerechtfertigt erscheint, berührt doch ganz 
offensichtlich die Grenze dessen, was von Menschen 
überhaupt entschieden werden kann. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Richtig!) 

Weil das so ist, kann keine amtliche Stelle, kein 
Gutachter- und kein Ärztegremium diese sittliche 
Entscheidung der Frau abnehmen. 

(Abg. Köster: Auch der Staat nicht!) 

Alle Indikationsmodelle, Herr Kollege Eyrich, füh-
ren im Ergebnis dazu, daß in bestimmten mehr oder 
weniger eingegrenzten Fällen der Schwangerschafts-
abbruch sozusagen amtlich gestattet wird. 

(Abg. Köster: Auch der Staat ist dem 
Grundgesetz verpflichtet!) 

Ich meine, das ist eine Entscheidung, die man, 
gerade wenn man dem besonderen Wert dieses 
Rechtsgutes Rechnung tragen will, einfach nicht fäl-
len kann. Ich sage Ihnen: abstrakt und losgelöst von 
dem praktischen Fall kann niemand der Frau diese 
sittliche Entscheidung abnehmen. Jede Katalogisie-
rung von Fällen, jede Erlaubnis für bestimmte im 
Gesetz genau umschriebene Fälle relativiert nach 
meiner festen Überzeugung den Wert des Rechts-
gutes des werdenden Lebens in viel größerem Maße 
als die Fristenlösung. 

Wir anerkennen, daß der Schwangerschaftsab-
bruch eine sittliche Entscheidung von besonderer 
Tragweite ist. Wir anerkennen das, und wir müs-
sen zur Kenntnis nehmen, daß er mit den Mitteln 
des Strafrechts nicht verhindert werden kann und in 
den vergangenen hundert Jahren nicht verhindert 
werden konnte. 

(Abg. Köster: Das wissen Sie gar nicht!) 

Deswegen legen wir die sittliche Entscheidung in 
die Hände desjenigen, von dem sie allein getroffen 
werden kann, nämlich in die Hände der Frau. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu- 
ruf des Abg. Vogel [Ennepetal].) 

— Herr Kollege Vogel und die Herren von der 
Opposition, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn Sie 
versuchen, mich durch mehr oder weniger unsach-
liche Zwischenrufe aus der Ruhe zu bringen. Ich 
kann Ihnen versprechen: es gelingt Ihnen nicht. Im 
übrigen dient es sicherlich nicht der Sachlichkeit die-
ser Beratung. 

Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen, die 
ein Indikationsmodell vertreten, noch einmal das 
folgende als Aufforderung zu einer ernsthaften Er-
wägung zu bedenken geben. Jede Indikationsrege-
lung führt dazu, daß der Staat in bestimmten Fällen 
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den Schwangerschaftsabbruch genehmigt. Das ist. 
eine Entscheidung, die — wie ich meine — wir alle 
in diesem Saal nicht verantworten können, die der 
Strafgesetzgeber nicht verantworten kann. 

Meine Damen und Herren, in den letzten Wochen 
ist die Diskussion über die Reform des § 218 von der 
katholischen Kirche in unsachlicher und — wie ich 
meine — teilweise sehr oberflächlich diffamieren-
der Weise angeheizt worden. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU. — Abg. 
Köster: Unerhört!) 

Wenn der Präsident des Zentralkomitees der Deut-
schen Katholiken, Ihr Parteifreund Dr. Bernhard 
Vogel, in diesem Zusammenhang von „Freibrief 
zur Tötung", das Mitglied des Zentralkomitees, 
Paul Lücke, gar von „Ermächtigungsgesetz zum 
Mord am ungeborenen Leben" oder der Kölner Erz-
bischof, Kardinal Höffner, von „Kindesmord" ge-
sprochen hat, so liegen solche Äußerungen weit un-
ter dem Niveau, das der katholischen Kirche ange-
messen wäre. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Wehner: Sehr wahr! — Zuruf von der 
CDU/CSU: Das tut Ihnen weh! — Zuruf 
von der CDU/CSU: Sie wollen eine schwei

-

gende Kirche! — Weitere Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

— Ich will keine schweigende Kirche, aber ich ver-
lange von ihr, daß sie diese Entscheidung und diese 
Diskussion mit genau dem gleichen sittlichen Ernst 
trifft bzw. führt, wie wir das tun. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Niegel: Unterstellen Sie der Kirche, 
daß sie keine sittliche Verantwortung hat?!) 

Wir als Befürworter der Fristenlösung bekom-
men täglich Briefe, in denen wir als Mörder, als 
Nationalsozialisten und als Euthanasie-Verbrecher 
bezeichnet werden. Wir bekommen Briefe von Schul-
klassen mit zehnjährigen Kindern, die aufgehetzt 
worden sind und zum Mittel im Rahmen dieser Aus-
einandersetzung gemacht worden sind. 

(Abg. Frau Dr. Timm: Pfui!) 

Wie weit ist es gekommen!? Wie weit ist dieses 
Klima  angeheizt worden, wenn zehnjährige Kinder 
zum Mittel der politischen Diskussion in diesem 
Hause gemacht werden!? 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Niegel: Wie war es denn vor zwei 
Jahren? „Mein Bauch gehört mir" ! Ihr habt 
damit angefangen! — Abg. Kiechle: Selbst 
zehnjährige Kinder verstehen das! — Wei

-
tere Zurufe von der CDU/CSU.) 

— So, Sie meinen also Zehnjährige würden ver-
stehen, worum es bei diesem Problem geht. Da 
kann ich nur sagen, daß Sie den sittlichen Ernst 
dieser Entscheidung in der Tat noch nicht begriffen 
haben. 

(Beifall hei den Regierungsparteien.) 

Es ist selbstverständlich und bedürfte keiner be-
sonderen Erwähnung, daß die Kirchen ebenso wie 
jeder Bürger und jede andere Organisation das 

Recht haben, auch im politischen Bereich zu sagen, 
was sie in ihrer Verantwortung für die Menschen 
zu sagen sich verpflichtet fühlen. Doch viele Äuße-
rungen aus katholischen Gemeinden und Organisa-
tionen lassen das Maß an Sachlichkeit, intellektuel-
ler Redlichkeit und Toleranz vermissen, das dem 
Ernst der Problematik angemessen wäre. 

(Abg. Köster: Beweise! -- Zuruf des Abg. 
Niegel.) 

Wir verwahren uns dagegen, und wir werden diese 
Diskussion auch nach solchen Angriffen nicht in 
diesem Stile führen, sondern wir werden sie sach-
lich führen, so wie wir bisher für das Fristenmodell 
argumentiert haben. 

Besonders grotesk werden diese Vorwürfe, wenn 
die Befürworter einer Indikationenregelung unser 
Fristenmodell als Legalisierung des Mordes bezeich-
nen. Wer Abtreibung mit Mord gleichsetzt, gleich-
zeitig aber für eine Indikationenregelung eintritt. 
handelt — nur so kann ich es mir erklären — nach 
der Devise: Mord in besonderen Lebenslagen ist 
erlaubt. 

Es fällt oft nicht leicht, unter dem Wust der pole-
mischen, der persönlichen Attacken auf Vertreter 
des Fristenmodells den sachlichen Kern solcher Kri-
tik festzustellen. Einige sachliche Argumente erfor-
dern hier jedoch eine Entgegnung. 

Viele Gegner des Fristenmodells vertreten die 
Auffassung, daß der Staat ganz unabhängig von der 
Effektivität oder Ineffektivität eines strafrechtlichen 
Schutzes nicht darauf verzichten dürfe, embryonales 
Leben mit menschlichem Leben strafrechtlich gleich-
zustellen. 

(Abg. Köster: Ist doch menschliches Leben!) 

Wir meinen: Gerade wenn man dem Rechtsgut des 
werdenden Lebens die hohe Bedeutung zuerkennt, 
die ihm gebührt, kann es nicht auf die Lückenlosig-
keit des gedanklichen Gebäudes des Strafrechts an-
kommen. Vielmehr muß ganz entscheidend sein, 
wie es um den Schutz praktisch bestellt ist. Entschei-
dend ist daher in dieser Diskussion für unsere Stel-
lungnahme, welcher Gesetzentwurf die Gewähr da-
für bietet, daß die Zahl der Schwangerschaftsab-
brüche zurückgeht. Ich habe bereits oben ausge-
führt, daß das nach unserer festen Überzeugung 
allein die Fristenregelung ist. 

Es wird ferner der Vorwurf erhoben, die vorge-
sehene Drei-Monats-Frist sei willkürlich. Herr Kol-
lege Eyrich hat das getan; er hat sich damit aus-
einandergesetzt. Aber ich meine, Herr Kollege Ey-
rich, Sie haben es sich etwas zu leicht gemacht. Sie 
haben gesagt: da wird medizinisch argumentiert, 
daß nach drei Monaten ein Abbruch der Schwanger-
schaft für die Schwangere selbst weniger gefährlich 
sei. Das ist richtig; das ist ein Argument. Sie haben 
weiter ausgeführt, daß in den ersten drei Monaten 
ein angemessener Überlegungszeitraum für die 
Frau gegeben ist, daß dadurch panische Reaktionen 
in Form einer vorschnellen Entscheidung zugunsten 
eines Abbruchs verhindert werden. Das ist in der 
Tat auch ein Argument von uns. Aber Sie haben 
dann anschließend die Frage gestellt: Können denn 
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alle Überlegungen dazu führen, daß am Ende des 
dritten Monats plötzlich eine andere Qualität an 
Rechtsgut vorhanden ist? Herr Kollege Eyrich, da-
mit argumentieren Sie an all unseren Überlegungen 
vorbei. Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: 
Wir orientieren uns nicht daran, welches Modell 
gedanklich schön paßt, schön schlüssig ist. Sicher-
lich ist es schlüssig, wenn man sagt: alles ist gleich 
von Anfang bis Ende. Wir orientieren uns daran, 
wie der Schutz praktisch am besten gewährleistet 
werden kann. Deswegen sind die von Ihnen ange-
führten Überlegungen für die Dreimonatsfrist nicht 
willkürlich. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

Ich will weiter auf das Argument der Gefahr von 
Komplikationen für die Schwangere eingehen. Auf 
Grund zahlreicher Stellungnahmen von ärztlicher 
Seite erscheint es mir notwendig, darauf hinzuwei-
sen, daß diese Frage Gegenstand ausführlicher Er-
örterungen, u. a. auch bei dem Hearing des Straf-
rechtssonderausschusses im letzten Jahr, gewesen 
ist. Die vorliegenden Fakten rechtfertigen folgende 
Stellungnahme: Die Zahl der Todesfälle bei fach-
kundig vorgenommenen Eingriffen während der 
ersten drei Monate ist erheblich niedriger als bei 
Geburten. Über Spätfolgen eines Abbruchs für die 
Schwangere liegen unterschiedliche Zahlen aus ver-
schiedenen Ländern vor. Professor Zander hat sie 
bei dem angesprochenen Hearing unter Hinweis auf 
eine Untersuchung aus Oxford mit dem Satz zu-
sammengefaßt: „Die Beendigung einer Schwanger-
schaft ist weder einfach noch sicher." Die von ihm 
angeführten Untersuchungen zeigen aber auch, daß 
bei Eingriffen in den ersten Monaten schwerwie-
gende Komplikationen nur in einem geringen Pro-
zentsatz der Fälle auftreten. Man sollte diese Zah-
len nicht verharmlosen, aber man sollte sie auch 
nicht so maßlos aufbauschen, wie das in den letzten 
Wochen geschehen ist. 

Herr Kollege Eyrich hat im Zuge seiner Über-
legungen vorhin auch die Frage des Verfassungs-
rechts angesprochen. Herr Kollege Vogel hat das in 
der Öffentlichkeit verschiedentlich auch getan. Ich 
muß sagen, ich verstehe das nicht ganz. Ihnen liegt 
eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes 
dieses Hauses vor, die sich ausführlich mit diesem 
Thema beschäftigt, die ich habe anfertigen lassen 
und die ich Ihnen auch habe zuschicken lassen, da-
mit Sie sich dieses Problem einmal ernsthaft an-
sehen können. Wenn Sie das getan haben, werden 
Sie mir zugeben, daß ganz eindeutig und völlig un-
bestreitbar von allen Verfassungsjuristen mit Aus-
nahme einiger ganz weniger, die aber in dieser 
Diskussion keine Relevanz haben, 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

gesagt wird, diese Entscheidung für die Fristen-
lösung sei verfassungsrechtlich zulässig. Es gibt in 
diesem Fall eine ganz breite Meinung in der wis-
senschaftlichen Diskussion, die Sie zur Kenntnis 
nehmen müssen. Es ist nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts ganz unbestritten, daß 

es sich hier um eine rechtspolitische Entscheidung 
handelt, die im Ermessen dieses Hauses liegt. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Wir haben immer 
gedacht, der Herr Bundesjustizminister 

hätte das sorgfältig geprüft!) 

Herr Kollege Eyrich hat weiter gesagt, daß wir 
Befürworter der Fristenregelung von einer Güterab-
wägung ausgehen, und ich glaube, daß dieses Argu-
ment hier in der Tat eine Entgegnung erfordert. 
Ich kann sicherlich nicht für alle Befürworter einer 
Fristenregelung sprechen. Ich weiß, daß das Argu-
ment der Güterabwägung oft verwendet wird, aber 
ich halte dieses Argument für grundfalsch. Das 
Argument der Güterabwägung trifft auf eine ganz 
andere Regelung, nämlich auf die u. a. auch von 
Ihnen vorgeschlagene Indikationenregelung zu. Ich 
darf auf Ihren Antrag Drucksache 7/554 verweisen, 
wo es heißt, daß Situationen denkbar sind, in denen 
es angezeigt erscheint, daß der Staat in diesen Aus-
nahmefällen nicht mit strafrechtlichen Mitteln die 
Fortführung der Schwangerschaft erzwingt. Es gibt 
auch in der Begründung Stellen, wo ganz deutlich 
wird, daß Sie das Rechtsgut der Belange der 
Schwangeren dem Rechtsgut des werdenden Lebens 
gegenüberstellen. Sie nehmen in der Tat eine Ab-
wägung vor. Wir nehmen diese Abwägung nicht 
vor, sondern wir sagen ganz eindeutig: die sittliche 
Entscheidung, die getroffen werden muß, kann 
durch keine noch so abstrakte und irrationale Gü-
terabwägung der Frau, die allein sie treffen kann, 
abgenommen werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Nun liegen diesem Hause gemeinsam mit unse-
rem Antrag verschiedene Indikationenmodelle vor. 
Meine Damen und Herren, diese Indikationenmodelle 
haben eines gemeinsam: sie haben alle wesentliche 
Nachteile. Bei jedem Indikationenmodell ist die 
Frage, ob die Voraussetzungen einer bestimmten 
Indikation vorliegen, schwer zu beantworten und 
oft nicht von vornherein zu entscheiden. Das trifft 
insbesondere — auch das muß hier erwähnt wer-
den — auf ein Indikationenmodell unter Einschluß 
der sogenannten Notlagenindikation, wie es Kol-
lege Müller-Emmert vorschlägt, zu. Weil das so ist, 
hat die Frau nicht die Möglichkeit, dem Strafgesetz-
buch zu entnehmen, ob in ihrem speziellen Fall ein 
Abbruch zugelassen würde oder nicht. Da sie Angst 
vor strafrechtlicher Verfolgung in dem Augenblick 
haben muß, in dem sie sich anderen Menschen an-
vertraut, 

(Abg. Sieglerschmidt: Das muß sie ja nicht!) 

wird sie nicht den Weg zu Ärzten, zu Beratungs-
stellen oder zu kirchlichen Stellen wählen — ich 
komme auf das, was Sie sagen wollen, noch zu-
rück —, sondern weiter zum Kurpfuscher gehen. 
Deswegen haben alle Indikationenmodelle einen 
wesentlichen Nachteil: sie vermindern die Zahl der 
illegalen Schwangerschaftsunterbrechungen nicht. 

Sie haben darauf hingewiesen — darauf wollte ich 
noch eingehen —, daß der Minderheitsentwurf aus 
der SPD-Fraktion deswegen vorsieht, daß die 
Schwangere selbst in jedem Fall straflos bleibt. Nur 
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meine ich, hiermit wird das angestrebte Ziel, daß 
sich die Frau beraten lassen kann, viel zu teuer 
erkauft, weil dieser Gesetzentwurf in der Konse-
quenz dazu führt, daß die Selbstabtreibungen, die 
pfuscherhaften Eingriffe, die in vielen Fällen zu 
unsäglichen Qualen und zum Tod der Frauen füh-
ren, begünstigt werden. Ein Gesetz, das solche Fälle 
begünstigt, können wir einfach nicht verabschieden. 

Jedes Indikationenmodell wird auch eine unter-
schiedliche Handhabung zur Folge haben. Ich 
möchte nur kurz auf die Gefahren hinweisen, die 
daraus entstehen, daß vielleicht in Fulda strafbar 
ist, was in München oder Hamburg nicht bestraft 
wird. Das wäre eine für die Glaubwürdigkeit des 
Strafrechts verheerende Folge. 

Jedes Indikationenmodell führt im Ergebnis dazu, 
daß privilegierte Frauen bevorzugt bleiben. Abtrei-
bungstourismus wird für sie weiter möglich sein. 
Sie werden diese Möglichkeit ausnutzen können; 
andere werden das nicht können. Auch bei einer 
Notlagenindikation, Herr Kollege Müller-Emmert, 
sehe ich die Gefahr, daß die Privilegierten wieder-
um besser abschneiden; denn sie bekommen den 
Abbruch gestattet, weil sie die Notlage besonders 
glaubhaft darstellen können. Wer die Notlage be-
sonders glaubhaft darstellen kann — ich sehe zu-
mindest die Gefahr, und mit dieser Gefahr müssen 
Sie sich auseinandersetzen —, bekommt die Erlaub-
nis zum Schwangerschaftsabbruch. 

(Abg. Köster: Was denken Sie von den 
Richtern?) 

Die Indikationenlösung stellt sich, wie ich meine, 
unlösbare Aufgaben. Sie versucht, die Unzahl 
menschlicher Konfliktsituationen, wie z. B. im Ge-
setzentwurf von Herrn Müller-Emmert, in einen 
Katalog von 13 Paragraphen mit etwa 50 Ab-
schnitten und Unterabschnitten einzuteilen. Wenn 
man sich das vergegenwärtigt, sieht man, daß das 
eine Aufgabe ist, die niemals lösbar ist. Die Vielfalt 
der verschiedenen Schicksale im Zusammenhang 
mit dem § 218 kann man nicht katalogisieren. 

Nun sind gleichzeitig mit den Indikationenrege-
lungen auch andere Anträge vorgelegt worden. Ich 
möchte hier auf zwei Anträge aus den Reihen der 
CDU/CSU-Fraktion eingehen. Zunächst fordern Sie 
eine Enquete-Kommission zum Schutz ungeborenen 
Lebens. 

(Abg. Köster: Beides!) 

— Ungeborenen und werdenden Lebens; ich freue 
mich, daß wir uns in diesem Fall in der Terminologie 
einig sind. Sie fordern die Einsetzung einer Sachver-
ständigenkommission zur Untersuchung dieser Frage. 
Meine Damen und Herren, mir drängt sich der Ver-
dacht auf, daß Sie hier eine eindeutige Verschlep-
pungstaktik einschlagen. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Unerhört! — Wei

-

tere Zurufe von der CDU/CSU.) 

Ich sage Ihnen ganz deutlich: wir Freien Demokra-
ten haben nichts gegen eine Prüfung dieser Frage. 
Aber wir beschäftigen uns seit Jahren mit diesem 
Thema, und wir können aus unserer Verantwortung 
für das werdende Leben nicht länger damit warten, 

das Leid, das durch den § 218 entsteht, zu beseitigen.  

Ich glaube, wir sollten uns in jedem Zuge dieser 
Beratungen vergegenwärtigen, welche Not und wel-
ches Elend sich täglich hier ergeben, und wir sollten 
uns aufgerufen fühlen, diese Not und dieses Elend 
zu beseitigen. 

Lassen Sie mich die wesentlichen Argumente zu-
sammenfassen. Die Fristenregelung ist von allen 
dem Hause vorliegenden Entwürfen die einzige, die 
geeignet ist, den heutigen unerträglichen Zustand 
zu ändern: 

1. Nur das Fristenmodell bietet die Gewähr dafür 
— und dies kann nicht stark genug betont wer-
den —, daß den Kurpfuschern endlich das Handwerk 
gelegt wird. 

2. Allein die Fristenregelung ist in der Lage, durch 
die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsab-
bruches in den ersten drei Monaten den Frauen das 
Elend und die bis an die Unerträglichkeit gehende 
psychische Belastung zu ersparen, der sie heute 
ausgesetzt sind. 

3. Lediglich die Fristenregelung gestaltet den 
Schutz werdenden Lebens effektiv aus; nur sie 
schafft die Voraussetzung dafür, daß die Zahl der 
Abtreibungen, und zwar, Herr Kollege Eyrich, so-
wohl der legalen wie der illegalen Abtreibungen, 
geringer wird. 

4. Keine andere Regelung ist in der Lage, die tat-
sächliche Gleichstellung der sozial unterprivilegier-
ten Frauen herbeizuführen. 

Meine Damen und Herren, seit Jahrzehnten und  
Jahrhunderten wird von der Männerwelt in Staat 
und Kirche über die Frauen hinweg bestimmt, was 
sie in ihrem elementarsten Lebensbereich zu tun und 
zu lassen haben. Es ist überfällig, die Frauen selbst 
mit in die Verantwortung einzubeziehen. 

Lassen Sie mich abschließend auf folgendes hin-
weisen: Im Zusammenhang mit dieser Diskussion ist 
oft gesagt worden, daß es um eine Entscheidung 
gehe, die der einzelne Abgeordnete in diesem Hause 
selbst zu treffen habe. Ich appelliere an Sie: Diese 
Gewissensprüfung und Gewissensentscheidung der 
Abgeordneten in diesem Hause darf nicht dazu füh-
ren, daß die Millionen betroffener Frauen ihr Ge-
wissen überhaupt nicht prüfen können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort zur Be-
gründung des Antrags unter Tagesordnungspunkt 
3 b hat der Abgeordnete Dr. Müller-Emmert. 

Dr. Müller-Emmert (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zur Re-
form des § 218 des Strafgesetzbuches liegen Ihnen 
vier Entwürfe vor, die voneinander sehr verschie-
den sind und die teilweise in einem unüberbrück-
baren Gegensatz zueinander stehen. Daß neben den 
beiden Entwürfen der Fraktionen der SPD und der 
FDP und der Fraktion der CDU/CSU auch noch 
zwei Gruppenanträge eingebracht worden sind, 
ein in der Geschichte unseres Parlaments sehr selte-
ner Vorgang, beweist gleichermaßen die diesem 
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Thema zukommende Bedeutung wie die Tatsache, 
daß jeder von uns aufgerufen ist, in dieser Frage 
eine sehr schwierige persönliche Gewissensentschei-
dung zu treffen. 

Es wäre allerdings falsch, würden wir nur die 
strafrechtliche Regelung, die auf der Grundlage der 
vier Entwürfe erarbeitet werden muß, im Blick 
haben. Vielmehr werden wir zu einer sachgerech-
ten Regelung nur dann kommen, wenn wir uns 
auch darüber im klaren sind, daß die entscheidenden 
Impulse für eine Verbesserung des gegenwärtigen 
Zustandes von Bereichen außerhalb des Strafrechts 
ausgehen müssen und daß in Umkehrung eines 
häufig gebrauchten Wortes die strafrechtliche Rege-
lung im Ergebnis nur die flankierende Maßnahme, 
ich sage noch besser: die Ultima ratio sein darf. 
Eine echte dauernde Besserung ist nur dadurch zu 
erreichen, daß der Staat und mit seiner Unterstüt-
zung die freien Verbände und die kirchlichen Insti-
tutionen ihre beratende und tätige Hilfe um ein 
Vielfaches verstärken. Kollege Dr. de With hat 
hierauf schon zutreffend hingewiesen. Ich kann mir 
deshalb weitere Ausführungen in diesem Punkt 
ersparen. 

Ich darf feststellen, daß gerade in diesem Bereich 
die entscheidenden Möglichkeiten liegen, unge-
wollte Schwangerschaften zu verhindern, Konflikt-
situationen und dem Wunsch nach Schwangerschafts-
abbruch vorzubeugen und damit die derzeit uner-
träglich hohe Abtreibungsquote zu senken. In der 
Diskussion über diese Frage sollte nach dem Grund-
satz „Vorbeugen ist besser als Heilen" mehr als 
bisher daran gedacht werden, daß sehr gut wirkende 
Empfängnisverhütungsmittel zur Verfügung stehen 
— von der Pille davor bis zur Pille danach — und 
daß unsere Wissenschaft mit Sicherheit in Kürze 
perfekte Mittel entwickelt haben wird. Diese Über-
legung sollte uns allen helfen, eine Regelung zu 
finden, die das werdende Leben auch in seiner 
schwächsten Form strafrechtlich schützt. 

Daß es allerdings bei allen Anstrengungen, die 
denkbar sind, einen Idealzustand nie geben wird, 
bedarf keiner Erörterung. Es werden immer viele 
Tausende Fälle jährlich bleiben, in denen eine 
Schwangerschaft eingetreten ist, die Schwangere 
aber — aus eigenem Antrieb oder vielleicht auf 
fremde Veranlassung; aus Gründen, die jedermann 
überzeugen, oder aus Gründen, die der Allge-
meinheit nicht verständlich sein mögen — den 
Wunsch hat, die Schwangerschaft zu beenden. Für 
diese Tausende von Fällen haben wir als Straf-
gesetzgeber eine Regelung zu treffen, wobei es 
unser Dilemma ist, von vornherein zu wissen, daß 
es sich dabei bestenfalls um eine Entscheidung zu-
gunsten des jeweils höheren und zu Lasten des 
jeweils geringeren von zwei Rechtsgütern handeln 
kann. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

In dieser Ausgangsfrage, daß Leben und Gesund-
heit der Frau, ihre Entscheidungsfreiheit und das 
ungeborene Leben, jedes für sich, schützenswerte 
Rechtsgüter sind, wissen sich die Unterzeichner der 
Vorlage, die eine erweiterte Indikationenregelung 
vorsieht, mit den Unterzeichnern der Vorlage, die 

die Fristenlösung beinhaltet, einig. Ich bin darüber 
hinaus davon überzeugt, daß alle Mitglieder dieses 
Hauses darin übereinstimmen, daß eine Auffassung, 
bei der nur das eine Interesse im Blickfeld steht, 
das andere aber überhaupt nicht zur Diskussion 
gestellt wird, keine Chance hat, sich durchzusetzen. 

Deshalb erachte ich es für überflüssig, auf die 
in unserer Gesellschaft von kleinen Minderheiten 
vertretenen Extrempositionen einzugehen, von 
denen die eine fordert, daß die Frau auch im Falle 
von Gefahr für Leib oder Leben die Leibesfrucht 
austragen müsse, während die diametral entgegen-
gesetzt stehende andere Gruppe, die mit dem 
Schlagwort „Mein Bauch gehört mir" hervorgetre-
ten ist, die ersatzlose Streichung des § 218 durch-
setzen will. Auf jeden Fall ist festzustellen, daß 
die zuletzt genannte Forderung in unserem Grund-
gesetz keine Stütze finden kann. Die verfassungs-
rechtliche Diskussion hat die Frage, ob Art. 2 Satz 2 
Abs. 1 des Grundgesetzes, in dem es heißt „Jeder 
hat das Recht auf Leben ... ", auch das ungeborene 
Leben schütze, im bejahenden Sinne geklärt. Es 
gibt nur wenige abweichende Meinungen in dieser 
Hinsicht. 

Ich persönlich meine darüber hinaus, daß dieses 
Ergebnis auch unabhängig von der erwähnten recht-
lichen Grundlage unter dem Zwang der Tatsache 
des Lebens gefunden werden muß. Ich möchte nur 
einen kurzen Auszug aus den Ausführungen wie-
dergeben, die der Sachverständige für Embryologie, 
Professor Hinrichsen, in der öffentlichen Anhörung 
unseres Strafrechtsausschusses im vorigen Jahr ge-
macht hat. Er sagt: 

... zweieinhalb Monate nach der Befruch-
tung ... hat der Embryo einen Entwicklungs-
stand erreicht, in dem die Voraussetzungen für 
den Beginn definitiver Organfunktionen und 
eigener Reagibilität weitgehend gegeben sind. 
Der Embryo ist über 5 cm ... groß. Die mor-
phologische Teilung des Herzens in alle vier 
Herzräume ist vollzogen. Die Darmdrehung 
und die Reposition des sogenannten physiologi-
schen Nabelbruchs sind erfolgt, die Gesichts-
bildung beendet, die Gliederung der Extremi-
täten, also der Gliedmaßen einschließlich der 
Finger, ist abgeschlossen ... Die Lunge befindet 
sich in der mittleren Phase ihrer Ausbildung. 
... Die Gliedmaßen sind bereits seit über 2 Wo-
chen aktiv beweglich. Der Embryo reagiert auf 
Berührung mit gerichteten Bewegungen. 

Meine Damen und Herren, diese Tatsachen sprechen 
nach meiner persönlichen Überzeugung für sich. 
Wer sich ernsthaft mit ihnen auseinandersetzt, dem 
wird es unmöglich sein, den Embryo — auch den 
Embryo der ersten drei Monate — auf die Wert-
stufe etwa eines Blinddarmes zu stellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeord

-

neten der SPD.) 

In der Frage, wie der dargestellte Interessen-
konflikt am sachgerechtesten zu lösen ist, gehen 
allerdings unsere Wege auseinander. Wir Unter-
zeichner des erweiterten Indikationenantrags ver-
folgen das Ziel, in den Fällen, in denen die Fort-
setzung der Schwangerschaft und die Geburt des 
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Kindes nur unter Inkaufnahme schwerwiegender 
Schädigungen der Mutter möglich wäre, die Ent-
scheidung der Schwangeren nicht mit den Mit-
teln des Strafrechts zu beeinflussen. In diesen 
Fällen soll ihr so viel beratende und tätige Hilfe 
im medizinischen, wirtschaftlichen und sozialen Be-
reich wie irgend möglich angeboten werden. Zu-
gleich soll die Mutter aber nach ihrer eigenen Ent-
scheidung das Recht haben, sich für oder gegen 
die Fortsetzung der Schwangerschaft auszuspre-
chen. In allen anderen, nicht problematischen Fäl-
len soll das Rechtsgut des ungeborenen Lebens Vor-
rang haben und unter Einsatz des Strafrechts gegen 
nicht ausreichend motivierte Angriffe geschützt 
werden. 

Der Entwurf, den wir eingebracht haben, stimmt 
im wesentlichen mit dem in der vergangenen 
Wahlperiode von der Bundesregierung sorgfältig er-
arbeiteten und begründeten Entwurf überein. Die 
wichtigsten Punkte unseres Antrags sind: Die be-
reits im geltenden Recht enthaltene medizinische 
Indikation wird in den Gesetzestext aufgenommen. 
Es wird ausdrücklich klargestellt, daß bei der Beur-
teilung der Gefahr für Leben und Gesundheit der 
Schwangeren auch ihre gegenwärtigen und zu er-
wartenden Lebensverhältnisse zu berücksichtigen 
sind. 

Die sogenannte kindliche Indikation wird aner-
kannt; das heißt, der Schwangeren soll dann die 
Entscheidung freigestellt werden, wenn dringende 
Gründe für die Annahme sprechen, daß das Kind 
infolge einer Erbanlage oder schädlicher Einflüsse 
vor der Geburt an einer nicht behebbaren Schädi-
gung seines Gesundheitszustandes leiden würde, die 
so schwerwiegt, daß von der Schwangeren die 
Fortsetzung der Schwangerschaft nicht verlangt 
werden kann. 

Die ethische Indikation umfaßt die Fälle, in denen 
dringende Gründe für die Annahme sprechen, daß 
die Schwangerschaft das Ergebnis eines sexuellen 
Mißbrauchs von Kindern, einer Vergewaltigung 
oder eines sexuellen Mißbrauchs Widerstandsunfä-
higer ist. 

Schließlich anerkennt unser Entwurf, daß es auch 
andere Fälle gibt, z. B. aus dem Bereich sozialer 
Notlagen, die bei allem Einsatz nicht behoben wer-
den können und bei deren Vorliegen es unangemes-
sen wäre, die Schwangere mit den Mitteln des Straf-
rechts zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu 
zwingen. 

Damit sind nach unserer Auffassung die Fälle er-
faßt, die eine Ausnahme von der allgemeinen Straf-
barkeit rechtfertigen. Sind sie nicht gegeben, so 
soll der Eingriff verboten und Täter und Teilnehmer 
mit Strafe bedroht sein. 

Weitergehend als der frühere Regierungsentwurf 
und sogar als der Fristenantrag nehmen wir die 
Schwangere in Form eines persönlichen Strafaus-
schließungsgrundes aus der Strafbarkeit heraus. Fol-
gende Überlegungen haben uns dazu bewogen: 

Erstens. Bei der Schwangeren sind aus subjekti-
ven Gründen Unrecht und Schuld regelmäßig ge-
mindert. Sie befindet sich oft in einem Gewissens

-

konflikt. Die Gründe, die sie zur Tat zwingen, sind 
dringlicher und durchschlagender als die Gründe, 
die einen Dritten zur Tat veranlassen. 

Zweitens. Unsere Gerichte verurteilen Frauen, 
die abgetrieben haben oder an sich haben abtreiben 
lassen, fast durchweg zu Geldstrafen. Freiheitsstrafen 
sind eine Seltenheit. Solch niedrige Strafen sind 
für den Rechtsgüterschutz untauglich, da sie den 
Wert des geschützten Rechtsgutes in keiner Weise 
erkennbar machen. 

Drittens. Die Fälle der Selbstabtreibung der 
Schwangeren bleiben aus verständlichen Gründen 
in hohem Maße unentdeckt. Diese Beweislage spricht 
für die Festlegung der Straffreiheit. Beispielsweise 
wurden im Jahre 1971 in der Bundesrepublik 68 
Verurteilungen wegen Selbstabtreibung registriert. 

Viertens. Wenn die Schwangere nicht unter Straf-
druck steht, wird sie sich sicher mit ihrem Wunsch 
auf Abbruch eher an einen Arzt oder an eine Bera-
tungsstelle wenden. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Fünftens. Sie wird auch eher bereit sein, bei 
Komplikationen nach einem illegalen Eingriff zum 
Arzt zu gehen. 

Sechstens. Da sie straflos ist, wird sie auch eher 
geneigt sein, Angaben über Kurpfuscher zu machen 
und damit ihre Bekämpfung zu erleichtern. 

Siebtens. Da nach unserem Vorschlag die Schwan

-

gere nur aus in ihrer Konfliktsituation liegenden 
persönlichen Gründen nicht bestraft wird, die Täter 
und Teilnehmer hingegen der Strafbarkeit unterlie-
gen, behalten wir ein durchgängig auf den Rechts-
güterschutz zielendes Verbot bei. Die auf subjek-
tiven Gründen beruhende Straflosigkeit der Frau 
beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit dieses Verbots 
nicht, zumal der Personenkreis, der den weitaus 
größten Teil der Eingriffe vollzieht, nämlich die Kur-
pfuscher oder auch Ärzte, unter dem Druck der 
Strafandrohung steht. Dies wird schließlich zur Folge 
haben — davon sind wir überzeugt —, daß das 
berufliche Verantwortungsgefühl der Ärzte in be-
sonderem Maße angesprochen wird. 

Achtens. Es ist richtig, daß nach unserem Vor-
schlag auch der letzte Teil der Schwangerschaft, so-
weit es die Schwangere selbst betrifft, nicht ge-
schützt ist. Die Täter oder Teilnehmer werden aber 
auf jeden Fall bestraft. Die Wahrscheinlichkeit der 
Entdeckung ist in solchen Fällen der vorgerückten 
Schwangerschaft auch sehr groß. Ganz davon abge-
sehen wird bei fortschreitender Schwangerschaft 
die Motivation bei der Frau, das Kind zu behalten, 
immer stärker. 

Selbstverständlich sind wir uns darüber im kla-
ren, daß nach der einen wie nach der anderen Rich-
tung gegen unseren Entwurf Kritik erhoben wird 
und Forderungen gestellt und Vorhalte angemeldet 
werden. Das gilt sowohl für die Umschreibung der 
Indikationen wie für die — wie wir meinen — sehr 
einfache und praktikable Regelung, nach der nach 
unserer Meinung die Indikationen festzustellen sind. 
Es gilt weiter für die generelle Strafbefreiung der 
Schwangeren, mit der unser Entwurf über alle An- 
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träge hinausgeht. Wir wünschen diese Diskussion 
auch, weil es in dieser Frage nicht eine einzige 
richtige Lösung geben kann, sondern nur eine mög-
lichst gute Regelung, die in einer der Bedeutung der 
Sache angemessenen sachlichen, aber engagierten 
und sicher auch harten Auseinandersetzung gefun-
den werden muß. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Lassen Sie mich nun noch einiges zur Abgrenzung 
unseres Antrages von den drei anderen Vorschlägen 
sagen: 

Zunächst zu dem Antrag der Opposition! Die gra-
vierendste Abweichung ist, daß wir im Gegensatz 
zum Oppositionsvorschlag die Frau straffrei stellen. 
Hierzu habe ich bereits eine eingehende Begründung 
gegeben. 

Die weitere entscheidende Abweichung zu unse-
rem Entwurf besteht darin, daß der Vorschlag der 
Opposition die Indikation der Notlage nicht ent-
hält. Statt dessen sieht er vor, dem Gericht die Mög-
lichkeit zu geben, dann von Strafe abzusehen, wenn 
die Schwangere in außergewöhnlicher Bedrängnis 
gehandelt hat. Das scheint mir, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren von der CDU/CSU-Fraktion, 
keine konsequente und faire Lösung zu sein. Es 
läßt sich nämlich bei allen Bestrebungen, vorran-
gige, helfende Maßnahmen zu verwirklichen, nicht 
leugnen, daß auch aus dem sozialen Bereich resultie-
rende schwerste Konfliktsfälle übrig bleiben, die auf 
andere Weise als durch den Schwangerschaftsabbruch 
nicht zu bewältigen sind. Ich erwähne zum Beweis 
folgende Beispiele: Die Schwangere ist durch die 
Aufgabe, in ihrem Haushalt mehrere Kinder aufzu-
ziehen oder ein behindertes oder krankes Kind zu 
pflegen, derart belastet, daß sie diese Aufgabe zu-
sammen mit der Versorgung eines weiteren Kindes 
nicht erfüllen kann und deswegen schwerwiegende 
Nachteile für die vorhandenen Kinder — z. B. Ent-
wicklungsstörungen oder eine Verschlimmerung der 
bestehenden Krankheit — befürchten muß. — Oder: 
Der Zustand des Ehemannes, namentlich eine Gei-
stes- oder Suchtkrankheit oder eine schwere see-
lische Abartigkeit, belastet die Verhältnisse in der 
Familie so sehr, daß die Schwangere befürchten muß, 
sie werde das Kind nicht ausreichend pflegen und 
erziehen können.   Oder: Die Schwangere kann 
infolge eigener Behinderung — z. B. Epilepsie, 
schwere Depression oder Blindheit — das erwar-
tete Kind nicht in ausreichendem Maße pflegen und 
erziehen. 

In diesen Fällen ist es nach meiner Überzeugung 
nicht vertretbar, der Schwangeren nach dem Vor-
schlag der Opposition durch die Gutachterstelle zu-
nächst erklären zu lassen, daß sie die Schwanger-
schaft nicht abbrechen dürfe, ihr aber als Gesetz-
geber gleichzeitig zu empfehlen, sie möge es doch 
tun; sie könne dann nämlich auf die Gnadenent-
scheidung des Gerichts rechnen. Das bezeichne ich 
als ein Sich-Drücken vor einer sachgerechten Ent-
scheidung! 

(Beifall bei der SPD.) 

Ein weiterer erheblicher Unterschied besteht 
darin, (laß der Entwurf der Oppositionsfraktion die 

Feststellung der Indikationen einer aus drei Per-
sonen bestehenden Gutachterstelle übertragen will. 
Wir sind der Überzeugung, daß ein solches Verfah-
ren nicht praktikabel und viel zu umständlich ist und 
daß zudem viele Frauen Hemmungen und Mißtrauen 
haben werden, eine solche Gutachterstelle aufzu-
suchen. Unser Verfahren, das die ausschließliche 
Entscheidung eines einzigen Arztes vorsieht, der 
allerdings vorher noch den Rat eines Kollegen oder 
einer sozialen Beraterstelle einholen muß, ist mit 
Sicherheit einfacher. Außerdem kann nach unserem 
Vorschlag die Frau von Anfang an den Arzt ihres 
Vertrauens aufsuchen. 

Nun noch etwas zu dem Antrag aus den Reihen 
der Oppositionsfraktion, der von dem Kollegen Dr. 
Heck und Genossen eingebracht worden ist! Dieser 
Antrag enthält im wesentlichen die medizinische 
Indikation und die schon erwähnte Strafabsehens-
klausel. Ich stelle hier mit aller Deutlichkeit fest, 
daß mit diesem Entwurf lediglich eine Festschrei-
bung des geltenden Rechts vorgeschlagen wird. 

(Sehr wahr! und Zustimmung bei der SPD 
und der FDP.) 

Das gilt selbst für die Absehensklausel, die genau-
genommen die Funktion des bekannten § 153 der 
Strafprozeßordnung übernehmen soll. 

Zu diesem Antrag brauche ich nur zu bemerken, 
daß er für uns schlechterdings indiskutabel ist und 
daß ich bei aller Anerkennung der Entscheidungs-
freiheit der Abgeordneten gleichwohl bedauere, daß 
wir uns mit ihm überhaupt befassen müssen. 

(Zustimmung bei der SPD. — Zurufe von 
der CDU/CSU: Na, na! — Abg. Nordlohne: 

Das ist ja sehr interessant!) 

— Ich habe ausdrücklich betont, Herr Kollege: bei 
aller Anerkennung der Entscheidungsfreiheit der 
Abgeordneten! Ich darf das wiederholen. 

(Abg. Kiechle: Dann war der Satz über- 
flüssig!) 

Nun, meine Damen und Herren, zu dem Fristen-
modell! Der gravierendste Unterschied ist der, daß 
dieses Modell den Schwangerschaftsabbruch nicht 
nur in den bereits in unserer erweiterten Indikatio-
nenregelung berücksichtigten Fällen zuläßt, sondern 
auch dann, wenn der Schwangerschaftsabbruch nicht 
durch gewichtige Interessen motiviert ist. Die Skala 
denkbarer Motivationen, die einen Vergleich mit 
dem Rechtsgut des ungeborenen Lebens nicht aus-
halten können, ist so groß, daß ich es mir ersparen 
möchte, einzelne davon herauszugreifen. 

Als Ergebnis bleibt festzustellen, daß die Fristen-
regelung die uneingeschränkte Freigabe des unge-
borenen Lebens innerhalb der ersten drei Monate 
bedeutet und damit den Embryo in dieser Zeitspanne 
strafrechtlich völlig schutzlos stellt. Mit anderen 
Worten: ob ein Eingriff vorgenommen werden darf, 
entscheidet nach der Fristenregelung nicht die Ge-
setzesnorm, sondern ausschließlich die Frau nach 
ihrem eigenen Gutdünken. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 
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Dies wäre nach meiner Überzeugung ein unerträg-
licher Rechtszustand, der der Tatsache, daß das 
Leben das höchste Rechtsgut ist, in keiner Weise 
gerecht wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es kann nicht ernsthaft bezweifelt werden — 
auch darüber müssen wir uns im klaren sein —, daß 
sich bei einer solchen Regelung Ärzte und Privat-
kliniken herauskristallisieren werden, die sich nach 
englischem und amerikanischem Vorbild auf Ab-
treibungen spezialisieren, daß abtreibungswillige 
Frauen von vornherein nur solche Adressen anlau-
fen werden und daß diese Ärzte, die letztlich von der 
Abtreibung leben, ihre Aufgabe nicht darin sehen 
werden, für die Erhaltung des ungeborenen Lebens 
zu plädieren. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Einer Erörterung bedarf selbstverständlich auch 
die Frage, ob die Fristenregelung etwa auf lange 
Sicht und auch auf Dauer die Zahl der Abtreibungen 
zu senken oder wenigstens auf dem gleichen Stand 
zu halten vermag wie eine erweiterte Indikationen-
regelung. Es wird die Auffassung vertreten, durch 
die Einräumung absoluter Entscheidungsfreiheit ge-
genüber der Frau werde deren Verantwortungsbe-
wußtsein gegenüber dem ungeborenen Leben ge-
stärkt. Dies werde sich zusammen mit anderen 
Maßnahmen auf die Dauer dahin auswirken, daß 
die Frauen in größerem Umfang als bisher positive 
Entscheidungen zugunsten des ungeborenen Lebens 
fällen würden. Tatsache ist aber, daß die Fristenre-
gelung auch denjenigen Frauen, deren Abtreibungs-
wunsch nicht einer gravierenden Konfliktsituation, 
sondern vielleicht nur der Bequemlichkeit oder dem 
Wunsch nach größerem Wohlstand entspricht, volle 
Entscheidungsfreiheit einräumt. Daß dadurch eine 
positivere Einstellung zum Kind bewirkt werden 
soll, kann ich leider nach allen Erfahrungen beim be-
sten Willen nicht erkennen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, es ist dieselbe Sache, 
nur von einer anderen Seite angegangen, wenn 
erklärt wird, das in der Indikationenregelung ent-
haltene strafrechtliche Verbot habe keine Wirkung. 
Diesen Aussagen liegt der Gedanke an diejenigen 
Frauen zugrunde, die tatsächlich abgetrieben haben. 
Daran ist natürlich soviel richtig, daß das geltende 
Verbot die etwa 100 000 Abtreibungen jährlich nicht 
verhindert hat. Genausowenig — dies nur am 
Rande — hat das Diebstahlsverbot die jährlich etwa 
1,5 Millionen Diebstähle verhindert, ohne daß je-
mand von uns auf den Gedanken käme, dieses Ver-
bot jemals aufzuheben. 

Eine objektive Prüfung muß aber bei der Abtrei-
bung wie bei anderen Delikten auch immer die 
Frage stellen, ob und gegebenenfalls wie viele Per-
sonen wegen eines bestehenden Verbotes ein be-
stimmtes Verhalten unterlassen. Für die Bundes-
republik gibt es darüber keine Statistik. Die Pro-
gnosen für den Fall einer Freigabe der Abtreibung 
gehen sogar unter den Anhängern des Fristenmo

-

dells stark auseinander. Eine zuverlässigere Ant-
wort gibt die Entwicklung im Ausland. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Zum Beispiel in 
Rumänien!) 

Wenn ich hier Großbritannien erwähne, ist mir 
bewußt, daß das Gesetz dieses Landes an sich eine 
Indikationenregelung vorsieht. Wir alle wissen 
aber, daß die Praxis im Sinne einer Fristenregelung 
über dieses Gesetz schon längst hinweggegangen 
ist. Im Bericht einer Arbeitsgruppe des Royal 
College der Geburtshelfer und Gynäkologen vom 
Februar 1972 heißt es: 

Seit Verabschiedung des Abtreibungsgesetzes 
ist die Zahl der vorgenommenen Schwanger-
schaftsabbrüche von etwa 6 000 im Jahre 1967 
auf 126 774 im Jahre 1971 ständig angestiegen. 
Die Gesamtziffer steigt weiter und zeigt noch 
kein Anzeichen für einen Rückgang. 

Die Statistik für 1972 hat diese Prognose eindeutig 
bestätigt. So hat  der  Unterstaatssekretär für Ge-
sundheit und soziale Sicherheit am 6. Februar 1973 
im britischen Unterhaus auf Fragen eines Abgeord-
neten ausgeführt: 

Die vorläufige Zahl der Abtreibungen, die in 
dem Zeitraum vom 1. Januar bis zum 27. De-
zember 1972 in England und Wales gemeldet 
wurden, war 156 714. 100 665 dieser Eingriffe 
wurden nicht im Rahmen des staatlichen Ge-
sundheitsdienstes vorgenommen. 

Aufschlußreich ist auch ein Hinweis auf die Ver-
hältnisse in den osteuropäischen Ländern. In unserer 
öffentlichen Anhörung haben die Sachverständigen 
berichtet, daß in allen östlichen Ländern, in denen 
die Strafvorschriften gegen die Abtreibung stark 
liberalisiert worden waren, die Gesamtzahl der Ab-
treibungen auch stark zugenommen hat und daß 
damit ein Absinken der Geburtenrate einhergegan-
gen ist. Als in Rumänien und in Bulgarien die Ge-
burtenrate in einer für diese Länder existenzbedro-
henden Weise abgesunken war, hat man in den 
Jahren 1966 und 1967 die Strafgesetze wieder ver-
schärft, was prompt ein Ansteigen der Geburtenrate 
zur Folge hatte. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Diese Entwicklung läßt nur den Schluß zu, daß 
eine Freigabe der Abtreibung auch auf lange Sicht 
nichts zu einem Rückgang der Abtreibungsquote 
beitragen kann, sondern im Gegenteil ihren Anstieg 
bewirken wird. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Lassen Sie mich ergänzend im Blick auf die Ver-
einigten Staaten noch folgendes sagen. In Erfah-
rungsberichten, Pressemeldungen und Statistiken, 
z. B. aus New York, habe ich die Vorstellung, daß 
man mit der Freigabe des Schwangerschaftsabbru-
ches das ungeborene Leben schützen und die Abort-
ziffer senken könne, niemals gefunden. Vielmehr 
bin ich immer außer auf das Bestreben, der Privat-
sphäre der Frau absoluten Vorrang einzuräumen, 
auf die Erwartung gestoßen, daß auf diese Weise der 
Bevölkerungszuwachs gebremst werde. Das heißt 
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letztlich, daß man sich in den USA von einer Libe-
ralisierung nach wie vor ein Ansteigen der Gesamt-
zahl der Abtreibungen verspricht. 

Eines der wesentlichsten Ziele dieser Reform 
wurde häufig mit dem Schlagwort „weg vom Kur-
pfuscher" umschrieben. Dies trifft die heutige Situ-
ation nicht mehr so wie früher. Denn alle Erfahrun-
gen deuten darauf hin, daß gegenwärtig auch die 
illegalen Abtreibungen ganz überwiegend von sach-
kundigen Hilfen durchgeführt werden, daß — wie 
etwa Frau Pross sich in der öffentlichen Anhörung 
ausdrückte — als Helfer der Arzt die entscheidende 
Rolle spielt. Die spezifischen vom Laienabtreiber 
ausgehenden Lebens- und Gesundheitsgefahren sind 
quantitativ mit denen aus früheren Zeiten heute 
nicht mehr zu vergleichen, und es ist offensichtlich, 
daß dieser Trend sich fortsetzt. Daß dieses Problem 
dennoch, wenn auch in einem viel geringeren Um-
fang, vorhanden ist, läßt sich allerdings nicht leug-
nen. Wir müssen deshalb zu einer gegenüber dem 
geltenden Recht großzügigeren Regelung kommen, 
unter der die Schwangere ohne Furcht vor einer un-
zumutbaren, entwürdigenden Behandlung den Arzt 
und die Beratungsstellen aufsuchen und den ille-
galen Weg meiden wird. 

Zwar zeigen auch hier die ausländischen Erfah-
rungen, daß es uns weder mit der Fristenregelung 
noch mit der erweiterten Indikationenregelung ge-
lingen wird, illegale Abtreibungen völlig aus der 
Welt zu schaffen, es kann aber nur darum gehen, 
eine möglichst weitgehende Verbesserung des ge-
genwärtigen Zustandes zu erreichen. Für mich steht 
außer Frage, daß auch eine sachgerechte Indikati-
onenregelung eine derartige entscheidende Ver-
besserung zu bringen vermag. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die 
Zahl der in den vergangenen Jahren in der Bundes-
republik gestellten Anträge auf legalen Schwanger-
schaftsabbruch. Hier zeigt sich ein deutlicher An-
stieg. Wenn es aber selbst auf dem Boden des gel-
tenden strengen Rechtes gelingt, Frauen vermehrt 
aus der Illegalität herauszuführen, dann wird das 
erst recht gelingen, wenn wir alle eine humanere 
Haltung gegenüber der Frau einnehmen, das Ver-
fahren erheblich vereinfachen und das Gesetz in 
den angegebenen Punkten verbessern. 

In diesem Zusammenhang haben wir auch den 
Blick auf ein weiteres entscheidendes Faktum zu 
richten, nämlich auf die Tatsache, daß auch der in 
den ersten drei Monaten legal und fachgerecht 
durchgeführte Eingriff keineswegs ungefährlich ist, 
sondern sowohl für die körperliche als auch für die 
psychische Gesundheit der Frau ganz erhebliche 
Gefahren birgt. Das bedeutet, daß das Fristenmodell 
denjenigen Frauen, die nur bei dieser Regelung den 
Abbruch wagen werden, wohl eine psychische Be-
lastung nimmt, ihnen dafür aber ein anderes psychi-
sches und dazu noch ein körperliches Gesundheits-
risiko aufbürdet. Welcher Art und wie groß dieses 
Risiko ist, hat Professor Zander in der öffentlichen 
Anhörung eindrucksvoll dargelegt. Auf die Auf-
zählung von Einzelheiten möchte ich verzichten. 
Noch mehr als Zahlen und Daten scheint mir die 
Tatsache zu sagen, daß in Rumänien die Rückkehr  

von einem liberalen zu einem restriktiven Gesetz 
offiziell u. a. mit den schwerwiegenden Folgen des 
legalisierten Abbruchs für die Gesundheit und 
Fruchtbarkeit der Frau begründet worden ist. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. 
Ein jeder von uns ist sich darüber im klaren, daß 
die Frage der Reform des § 218 ein äußerst schwie-
riges, vielschichtiges Problem ist. Wir können es 
nur dann zufriedenstellend lösen, wenn wir offen 
sind für alle vernünftigen Argumente, in dem Wil-
len, eine Regelung zu finden, die eine möglichst 
breite Mehrheit in diesem Hohen Hause und bei 
unseren Bürgern findet. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich unterbreche die 
Sitzung bis 15 Uhr. 

(Unterbrechung der Sitzung von 13.12 Uhr 
bis 15.00 Uhr.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, die unterbrochene Sit-
zung ist wieder eröffnet. 

Wir treten in die 

Fragestunde 
— Drucksache 7/555 

ein und setzten die Beantwortung der Fragen aus 
dem Geschäftsbereich des Herren Bundesministers 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten fort. Zur 
Beantwortung der Fragen steht Herr Bundesmini-
ster Ertl zur Verfügung. 

Die Frage 68 ist von Herrn Abgeordneten Immer 
eingebracht: 

Welche Maßnahmen sind vorgesehen, um die finanz- und wirt-
schaftsrechtliche Situation der überbetrieblichen Zusammen-
schlüsse landwirtschaftlicher Betriebe auf der Produktionsstufe 
soweit zu verbessern, daß keine Diskriminierung gegenüber dem 
Einzelbetrieb, vor allen Dingen in steuerrechtlicher Beziehung, 
mehr möglich ist? 

Herr Minister! 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Immer, um fest-
zustellen, ob und inwieweit die Bildung landwirt-
schaftlicher Kooperationen durch gesellschaftsrecht-
liche und steuerrechtliche Vorschriften behindert 
wird, hat mein Haus bereits im Jahr 1970 ein Gut-
achten an mehrere Professoren vergeben. Das Gut-
achten, das Ende 1971 vorgelegt wurde, wird zur 
Zeit von verschiedenen Bundesressorts daraufhin 
geprüft, welche Maßnahmen zur Beseitigung der 
bestehenden rechtlichen Hemmnisse zu ergreifen 
sind. 

Auf steuerrechtlichem Gebiet wird von der Bun-
desregierung eine weitgehende Gleichstellung von 
landwirtschaftlichen Kooperationen mit Einzelbetrie-
ben angestrebt. Eine derartige Gleichstellung ist bei 
Tierhaltungskooperationen unter bestimmten Be-
dingungen bereits jetzt gesetzlich geregelt. Der Ent-
wurf eines Zweiten Steuerreformgesetzes sieht 
unter anderem einen Freibetrag von 100 000 DM bei 
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der Vermögensteuer und die völlige Gewerbe-
steuerfreiheit für Land- und Forstwirtschaft betrei-
bende Genossenschaften und Vereine vor. Weitere 
Erleichterungen sind mit der Vorlage des Dritten 
Steuerreformgesetzes zu erwarten. Die Bundesregie-
rung prüft zur Zeit die Frage, ob eine Regelung ge-
troffen werden soll, die eine Anwendung dieser 
Vorschriften schon vor dem Inkrafttreten der 
Steuerreform ermöglicht. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Kollege. 

Immer (SPD) : Ist damit zu rechnen, daß bei der 
Regelung, die angestrebt wird, eine Gleichstellung 
der Kooperation dieser Art mit denen in den übrigen 
Ländern beziehungsweise in einigen Ländern der 
EG erreicht wird? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Immer, ich kann 
diese Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil 
ich im Augenblick nicht alle Details der Möglichkei-
ten der Kooperationen in den EG-Partnerstaaten 
kene. Ich bin gern bereit, sie schriftlich zu beant-
worten. Aus dem Kenntnisstand, den ich im Augen-
blick habe, möchte ich aber sagen, daß sich diese 
Frage im Zuge der Gesamtharmonisierung der euro-
päischen Politik natürlich für jeden Staat gleich-
rangig stellt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage, Herr Kollege. 

Immer (SPD) : Herr Minister, sind Ihnen Zahlen 
bekannt, die ausweisen, wie viele derartige land-
wirtschaftliche Kooperationsbetriebe etwa in der 
totalen oder in der partiellen Form im Augenblick 
in der Bundesrepublik bestehen? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Das kann ich nicht sagen. Ich 
muß Sie bitten, damit einverstanden zu sein, daß ich 
auch diese Frage schriftlich beantworte. Was ich im 
Kopf habe, ist, daß die Ansätze zumindest für eine 
totale Kooperation sehr mäßig sind. Für partielle 
Kooperation gibt es vielfältige Formen. Hier sind, 
insbesondere bei der Weiterentwicklung der Erzeu-
gergemeinschaften, zum Teil beachtliche Fortschritte 
erzielt worden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die nächste Frage, die Frage 69, des Herrn 
Abgeordneten Immer auf: 

Durch welche Bestimmungen wird gewährleistet, daß koopera-
tive Zusammenschlüsse landwirtschaftlicher Betriebe auf der 
Produktionsstufe die gleiche Investitionsförderung erhalten wie 
Einzelbetriebe? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Immer, maßgebend 
für die Investitionsförderung sind die im April ver-
gangenen Jahres vom Ministerrat der Europäischen 
Gemeinschaft verabschiedeten Richtlinien über die 
Mordernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe. 

Diese Richtlinien sehen ausdrücklich vor, daß Zu-
sammenschlüsse mehrerer Betriebsinhaber die glei-
che Behandlung erfahren wie Einzelunternehmer. 

Die vom Planungsausschuß für Agrarstruktur und 
Küstenschutz beschlossenen Förderungsgrundsätze, 
die auf dieser Richtlinie basieren, tragen dieser Be-
stimmung in vollem Umfang Rechnung. Jedem Land-
wirt bleibt es freigestellt, seine einzelbetriebliche 
Förderung ganz oder teilweise im Rahmen einer 
Kooperation wahrzunehmen. 

Da bisher über Kooperationen, die ja auf der 
Erzeugerstufe tätig sind, noch relativ wenig Erfah-
rungen vorliegen, hat der Planungsausschuß aller-
dings das förderungsfähige Investitionsvolumen für 
Kooperationen auf 1 Million DM begrenzt. Falls für 
Projekte mit einem höheren Investitionsvolumen 
eine Förderung beantragt wird, können jedoch im 
Einvernehmen mit meinem Hause Ausnahmen von 
diesem Höchstbetrag zugelassen werden. 

Um die Gründung von Kooperationen zu erleich-
tern, werden neben der Investitionsförderung in 
den ersten drei Jahren nach Gründung der Koopera-
tion auch Zuschüsse zu den Gründungs- und Verwal-
tungskosten gezahlt. Diese betragen bei Vollfusion 
insgesamt 27 450 DM, bei Teilfusion bis zu 18 000 DM 
und bei sonstigen Kooperationen his zu 15000 DM. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage. 

Immer (SPD) : Herr Minister, aus Ihren Äuße-
rungen scheint mir hervorzugehen, daß die Koope-
rationen einer verstärkten Förderung zugeführt 
werden. Kann ich davon ausgehen, daß die Bundes-
regierung und Ihr Haus insbesondere diese Vor-
gänge beobachtet und möglicherweise zu verstärk-
ten Maßnahmen kommt? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Soweit das Prinzip der Freiwil-
ligkeit nicht verlassen wird; darauf möchte ich aus-
drücklich hinweisen. Ich bin der Auffassung, daß es 
in unsere staatliche Grundordnung und auch in un-
sere Auffassung über die Prinzipien einer zeit-
gemäßen Agrarpolitik gehört, daß das eine Maß-
nahme ist, die primär der Landwirt in eigener Ver-
antwortung zu entscheiden hat. 

Darüber hinaus aber haben wir — insbesondere 
auch, um Erfahrungen zu sammeln — ein besonde-
res Objekt, das bekannt ist — ich brauche deshalb 
den Namen nicht zu nennen —, gemeinsam mit der 
Europäischen Gemeinschaft gesondert gefördert, 
nicht zuletzt auch, um fundierte wissenschaftliche 
Unterlagen darüber zu bekommen, inwieweit ein 
solcher Weg zielstrebig beschritten werden kann 
bzw. auch zweckmäßig ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Immer (SPD) : Herr Minister, inwieweit halten 
Sie es für möglich, daß Betriebsmodelle in koope-
rativer Form an Stelle der bisherigen Neben- 
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erwerbsbetriebe auch die Landschaft offenhalten, 
da Nebenerwerbsbetriebe bekanntermaßen den Cha-
rakter von Selbstausbeutungsbetrieben haben? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Wenn ich das Wort ,,Koopera-
tion" ins Deutsche mit „Partnerschaft" übersetze, 
dann würde ich sagen: ja. Das Wort von den „Aus-
beutungsobjekten" möchte ich nicht unbedingt für 
alle landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetriebe ver-
wenden. Ich gebe zu, daß es manche Betriebe gibt, 
die insbesondere für die Frauen eine besondere Last 
darstellen und daß diese Betriebe aus diesem Grund 
den Weg einer möglichen Rationalisierung oder 
Extensivierung beschreiten sollten. Das können sie 
um so leichter, indem sie sich z. B. das Maschinen-
kapital von Vollerwerbsbetrieben zu eigen machen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Eigen. 

Eigen (CDU/CSU): Herr Minister, sind bei die-
sen Kooperationsformen der Landwirtschaft auch 
Investitionsförderungen für landtechnische Lohn-
unternehmen mit Landwirtschaft im Nebenerwerb 
einbegriffen? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Das kommt darauf an. Wenn 
sie zu einer Kooperation gehören — d. h. sie müs-
sen rechtlich verbindliche Tatbestände beinhal-
ten  , dann sicherlich. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 70 des Herrn Abgeordneten 
Geldner auf: 

Was ist der Bundesregierung über die von der FAO für 1975 
vorhergesagte weltweite Hungersnot bekannt, und in welcher 
Weise können die Landwirtschaften in  Deutschland  und der EWG 
dazu bewogen werden, gegen diese sich abzeichnenden Versor-

gungsmängel vorzusorgen? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Geldner, die Bun-
desregierung kennt die ernsthaften Sorgen, die von 
seiten der FAO zur Entwicklung der Welternäh-
rungslage geäußert wurden. Von einer generellen 
weltweiten Hungersnot für das Jahr 1975, glaube 
ich, kann man nicht sprechen. Das ist auch von 
der FAO in dieser Form nicht vorhergesagt worden. 

Doch wir dürfen nicht vergessen, daß wir in der 
Tat zumindest bei einigen Produkten erhebliche 
Versorgungsschwierigkeiten haben. Das macht sich 
auch im Preisgeschehen bemerkbar. Insbesondere 
in jüngster Zeit hat sich die Situation durch eine 
große Dürrekatastrophe südlich der Sahara mit ka-
tastrophalen Auswirkungen noch erheblich ver-
schärft. Um so mehr war es verständlich, daß sich 
die FAO sehr dringlich an potentielle Geberlän-
der gewandt und sie aufgefordert hat, die geschil-
derte, möglicherweise gespannte Situation für die 
nächsten Jahre, also auch für das Jahr 1975, hin-
sichtlich ihrer Lagerhaltungspolitik im Auge zu be-
halten. 

Die Landwirtschaft in der Bundesrepublik und in 
den EWG-Ländern ist seit langem an der Bekämp-
fung des Hungers in der Welt beteiligt. Die Nah-
rungsmittelproduktion der EWG ist auf einem so 
hohen Leistungsstand, daß es zusätzlicher Anreize 
nicht unbedingt bedarf. Bei entsprechender Ge-
staltung der Haushalts- und Vorratspolitik der Bun-
desrepublik ist die Gewähr für eine angemessene, 
ständig steigende Beteiligung der Bundesrepublik 
und der Europäischen Gemeinschaft an Hilfsmaß-
nahmen zur Bekämpfung des Hungers gewährleistet. 

Die Europäische Gemeinschaft hat erst auf ihrer 
jüngsten Sitzung am Montag beschlossen, sich an 
der Bekämpfung des Hungers in den Katastrophen-
gebieten südlich der Sahara zu beteiligen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine weitere Zusatzfrage? — Danke, Herr Kollege. 

Ich rufe die Frage 71 des Herrn Abgeordneten 
Carstens (Emstek) auf: 

Welche Bedeutung mißt die Bundesregierung der derzeitigen 
Preisentwicklung auf dem Futtermittelsektor zu, die wegen der 
nur in sehr beschranktem Matte  vorhandenen Eiweißproduktc 
(Fischmehl und Sojaschrot) entstanden ist, und hält es die Bun-
desregierung auf Grund ihrer Informationen für möglich, daß 
der Futtermittelmarkt bis zur neuen Sojabohnenernte völlig 
zusammenbricht? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Carstens, wir 
verfolgen natürlich die Entwicklung der Preise auf 
dem Eiweißfuttersektor mit großem Interesse und 
auch mit gewisser Sorge. 

Die Preise für die beiden wichtigen Eiweißfutter-
mittel — Fischmehl und Sojaschrot — sind seit 
August 1972 um rund 250 % gestiegen: Fischmehl 
von 70 DM auf 170 DM je 100 kg; Sojaschrot von 
40 DM auf 98 DM je 100 kg. Ursachen für den 
starken Preisanstieg — das ist Ihnen sicherlich be-
kannt sind die schlechten Fangergebnisse der 
Anchovis-Fischer in Peru und die Bekanntgabe der 
Verstaatlichung der dortigen Fischmehl- und Fisch-
ölindustrie. Hinzu kamen große japanische Vorrats-
käufe und vor allem der weltweit steigende Be-
darf an Eiweißfuttermitteln, nicht zuletzt um auch 
die tierische Produktion insgesamt zu verbessern. 
Es ist, glaube ich, nicht damit zu rechnen, daß in 
absehbarer Zeit die Preise auf den Stand von 
August 1972 zurückgehen werden. 

Einen Zusammenbruch des Futtermittelmarktes 
befürchten wir allerdings nicht. Der Preisanstieg für 
Eiweißfuttermittel wird dazu führen, daß verstärkt 
Gemeinschaftsgetreide, insbesondere Weizen und 
Wintergerste, verfüttert wird. Weizen und Winter-
gerste haben, wie Sie wissen, einen relativ hohen 
Eiweißgehalt. An beiden Getreidearten hat die 
Gemeinschaft nicht unerhebliche Überschüsse, und 
die Entwicklung wird zwangsläufig dahin führen, 
daß in der Gemeinschaft produziertes Getreide vor-
wiegend der Verfütterung zugeführt wird. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Kollege. 
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Carstens (Emstek) (CDU/CSU) : Herr Minister, 
sind Sie der Ansicht, daß die deutsche Landwirt-
schaft die enorm gestiegenen Futtermittelpreise 
allein und voll über den Markt auffangen kann? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Das kann ich im Augenblick 
nicht mit Sicherheit vorhersagen, denn die Entwick-
lung wird weitgehend auch vom Marktgeschehen 
abhängen. Ich bin allerdings überzeugt, insbeson-
dere wenn der Grundsatz der Verfütterung wirt-
schaftseigenen Futters berücksichtigt wird, daß, 
wenn die Marktverhältnisse so bleiben, wie sie 
sind, die deutsche Landwirtschaft in der Lage ist, 
diesen Preisanstieg aufzufangen. Es wird wesentlich 
schwerer jene Produzenten treffen, die ihre Ver-
edelungsproduktion nicht so sehr auf wirtschafts-
eigene Futterbasis abgestellt haben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Carstens (Emstek) (CDU/CSU) : Herr Minister, 
sind Sie eventuell bereit, falls Sie es für erforder-
lich halten, sich auch auf diplomatischem Wege ein-
zuschalten, um die Versorgung des deutschen Fut-
termittelmarktes mit Eiweißprodukten so gut wie 
möglich sicherzustellen? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Soweit es in unseren Kräften 
stand, ist das geschehen. In einem Fall habe ich 
das selbst mit meinem zuständigen Kollegen tun 
können. Das war ein Kollege aus einem afrikani-
schen Entwicklungsland, das ruckartig die Liefe-
rungen eingestellt hat. Ich habe ihn darauf hinge-
wiesen, daß ein solches Verhalten gegenüber einem 
Marktpartner natürlich auch nicht ohne Rückwir-
kung bleiben kann für den Fall, daß der Markt wie-
derum auch durch andere Marktpartner beliefert 
werden kann. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 72 des Herrn Abgeordneten 
Eigen auf: 

Welche Anzahl an landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieben 
kann nach der Veränderung der Eingangs- und Zielschwelle 
durch die Beschlüsse des Ministerrats der Europäischen Gemein-
schaft gefördert werden? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Eigen, zur Zeit 
gibt es im Bundesgebiet rund 440 000 landwirt-
schaftliche Vollerwerbsbetriebe. Nach wie vor kann 
die überwiegende Mehrzahl dieser Betriebe die 
einzelbetriebliche Investitionsförderung in Anspruch 
nehmen. Daneben werden etwa 180 000 Betriebe 
als Zuerwerbsbetriebe bewirtschaftet. Auch diese 
kommen zum Teil für die einzelbetriebliche För-
derung in Frage. 

Es ist allerdings nicht möglich, den Anteil der 
entwicklungs- und damit förderungsfähigen Be-
triebe exakt zu quantifizieren. Das Ziel der ein-
zelbetrieblichen Förderung liegt darin, den Betrieb 
nach seinen individuellen Bedürfnissen zu fördern, 

damit es nicht durch eine globale Förderung zu 
Fehlinvestitionen kommt und somit auch zu Fehl-
entwicklungen sowohl bezüglich der Ertragslage als 
auch der langjährigen Bewirtschaftung der Be-
triebe. 

Im April wurde vom Planungsausschuß die För-
derungsschwelle für 1973 beschlossen und dabei im 
Bundesdurchschnitt je AK ein Arbeitseinkommen 
von 17 300 DM vorgesehen. Dabei gibt es eine 
erhebliche Regionalisierung und damit auch eine 
große Bandbreite. Diese Bandbreite reicht von 
13 500 DM in einer Region Mittelfrankens bis zu 
19 200 DM im Ballungsgebiet Nordrhein-Westfa-
lens. Zuzüglich zu dieser erheblichen Bandbreite 
wurde die Möglichkeit eingeräumt, in bestimmten 
Fällen auch noch Betriebe zu fördern, die bis zu 
10 °/o unter der Förderungsschwelle liegen. Wenn 
für mindestens 1 AK das angestrebte Arbeitsein-
kommen aus der Landwirtschaft erzielt wird, kön-
nen darüber hinaus auch außerlandwirtschaftliche 
Einkommen bis zu 20% der Förderungsschwelle 
angerechnet werden. Diese Einkommensart ist 
jedoch in den mir bisher zur Verfügung stehenden 
Statistiken nicht erfaßt und wird auch wohl erst 
im Laufe längerer Zeit zu erfassen sein. 

Ich glaube, daß damit ein Weg beschritten worden 
ist, der weitgehend den individuellen Bedürfnissen 
adäquat ist und vor allem dem Ziel entspricht, daß 
Betriebe, die mit öffentlichen Mitteln gefördert 
werden, langfristig wenigstens annähernd eine ver-
gleichbare Einkommens- und somit Sozialsituation 
erreichen, wie sie in der übrigen Wirtschaft möglich 
ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage, Herr Kollege. 

Eigen (CDU/CSU) : Herr Minister, Sie sagten, 
Sie könnten keine exakten Angaben über die Zahl 
der Betriebe machen. Können Sie ungefähre Anga-
ben über die Zahl der förderungswürdigen Voll-
erwerbsbetriebe machen? Ich kann mir nicht vor-
stellen, daß Sie in die Verhandlungen nach Brüssel 
gegangen sind, ohne Vorerhebungen anzustellen. 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Das liegt eben im Wesen der 
einzelbetrieblichen Förderung, verehrter Herr Kol-
lege Eigen, daß man nicht quantifizieren kann. Das 
war ja der große Streitpunkt in den ursprünglichen 
Brüsseler Vorschlägen, daß man gesagt hat: es wer-
den nur Betriebe einer bestimmten Größe oder mit 
einer bestimmten Zahl von Kühen gefördert. Das 
wäre alles zu quantifizieren. Hier geht es darum, 
daß ein Betrieb entweder durch seine Struktur oder 
durch seine Organisation ein gewisses Vergleichs-
einkommen erzielt, und mit diesem Ziel soll er ge-
fördert werden. Ich bin nämlich der Auffassung — 
übrigens nicht nur ich, sondern dieser Auffassung 
sind, glaube ich, inzwischen auch die Europäische 
Gemeinschaft und alle Partnerländer —, daß die 
Sicherstellung einer Landwirtschaft, die aus einem 
Kern leistungsfähiger Vollerwerbsbetriebe und 
einem Ring von Nebenerwerbsbetrieben besteht, 
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Bundesminister Ertl 
nur möglich ist, wenn die auf lange Sicht lebens-
fähigen Vollerwerbsbetriebe ein vergleichbares 
Einkommen erzielen. Daß man dabei regionale Un-
terschiede machen muß, ist selbstverständlich. Da-
durch, daß man, insbesondere um den besonderen 
Gegebenheiten in der Bundesrepublik Rechnung zu 
tragen, auch noch die Möglichkeit einräumt, bis zu 
20 % Einkünfte aus anderer Tätigkeit, die wieder-
um nicht zu quantifizieren ist, zu berücksichtigen, 
wird, wie ich meine, der Versuch gemacht, hier 
einen, ich möchte sagen, möglichst vernünftigen 
Weg zu beschreiten. Insoweit stellt sich die Frage 
der Quantifizierung gar nicht; denn Sie wissen als 
Praktiker selber, daß selbst ein 10-ha-Betrieb, wenn 
er eine intensive Ferkelaufzucht betreibt, sehr wohl 
die Schwelle erreichen kann, während sie ein 50-ha-
Betrieb bei entsprechender extensiver Bewirtschaf-
tung nicht erreichen kann. Insoweit stellt sich die 
Frage der theoretischen Quantifizierung nicht; denn 
der Betrieb soll in seiner Organisation generell so 
ausgerichtet werden, daß er der Familie ein adä-
quates Vergleichseinkommen sichert. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Eigen (CDU/CSU) : Herr Minister, sind Sie mit 
mir der Meinung, daß auch der Betrieb, der über 
der Eingangsschwelle liegt, d. h. der sehr progres-
sive Betrieb, nicht in der Lage ist, Zukunftsinvesti-
tionen zu Kapitalmarktkonditionen zu finanzieren? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Ich möchte Ihre Frage nicht un-
eingeschränkt mit Ja beantworten. Wenn Sie näm-
lich den Agrarbericht nachlesen und sich z. B. die 
Statistik und die Ertragszahlen von jenen Betrieben 
ansehen, die zu den 25% über dem Durchschnitt 
liegenden gehören, werden Sie zu der Erkenntnis 
gelangen, daß Ihre Frage nicht generell mit Ja zu 
beantworten ist. Ich gebe Ihnen aber recht, daß es 
Betriebe geben kann, die das nicht erreichen. Des-
halb ist auch in den Richtlinien festgelegt, daß ein 
Betrieb, wenn sich eine Einkommensverschlechte-
rung abzeichnet oder er in seiner Funktionsfähigkeit 
gestört wird, auch dann gefördert werden kann, 
wenn er über der Schwelle liegt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kiechle. 

Kiechle (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, da 
Sie nicht quantifizieren können oder wollen, frage 
ich Sie: Wird nach Ihrer Meinung auf Grund der 
neu festgelegten Förderschwelle die Zahl der förde-
rungsfähigen Betriebe in der Bundesrepublik zuneh-
men oder abnehmen? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Diese Frage stellt sich so gar 
nicht, Herr Kollege Kiechle; denn hier müssen Sie 
von der Frage ausgehen und zunächst eine Unter-
suchung darüber anstellen, wieviele Betriebe es 
gibt, die überhaupt zu fördern sind. Wir haben seit 

über zehn Jahren eine Agrarförderung. Erst dann 
können Sie fragen, wieviele von denen gefördert 
werden können, und da kann ich, wenn ich es sehr 
überziehe, sagen: fast jeder, oder sogar: absolut 
jeder. 

Das liegt im Wesen dieses Programms, und ,das 
halte ich auch für sehr nützlich. Ich bin der Meinung, 
das mag persönlich vielleicht hart sein für den Be-
troffenen, auf jeden Fall ist es ehrlicher, ihm zu 
sagen: Du wirst das Ziel auch mit 100 000 DM öffent-
lichem Zuschuß nicht erreichen, als ihm zu sagen: 
Wir geben dir staatliches Geld, und am Schluß muß 
er mit staatlichen Schulden dennoch eine abhän-
gige Arbeit annehmen, um seine Schulden durch 
diese Tätigkeit abzahlen zu können. Das möchte ich 
verhindert wissen, und dafür sorgt die Schwelle. 

(Abg. Kiechle meldet sich zu einer weiteren 
Zusatzfrage.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege, herzlichen Glückwunsch, daß Sie 
einen Weg gefunden haben, zu zwei Zusatzfragen 
zu kommen, aber bei einer dritten kann ich nicht 
mehr mitmachen. 

Der Herr Kollege Dr. Slotta bittet um schriftliche 
Beantwortung. Seine Frage 73 wird daher schriftlich 
beantwortet. Die Antwort wird als Anlage abge-
druckt. 

Ich danke Ihnen, Herr Bundesminister. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundeskanzlers 
und des Bundeskanzleramtes auf. Zur Beantwortung 
steht der Herr Parlamentarische Staatssekretär Ra-
vens zur Verfügung. 

Die Frage 80 ist von dem Herrn Abgeordneten 
Breidbach eingebracht. Der Herr Abgeordnete Breid-
bach ist nicht im Saal. Die Frage wird daher schrift-
lich beantwortet. Die Antwort wird als Anlage ab-
gedruckt. 

Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär, für Ihre An-
wesenheit. 

Ich rufe die Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Bundesministers des Innern auf. Zur Beantwortung 
steht Herr Bundesminister Genscher zur Verfügung. 

Die Frage 23 ist von dem Herrn Abgeordneten 
Spranger eingebracht. Der Herr Abgeordnete Spran-
ger ist nicht im Saal, so daß die Frage 23 und die 
ebenfalls von dem Herrn Abgeordneten Spranger 
eingebrachte Frage 24 schriftlich beantwortet wer-
den. Die Antworten werden als Anlage abgedruckt. 

Die Frage 25 ist von dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Jahn (Braunschweig) eingebracht: 

Erkennt die Bundesregierung an, daß die Europäischen Ge-
meinschaften spätestens auf Grund der Schlußerklärung der 
Konferenz der Staats- bzw. Regierungschefs der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften und der beitrittswilligen Staa-
ten vom 19. bis 21. Oktober 1972 in Paris eine Kompetenz für 
Umweltsicherung und Umweltschutz besitzen, da sich die Staats-
und Regierungschefs „in der Auffassung einig waren, daß es 
insbesondere zur Verwirklichung der in den Aktionsprogrammen" 
(zu denen auch das gemeinschaftliche Umweltschutzprogramm ge-
hört) „festgelegten Aufgaben angezeigt ist, alle Bestimmungen 
der Verträge, einschließlich des Artikels 235 des EWG-Vertrags, 
weitestgehend auszuschöpfen"? 

Bitte, Herr Bundesminister! 
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Genscher, Bundesminister des Innern: Die 
Staats- und Regierungschefs haben im Oktober 1972 
auf der Gipfelkonferenz in Paris die Bedeutung einer 
Umweltpolitik in der Gemeinschaft betont. Sie ha-
ben die Organe der Gemeinschaft aufgefordert, bis 
zum 31. Juli 1973 ein Aktionsprogramm mit einem 
genauen Zeitplan auszuarbeiten. Dabei waren sie 
sich in der Auffassung einig, daß zur Verwirklichung 
auch dieses Aktionsprogramms angezeigt ist, alle 
Bestimmungen der Verträge einschließlich des Art. 
235 weitestgehend auszuschöpfen. 

Die Bundesregierung hat diese Erklärung der  Gip-
felkonferenz voll unterstützt. Sie hat dies insbeson-
dere anläßlich der Konferenz der Umweltminister 
der Mitgliedstaaten am 31. Oktober 1972 in Bonn 
zum Ausdruck gebracht. In dieser Konferenz wurde 
Übereinstimmung darin erzielt, daß wichtige As-
pekte der Umweltpolitik in den einzelnen Mitglied-
staaten nicht länger isoliert geplant und durchge-
führt werden dürfen. Nationale Programme sollten 
daher auf der Grundlage eines langfristigen Kon-
zepts in der Gemeinschaft koordiniert und die Um-
weltpolitik harmonisiert werden. Die Kommisson 
hat im April 1973 dem Rat den Entwurf für ein Ak-
tionsprogramm vorgelegt. Dieser Entwurf wird zur 
Zeit in Brüssel beraten. Die Bundesregierung stimmt 
ihm weitgehend zu. Sie ist der Auffassung, daß die 
Gemeinschaftsverträge eine Grundlage auch für Ak-
tionen auf dem Gebiet der Umweltpolitik in der 
Gemeinschaft beinhalten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage. 

Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) : Herr Bun-
desminister, sind Sie nicht mit mir der Meinung, daß 
die vom Bundesrat der Bundesregierung zugeleitete 
Stellungnahme zum ersten Umweltaktionsprogramm 
der EWG weder mit dem Text noch mit dem Geist 
der Römischen Verträge in Einklang zu bringen ist 
und hieraus eine Gesinnung spricht, die den Ge-
meinschaftszielen im Wege steht? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Ab-
geordneter, ich habe nicht die Absicht, mich kritisch 
mit einem anderen Verfassungsorgan auseinander-
zusetzen, das um so weniger, als ich aus der Frage-
stellung entnehme, daß die eindeutige Haltung der 
Bundesregierung voll mit Ihrer übereinstimmt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) : Herr Bun-
desminister, stimmen Sie mit mir auch darin über-
ein, daß gerade am Beginn der Umweltgesetzgebung 
in allen EWG-Mitgliedstaaten eine weitgehende Ko-
ordinierung von Gesetzen und Verordnungen ein 
wesentlicher Schritt zur wirtschaftlichen, aber auch 
zur politischen Union ist und daß man den Art. 235 
voll, wie Sie sagen, ausschöpfen muß, auch gegen 
den Bundesrat, wenn es einmal sein muß? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Diese 
Bundesregierung ist eine Vorkämpferin dieser Auf-
fassung, Herr Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 26 des Herrn Abgeordneten 
Berger auf. Der Herr Abgeordnete ist nicht im Saal, 
die Frage wird daher schriftlich beantwortet. Die 
Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 27 des Herrn Abgeordneten 
Volmer auf. Auch der Herr Abgeordnete Volmer 
ist nicht im Saal. Die Frage wird daher schriftlich 
beantwortet. Die Antwort wird als Anlage abge-
druckt. 

Die Fragen 28 und 29 sind von dem Herrn Ab-
geordneten Wrede eingebracht. Ich sehe und höre 
auch den Herrn Abgeordneten Wrede nicht. Beide 
Fragen werden daher schriftlich beantwortet. Die 
Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Die Frage 30 ist von dem Herrn Abgeordneten 
Reuschenbach eingebracht. Auch der Herr Abge-
ordnete Reuschenbach ist nicht im Saal. Die Frage 
wird daher schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 31 des Herrn Abgeordneten 
Walther auf: 

Trifft die Meldung in der Illustrierten „stern" zu, wonach 
auf Intervention des Bundesinnenministers die Bundeszentrale 
für politische Bildung die Herstellung von 130 Kopien des Films 
„Rote Fahnen sieht man besser" stoppen mußte und ihn als 
eigenes Schulungsmaterial nicht verwenden darf, und welche 
Gründe waren zutreffendenfalls dafür maßgebend? 

Herr Bundesminister! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Ab-
geordneter, der Film „Rote Fahnen sieht man bes-
ser" schildert die Stillegung des Werkes Krefeld 
und wurde Ende 1971 / Anfang 1972 in verschiede-
nen Fernsehprogrammen ausgestrahlt. Dieser Film 
ist bewußt keine objektive Situationsschilderung. Er 
ist ein parteiischer Film, der versucht, die Sicht 
unmittelbar Betroffener deutlich zu machen. 

Nachdem die Absicht der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung bekanntgeworden ist, diesen Film in 
der politischen Bildungsarbeit einzusetzen, sind da-
gegen sowohl von publizistischer als auch von an-
derer Seite Proteste erhoben worden. 

Ich habe deshalb im Interesse einer objektiven 
Beurteilung der Möglichkeit, den Film in der poli-
tischen Bildungsarbeit einzusetzen, dafür Sorge ge-
tragen, daß diese kontroverse Beurteilung objektiv 
betrachtet werden kann, und zwar unter Beteiligung 
des wissenschaftlichen Beirats der Bundeszentrale. 
Es sollen die pädagogischen und sonstigen Voraus-
setzungen für einen etwaigen Einsatz des Films 
untersucht und außerdem auch eine Stellungnahme 
des Kuratoriums eingeholt werden, das die über-
parteiliche Haltung sowie die politische Wirksam-
keit der Arbeit der Bundeszentrale gewährleisten 
soll. Beide Gremien sollten sich nach meiner Auf-
fassung mit dieser Angelegenheit befassen. Dem 
Kuratorium gehören bekanntlich Mitglieder aller 
Fraktionen des Deutschen Bundestages an. 
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Bundesminister Genscher 
Sie mögen daraus ersehen, Herr Abgeordneter, 

daß es hier darum ging, eine absolut objektive Be-
handlung der Angelegenheit sicherzustellen. 

Der Beirat, der den Direktor der Bundeszentrale 
unterstützt und dem nach § 4 des Erlasses über die 
Bundeszentrale für politische Bildung vom 10. Sep-
tember  1969 fünf sachverständige Persönlichkeiten 
der beteiligten wissenschaftlichen Fachrichtungen 
angehören, hat sich inzwischen mit dem Film befaßt 
und in seiner 12. Sitzung am 15. Dezember 1972 die 
Empfehlung gegeben, den Film „Rote Fahnen sieht 
man besser" zunächst für ein Experimentierjahr mit 
einem Vorspann und mit Begleitmaterialien freizu-
geben und den weiteren Einsatz danach auf Grund 
des vorliegenden Erfahrungsberichts zu beschließen. 

Die Stellungnahme des Kuratoriums der Bundes-
zentrale steht noch aus. Es wird sich nach seiner be-
vorstehenden Konstituierung auf einer seiner er-
sten Arbeitssitzungen mit der Problematik befassen. 

Als verantwortlicher Ressortminister habe ich da-
für Sorge zu tragen, daß bei Maßnahmen von er-
heblicher politischer, fachlicher und finanzieller Be-
deutung die für die Bundeszentrale eingerichteten 
Beratungs- und Kontrollgremien ihre Aufgabe wahr-
nehmen können. 

In Anbetracht der objektiven Behandlung der An-
gelegenheit ist die Behauptung, es handle sich im 
vorliegenden Fall um eine Intervention des Bundes-
innenministers, um den Einsatz des Films durch die 
Bundeszentrale zu verhindern, unzutreffend. Ich 
werde meine Entscheidung treffen, wenn sich auch 
das Kuratorium geäußert hat. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zu einer Zusatzfrage. 

Walther (SPD) : Herr Minister Genscher, Sie 
haben, wenn ich richtig gehört habe, vorhin aus-
geführt, daß Sie die Weitergabe des Films deshalb 
zurückgestellt haben, weil es publizistische und an-
dere Proteste gegeben habe. Können Sie mir dar-
legen, welcher  Art diese Proteste waren und von 
welcher Seite sie gekommen sind? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Es wird 
Sie nicht überraschen, Herr Abgeordneter, zu hören, 
daß solche Proteste z. B. auch von Arbeitgeberseite 
gekommen sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Walther (SPD) : Herr Minister, Sie haben gesagt: 
unter anderem von Arbeitgeberseite. Können Sie 
mir sagen, welche anderen Seiten noch Proteste ein-
gelegt haben? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Auch Ein-
zelpersönlichkeiten. Aber ich habe deren berufliche 
Funktion nicht nachgeprüft; das ist auch nicht üb-
lich, Herr Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zu einer Zusatzfrage Herr Abgeordneter Heyen. 

Heyen, (SPD) : Herr Minister, ist Ihnen bekannt, 
daß am Dienstag und Mittwoch dieser Woche eine 
Geschäftsführerkonferenz des Bundesverbandes der 
Arbeitgeberverbände in Hamburg stattgefunden hat, 
wo junge Unternehmer diesen Film — natürlich mit 
dem auf die Parteilichkeit des Inhalts hinweisenden 
Vorspann — als sehr positiv beurteilt haben? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Das ist 
mir nicht bekannt. Aber ich nehme es gern zur 
Kenntnis, Herr Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 32 des Abgeordneten Reiser auf: 

Welche Gründe hatte die Bundesregierung, die Absicht der 
Bundeszentrale für politische Bildung zu stoppen, künftig Kopien 
der Fernsehdokumentation „Rote Fahnen sieht man besser" fur 
ihre staatsbürgerliche Schulungsarbeit nutzbar zu machen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Prä-
sident, ich darf hier auf das verweisen, was ich in 
der vorhergehenden Antwort gesagt habe. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Minister, ich wollte ursprünglich beide Fragen 
verbinden. Ich habe es dann nicht getan, weil in der 
Frage 31 nur gefragt wurde, ob der Stopp auf Ihre 
Intervention zurückgeht, während in der Frage 32 
nach den Gründen gefragt wird. Sie haben sich aber 
in der Antwort auch schon zu den Gründen geäu-
ßert. Daher verbinde ich die Beantwortung der bei-
den Fragen nachträglich. 

Herr Kollege Reiser, Sie haben jetzt die Mög-
lichkeit, zwei Zusatzfragen zu stellen. 

Reiser (SPD) : Herr Bundesminister, Sie haben 
vorhin von verschiedenen Betrachtensweisen im 
Hinblick auf diese Filmdokumentation gesprochen. 
Sind Sie mit mir vielleicht der Ansicht, daß die Bun-
deszentrale für politische Bildung auch die Auf-
gabe hat, alle verschiedenen Betrachtensweisen 
eines Problems deutlich zu machen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich kann 
das uneingeschränkt bejahen, Herr Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Sie haben eine weitere Zusatzfrage, Herr Kollege. 

Reiser (SPD) : Herr Bundesinnenminister, ist 
Ihnen bekannt, daß die Kultusminister der Länder 
diesen Film sehr gut beurteilt und ihn für die Bil-
dungsarbeit der Schulen freigegeben haben? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Das ist 
mir bekannt, Herr Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hansen. 
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Hansen (SPD) : Herr Minister, sind Sie mit mir 
der Meinung, daß es ein zumindest ungewöhnliches 
Verfahren ist, diesen Film mit einem Begleittext 
und einem Vorspann zunächst einmal für ein Test-
jahr einzusetzen, nachdem es nicht nur kritische 
Stimmen gegeben hat, sondern über die Prämiierung 
hinaus auch sehr positive von sehr angesehenen 
Fachleuten, die diesen Film uneingeschränkt für 
den Einsatz zur politischen Bildung für geeignet hal-
ten? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Ab-
geordneter, ich habe keinen Anlaß, an der Redlich-
keit und Objektivität der Empfehlung des unabhän-
gigen Beirats zu zweifeln. Er wird seine guten 
Gründe haben, das zu tun. Ich glaube, daß der Wert 
des Films nicht dadurch gemindert werden wird, 
wenn einer solchen Empfehlung gefolgt wird; ich 
weiß noch nicht, ob das geschehen wird, weil ich, 
wie ich schon andeutete, vor der Entscheidung noch 
die Meinungsäußerung des Kuratoriums, in dem alle 
Fraktionen des Bundestages vertreten sind, hören 
werde. Ich habe den Eindruck, daß manche Mißdeu-
tung in der Vergangenheit darauf zurückzuführen 
ist, daß :irrtümlich angenommen wurde oder auch 
möglicherweise von diesem und jenem gern ange-
nommen wurde, die Aufführung des Films sei unter-
sagt worden. Davon kann keine Rede sein. Es ging 
darum, die zur Beratung und Mitentscheidung be-
rufenen Gremien der Bundeszentrale in den Mei-
nungsbildungsvorgang einzuschalten. Ich halte das 
für vernünftig. Hätte ich mich anders verhalten, 
würde ich wahrscheinlich hier stehen, um mich 
— mit Recht — gegenüber kritischen Fragen verant-
worten zu müssen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 33 des Herrn Abgeordneten 
Pensky auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung den in verschiedenen Tages-
zeitungen veröffentlichten Vorschlag des stellvertretenden Polizei-
präsidenten von München, Wolf, der unter Hinweis auf den 
Überfall der israelischen Olympiamannschaft in München durch 
palästinensische Terroristen fordert, bei „kriegsmäßigen Aus-
einandersetzungen mit Terroristen" Bundeswehrsoldaten statt 
Polizei einzusetzen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich habe 
die Bitte, Herr Präsident, die Frage des Herrn Ab-
geordneten Pensky zusammen mit der 'des Herrn 
Abgeordneten Reiser beantworten zu können. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die Fragesteller sind offensichtlich einverstanden. 

Ich rufe auch die Frage 34 des Herrn Abgeordne-
ten Reiser auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Berichte des Münchner 
Polizeipräsidenten Wolf in einer Studie, nach der ein Einsatz 
von Bundeswehr bei „kriegsmäßigen Auseinandersetzungen" mit 
ausländischen Terroristenkommandos geprüft werden sollte? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Der 
Münchner Polizeivizepräsident Dr. Georg Wolf hat 
sich in einer in Zusammenarbeit mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern herausgegebe-
nen Broschüre zu dem Thema „Bekämpfung der Ge-
waltkriminalität" geäußert und dabei unter ande

-

rem folgendes ausgeführt — ich zitiere jetzt wört-
lich —: 

Die erste Vorfrage, die sich stellt, bezieht sich 
auf die Grenze zwischen polizeilichem und mili-
tärischem Einsatz bei kriegsmäßigen Ausein-
andersetzungen fremder Kommandos und Na-
tionen auf deutschem Boden. Zu prüfen ist auch 
der Einsatz der Bundeswehr im polizeilichen 
Bereich. Wenn die Polizei dem Gegner waffen-
mäßig und ausrüstungsmäßig nicht gewachsen 
ist, kann ihr schwerlich zugemutet werden, die 
Differenz durch mehr „Heldenmut" auszuglei-
chen. 

Darauf beruhen offenbar, Herr Abgeordneter, die 
von Ihnen erwähnten Presseberichte. 

Nach Art. 87 a Abs. 2 des Grundgesetzes dürfen 
die Streitkräfte außer zur Verteidigung nur einge-
setzt werden, soweit das Grundgesetz das ausdrück-
lich zuläßt. Außer zur Verteidigung dürfen die 
Streitkräfte nach dem Grundgesetz nur zur Unter-
stützung der Polizeikräfte bei Naturkatastrophen 
oder besonders schweren Unglücksfällen, im Span-
nungs- und Verteidigungsfall sowie im Fall des in-
neren Notstands unter ganz bestimmten eng be-
grenzten Voraussetzungen eingesetzt werden. 

Überlegungen wie die des Münchner Polizeivize-
präsidenten Dr. Wolf finden daher im Grundgesetz 
keine Rechtsgrundlage. Attentate wie das in Mün-
chen müssen von der Polizei und mit polizeilichen 
Mitteln abgewehrt werden. Dazu müssen die einge-
setzten Beamten in die Lage versetzt werden, wirk-
sam gegen Terroristen vorgehen zu können, deren 
Absichten und deren Verhalten eine besondere Ge-
fahr für Geiseln und Polizeibeamte bedeutet. Für 
die wirksame Bekämpfung gewalttätiger Terroristen 
der genannten Art mit polizeilichen Mitteln sind 
deshalb Ausbildung, Ausrüstung und Bewaffnung 
der eingesetzten Beamten entscheidend. Diese Be-
amten müssen in die Lage versetzt werden, ihren 
gefahrvollen Auftrag möglichst ohne Gefährdung 
der Geiseln, ohne Gefährdung unbeteiligter Dritter 
und ohne vermeidbare Gefährdungen für sich selbst 
auszuführen. 

Bund und Länder haben aus diesem Grunde im 
Anschluß an die Ereignisse in München mit der Auf-
stellung von Spezialeinheiten begonnen. Beim Bund 
ist das die Grenzschutzgruppe 9, die nach Abstim-
mung mit den Innenministern der Ländern aufge-
stellt wird und die nach Abschluß der Ausbildung 
und Ausrüstung den Ländern auf Anforderung ge-
mäß § 9 des Grenzschutzgesetzes zur Verfügung ge-
stellt wird. Polizeiliche Sondereinheiten werden 
außerdem in den Bundesländern aufgestellt. Diese 
Initiativen in Bund und Ländern machen die Absicht 
der Bundesregierung, aber auch der Landesregie-
rung deutlich, auch Terroristengruppen dieser Art 
mit polizeilichen Mitteln zu begegnen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zu einer Zusatzfrage Herr Abgeordneter Pensky. 

Pensky (SPD) : Herr Minister, ich bin Ihnen für 
diese umfassende Antwort sehr dankbar und darf 
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Pensky 
fragen, ob ich aus dieser Antwort schließen darf, daß 
die Bundesregierung auch künftig für eine deutliche 
Trennung von polizeilichen und militärischen Auf-
gaben Sorge tragen wird. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich kann 
diese Ihre Frage uneingeschränkt bejahen, Herr 
Abgeordneter. 

(Abg. Reiser meldet sich zu einer Zusatz- 
frage.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter Reiser, Sie haben keine weitere 
Zusatzfrage? 

Die nächste Frage wurde von Herrn Abgeord-
neten Dr. Freiherr Spies von Büllesheim gestellt; es 
handelt sich um die Frage 35: 

Welche Mittel werden nach dem derzeitigen Überblick der 
Bundesregierung für die Erfüllung der einzelnen Ansprüche aus 
dem Häftlingshilfegesetz in der Fassung vom 29. Juli 1971 ins-
gesamt benötigt, und welche Zahlungen sind bis zum Ende des 
Haushaltsjahres 1972 auf die einzelnen Ansprüche geleistet 
worden? 

Bitte sehr, Herr Bundesminister. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Die Auf-
wendungen für die 5. Novelle zum Häftlingshilfe-
gesetz vom 29. Juli 1971 wurden mit 140 Millionen 
DM veranschlagt. Die Durchführung verteilte sich 
auf mehrere Haushaltsjahre. Nur unter dieser Vor-
aussetzung ist die Novelle seinerzeit zustande ge-
kommen. 

Bis gegen Ende des letzten Jahres sind rund 40 
Millionen DM ausgezahlt worden. Von diesem Be-
trag entfallen rund 14 Millionen DM auf die zusätz-
liche Eingliederungshilfe und rund 26 Millionen DM 
auf die Ausgleichsleistungen. Danach hat seit In-
krafttreten der Novelle am 1. Juli 1971 mehr als ein 
Drittel der Berechtigten die zustehenden Leistungen 
erhalten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfragen werden nicht gestellt. 

Ich rufe nun die Frage 36 des Abgeordneten Dr. 
Freiherr Spies von Büllesheim auf: 

Wie lange wird es auf der Grundlage der 2. Verordnung über 
die Auszahlung von zusätzlichen Eingliederungshilfen und Aus-
gleichsleistungen nach dem Häftlingshilfegesetz vom 11. April 
1973 in etwa dauern, bis die letzten Einmalleistungen ausgezahlt 
worden sind? 

Bitte, Herr Bundesminister! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Die Ab-
wicklung regelt sich zur Zeit nach der Zweiten Ver-
ordnung über die Auszahlung von zusätzlichen Ein-
gliederungshilfen und Ausgleichsleistungen vom 
11. April 1973, die die Erste Auszahlungsverordnung 
vom 26. April 1972 abgelöst hat. 

Die Einschränkungen bei der Auszahlung sollen 
weiter gelockert werden und schließlich ganz fort-
fallen. Im Jahre 1975 sollen die Auszahlungen ab-
geschlossen sein. Dieser Zeitplan war von der Bun-
desregierung bei der Einbringung des Gesetzes aus

-

drücklich vorgesehen. Er fand die Zustimmung des 
Haushaltsausschusses. 

Die Berechnungen gehen davon aus, daß die Zahl 
der Berechtigten im wesentlichen konstant bleibt 
und sich nicht durch stärkere Neuzugänge verschiebt. 
Für die ehemaligen politischen Häftlinge, die im 
Rahmen der Amnestie vom 6. Oktober 1972 in das 
Bundesgebiet entlassen werden, sind im Bundes-
haushaltsplan 1973 zusätzlich 5 Millionen DM ein-
geplant. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zu einer Zusatzfrage Herr Abgeordneter Dr. Frei-
herr Spies von Büllesheim. 

Dr. Freiherr Spies von Büllesheim (CDU/ 
CSU) : Herr Bundesminister, würden Sie mir zustim-
men, wenn ich feststelle, daß die Anspruchsberech-
tigten durch die Verzögerung der Auszahlung in 
einem 1971 bei Erlaß des Gesetzes noch nicht vor-
aussehbaren Ausmaß durch die zwischenzeitliche 
währungspolitische Entwicklung beeinträchtigt 
wurden und noch beeinträchtigt werden? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Das ist 
sicher ein Problem, Herr Abgeordneter, das aller-
dings nicht auf diesen Fall beschränkt ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Sie haben eine weitere Zusatzfrage? — Bitte sehr, 
Herr Kollege! 

Dr. Freiherr Spies von Büllesheim (CDU/ 
CSU) : Ich darf fragen, Herr Minister, ob die Bun-
desregierung eventuell bereit ist, eine vorzeitige 
Auszahlung im Hinblick auf diese Benachteiligung 
durch die Währungsentwicklung oder aber eine 
Verzinsung ins Auge zu fassen, jedenfalls dann, 
wenn sich herausstellen sollte, daß die letzten An-
spruchsteller nicht bis 1975 befriedigt werden kön-
nen. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich glaube, 
daß man auch die Frage nach einer Verzinsung 
nicht isoliert beantworten kann, sondern daß hier 
ganz prinzipielle Fragen aufgeworfen worden sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Bundesminister, da die nächste Frage des 
Herrn Abgeordneten Kiechle sicherlich eine sehr 
umfangreiche Beantwortung erfordert, würde ich 
vorschlagen, daß wir die Fragen des Herrn Abge-
ordneten Kiechle des Herrn Abgeordneten Milz und 
des Herrn Abgeordneten Dr. Schulz (Berlin) zu-
nächst in der ersten Beantwortung verbinden, wenn 
dies aus Ihrer Sicht möglich erscheint. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Prä-
sident, ich bin dafür sehr dankbar; natürlich könnte 
ich sehr kurz die beiden in der Frage des Herrn 
Kiechle enthaltenen Einzelfragen beantworten, die 
erste mit Nein und die zweite mit Ja. Aber ich 
glaube, daß. im Interesse der Aufklärung des Sach-
verhalts eine Gesamtdarstellung nützlich ist. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Das war das Ziel meines Vorschlags. Ich habe ge-
sehen, die Herren Fragesteller sind alle damit ein-
verstanden. 

Daher rufe ich die Frage 37 des Herrn Abgeord-
neten Kiechle, die Fragen 38 und 39 des Herrn Ab-
geordneten Milz sowie die Frage 40 des Herrn 
Abgeordneten Dr. Schulz (Berlin) gemeinsam auf: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Verhinde-
rung des Moderators Löwenthal vom Zweiten Deutschen Fern-
sehen durch Sicherheitsorgane des Bundes bei seinem Versuch, 
den Staatspräsidenten der Republik Vietnam zu interviewen, ein 
Verstoß gegen die im Grundgesetz gewährleistete Pressefreiheit 
ist, und wird die Bundesregierung in Zukunft dafür sorgen, 
daß auch Journalisten, die ihr kritisch gegenüberstehen, umbe-
hindert ihre Informationspflicht erfüllen können? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Herr Löwenthal (ZDF), 
Herr Koch (Axel-Springer-Inlandsdienst) und der französische 
Journalist Pierre Roelandts von Sicherheitsorganen des Bundes 
daran gehindert wurden, ein Interview mit dem südvietname-
sischen Staatspräsidenten van Thieu zu machen, obwohl hierzu 
die Genehmigung des Präsidenten van Thieu und des Bundes-
presseamts vorlag, und welche Gründe lassen sich hierfür an-
geben? 

Sieht clie Bundesregierung darin eine unerlaubte Einschränkung 
des freien Journalismus, und was gedenkt die Bundesregierung 
zu tun, das Grundrecht der Meinungsfreiheit und der öffentlichen 
Information uneingeschränkt zu gewährleisten? 

Trifft es zu, daß ein Vertreter des Nachrichten-Magazins des 
Zweiten Deutschen Fernsehens „von höchster Stelle" daran ge-
hindert wurde, den südvietnamesischen Staatspräsidenten van 
Thieu vor dessen Abflug zu interviewen, und wenn ja, was 
gedenkt die Bundesregierung zu tun, um in Zukunft einen so 
flagranten Verstoß gegen Artikel 5 des Grundgesetzes zu unter-
binden, und wer war in dem genannten Fall der Verantwortliche 
der „höchsten Stelle"? 

Herr Bundesminister, Sie haben das Wort zur 
Beantwortung. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Es lagen 
Hinweise auf eine erhebliche Gefährdung für den 
vietnamesischen Staatspräsidenten bei seinem Be-
such in Bonn vor. Das Bundesministerium des 
Innern hat deshalb am 9. April 1973 im Benehmen 
mit dem Innenministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen die Sicherheitsstufe 1 — d. h. die höchste 
Sicherheitsstufe — festgelegt. 

Bei Vorliegen einer erheblichen Gefährdung, wie 
sie hier gegeben war, wird auch die Begegnung der 
Presse mit dem Staatsgast nach einem vorher genau 
festgelegten Programm und in dem vorher genau 
festgelegten Umfang zugelassen. Das ist erforder-
lich, damit die für die Sicherheit eines Staatsgastes 
verantwortlichen Dienststellen des Bundes und der 
zuständigen Bundesländer in der Lage sind, alle 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 

Aus diesem Grunde hat der bei der Sicherungs-
gruppe des Bundeskriminalamtes im Einsatzstab für 
den Personenbegleitschutz tätige Beamte am 9. April 
1973 — also am Tage vor dem Besuch — so, wie das 
in allen vergleichbaren Fällen bei Staatsbesuchen 
und anderen Besuchen üblich ist, beim Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung nachgefragt, 
ob im Rahmen des Besuchs auch eine Zulassung von 
Journalisten beim An- und Abflug des Gastes auf 
dem militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn 
vorgesehen sei. Das Presse- und Informationsamt 
erteilte die Auskunft, daß eine Zulassung von Jour-
nalisten auf dem Flugplatz nicht vorgesehen sei. 

Nach einer mir für die Vorbereitung der Frage-
stunde zugegangenen Stellungnahme des Presse-
und Informationsamts beruhte diese am 9. April 

1973, 16.20 Uhr gegebene Auskunft darauf, daß bis 
dahin weder die Botschaft noch Journalisten um 
eine Begegnung des Staatspräsidenten mit Journa-
listen auf dem Flughafen nachgesucht hatten. 

Daraufhin hat die Sicherungsgruppe noch am 
9. April 1973 die mit dem unmittelbaren Personen-
schutz betrauten Beamten der Sicherungsgruppe so-
wie das für die Sicherheitsmaßnahmen im übrigen, 
also auch auf dem Flugplatz, verantwortliche Innen-
ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen dar-
über unterrichtet, daß Journalisten auf dem Flug-
platz nicht zugelassen seien. Dies entsprach dem in 
allen vergleichbaren Fällen üblichen Verfahren. 

Die jeweiligen Sicherungsmaßnahmen für Staats-
gäste, eingeschlossen ihre Begegnung mit der 
Presse, regeln sich nach der Polizeivorschrift 130, 
„Vorschrift für den Einsatz der Polizei bei Staats-
besuchen und sonstigen Besuchen". 

Die Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes 
und das Innenministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen waren bei der Vorbereitung der Sicher-
heitsvorkehrungen auf dem Flugplatz von der Mit-
teilung des Presse- und Informationsamts der Bun-
desregierung ausgegangen, daß Journalisten auf 
dem Flugplatz nicht zugelassen seien. 

Über den Eingang von Gesprächswünschen von 
Journalisten mit dem Staatspräsidenten und deren 
Behandlung hat mir der Chef des Presse- und Infor-
mationsamtes folgendes mitgeteilt. Ich zitiere jetzt 
wörtlich: 

Erstens. Am Abend des 9. April 1973 rief 
mich Herr Löwenthal gegen 19.00 Uhr in mei-
nem Büro an, um mir mitzuteilen, daß er die 
Absicht habe, Staatspräsident Thieu während 
seines Aufenthalts in Bonn am darauffolgenden 
Tag zu interviewen. Herr Löwenthal erbat 
meine Mitwirkung, daß ein solches Interview 
zustande komme. Ich sagte ihm Unterstützung 
im Rahmen des Möglichen zu und bat ihn, mit 

,dem BPA in dieser Frage am 10. April in Ver-
bindung zu bleiben. 

Zweitens. Am Vormittag des 10. April mel-
dete sich Herr Koch vom Springer-Inland-Dienst 
mit einer gleichen Bitte; ein französischer Jour-
nalist schloß sich dem Wunsch an. 

Drittens. Meine Mitarbeiter haben daraufhin 
auf meinen Wunsch die in Bonn sich bietenden 
Möglichkeiten für solche Interviews geprüft 
und sind dabei nach telefonischen Kontakten 
zu folgendem Ergebnis gelangt: Da Staatspräsi-
dent Thieu seine Botschaft in Bonn nicht auf-
suchen wollte, entfiel dieser Ort für die Inter-
views. Im Bundespräsidialamt waren zwar 
Journalisten und Aufnahmen von Photos zuge-
lassen, jedoch konnten die drei Interviews dort 
nicht stattfinden. Es ist nicht üblich, daß fremde 
Staatsoberhäupter im Hause des Herrn Bundes-
präsidenten Interviews geben. Auf dem Hub-
schrauberlandeplatz hinter dem Bungalow des 
Bundeskanzlers war die von den Journalisten 
angestrebte Begegnung mit dem Staatspräsiden-
ten ebenfalls nicht möglich. 
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Viertens. Am Vormittag desselben Tages, 
dem 10. April, hatte das BPA die Sicherheitsbe-
hörden auf dem Flugplatz davon in Kenntnis 
gesetzt, daß keine Journalisten zugelassen wer-
den, weil — bis zu dieser Stunde -- keine 
Wünsche nach Berichterstattung über Ankunft 
oder Abflug oder gar Interviews vorgelegen 
hatten. 

Fünftens. Nachdem sich herausstellte, daß 
für die drei Interviewsuchenden in Bonn keine 
Gelegenheit für ein Gespräch mit dem Staats-
präsidenten gegeben war, wies ich meinen für 
Rundfunk- und Fernsehfragen zuständigen Re-
ferenten, Ministerialrat Dr. Freibüter, an, sofort 
nach Wahn zu fahren, um dort die nötigen Vor-
kehrungen für diese Interviews zu treffen und 
die Sicherheitsbehörden davon zu verständigen. 
Zugleich wurden die Herren Löwenthal, Koch 
und der französische Korrespondent davon un-
terrichtet, daß das BPA sich bemühen werde, 
Gesprächsmöglichkeiten zu erwirken. 

Sechstens. Auf dem Flugplatz angekommen, 
schalteten nach dem Bericht meiner Mitarbeiter 
die dortigen Sicherheitsbeamten zunächst den 
Polizeipräsidenten von Köln und dann das In-
nenministerium in Düsseldorf ein. Letzteres sah 
sich offenbar nicht in der Lage, den Bemühun-
gen von Ministerialrat Freibüter und den 
Sicherheitsorganen in Wahn zum Erfolg zu ver-
helfen. 

Der Mitteilung des Leiters des Presse- und Infor-
mationsamtes der Bundesregierung ist aus der Sicht 
der Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes fol-
gendes hinzuzufügen: 

Am Vormittag des 10. April 1973 verständigte das 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
die Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamts da-
von, daß die Zulassung von Journalisten, darunter 
auch von Herr Löwenthal, auf dem Flugplatz Köln/ 
Bonn gewünscht werde. Das Presse- und Infor-
mationsamt wurde darüber unterrichtet, daß dafür --
abweichend von der ursprünglichen Planung — Vor-
bereitungen notwendig seien, die infolge der Fest-
legung der Sicherheitsstufe 1 getroffen werden müß-
ten. Das Presse- und Informationsamt war in diesem 
Zeitpunkt nicht in der Lage, alle Namen und die 
Zahl der Personen, für die der Zutritt gewünscht 
wurde, zu nennen, insbesondere nicht die Namen 
des technischen Hilfspersonals. Da auf dem Flug-
platz die Verantwortung allein bei den Polizei-
organen des Landes Nordrhein-Westfalen lag, wurde 
angeregt, daß sich das Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung unmittelbar mit dem örtlichen 
Einsatzleiter in Verbindung setzen möge. Unabhän-
gig davon unterrichtete die Sicherungsgruppe selber 
die örtliche Einsatzleitung. Der örtliche Einsatzleiter 
wies den Vertreter der Presse- und Informations-
amts, nachdem dieser seinen Wunsch vorgetragen 
hatte, darauf hin, daß er zunächst seinen Behörden-
leiter von der veränderten Sachlage in Kenntnis 
setzen müsse. 

Dem Bundesministerium des Innern liegt der 14 
Seiten lange Erfahrungsbericht vor, den der örtliche 

Einsatzlejter der nordrhein-westtalischen lisch en Polizei am 
12. April 1973 abgegeben hat. Aus diesem ergibt 
sich der Ablauf der Geschehnisse auf dem Flugplatz 
Köln/Bonn im einzelnen. Daraus wird deutlich, daß 
sich sowohl das Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung wie auch die Sicherungsgruppe 
Bonn um den Zugang für die Journalisten bemüht 
hat. Ebenso deutlich wird aber auch, daß der ört-
liche Einsatzleiter mit großer Umsicht und mit gro-
ßem Verantwortungsbewußtsein die bestehenden 
Sicherheitsanordnungen, die sich auch auf die Aus-
kunft des  Presse- und Informationsamts vom Vor-
trage gründeten, die gegebene Sicherheitslage, ins-
besondere die nach den Gewalttaten in Bonn dro-
henden Gefahren, und den Wunsch nach Zugang von 
Journalisten gegeneinander abgewogen hat und aus 
seiner, in keiner Weise zu beanstandenden Sicht zu 
dem Ergebnis gekommen ist, daß er in diesem Zeit-
punkt eine Änderung der vorher festgelegten Sicher-
heitskonzeption nicht mehr zulassen könne. 

Er erklärt dazu — ich zitiere ihn jetzt wörtlich —, 

daß unsere gesamte Sicherheitsplanung auf das 
Nichtvorhandensein von Presseleuten abge-
stellt sei. 

Er hat weiter, wie sich aus seinem Bericht ergibt, 
auch die Auswirkung einer Zulassung von Herrn 
Löwenthal auf die Interview wünsche anderer Jour-
nalisten mit in Betracht gezogen. 

Der Beamte befand sich mit seiner Entscheidung 
auch in Übereinstimmung mit der Auffassung des 
Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Offensichtlich haben bei den Entscheidungen aller 
Beteiligten die Ereignisse in Bonn und die Befürch-
tung eine Rolle gespielt, daß ein Teil der Demon-
stranten, die sich mit Omnibussen wahrscheinlich in 
Richtung Flughafen in Marsch gesetzt hatten, ver-
suchen könnten, auch auf dem Flugfeld gegen den 
Besuch des Staatsgastes zu protestieren. 

Es muß schließlich bedacht werden, daß entgegen 
den ursprünglichen Vorstellungen auch etwa 100 
südvietnamesische Staatsangehörige auf das Flug-
feld gelangt waren, wodurch eine für die örtlichen 
Sicherheitsorgane unvorhergesehene Situation ent-
standen war. 

Interessant für die Einschätzung des Sicherheits-
risikos durch die eigenen Sicherheitsbeamte des 
Staatsgastes ist die Feststellung in dein Erfahrungs-
bericht vom 12. April 1973, die ich wörtlich zitieren 
möchte: 

Die Verhandlung des Herrn Löwenthal mit 
vietnamesischen Sicherheitsbeamten hatte ledig-
lich den Erfolg, daß der Journalist abgedrängt 
wurde. Herr Löwenthal wollte zu dem Staats-
gast in die Maschine. Das verhinderten die 
Sicherheitsbeamten der Vietnamesen. 

Aus dem Bericht ergibt sich weiter, daß die  Be-
sorgnisse um die Sicherheit des Staatsgastes offen-
sichtlich auch von dem vietnamesischen Botschafter 
geteilt wurden, der bemüht gewesen sei, einen Ab-
stand zwischen dem Staatspräsidenten und seinen 
Landsleuten herzustellen. Ähnliche Besorgnisse sind 
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nach dem Bericht auch von dem anwesenden Ver-
treter des Auswärtigen Amtes geäußert worden. 

Ich bin gern bereit, nach Einholung der Zustim-
mung des Landes Nordrhein-Westfalen Ihnen, Herr 
Abgeordneter, den sehr ausführlichen Erfahrungs-
bericht zur Einsicht zur Verfügung zu stellen, der 
sich allerdings aus anderen Gründen nicht zur Ver-
öffentlichung im ganzen eignet. 

Ergänzend füge ich weiter hinzu, daß am 10. April 
1973 gegen 16 Uhr, etwa eine Stunde, bevor der 
Staatspräsident seine Maschine bestieg, Herr Lö-
wenthal in einem Telefongespräch mit dem Leiter 
des Ministerbüros im Bundesministerium des Innern 
um Unterstützung für die Aufnahme eines Inter-
views mit Staatspräsident Thieu bat, da ihm der Zu-
tritt zum militärischen Teil des Flugplatzes vom 
örtlichen Einsatzleiter verwehrt werde. Der Leiter 
des Ministerbüros sagte zu, daß er sich unterstüt-
zend an die nordrhein-westfälischen Behörden wen-
den wolle. Es gelang ihm zwar nicht, den im Polizei-
präsidium Bonn anwesenden Staatssekretär des 
Innenministeriums NRW zu sprechen, wohl jedoch 
den Pressesprecher des Polizeipräsidiums zu errei-
chen und ihm den Wunsch vorzutragen. 

Um 16.25 Uhr rief Herr Löwenthal erneut an und 
fragte bei einem anderen Beamten des Minister-
büros, wie weit die Sache gediehen sei. Er wurde 
daraufhin über den Sachstand der Bemühungen un-
terrichtet. Während des Telefongesprächs erklärte 
Herr Löwenthal plötzlich, jetzt komme Bewegung 
in die Wartenden, damit sei offenbar auch der Zu-
tritt für ihn geregelt, so daß wohl alles in Ordnung 
sei. Er bat nur, ihm vorsorglich die Telefonnummer 
des Polizeipräsidenten in Bonn mitzuteilen. Darauf-
hin hat das Ministerbüro des Bundesministeriums 
des Innern seine Bemühungen eingestellt. 

Angesichts dieser Sachlage verneine ich Ihre 
Frage, Herr Abgeordneter, ob die Verhinderung 
des Moderators Löwenthal vom Zweiten Deutschen 
Fernsehen durch Sicherheitsorgane des Bundes bei 
einem Versuch, den Staatspräsidenten der Republik 
Vietnam zu interviewen, ein Vorstoß gegen die im 
Grundgesetz gewährleistete Pressefreiheit sei. Die 
Verneinung gründet sich auf die von mir gegebene 
Sachdarstellung und deren rechtliche Würdigung, 
insbesondere auf Art. 5 Abs. 2 GG. 

Zu Ihrer zusätzlichen Frage erkläre ich: 

Die Bundesregierung betrachtet es als ihre Auf-
gabe, dem Grundrecht des Art. 5 GG jederzeit und 
gegenüber jedermann Geltung zu verschaffen. Ich 
weise deshalb die in Ihrer weiteren Frage liegende 
Unterstellung mit Entschiedenheit zurück. 

Ich bitte Sie, Herr Abgeordneter, im übrigen bei 
der Würdigung der Maßnahmen der Sicherheitsor-
gane des Bundes und des Landes Nordrhein-West-
falen zu berücksichtigen, daß nur ganz kurze Zeit 
für die Vorbereitung des Besuchs zur Verfügung 
stand und daß die Änderungswünsche vom Presse-
und Informationsamt der Bundesregierung die Be-
hörden angesichts der Gefährdung des Staatsgastes 
vor außerordentliche Schwierigkeiten stellten. 

Ich bitte Sie weiterhin um Verständnis dafür, daß 
der örtliche Einsatzleiter ebenso wie das ihm vorge-
setzte Innenministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen die Sicherheit des Staatsgastes absolut 
mit Priorität behandeln mußte. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Nun kommen wir zu den zusätzlichen Informations-
wünschen aus dem Hause. Herr Kollege Kiechle, 
eine Zusatzfrage. 

Kiechle (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, hätte 
nicht, da nach Ihren Auskünften der Bundesbehörde 
auch schon am Vortage bekannt war, daß ein Inter-
view durch Journalisten aus Sicherheitsgründen auf 
dem Flugplatz nicht in Frage komme, eine Ver-
pflichtung bestanden, Journalisten — ganz gleich, 
welcher Art — eine Möglichkeit für solche Inter-
views außerhalb des Flugplatzes zu verschaffen und 
zu sichern? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Ab-
geordneter, Sie haben dem Zitat mit der Erklärung 
des Chefs des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung entnehmen können, wie sehr er 
sich um eine solche Möglichkeit bemüht hat und 
daß er offensichtlich auch davon ausging, eine sol-
che Begegnung werde am nächsten Morgen in der 
Bundeshauptstadt möglich sein. 

Ich bitte zu bedenken, daß sich bei aller Planung 
für den Ablauf solcher Besuche sehr häufig noch 
Änderungen ergeben. Es gehört zum Alptraum aller 
an der Vorbereitung solcher Besuche beteiligten 
und für die Sicherheit verantwortlichen Behörden, 
was an solchen Sonderwünschen und auch Ände-
rungen im Programm entstehen mag. Ich habe zur 
Zeit auch einen solchen Alptraum. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Kiechle (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, haben 
Sie Verständnis für meine Auffassung, daß ange-
sichts der Versicherung, die Sie eben abgegeben 
haben, die Bundesregierung werde das Recht auf 
Pressefreiheit überall, jederzeit und unter allen Um-
ständen sichern, die Bemerkung des beamteten 
Sprechers der Bundesregierung, Pressefreiheit könne 
sicherlich nicht auf jedem einzelnen Quadratmeter 
der Bundesrepublik stattfinden, reichlich deplaziert 
war? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Ab-
geordneter, ich glaube, Sie müssen die Erklärung 
des Sprechers der Bundesregierung dahin gehend 
verstehen, daß er — mit Recht — sagen wollte, 
Sicherheitsgründe könnten sehr wohl dafür spre-
chen, daß nicht an jedem Platz eine Begegnung mit 
Journalisten möglich ist. Das ist eine Erfahrung, die 
wir bei jedem Besuch machen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Milz. 
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Milz (CDU/CSU) : Herr Minister, gehe ich recht 
in der Annahme, daß die Sicherheitsbestimmungen 
insofern unterschiedlich gehandhabt worden sind, 
als dieses Interview verhindert wurde, bei den Be-
suchen aber etwa des israelischen Außenministers, 
de Gaulles und Kennedys die gleiche Sicherheits-
stufe angeordnet war und trotzdem allen Journali-
sten ausreichend Möglichkeiten geboten wurden, 
diese Staatsgäste zu interviewen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Ab-
geordneter, Sie gehen nicht recht in Ihrer Annahme, 
und zwar deshalb nicht, weil einmal bei der Vor-
bereitung der von Ihnen genannten Besuche we-
sentlich mehr Zeit zur Verfügung stand und zum 
anderen, was noch entscheidender ist, sich die von 
Ihnen genannten Besucher nicht nur ganz kurzfri-
stig, sondern für längere Zeit in der Bundeshaupt-
stadt und sich vor allen Dingen auch außerhalb der 
Räume des Herrn Bundespräsidenten und der Räume 
in den umliegenden Gebäuden aufgehalten haben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Milz (CDU/CSU) : Herr Minister, ist es richtig, 
wenn ich feststelle, daß Äußerungen von Sicher-
heitsbeamten, sie handelten auf höchste Weisung, 
deshalb in hohem Maße gefährlich sind, weil da-
durch auch die Transparenz der Entscheidungen, 
hier bezogen auf die Presse, nicht mehr gewährlei

-

stet ist, und daß wir alle uns bemühen sollten, Aus-
sagen wie die, auf höchste Weisung zu handeln, 
möglichst zu unterlassen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Ab-
geordneter, wir müßten uns darüber verständigen, 
was Sie mit „höchster Weisung" meinen. Wenn ein 
Polizeibeamter mit der Erklärung, er handele auf 
höchste Weisung, zum Ausdruck bringen will, daß 
über die Sicherheitsmaßnahmen eine Entscheidung 
seines Ministers, in diesem Falle des Innenmini-
sters von Nordrhein-Westfalen, vorliege, halte ich 
das nicht für eine gefährliche, sondern für eine zu-
treffende und korrekte Äußerung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Sie haben eine weitere Zusatzfrage. Bitte! 

Milz (CDU/CSU) : Herr Minister, sind Sie mit 
mir der Meinung, daß der so antwortende Beamte 
dann auch die Stelle nennen muß, die ihm diese 
Weisung erteilt hat? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Ab-
geordneter, es gibt für den Polizeibeamten als 
höchste vorgesetzte Stelle nur den Innenminister. 
Der Betreffende hat offenbar vorausgesetzt, daß alle, 
die das hörten, dies wußten. 

(Heiterkeit und Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Dr. Schulz (Berlin), eine Zusatzfrage? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Prä-
sident, ich sollte erst die Grundfrage des Herrn 
Abgeordneten Schulz beantworten, die Sie bereits 
mit aufgerufen hatten. 

Die Antwort ist kurz. Sie lautet: Aus Ihrer Frage, 
Herr Abgeordneter, ist nicht erkennbar, wen Sie 
mit „höchster Stelle" meinen. Ich muß Sie im übri-
gen auf die dem Herrn Abgeordneten Kiechle gege-
bene Antwort verweisen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Dr. Schulz (Berlin) (CDU/CSU) : In der Tat, Herr 
Bundesminister, so ist es; das wollte ich gern von 
Ihnen wissen. Aber sind Sie nicht der Auffassung, 
daß ein eigenartiger und für die Öffentlichkeit pein

-

licher Widerspruch darin liegt, daß die Durch-
schlagskraft der an diesem Tag getroffenen Siche-
rungsmaßnahmen dazu ausreichte, das Interview 
dreier demokratisch legitimierter Journalisten mit 
dem Staatspräsidenten von Vietnam zu unterbin-
den, nicht aber dazu, am gleichen Tage die Stür-
mung und Plünderung des Bonner Rathauses durch 
Terroristen zu verhindern? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Ab-
geordneter, ich bin sicher, daß Sie mit mir einer 
Meinung sind, daß die Sicherheit eines Staatsgastes 
zur Wahrung des Gastrechtes die absolute Priorität 
hat. Ich möchte deshalb jede Kritik an der Entschei-
dung des örtlichen Einsatzleiters auf dem Flughafen 
Köln/Bonn ausdrücklich und noch einmal mit Ent-
schiedenheit zurückweisen. 

Es ist unzulässig, ein Verhältnis herzustellen 
zwischen den Gewalttaten am Bonner Rathaus und 
den Sicherungsmaßnahmen dort. Wir haben schon 
bei anderer Gelegenheit — insbesondere der Herr 
Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen im 
dortigen Landtag — dargelegt, welche Gründe dafür 
maßgebend gewesen sind, daß diese Gewalttaten in 
Bonn nicht verhindert werden konnten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Schulz (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, darf ich noch einmal auf den bereits er-
wähnten Brief des stellvertretenden Sprechers der 
Bundesregierung an den Deutschen Presserat zu-
rückkommen. Herr Dr. Grünwald hat geschrieben 
— ich zitiere —: 

Pressefreiheit kann sicherlich nicht auf jedem 
einzelnen Quardratmeter der Bundesrepublik 
Deutschland stattfinden, schon gar nicht in Fäl-
len derartigen Sicherheitsrisikos. 

Auf das Sicherheitsrisiko sind Sie schon eingegan

-

gen, aber das war eine Hervorhebung. Herr Dr. 
Grünwald hat geschrieben: „Pressefreiheit kann 
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sicherlich nicht auf jedem einzelnen Quadratmeter 
der Bundesrepublik Deutschland stattfinden". Ich 
möchte Sie fragen, auf welchem Quadratmeter der 
Bundesrepublik — ausgenommen die Persönlich-
keitssphäre, die sowieso nicht nach Quadratmetern 
zu messen ist die Pressefreiheit unter Umstän

-

den nicht stattfinden kann und wer dafür die Ver-
antwortung trägt. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Ab-
geordneter, Pressefreiheit findet selbstverständlich 
auf jedem Quadratmeter der Bundesrepublik 
Deutschland statt. Der Sprecher der Bundesregierung 
hat das ja auch nicht so ausdrücken wollen, wie Sie 
es jetzt verstehen. Er hat zum Ausdruck bringen wol-
len, daß sehr wohl Hinderungsgründe dafür vorlie-
gen können, daß der Zugang aus bestimmten Anläs-
sen nicht möglich ist, wie es z. B. hier der Fall war. 
Im übrigen wird Ihnen selbst bekannt sein, Herr Ab-
geordneter, daß z. B. in diesem Raum, in dem wir 
uns befinden, ein Abgeordneter auch nicht durch 
einen Journalisten interviewt werden kann, ohne 
daß man sagen könnte, auf diesem Gebiet sei die 
Pressefreiheit nicht vorhanden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hansen. 

Hansen (SPD) : Herr Minister, könnte die Tat-
sache, die von Ihnen erwähnt wurde, daß die vietna-
mesischen Sicherheitsbeamten den Herrn Moderator 
Löwenthal am Betreten des Flugzeuges gehindert 
haben, nicht auch darauf zurückzuführen sein, daß 
Herr Löwenthal bekanntermaßen meistens bewaff-
net herumläuft? 

(Heiterkeit.) 

Genscher, Bundesminister des Innern: Das 
glaube ich nicht, Herr Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hupka; 
es ist die letzte. 

Dr. Hupka (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, 
können Sie dem zustimmen, daß bei den betreffen-
den und betroffenen Journalisten der subjektive 
Eindruck entstehen mußte, sie würden in der Aus-
übung ihrer Informationspflicht behindert? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich kann 
mir das eigentlich schon deshalb nicht vorstellen, 
Herr Abgeordneter, weil z. B. Herr Löwenthal aus 
den Bemühungen des Leiters meines Ministerbüros 
entnommen hat, daß die Bundesregierung mit au-
ßerordentlicher Intensität darum bemüht war, ihm 
ein solches interview zu ermöglichen. Dasselbe gilt 
bekanntlich für die Bemühungen des Chefs des 
Presse- und Informationsamtes und des von ihm 
dafür eigens dorthin entsandten Beamten und 
schließlich auch hinsichtlich der verständnisvollen 
Haltung des örtlichen Einsatzleiters, der in vielfäl-
tiger Weise versucht hat, doch noch eine andere 

Entscheidung zu ermöglichen. Ich habe bereits auf 
 die Möglichkeit der Einsichtnahme in den Erlah-

rungsbericht hingewiesen. Ich muß noch einmal 
sagen, Herr Abgeordneter-, daß die Bundesregie-
rung hier mit allem Nachdruck feststellt, daß sie 
für die Garantie der Pressefreiheit allerorts eintritt. 
Sie befindet sich hier in voller Übereinstimmung 
mit der Regierung des Landes Nordrhein-Westfa-
len. 

Außerdem muß ich aber auch sagen, daß die 
Sicherheitsmaßnahmen für im höchsten Grade ge-
fährdete Staatsgäste sehr häufig eine Einschränkung 
der Zugangsmöglichkeiten erforderlich machen, dies 
insbesondere dann, wenn eine Änderung der ur-
sprünglich vorgesehenen Planungen erforderlich ist. 

Ich glaube, man sollte die Redlichkeit der Motive, 
die die zuständigen Sicherheitsbehörden veranlaßt 
haben, sich so und nicht anders zu verhalten, nicht 
durch eine vordergründige Kritik in Zweifel ziehen. 
Wir würden sonst unsere Polizeibeamten in ihrer 
vertrauenswürdigen Haltung verunsichern. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

. Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Fragen 41 und 42 des Herrn Abgeord-
neten Biechele auf. Der Fragesteller bittet um 
schriftliche Beantwortung. Die Antworten werden 
als Anlage abgedruckt. 

Damit ist die Zeit für die Fragestunde abgelaufen. 

Wir nehmen die unterbrochene Beratung des 
Punktes 3 a, b, c, d in Verbindung mit den Punk-
ten 4 bis 9 wieder auf. 

Das Wort zur Begründung des Antrags auf Druck-
sache 7/561 erteile ich dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Heck. 

Dr. Heck (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und meine Herren! Es ist sicher nicht die 
Regel — der Kollege Müller-Emmert hat schon dar-
auf hingewiesen  , daß Regierungsparteien und 
Opposition im Parlament einander mit je zwei 
Gesetzentwürfen gegenüberstehen. Aber wir haben 
es hier ja nicht mit einem Problem zu tun, das man 
dadurch lösen könnte, daß man pragmatisch vor-
geht und den zweckmäßigsten Weg sucht. 

Wo es um Leben oder Tod von ungeborenem 
Leben geht, meine Damen und Herren, müssen sich 
letzte grundsätzliche Überlegungen zwangsläufig 
mit den Erwägungen kreuzen, die stärker darauf ab-
gestellt sind, die Not zu sehen — zugegebener-
maßen die schreckliche Not —, in die Frauen ge-
raten können, die in besonderen Verhältnissen oder 
unter schrecklichen Umständen schwanger gewor-
den sind. Und mit diesen Fällen haben wir es hier 
zu tun. 

Der Herr Bundeskanzler hat in seiner Regierungs-
erklärung von den neuen Schnittlinien progressiver 
und bewahrender Interessen gesprochen. Mir 
scheint, meine Damen und Herren, daß es in dieser 
Frage in der Tat darum geht, den Schnittpunkt der 
Linien richtig auszumachen, die sich vom Grund-
sätzlichen - das es zu bewahren gilt — und vom 
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Notwendigen her 	 für das es zu reformieren gilt 
treffen müssen. Eine glatte Lösung, meine Damen 

und Herren, wird es nicht geben. Es werden so oder 
so bedrückende Fragen zurückbleiben. 

Dast gilt auch für den Vorschlag, der Ihnen unter 
der Drucksache 7/561 vorliegt, den ich hier für eine 
Gruppe meiner Fraktion zu begründen habe. 

Ein Kollege meiner Fraktion meinte neulich, wir, 
die Antragsteller, seien mit diesem Vorschlag, der 
sich im Grunde auf die medizinische Indikation be-
schränkt, päpstlicher als der Papst. 

Nun, so einfach ist es nicht. Wir haben hier etwas 
anderes zu entscheiden als das, um was es dem 
Heiligen Vater für die katholische Kirche gehen 
muß. Wir haben keine moralische Leitlinie für das 
Gewissen von Gläubigen verbindlich zu verkünden. 
Wir haben kein „Ja" oder „Nein" zum ungeborenen 
menschlichen Leben zu sprechen. Das ist doch eigent-
lich selbstverständlich. Herr von Schoeler, Sie ha-
ben so getan, als ob wir das nicht wüßten. 

Für uns geht es zum einen und in diesem Punkt 
darum, ob, wann, unter welchen Umständen oder 
Voraussetzungen und dann, durch wen ungeborenes 
menschliches Leben durch Abtreibung getötet wer-
den kann, ohne daß die Beteiligten strafrechtlich ver-
folgt werden. Oder anders gesagt: für welche Frist 
oder unter welchen Voraussetzungen künftighin der 
strafrechtliche Schutz des ungeborenen menschlichen 
Lebens entfallen soll. 

Meine Damen und Herren, da es sich hier um ein 
Töten, wenn auch ungeborenen, aber doch mensch-
lichen Lebens handelt, geht es um Grundsätzliches 
von allerhöchstem Rang. Da es zugleich um schreck-
liche Nöte gehen kann, handelt es sich auch, ja 
sogar vorrangig um die Frage: was können wir tun, 
was müssen wir tun, wie können wir helfen, diesen 
werdenden Müttern schwere Gewissenskonflikte zu 
ersparen? Doch auch wenn wir uns darüber einig 
sind, daß das Menschenmögliche getan werden muß, 
um es zu jener ire strafrechtlichen Sinne schreck-
lichen Frage gar nicht kommen zu lassen, zu der 
Frage: „Tötenlassen — ja oder nein?", bleibt uns 
eine Entscheidung zur strafrechtlichen Seite der 
Regelung dieser Frage nicht erspart. 

Zu dem Entwurf, den ich zu begründen habe, muß 
nur folgendes ergänzend gesagt werden; denn weit-
hin hat hier mein Kollege Eyrich dazu in klarer und 
sachlicher Weise schon gesprochen. Wir sind mit 
den Kolleginnen und Kollegen, die hinter dem Ent-
wurf der Mehrheit meiner Fraktion stehen, der Über-
zeugung dies ist hier heute ja auch als allgemeine 
Überzeugung zum Ausdruck gebracht worden —, 
daß das ungeborene menschliche Leben grundsätz-
lich ebenso seinen Anspruch auf das Recht zu leben 
hat wie das geborene menschliche Leben. Wir sind 
weiter der Überzeugung, daß der Staat die Pflicht 
hat, auch das ungeborene menschliche Leben in je-
der Weise, auch strafrechtlich, zu schützen. Dieses 
Recht und diese Pflicht sind auch in dem § 218 des 
Entwurfs unserer Fraktionsmehrheit anerkannt. 

Wir meinen nun allerdings, daß diese grundsätz-
liche Entscheidung folgendes zur Konsequenz hat: 
Ausnahmen von den Bestimmungen des § 218 sind 

nach dieser grundsätzlichen Entscheidung dann nur 
noch im Bereich der Güterabwägung möglich, d. h. 
nur in den Fällen, in denen es darum geht, eine 
Gefahr für das Leben der Schwangeren oder die 
Gefahr eines schweren körperlichen oder psychi-
schen Schadens abzuwenden, sofern diese Gefahr 
nicht auf eine andere, für sie zumutbare Weise ab-
gewendet werden kann. Die Entstehung der Schwan-
gerschaft, die Erwartung des Gesundheitsschadens 
eines Kindes, körperliche, psychische und soziale 
Umstände sollen nicht schon für sich allein, sondern 
nur dann Freiheit von Strafverfolgung begründen, 
wenn durch solche Umstände dem Lebensrecht des 
ungeborenen Kindes eine Gefahr für Leben oder 
Gesundheit der Mutter gegenübersteht. Darüber 
hinaus soll der Richter — hier stimmen wir wieder 
mit dem Vorschlag der Mehrheit unserer Fraktion 
überein — sowohl die Schwangere als auch den Arzt 
straffrei stellen können, wenn die Schwangere in 
außerordentlicher Bedrängnis gehandelt hat. 

Herr Müller-Emmert, Sie haben bedauert, daß Sie 
sich mit diesem Entwurf überhaupt befassen müs-
sen. Wo kämen wir eigentlich hin, wenn jede dieser 
vier Gruppen der anderen sagen würde, wir be-
dauern, daß wir uns beispielsweise mit Ihrem Ge-
setzentwurf 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

der Fristenregelung überhaupt befassen müssen?! 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Läßt das nicht etwas von dem Respekt vermissen, 
der doch sonst eigentlich in dieser Debatte bisher 
zum Ausdruck gebracht wurde, nämlich von dem 
Respekt vor dem redlichen Bemühen eines jeden 
einzelnen hier, einer jeden Gruppe, die hinter einem 
Vorschlag steht, eine schwierige Frage, ein schwieri-
ges Problem in Übereinstimmung dessen, was zweck-
mäßig, was notwendig erscheint, mit dem Grund-
sätzlichen einer Lösung entgegenzuführen? Herr 
Müller-Emmert, Sie haben zur Begründung dieses 
Ihres Bedauerns lediglich erklärt, daß dieser Vor-
schlag ja nicht mehr als eine Kodifizierung dessen 
bringe, was zur Zeit strafrechtlich praktiziert werde. 
Das mag sein; aber das ist doch noch kein Argument. 

Ich wünsche mir — dafür ist hier jetzt allerdings 
nicht der Raum --, daß im Ausschuß Argument für 
Argument ausgetauscht wird. Ich werde mir erlau-
ben, Ihnen dort zu Ihren Entwürfen die Fragen zu 
stellen, mit denen ich bislang nicht fertiggeworden 
bin, und ich bitte Sie, Ihre Fragen auch an uns zu 
richten. Aber das setzt natürlich voraus, daß wir uns 
zunächst gegenseitig den notwendigen Ernst in un-
seren Auffassungen und das notwendige Verantwor-
tungsbewußtsein konzedieren. 

Meine Damen und Herren, wir sind uns darüber 
im klaren, daß unser Vorschlag Staat und Gesell-
schaft im sozialen und gesundheitspolitischen Be-
reich eher mehr als weniger zur Übernahme von 
Verantwortung herausfordert als die anderen drei 
Entwürfe, da er den in Not geratenen schwangeren 
Frauen gegenüber um der Achtung vor dem Leben 
willen bis an die Grenze des Zumutbaren geht. 
Glauben Sie uns, daß wir uns dessen voll und ganz 
bewußt sind. Wir sind davon überzeugt, daß das 
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Töten ungeborenen menschlichen Lebens durch Ab-
treibung als Ausweg aus der Not vom Staat nicht 
freigegeben werden sollte. 

Unabhängig davon gilt — ich hoffe es wenig-
stens — für uns alle das, was der Fraktionsvorsit-
zende der SPD vor wenigen Tagen gesagt hat. Hier 
stimmen wir mit ihm überein: auf dem sozialen 
und gesundheitspolitischen Gebiet muß in der Tat 
alles getan werden, was geeignet ist und was mit-
helfen kann, den werdenden Müttern die schweren 
Gewissenskonflikte zu ersparen. Wir sind uns auch 
darüber einig, daß dieser Teil der Reform der wich-
tigere ist. 

Ein Letztes. Wir sollten davon ausgehen — ich 
wiederhole es —, daß wir uns alle um die bestmög-
liche Regelung bemühen, und zwar auch dort, wo 
unsere Vorstellungen derzeit stark auseinanderge-
hen. Wir müssen — das gilt vor allen Dingen für 
die Arbeit in den Ausschüssen, und das hat auch der 
Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Wehner, gefor-
dert — für jede Diskussion nicht nur mit den Kir-
chen, sondern auch zwischen den Fraktionen in 
diesem Hause offen sein. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich wiederhole es, Herr Wehner: in dieser Haltung 
stimmen wir mit Ihnen und sicherlich auch mit Ihrer 
Fraktion überein. Wir müssen zumindest mit allen 
Kräften um eine Regelung ringen, die den Riß zu 
überbrücken versucht, der  in  dieser Frage in unse-
rem Volk sichtbar geworden ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat Herr Bundesminister Jahn. 

Jahn, Bundesminister der Justiz: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Die Reform der 
strafrechtlichen Vorschriften über den Schwanger-
schaftsabbruch ist dringlich. Die Bundesregierung 
steht deshalb auf der Seite derer, die eine wirksame 
und glaubwürdige Reform des geltenden Rechts 
wollen. Sie hat von der Vorlage eines eigenen Ent-
wurfs abgesehen. Die heute hier zu beratenden Vor-
lagen aus der Mitte der Koalitionsfraktionen waren 
bereits in der Regierungserklärung des Bundeskanz-
lers vom 18. Januar 1973 angekündigt. 

Natürlich steht hinter dieser Entscheidung auch 
die Tatsache, daß die Auffassungen innerhalb der 
Bundesregierung darüber unterschiedlich sind, wel-
che der vorgeschlagenen Regelungen gewählt wer-
den soll. Auch für die Mitglieder der Bundesregie-
rung gilt, daß in dieser Frage jeder nur nach seinen 
eigenen persönlichen Überzeugungen entscheiden 
kann. Deshalb spreche ich heute nicht im Namen 
der Bundesregierung; ich nehme aus meiner Ver-
antwortung als Bundesminister der Justiz Stellung, 
und ich beschränkte mich mit Rücksicht auf die 
Dauer dieser Debatte darauf, einige grundsätzliche 
Überlegungen beizusteuern, ohne alles das, was in 
der Sache nach meiner Überzeugung gesagt werden 
müßte, zum Gegenstand meines Beitrages von dieser 
Stelle zu machen. 

Wenn es nicht mehr darum geht, Meinungen kund-
zutun, sondern wenn, wie hier, die endgültige Ent-
scheidung des Deutschen Bundestages eingeleitet 
wird, dann verbieten sich extreme Positionen. Seit 
ich vor drei Jahren die Forderung nach der Reform 
des § 218 erhoben habe, sind solche extremen Po-
sitionen im Übermaß bezogen worden. Sie haben 
der Sache wenig genützt. Das gilt für diejenigen, 
die sich der  Reform mit der Denunziation entgegen-
stellen, sie sei Vorbereitung zum Mord. Das gilt 
aber auch für diejenigen, die den Anhängern einer 
sozial gestalteten Indikationsregelung vorwerfen, 
sie wollten keine echte Reform, sie setzten sich über 
die Belange der Frauen hinweg oder seien Gegner 
der Emanzipation der Frau. 

Uns helfen auch jene Gruppen in der Gesellschaft 
nicht, die jetzt mit starken Worten und falschen 
Argumenten gegen die Fristenregelung die Gefühle 
der Menschen herausfordern. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Und umgekehrt!) 

Es sind dieselben, die gestern noch mit den gleichen 
Argumenten jede Reform verhindert haben. Sie ma-
chen sich daher selbst unglaubwürdig. Ihnen muß in 
aller Klarheit gesagt werden: Die Heftigkeit, mit 
der manche Forderung nach Reform heute erho-
ben wird, drückt doch nur den berechtigten Unmut 
darüber aus, daß durch Jahrzehnte hindurch eine 
Strafvorschrift aufrechterhalten worden ist, die un-
menschliche Auswirkungen zeigt, wo Verständnis, 
Hilfe und Menschlichkeit geboten sind. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD.) 

Was wäre unzähligen Frauen und Familien in ver-
gangenen Jahrzehnten erspart geblieben, hätte die 
Mehrheit des Parlaments schon früher den Willen 
und die Kraft zur Reform aufgebracht! Es wäre gut 
gewesen, wenn sich dazu die breite Zustimmung 
aller gesellschaftlichen Kräfte gefunden hätte. 

Die Heftigkeit der öffentlichen Auseinanderset-
zung um die Reform einer Bestimmung des Straf-
rechts verdunkelt auch die Tatsache, daß wir es 
eigentlich mit einer viel weiterreichenden grund-
sätzlichen gesellschaftlichen Frage zu tun haben. In 
Wahrheit richtet sich der Protest doch dagegen, daß 
ein Problem, dessen Ursachen von einer Fülle 
menschlicher und sozialer Umstände bestimmt sind, 
durch eine Verbotsnorm geregelt wird, die einseitig 
zu Lasten der Frau geht. 

Der eigentliche Mißstand besteht nicht in dieser 
oder jener Fassung des § 218, sondern darin, daß 
es so viele unerwünschte Schwangerschaften gibt. 
Dieser Mißstand läßt sich durch keine Reform straf-
rechtlicher Vorschriften überwinden, er verlangt 
vielmehr nach einem umfassenden Angebot gesund-
heitlicher und sozialer Leistungen, die es bisher 
in unserer Gesellschaft nicht gibt. 

Hier liegen die eigentlichen Aufgaben der Re-
form. Die jetzt vorgelegten sozialpolitischen Ver-
besserungsvorschläge sind deshalb zu begrüßen. Sie 
sollten in der weiteren Reformdiskussion einen her-
vorragenden Platz einnehmen. Aber wir sollten uns 
in Zukunft auch darauf verständigen können, daß 
hier weiterhin ein Schwerpunkt aller gesellschafts- 
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politischen Anstrengungen liegen muß. Dem Straf-
recht kommt demgegenüber nur eine nachgeordnete 
Aufgabe zu. 

Die sofortige Reform des § 218 StGB wird dadurch 
nicht entbehrlich. Aber sie wird überzeugender, 
wenn sie nur als Teil der eigentlichen Reformauf-
gabe begriffen wird und wenn wir sie in unsere 
Gesamtbemühungen einordnen. 

Diese Feststellungen sind unerläßlich. Sie machen 
klar, daß die Forderung, Leben mit den Mitteln 
des Strafrechts zu schützen, nur unvollkommen ver-
wirklicht werden kann. Das Strafrecht ist die letzte 
und härteste Waffe des Staates. 

In der grundlegenden Erörterung unserer Zeit 
über die Aufgaben, Möglichkeiten und Ziele der 
Strafrechtsreform stehen wir hier vor einer der 
Kernfragen: Wie können wir zuverlässige Richt-
punkte für diesen Teil unserer Rechtsordnung fin-
den? Eigene sittenbildende Kraft kommt dem Straf-
recht nicht zu. In unserer offenen Gesellschaft muß 
Raum für alle Überzeugungen sein. Die sittliche 
Verantwortung des einzelnen muß sich frei ent-
falten können. Die Vielfalt sittlicher Grundentschei-
dungen aber weist der staatlichen Rechtsordnung 
eindeutig ihren Standort zu. Sie kann nur jene 
Grundentscheidungen verbindlich machen, auf die 
sich das Einverständnis aller Bürger richtet. 

So klar diese Formel erscheint, so schwierig 
erweist es sich aber, sie im Einzelfall anzuwenden. 
Gerade deshalb, weil dieses moderne Verständnis 
unseres Strafrechts den Raum eigener Verantwor-
tung des Bürgers so stark erweitert, muß die Frage 
nach seiner Abgrenzung zur unverzichtbaren Ver-
antwortung der Gemeinschaft immer wieder mit der 
größten Sorgfalt und Genauigkeit gestellt werden. 
Der allgemein anerkannte Maßstab darf allein die 
Frage sein, ob ein bestimmtes Verhalten sozial-
schädlich ist, also einem einzelnen oder der Ge-
meinschaft Schaden zufügt. Es kann und darf kei-
nen Streit darüber geben, daß in unserem auf die 
Würde des Menschen verpflichteten sozialen Rechts-
staat das Leben zu den Rechtsgütern gehört, deren 
Schutz unabdingbar, deren Verletzung also in je-
dem Fall sozialschädlich ist. 

Die Glaubwürdigkeit des Strafrechts nimmt Scha-
den, wenn strafrechtliche Normen geschaffen oder 
beibehalten werden, die nicht vom Grundsatz der 
Sozialschädlichkeit ausgehen. Dies ist bei der Re-
form des Sexualstrafrechts zu bedenken. Die Glaub-
würdigkeit des Strafrechts leidet ferner, wenn der 
Schutz eines Rechtsguts zu Lasten eines anderen in 
einseitiger Weise absolut gesetzt und der Konflikt 
zwischen verschiedenen wichtigen Rechtsgütern ver-
kannt wird. Die bisherigen Vorschriften über den 
Schwangerschaftsabbruch sind unglaubwürdig ge-
worden, weil sie diesen Konflikt in ganz unzuläng-
licher Weise berücksichtigen. 

Unglaubwürdig und damit für den Rechtsgüter-
schutz untauglich wird das Strafrecht aber auch 
dann, wenn die strafrechtlichen Tatbestände so ab-
gegrenzt werden, daß die Umrisse des geschützten 
Rechtsgutes unklar werden. Wenn sich der Gesetz-
geber dafür entscheidet, ein Rechtsgut strafrechtlich 

zu schützen, dann darf er den Straftatbestand nicht 
derart fassen, daß der Zweck des Schutzes unbe-
simmt und damit eine Orientierung der Allgemein-
heit an den Rechtsnormen unmöglich gemacht wird. 
Wenn das Strafrecht eine Handlung als sozialschäd-
lich erkennt und seine Verurteilung für geboten er-
achtet, geschieht das immer und muß es immer um-
fassend und grundsätzlich ohne Einschränkung ge-
schehen. Andernfalls käme ein Element von Will-
kür in unsere Rechtsordnung; sie würde unsicher 
und unbestimmt. 

Deshalb schützt das Strafrecht das Eigentum un-
beschränkt — vom Pfennig bis zum Millionenwert. 
Deshalb wird die Freiheit der Person ohne Ein-
schränkung geschützt — für Minuten wie für Jahre. 
Deshalb muß der Schutz der Ehre ungeteilt sein — 
ob es sich um leichte oder schwere Kränkungen 
handelt. Und so wird nicht zuletzt das Leben des 
geborenen Menschen vom ersten bis zum letzten 
Atemzug unbedingt geschützt. 

Diese notwendigen grundsätzlichen Erwägungen 
machen die Entscheidung darüber, wie die Reform 
des § 218 gestaltet werden soll, so schwer. Die 
Debatte verlangt deshalb Nüchternheit. Der Gesetz-
geber muß die soziale Wirklichkeit sehen, in die 
das Recht hineinwirkt. Er muß prüfen, welche Wir-
kungen von strafrechtlichen Vorschriften ausgehen. 
Das geltende Recht hält dieser Prüfung nicht stand. 
Wer an ihm festhält, schreibt den heutigen schlech-
ten Schutz des Lebens fest statt ihn zu verbessern. 

Es nützt auch wenig, wenn man sich an den tra-
ditionellen Begriff der medizinischen Indikation 
klammert. Die Wirklichkeit zeigt, daß diese Indi-
kation in den verschiedenen Teilen der Bundesrepu-
blik Deutschland ganz unterschiedlich interpretiert 
wird. An den etwa 5000 legalen Schwangerschafts-
abbrüchen, die zur Zeit im Jahresdurchschnitt aus-
geführt werden, sind weite Gebiete der Bundes-
republik kaum, andere dagegen überproportional 
beteiligt. 

Der Einwand, daß das Indikationensystem die 
redegewandte Frau bevorzuge, weil sie die Voraus-
setzungen für eine Indikation besser in Worte fas-
sen könne, hat seine Berechtigung in dem Maße, 
in dem die Frau darauf angewiesen ist, den Zustand 
und die Gefährdung ihrer psychischen Gesundheit 
einem Gutachter darzulegen. Eine Regelung, die die 
medizinische Indikation durch andere, wirklichkeits-
nahe Indikationen ergänzt, kann diesem Einwand 
besser begegnen. 

Zu diesen grundsätzlichen Erwägungen des Straf-
rechts müssen hinzutreten die Fragen, die sich aus 
dem Grundgesetz für alle Rechtssetzung ergeben. 
Die Entscheidungen des Strafrechts müssen sich in 
besonderem Maße an denen des Grundgesetzes aus-
richten. Leben und Menschenwürde zu schützen, 
sind die zentralen Aufgaben des Staates. Diese 
Grundentscheidung der Verfassung für das Leben 
muß deshalb weit verstanden und ausgelegt werden. 

Das bedeutet, daß — unabhängig von dem un-
sicheren Befund aus den Materialien des Parlamen-
tarischen Rates — der verfassungsrechtlich garan-
tierte Schutz auch das Leben im Mutterleib umfaßt. 
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Individualität und menschliche Prägung eignen auch 
dem ungeborenen Leben. Wir wissen heute, wie 
frühzeitig sich im Embryo menschliche Organe und 
menschliche Funktionen herausbilden. Deswegen 
lassen sich nach der Nidation Zäsuren während der 
Schwangerschaft nicht begründen. Das gilt auch für 
die Dreimonatsfrist. Solche Zäsuren „verfügen" --
ich zitiere Ernst-Wolfgang Böckenförde — „im 
Grunde über das menschliche Leben; indem sie 
schutzwürdiges von (noch) nicht schutzwürdigem 
menschlichen Leben ab- und unterscheiden, machen 
sie sich zum Herrn über menschliches Leben, statt 
ihm zu dienen". Wer demnach das ungeborene 
Leben während der ganzen Schwangerschaft für 
schutzwürdig hält, beugt sich nicht dem Diktat bio-
logischer Daten. Er achtet vielmehr einen Wert, 
nämlich die prinzipielle Unverfügbarkeit mensch-
lichen Lebens. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abge

-

ordneten der SPD.) 

Der Grundsatz, daß menschliches Leben um seiner 
selbst willen schutzwürdig ist und daß es demnach 
keinen Unterschied zwischen mehr oder weniger 
wertvollem Leben gibt, schränkt den Ermessensspiel-
raum des Gesetzgebers ein. Während z. B. das 
Sexualstrafrecht einer Vielfalt ethischer Überzeu-
gungen Raum gewähren soll, muß sich das Recht bei 
der Reform des § 218 an einer eindeutigen recht-
lichen und sozialethischen Wertung orientieren; an 
der Achtung vor dem Leben in jeder Gestalt. 

Ebenso wie das ungeborene Leben steht aber auch 
die Schwangere unter dem Schutz des Grundge-
setzes. Nicht nur ihre Gesundheit, auch ihre psy-
chische und soziale Existenz sowie ihr Recht auf 
persönliche Selbstentfaltung sind Gegenstand des 
verfassungsrechtlichen Schutzes. Jede gesetzliche 
Regelung muß sich von der Achtung der Würde der 
Frau leiten lassen. Dazu gehört insbesondere auch 
die Anerkennung ihrer Selbstverantwortung und 
Selbstbestimmung. Beim Schwangerschaftsabbruch 
geht es daher stets um einen Konflikt zwischen 
rechtlich geschützten Interessen, ja zwischen Rechts-
gütern von höchstem Rang. 

Jede Regelung ist daran zu messen, ob sie eine 
Lösung dieses Konflikts ermöglicht, eine Lösung, die 
auf sachgemäßer Abwägung beruht. Keine Regelung 
darf von vornherein ein Rechtsgut dem anderen 
unterordnen. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße]: Sehr richtig!) 

Die Frau hat einen Anspruch darauf, daß ihr das 
Gesetz in schweren Konflikten hilft. Es darf ihr nicht 
unter Androhung von Strafen Pflichten auferlegen, 
die im allgemeinen Bewußtsein als unzumutbar er-
scheinen. Es muß daher notfalls — wenn Abhilfe 
anders nicht möglich ist   den Schwangerschafts-
abbruch zulassen. 

Der Widerstreit der beiden Rechtsgüter würde 
auch dann einseitig gelöst, wenn der Schwangeren 
ein freies Verfügungsrecht über das ungeborene 
Leben eingeräumt würde. Die Existenz des Unge-
borenen ist zwar an diejenige der Mutter gebunden. 
Wenn die Rechtsordnung aber das ungeborene Le-
ben als selbständiges Rechtsgut anerkennt — und 

anerkennen muß -- dann kann sie die Verantwor-
tung für das ungeborene Leben nicht allein der Mut-
ter überlassen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Die Selbstbestimmung findet da ihre Grenzen, wo 
sie nur auf Kosten des ungeborenen Lebens möglich 
ist und nicht auf die Lösung eines schweren Kon-
fliktes abzielt. Die Einseitigkeit der Entscheidung 
des heutigen Rechts würde anderenfalls durch eine 
Einseitigkeit der Entscheidung im neuen Recht er-
setzt. 

Unsere Verfassung entscheidet sich nicht allein 
für das Recht auf Leben und die Achtung der Würde 
des Menschen; sie fordert ebenso in ihrem Be-
kenntnis zum Sozialstaat soziale Verantwortung und 
Solidarität. Solidarität bedeutet das Einstehen des 
einzelnen und der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit 
für die Lebens- und Entfaltungsmöglichkeit jedes 
einzelnen Mitgliedes der Gesellschaft. Erst dadurch 
wird das individuelle Recht auf Leben — auf men-
schenwürdiges Leben! — sozial unterfangen und 
praktisch gesichert. 

Gewiß läßt die Verwirklichung dieser Solidarität 
in nicht wenigen Bereichen unserer Rechtsordnung 
noch auf sich warten oder ist doch unzureichend. 
Aber das kann kein Grund sein, bei der Reform des 
§ 218 dieses Prinzip außer acht zu lassen. Ganz im 
Gegenteil: Gerade hier muß der Grundsatz der 
Solidarität tragend und bestimmend sein. 

Das bedeutet einmal, daß an erster Stelle der 
Reform soziale und gesellschaftspolitische Maßnah-
men stehen müssen. Es bedeutet zum anderen, daß 
niemand, auch nicht das ungeborene menschliche 
Leben, von dieser Solidarität ausgeschlossen werden 
darf. Gustav Radbruch, der noch Anfang der 20er 
Jahre im Reichstag einen Antrag auf Fristenregelung 
eingebracht hatte, hat 1932 in Abkehr von seiner 
früheren Ansicht gesagt — ich zitiere wörtlich —: 

Ich glaube jetzt, daß die völlige Freigabe der 
Abtreibung ohne Rücksicht auf das Vorliegen 
einer Indikation, wenn auch nur innerhalb der 
ersten drei Monate, ein mehr individualistischer 
als sozialer Gedanke ist, . . . 

(Hört! Hört! und Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die Verfassung verlangt den Schutz auch des 
noch ungeborenen Lebens durch die staatliche 
Rechtsordnung; sie verlangt ebenso den Schutz der 
Stellung der Frau, ihres Anspruchs auf Menschen-
würde und freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Der 
Verfassungsgeber hat damit zwei Entscheidungen 
getroffen, an denen sich die gesetzgeberische Rege-
lung zu orientieren hat. Wo die von der Verfas-
sung geschützten Rechtsgüter miteinander in Kon-
flikt geraten, ist es Sache des Gesetzgebers, eine 
Abwägung und Entscheidung zu finden. Diese Ent-
scheidung hat die Verfassung nicht vorweggenom-
men. Sie hat dafür allerdings bestimmte Richtpunkte 
gegeben. 

Für welchen Weg man sich auch entscheidet, ob 
für die strafrechtliche Freigabe des Schwanger-
schaftsabbruchs in den ersten drei Monaten oder 
für eine Indikationsregelung, die bei grundsätz- 
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lichem Verbot den Eingriff in Konfliktlagen zu-
läßt,   beide Wege sind unbefriedigend, beide  

Regelungen sind unvollkommen, beide machen klar,  
wie wenig der Gesetzgeber in grundlegenden Kon-
fliktsituationen verbindliche und allgemein gültige  
Antworten geben kann. Es gibt keine gesetzliche  

Regelung, die jedem Einzelfall gerecht wird. Jeder  
Einzelfall fordert seine eigene, nicht ersetzbare, ver-
antwortliche Bewertung. Deshalb halte ich die Indi-
kationenregelung, die auf der Abwägung der wider-
streitenden Rechtsgüter in jedem Einzelfall beruht,  

für die richtige Entscheidung.  

(Zustimmung bei der CDU/CSU.)  

Wenn es möglich wäre, die verantwortliche Ab-
wägung zwischen den betroffenen Rechtsgütern ohne  
strafrechtliche Vorschriften zu sichern, so würde ich  

eine Lösung bevorzugen, bei der die Strafvorschrift  

des § 218 ersatzlos gestrichen würde. Indessen be-
steht eine solche Möglichkeit nicht. Die Entkrimi-
nalisierung des Schwangerschaftsabbruchs bedeutet  

zugleich seine volle Anerkennung durch die Rechts-
ordnung.  

(Zustimmung bei der CDU/CSU.)  

Das müßte und würde weitreichende Folgen für  
die Einschätzung des Rechtsgutes des ungeborenen  

Lebens haben.  
(Beifall bei der CDU/CSU.)  

Meine Damen und Herren, die Indikationenrege-
lung wird die Vorstellung von der Schutzwürdig-
keit des ungeborenen Lebens besser erhalten. Sie  
läßt den Schutz des werdenden Lebens und den  
Schutz des Lebens, der Würde und der Eigenver-
antwortlichkeit der Frau als gleichgewichtig erschei-
nen. Sie gewährleistet, daß im Einzelfall zwischen  
den berechtigten Belangen der Frau und dem Le-
bensrecht des Ungeborenen abgewogen wird. Durch  
die Anerkennung bestimmter Indikationen über-
nimmt die Rechtsgemeinschaft ein Stück Verant-
wortung für die Lösung des Konflikts. Die Indika-
tionen sind daher auch ein steter Anruf an die Ge-
sellschaft, ein Anruf, durch intensive personale, so-
ziale und gesundheitliche Hilfen die Voraussetzun-
gen solcher Indikationen entfallen zu lassen.  

Für welchen Weg wir uns bei der Reform des  
§ 218 auch entscheiden, eine Regelung, die voll-
ständig befriedigt, wird es nicht geben. Wir wer-
den auch nicht alle Gewissensbedenken beilegen,  
nicht alle Erwartungen erfüllen können. Deshalb  

sollten wir nach einer Gesetzesfassung suchen, die  
die relativ geringsten Nachteile aufweist. Eine mög-
lichst breite Übereinstimmung in diesem Hause  
würde zur Glaubwürdigkeit der gefundenen Rege-
lung beitragen.  

(Beifall bei der CDU/CSU.)  

Aber suchen wir diese breite Übereinstimmung  

nicht in einem oberflächlichen Kompromiß,  

(Sehr gut! bei der CDU/CSU)  

der dem sachlichen Problem und seinen Schwierig-
keiten nicht gerecht wird!  

(Zustimmung bei der CDU/CSU.)  

Dafür hat die Frage, wie wir entscheiden müssen,  
zu weittragende grundsätzliche Bedeutung. Politisch  

sinnvoll — das ist meine Überzeugung-ist eine  

Regelung nur, wenn sie, aller Schwierigkeiten ein-
gedenk, letztlich auch prinzipiellen Fragen stand-
hält. Bemühen wir uns um eine Regelung, die fest-
hält, daß die Menschenwürde in unserem Staat un-
teilbar ist, auch das ungeborene Leben an ihr Anteil  
hat, und eine Lösung, die jenem Maßstab entspricht,  

den uns Immanuel Kant, als er das Grundprinzip  

des Rechts formulierte, vorgestellt und mitgegeben  
hat, daß nämlich die Freiheit des einen mit der Frei-
heit des anderen nach dem allgemeinen Gesetz der  

Freiheit zusammen bestehen kann.  

(Beifall bei der SPD und bei der CDU/CSU.)  

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen:  
Das Wort hat Frau Abgeordnete Funcke. Ihre Frak-
tion hat eine Redezeit von 45 Minuten angemeldet. 

Frau 'Funcke (FDP) : Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Ich glaube, wir alle haben den bei-
den Vorrednern mit großem Ernst zugehört und 
auch ihren Appell vernommen, soweit es nur irgend 
möglich ist, zu einer gemeinsamen Lösung zu kom-
men. Wer möchte das nicht wünschen? Nur stoßen 
die Diskussionen heute wie auch die unendlich 
vielen Diskussionen, die ich draußen im Lande mit-
gemacht habe, immer wieder auf jene fundamentale 
Schwierigkeit, daß wir zwar sehr viel wissen von 
der täglichen Entwicklung des Embryos, von den 
Statistiken über die bekannten legalen und die ge-
schätzten illegalen Abtreibungen rings um den 
Erdball, von der hohen Dunkelziffer bei der Straf-
verfolgung und den Spekulationen über das Ver-
halten der Ärzte vor und nach einer Änderung des 
Strafrechts, daß aber zugleich wieder deutlich wird, 
wie wenig und wie wenig differenziert wir wissen, 
warum denn Frauen eigentlich abtreiben, ja, daß wir 
es vielleicht auch gar nicht so genau wissen wollen. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Das ist eine 
Unterstellung!) 

Wenn man daran denkt, daß bei dem Hearing des  
Strafrechtsausschusses im letzten Jahr unter 29 
Sachverständigen erst an 26. Stelle zum erstenmal 
eine Vertreterin der Frauen zu Wort kam, muß man 
sich doch fragen, ob im Vordergrund der Überle-
gungen tatsächlich die Frage nach den Motiven der  
Betroffenen oder die Fragen aus der wissenschaft-
lichen Welt der irgendwie mitbeteiligten Ärzte, 
Richter und Soziologen gestanden hat. 

(Beifall bei der FDP.) 

Die Grundfrage müßte doch sein: Warum haben 
wir denn das Problem? Oder nehmen Sie an, daß 
die Mütter ohne Grund auf das Kind verzichten oder, 
wie es so leicht heißt, ein Kind töten oder sogar 
— im Jargon draußen — mutwillig morden wollen. 

Was ist es denn, was Frauen bewegt? Ich habe 
einmal in einer aufgeschlossenen, aber bunt zusam-
mengesetzten Versammlung die Frage gestellt: Was 
vermuten Sie denn, was  Frauen bewegt und warum 
sie das tun? Da war große Verlegenheit. Die meisten 
schwiegen. Der eine oder andere Gefragte begann 
zu stottern. Schließlich kam das, was man stereotyp 
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hört: Zuwenig Kindergeld, und dann gleich das, 
was kommen mußte: Die Bequemlichkeit der Frau 
und ihre Unmoral. Und etwas zögernd noch am  Ran-
de: Die Vergewaltigung — weil das, wie es heute 
morgen einmal gesagt wurde, ja schließlich auch der 
eigenen Frau einmal passieren könnte. Aber dar-
über hinaus weiß man nicht viel von den äußeren 
und erst recht nicht viel von den inneren Bedingun-
gen, unter denen heute Mütter in bedrängter Lage 
— ich meine damit nicht nur die materiell bedrängte 
Lage — seelisch, körperlich, nervlich überfordert 
sind, in feindlicher Umgebung, mit der ganzen Ver-
antwortung für die Kinder betraut. - 

So schreiben Sie denn auch in Ihren Indikations-
modellen etwas allgemein von der „bedrängten 
Lage" oder der „besonderen Notlage". Und als Bei-
spiel wird die blinde Frau oder das lernbehinderte 
Kind angeführt, weil das so augenfällig ist und in 
aller Welt Mitleid erregt. Dahinter verblaßt alles 
andere an Fragen nach der tatsächlichen Motivation. 

Was veranlaßt denn Frauen, bereits das dritte 
Kind abzutreiben, wo doch unsere Großmütter sie-
ben Kinder gehabt und großgezogen haben? 

Sie haben sicherlich in der gestrigen Ausgabe der 
„Frankfurter Rundschau" die 15 Briefe von Frauen 
abgedruckt gefunden, die an die zuständigen Stel-
len geschrieben haben, um eine Schwangerschaft 
abbrechen zu dürfen. Wenn einmal jeder in diesem 
Haus darauf ankreuzen sollte, in welchem der 
Fälle er, wenn er Arzt oder Gutachter in dem zu-
ständigen Gremium wäre, die Straffreiheit für ge-
rechtfertigt halten würde und in welchem nicht, so 
würden — diese Behauptung wage ich — mit Aus-
nahme vielleicht der Antworten vom Kollegen Heck 
und seinen Antragsfreunden nicht zwei Zettel die 
gleichen Ergebnisse enthalten. Das heißt aber doch 
nichts anderes, als daß die Bewertungsmaßstäbe 
und Beurteilungen auch bei gleichem Antragstext 
höchst unterschiedlich sind. 

Was aber dann? Wird  da  nicht für die arme Frau 
der Weg zur Entscheidungsstelle zum Lotteriespiel, 
und das in einem Rechtsstaat? 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der SPD.) 

Das ist doch die Frage. 

Da schreibt mir eine Frau — und das ist kein 
Grenzfall   

Ich habe vier Kinder im Alter von vier bis elf 
Jahren. Wir bewohnen im hiesigen Bauverein 
eine mit Sozialgeldern entstandene Mietwoh-
nung im 5. Stock. Was man hier durchmacht, 
spottet jeder Beschreibung. Tagtäglich bekommt 
man zu hören, daß vier Kinder im Hause uner-
wünscht sind. Ist einmal etwas entzwei, war es 
immer die Familie mit dem „Kindergarten". Wir 
sind 18 Familien im Haus, die einzige mit vier 
Kindern. Wenn jemand mit einem Pferd durch 
die Anlagen reitet, nimmt man das hier gelas-
sen hin. Aber wehe, eines unserer Kinder be-
tritt den „Parcours". Ein Sandkasten für ca. 100 
Kinder ist zwar vorhanden, aber wer von den 
Eltern schickt schon die Kinder gern in einen 

großen Abfalleimer? Vor drei Jahren ist dort 
das erste- und letztemal frischer Sand aufgefüllt 
worden. In der Zwischenzeit wohnten dort die 
Ratten, und die Erwachsenen vergraben ihren 
Müll. Ein großer freier Grünstreifen ist da, aber 
nur fürs Auge. Von dort werden spielende Kin-
der von einem Wächter der Stadt mit einem 
bissigen Hand vertrieben. Man droht den Kin-
dern mit empfindlichen Geldstrafen. Der Haus-
wart vertreibt alle spielenden Kinder. Wenn 
man das jeden Tag erlebt, wird man mutlos, 
und die Angst, noch ein Kind zu 'bekommen, 
wird von Tag zu Tag größer. 

Meine Damen und Herren, das ist eine Alltags-
geschichte, die Sie ohne jede Dramatik täglich ge-
schrieben bekommen könnten. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Sie hat nur 
nichts mit Abtreibung zu tun!) 

— Ich komme darauf. — Und wenn jetzt diese Frau 
das fünfte Kind erwarten würde und in dem täg-
lichen zermürbenden Kleinkrieg zwischen Haus-
meister, Nachbarn und Kinder sagen würde: ich 
kann nicht mehr!, was passiert denn dann? Nach 
dem Entwurf von Herrn Heck: Gefängnis. Nach dem 
Entwurf der CDU: mindestens Anklagebank. Und 
nach dem Entwurf von Herrn Müller-Emmert? Wenn 
sie viel Glück hat, findet sie einen Arzt, der Ver-
ständnis dafür hat, daß zwar, theoretisch gesehen, 
eine Abhilfe vielleicht möglich wäre, praktisch aber 
wohl schwerlich, und er würde genehmigen. Aber 
wenn er das nicht tut, meine Herren und Damen, 
dann bleibt nach dem Entwurf von Müller-Emmert 
legal nur die Stricknadel. Denn das ist ja eine der 
Merkwürdigkeiten in diesem Entwurf. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Das ist unter 
Niveau! Aber wirklich, entschuldigen Sie! 

— Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Ja, dann muß ich Ihnen eben unterstellen, daß Sie 
wenig von dem wissen, was draußen passiert. 
Die Stricknadel ist immer noch im Gebrauch, und 
nach dem Entwurf des Kollegen Müller-Emmert ist 
sie ja sogar legalisiert; er sieht doch vor, daß die 
Selbstabtreibung sogar bis zum letzten Monat legal 
ist; die Frau wird ja nicht bestraft. Wenn man sagt 
„nicht bestrafen heißt legalisieren",  so ist nach 
diesem Entwurf die Selbstabtreibung — egal, mit 
welcher scheußlichen Methode — legal, und zwar 
bis zur Geburt. 

Meine Herren und Damen, ich neige nicht dazu, 
zu dramatisieren. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Zu phantasie

-

ren!) 

Aber wenn diese Frau mit ihrem Problem zu Ihnen 
käme — zu jedem von Ihnen —, dann hätten Sie 
einmal das Problem praktisch vor sich, nicht nur 
theoretisch in Überlegungen über den Zusammen-
hang von Sitte und Recht und Staat und Gesell-
schaft und all diesen großen Dingen, sondern als 
unmittelbares menschliches Schicksal im harten All-
tag. Und Sie sollen eine Lösung finden. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der SPD.) 
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Nein, meine Herren und Damen, dieser Fall und 

viele andere passieren täglich und stündlich und 
minütlich bei uns. Und täglich und stündlich und 
minütlich entscheidet eine Frau — unberaten, ge-
trieben, geängstigt — über das, was sie glaubt tun 
zu müssen und was sie dann in der Illegalität tun 
muß. 

Meine Damen und Herren, ich spreche nun 
wirklich nicht aus der Theorie; mit dieser Situation, 
mit solchen Schicksalen werde ich seit zwei Jah-
ren durch den täglichen Posteingang konfrontiert. 
Wenn ich es wage, hier als nicht Betroffene zu 
sprechen, dann tue ich es auf Grund dieser be-
drückenden Korrespondenz mit ihrer Fülle von 
Leid und Kummer und Verzweiflung. Ich muß schon 
sagen, Herr Kollege Vogel, wenn Sie das als unter 
Niveau und als eine aufgemachte Geschichte anse-
hen, dann verstehen Sie herzlich wenig von dem, 
was Frauen durchmachen und was Frauen bewegt! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Was der § 218 bewirkt, ist vor allen Dingen, daß 
die Frauen in Heimlichkeit und Angst und Ver-
zweiflung handeln müssen. Die Frauen können sich 
nicht aussprechen; denn dieser Paragraph ver-
schließt ihnen den Mund. Natürlich nicht direkt; sie 
könnten natürlich zum Arzt gehen — er unterliegt 
der Schweigepflicht. Sie könnten zum Priester ge-
hen unter dem Schutz des Beichtgeheimnisses. Aber 
meine Herren und Damen, hunderttausend und mehr 
Frauen tun es eben nicht! Das zeigt doch, daß sie 
offensichtlich in ihrer Unberatenheit nicht die Hilfe 
suchen, sondern den illegalen Weg gehen. Hier liegt 
für die Freie Demokratische Fraktion der Angel-
punkt für die Fristenregelung. Wenn mir eine Frau 
schreibt, das Schlimmste sei, daß man sich vorher 
und hinterher nicht aussprechen könne, dann liegt 
darin die ganze Qual eines Menschen, der sich unter 
dem Druck einer schweren Gewissensentscheidung 
aussprechen möchte und es nicht wagt, um sich 
nicht zu verraten. Deshalb wollen wir endlich die 
freimütige Aussprache öffnen und damit die Wege 
zu Rat und Hilfe weisen. 

Herr Bundesminister Jahn hat eben wieder von 
der angeblichen Schutzfunktion des § 218 gespro-
chen. Meine Herren und Damen, wo und was schützt 
er denn? Wenn wir ganz niedrig rechnen, beläuft 
sich die Zahl der Abtreibungen seit dem Krieg auf 
10 Millionen; vermutlich sind es 15 bis 20 Millio-
nen gewesen. Was ist denn da geschützt worden? 
Und sagen Sie uns doch nicht, daß dieser Paragraph 
die Frau vor dem Drängen des Mannes schützt, weil 
sie sagen kann: Mein Lieber, das ist verboten! 
Wenn der Freund zu der Frau sagt: Du kannst wäh-
len zwischen mir und dem Kind, wenn der Ehe-
mann seiner Frau tagtäglich eine Szene macht und 
wenn Eltern die noch nicht mündige Tochter zum 
Arzt schleppen, glauben Sie denn ernstlich, daß die 
stumpfe Waffe unseres derzeitigen § 218 auch nur 
den bescheidensten Schutz gegen diese sehr viel 
stärkeren Bedrängnisse gibt? 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Nein, geschützt hat der § 218 weder das Kind noch 
die Frau. Geschützt hat er nur uns alle seit vielen 

Jahren davor, uns mit diesem miserablen Thema 
auseinandersetzen zu müssen und endlich die Not 
der Frauen einmal ernst zu nehmen! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wann hat denn dieser Bundestag über die Not die-
ser Frauen je einmal diskutiert? Eine brave, gute, 
anständig dahinlebende Gesellschaft fühlt sich im-
mer sehr wohl, wenn es Strafgesetze gibt. Dann ist 
man das Problem los. Denn was jenseits der Gesetz-
lichkeit passiert, darum muß man sich nicht küm-
mern; wer straffällig wird, ist selbst Schuld. Dieser 
Paragraph hat uns und die Gesellschaft bisher da-
vor geschützt, uns ernstlich mit den Fragen zu be-
schäftigen. 

Meine Herren und Damen von der CDU, wenn 
Sie uns jetzt, nachdem Sie 20 Jahre lang die Fami-
lienpolitik in diesem Lande zu verantworten hat-
ten, einen Antrag auf den Tisch legen, wir sollten 
einmal eine Enquete-Kommission ins Leben rufen, 
um die Situation der Frauen in der Gesellschaft zu 
untersuchen, dann muß ich Sie fragen: womit haben 
sich denn die Familienminister der CDU 20 Jahre 
lang in ihrem Ministerium eigentlich befaßt, wenn 
nicht auch mit diesen Fragen, 

(Beifall bei den Regierungsparteien) 

wenn nicht auch mit der Problematik der Frau in 
der Familie und in der Gesellschaft und ihrer Stel-
lung als Hausfrau?! Es ist doch ein verzweifeltes 
Armutszeugnis und zeugt davon, daß die Not der 
Frauen bei Ihnen unter den Teppich gekehrt wor-
den ist, weil sich die Frauen infolge dieses Para-
graphen nicht rühren konnten. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

Wir wollen die Beratung. Dabei wissen wir, daß 
es eine Reihe Frauen gibt, die auch durch eine 
Beratung nicht beeinflußt werden können. Sie sind 
von Anfang an fest entschlossen, das Kind nicht zu 
bekommen, und sie würden es auch dann nicht zur 
Welt bringen, wenn auf Abtreibung die Todes-
strafe stünde. Denn es gibt Bereiche im Bewußtsein 
oder im Unterbewußtsein einer Frau, die eine Straf-
androhung nicht erreicht, und in diesen Tiefen liegt 
das Verantwortungsbewußtsein einer Mutter für 
das Kind. 

Aber es gibt Frauen, die unschlüssig hin- und 
hergerissen sind zwischen einerseits den unglück-
lichen Lebensumständen: die unliebsame Umwelt, 
der Verlust des Arbeitsplatzes, der Zustand der 
Ehe und die äußere Bedrängtheit ihrer Familie und 
andererseits der inneren Verpflichtung, das Kind 
am Leben zu halten. Diesen Frauen könnten wir 
helfen. Um sie geht es uns, wenn wir für die Fristen-
regelung eintreten. Denn nur die Fristenregelung 
macht die freimütige, unvoreingenommene und un-
gezwungene Beratung möglich, die Beratung be-
züglich der Vorbeugung gerade bei den Frauen, die 
trotz aller Aufklärung sich nicht getroffen fühlen. 
Die Beratung kann in einer verzweifelt erscheinen-
den Situation Ermutigung geben, auch eine Ermuti-
gung gegenüber dem Drängen der Eltern oder des 
Mannes. Schließlich macht sie auch die praktische 
Hilfe möglich. Denn sowohl der Berater wie auch — 
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über den Berater 	die Öffentlichkeit können Hin- 
weise und Hilfen geben. Im konkreten Fall und 
generell 	 wenn wir einmal wissen, warum Frauen 
ihre Kinder nicht austragen können gescheitere 
und vernünftigere staatliche, öffentliche und nach-
barschaftliche Hilfen in Gang gesetzt werden. 

Das aber ist nur möglich, wenn die Frau unvorein-
genommen zur Beratung kommt. Wo immer sie eine 
Entscheidung durch andere befürchten muß, wird sie 
diese Beratung nicht als Beratung empfinden, son-
dern als eine Begutachtung und Fremdentscheidung, 
auch wenn die CDU den Abschnitt über Gutachter-
gremien mit der Überschrift „Beratung" versehen 
hat. Ich frage mich allerdings, was da beraten wird. 
Mag sein, daß das Gutachtergremium unter sich be-
rät — der Frau gegenüber entscheidet es. 

Wenn nun eine Frau, meine Herren und Damen, 
zu dieser „Beratung" 	sei es zu einem Arzt, sei es 
zu einem Gremium 	gehen muß, was passiert 
dann? Sie wird sich nächtelang auf dieses Gespräch 
vorbereiten, sie wird immer neue Argumente suchen 
und sich immer weiter in diese Argumente hin-
einsteigern; und dabei wird sie sich immer mehr 
der Schrecklichkeit ihrer Situation bewußt werden 
und sich selbst zu überzeugen suchen, damit sie 
auch überzeugend auftreten kann. So wird in ihr der 
Gedanke gefestigt, daß es wirklich unerträglich und 
unzumutbar sei, das Kind zur Welt zu bringen. Sagt 
in einem solchen Falle das Gremium oder der Arzt 
nein, dann, meine Herren und Damen, wird dieses 
Kind nicht auf die Welt kommen. Denn die Frau 
ist inzwischen so auf ihre Verteidigung, auf den 
Widerstand gegen das, was sich da tut, fixiert, daß 
sie auf Grund dieser Fixierung das Kind nicht mehr 
anzunehmen vermag. So wird es dann eben auf 
die andere, bisherige Methode abgetrieben, weil wir 
die Frau in diese Verteidigungssituation selbst hin-
eingebracht haben. Das müssen wir sehen. Wenn 
wir sie in dieser labilen Situation noch auf die 
Selbstverteidigung geradezu hindrängen, wird es 
sehr schwer sein, ihr Mut zu machen und ihr zu 
der inneren Annahme des Kindes zu verhelfen. 

Sie haben die Entscheidung durch Dritte ange-
sprochen. Sehr geehrter Herr Bundesminister Jahn, 
Sie haben soeben gesagt, man könne der Frau die 
Entscheidung nicht überlassen, denn das wäre eine 
sehr subjektive Entscheidung. Aber was steht denn 
an der anderen Stelle? Da steht doch nur die Ent-
scheidung eines Arztes. Der telefoniert einmal mit 
einem Sogenannten und fragt einmal ein bißchen. Da 
steht doch auf der anderen Seite die Entscheidung 
wiederum nur eines einzelnen Menschen. Halten 
Sie den für weniger einseitig? 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Das ist doch die Frage, um  die  es geht. 

In diesen Tagen ist uns allen eine Denkschrift 
über die Reform der Abtreibungsregelung in den 
europäischen Parlamenten auf den Tisch gekommen. 
Meine Herren und Damen, zu dem Umschlag will 
ich nichts sagen. Der ist so unter allem Niveau, daß 
wir darüber nicht sprechen müssen. Ich will auch 
nicht davon sprechen, daß die Abbildungen jeweils 
einen 18- oder 19-Wochen-Embryo zeigen, also doch 

wohl etwas, das außerhalb aller Vorschläge in  die-
sem Hause liegt. Das macht die Sache nicht objek-
tiver. 

Dann geht es los: da werden die Parlamente, die 
etwa eine erweiterte Indikations- oder Fristenrege-
lung  beschließen würden, als indirekte Schreibtisch-
mörder bezeichnet; da sind die Frauen nur noch Ab-
treiberinnen; da wird vom ungeheuerlichen Baby-
Massaker geredet; da wird eine falsche Bericht-
erstattung in der Zeitung gleich als ein in Anfüh-
rungsstriche gesetztes Zitat von mir gebracht, weil 
man so schön dagegen polemisieren kann; da wird 
der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten der 
Leichtfertigkeit und Ignoranz beschuldigt und der 
Verdacht ausgesprochen, diese Richter seien wahr-
scheinlich nicht unabhängig; da sitzen die Draht-
zieher und Geschäftemacher in den Massenmedien 
und verdrehen Recht. und Unrecht.; da wird  be-
fürchtet, daß möglicherweise einem Arzt, der ein 
Gewissen hat, eine Chefarztstelle verlorengehen 
könnte; da wird gesorgt, daß durch die lange Be-
raterei beim Arzt die Ärzte ihre kostbare Zeit durch 
die Abtreiberinnen in unverantwortlicher Weise ge-
stohlen bekommen; da wird die gewissenlose Ent-
scheidung der Mutter gegen das Sittengesetz zitiert, 
und dann heißt es wörtlich: „Erinnert die Fristen-
lösung als Endlösung der Jugendfrage an die End-
lösung der Judenfrage". 

Meine Herren und Damen, ich würde das in die-
sem Hause nicht bringen; wir haben täglich solcher-
lei Pamphlete auf unserem Schreibtisch, und es lohnt 
allmählich nicht mehr, über bestimmte religiöse oder 
sonstige Eiferer zu sprechen. Nur, Herr Kollege 
Müller-Emmert, ist der, der dies hier schreibt, ein 
Arzt, und er schreibt es im Namen einer euro-
päischen Ärzteaktion. Das sind also die Leute, denen 
Sie jetzt die Befugnis und die Autorität geben, kraft 
Amtes über das Schicksal der Frau in ihrer Notlage 
gültig zu entscheiden. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.-Zuruf 
von der CDU/CSU: Das ist doch unerhört!) 

Denn es gibt in dem Entwurf keine Auswahl unter 
den Ärzten, sondern sie sind samt und sonders für 
diese Aufgabe befugt und berechtigt, und es gibt 
nach Lage der Dinge für diese Frau in den seltensten 
Fällen noch eine Berufungsmöglichkeit, die sonst 
bei jeder Ermessensentscheidung und bei jedem 
Verwaltungsakt nach rechtsstaatlichen Grundsätzen 
gesichert sein muß. 

Meine Herren und Damen, ich möchte die gesamte 
Ärzteschaft in Schutz nehmen gegen auch nur den 
Verdacht, hier wäre etwas zu generalisieren. Ich 
möchte das ausdrücklich tun, denn welcher unter-
schiedlichen Meinung man auch immer sein mag: ich 
habe einen so hohen Respekt vor dem Verantwor-
tungsbewußtsein der Ärzte, daß ich meine, wir müs-
sen sie in Schutz nehmen gegen solcherlei Kollegen. 
Nur, meine Damen und Herren, wenn Sie ein Gesetz 
verabschieden, wonach jedweder Arzt  auch solche 
— die Entscheidungsgewalt über die Frauen be-
kommt, 

(A bg. Vogel [Ennepetal]: Das ist doch bei 
der Fristenlösung auch vorgesehen!) 



Deutscher Bundestag --- 7. Wahlperiode — 33. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 17. Mai 1973 	1805 

Frau Funcke 
muß man allerdings die Frage stellen, ob Sie damit 
die Entscheidung objektivieren, nämlich gegenuber 
der   möglicherweise einseitigen — Entscheidung 
der Mutter. Hier muß ich nun sagen -- das gilt nicht 
nur für diesen Punkt  , daß mir die Entscheidung 
der Mutter sachgerechter erscheint. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren, ein entscheidender 
Punkt in unserem Entwurf ist die Freiheit des Arztes 
und die Freiheit des Pflegepersonals. In diesem 
schwerwiegenden Gewissenskonflikt darf niemand 
zu etwas veranlaßt oder gezwungen werden, das er 
nicht zu vertreten vermag. Deswegen sind wir für die 
Fristenregelung. Denn, meine Herren und Damen, 
wo immer Sie die Genehmigung für eine Abtreibung 
schaffen — und das tun Sie ja mit jedweder Indi-
kationsregelung: Sie schaffen eine ausdrückliche 
staatliche Genehmigung  , erwachsen quasi An-
sprüche. Wer eine Genehmigung hat, der will auch 
Gelegenheit haben, davon Gebrauch zu machen, und 
er erwartet von dem, der die Genehmigung erteilt 
hat, daß er auch dafür sorgt. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Das ist eine rabu

-

listische Argumentation!) 

Dann allerdings kann es dazu kommen, daß die 
Ärzte zwischen den staatlich gesetzten Maßstäben 
und ihrem eigenen Gewissen entscheiden müssen, 
dann nämlich, wenn sie einer Frau die Genehmi-
gung - natürlich nach staatlichen Maßstäben und 
nicht nach Maßstäben des Arztes, denn sonst könnte 
der  betreffende Arzt in diesem Fall nicht Gutachter 
sein -- erteilen sollen. Der Arzt muß plötzlich gegen 
sein Gewissen nach staatlichen Gesichtspunkten 
eine Genehmigung aussprechen. Wie soll eine Frau 
sonst im Vertrauen auf das staatliche Recht zum 
Arzt gehen, wenn nicht der Arzt nach diesen staat-
lichen Maßstäben seine Entscheidung fällt? Dann 
gerät der Arzt in eine wirkliche Klemme zwischen 
dem, was er bescheinigen könnte und möchte, und 
dem, was der Staat als Maßstab dafür setzt. 

Nein, meine Herren und Damen, für uns müssen 
Ärzte und Schwestern in ihrem Gewissen absolut 
frei bleiben. Darum ist die Fristenregelung in die-
sem Punkt die bessere Regelung. 

(Abg. Erhard [Bad Schwalbach]: Wieso? 
Das möchte ich gern mal hören!) 

Die Indikationsentscheidungen gegen Frauen — — 

(Abg. Vogel [Ennepetal]: Sie bringen jede 
Argumentation auf Ihre Linie!) 

- Herr Vogel, könnten wir nicht auf eine dem 
Thema angemessene Art weiterdiskutieren? 

(Abg. Vogel [Ennepetal]: Wenn Ihre Rede 
angemessen ist, dann war es mein Einwurf 
sicherlich auch! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU.) 

Sie wollen die Frau veranlassen, zu einer Ent-
scheidungsstelle zu gehen, die ihr die Abtreibung 
erlaubt oder nicht erlaubt. Sie müssen davon aus-
gehen, daß ein nicht unbeträchtlicher Teil der 
Frauen nicht dort hingeht. Herr Müller-Emmert, es 
sollte doch eigentlich bekannt sein, daß es in Eng- 

land nicht die Fristenregelung, sondern die Indi-
kationsregelung gibt 

(Zurufe von der CDU/CSU: Das hat er doch 
gesagt!) 

-- nein - und daß es deswegen nach wie vor einen 
nicht unerheblichen Teil illegaler Fälle gibt, weil 
trotz sehr weitgehender Entscheidungen im Zwei-
felsfall gerade die ängstliche Frau, die nicht weiß, 
ob die studierten Herren verstehen, wie es ihr geht, 
doch lieber wieder den Weg der Heimlichkeit geht, 
nämlich dorthin, wo sie nicht gefragt wird, sondern 
wo man nur handelt. 

Aber noch ein anderes bewegt uns. Gelegentlich 
kommt der Gedanke der Euthanasie auf. Wir neh-
men es sehr ernst, wenn in diesem Punkt eine 
Frage gestellt wird, wenn wir anfangen, über die 
Zumutbarkeit oder Nichtzumutbarkeit von Leben 
durch Dritte entscheiden zu lassen. Dies sage ich 
nun wirklich, Herr Kollege Vogel, mit sehr großem 
Ernst: Wenn wir anfangen, Gremien zu schaffen, die 
über die Zumutbarkeit und Nichtzumutbarkeit von 
Leben entscheiden, dann ist möglicherweise damit 
der erste Schritt zur Durchbrechung der Grenze, die 
bisher besteht, getan. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Vogel [Ennepetal] : Ich bitte um Nach-

sicht, wenn ich diese Logik nun wirklich nicht 
verstehe!) 

Bei der Fristenlösung entscheiden nicht Dritte 
über das Leben. Wenn jemand entscheidet, dann 
allein die, durch die das Leben erst Leben werden 
kann. Dies werden Sie doch wohl zugeben, daß die 
schicksalhafte Verbundenheit von Mutter und Kind 
ein Ausnahmezustand in der Natur ist, über den so 
leicht nicht hinweggegangen werden kann und der 
unverwechselbar ist. 

(Beifall bei Abgeordneten der Regierungs

-

parteien.) 

Hier grenzen wir ab: Die Entscheidung der Mutter 
ist im späteren Leben unwiederholbar, und hier 
kann keine Verwechslung entstehen. 

Ein Weiteres, die ethische Beurteilung, von der 
Sie befürchten, daß sie sich durch eine Änderung 
des § 218 verschieben könnte: Meine Herren und 
Damen, in der Tat, dies würde geschehen, wenn Sie 
nicht nur die Straffreiheit, sondern die ausdrück-
liche Genehmigung geben. Es ist nämlich ein Unter-
schied, ob etwas nicht bestraft wird oder ob Sie für 
etwas eine positive Genehmigung bekommen. Im 
Indikationsfall bekommen Sie vom Staat eine posi-
tive Genehmigung, daß Sie abtreiben dürfen; bei der 
Fristenregelung wird nicht verfolgt, die Entschei-
dung über den sittlichen und ethischen Wert ist 
völlig offen und dem einzelnen überlassen. Eine 
Frau aber, die die Genehmigung zur Abtreibung 
hat, kann sich leicht damit tun, zu sagen: der Doktor 
hat es gesagt, und der Staat hat es erlaubt. Sie auf 
die ethische Entscheidung in vollem Umfange anzu-
sprechen ist viel schwerer, als wenn Sie ihr die 
volle Verantwortung im Guten und Bösen lassen 
und ihr sagen: Der Staat wird dir die Entscheidung 
nicht mit einer Bescheinigung abnehmen, die Ent- 



1806 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 33. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 17. Mai 1973 

Frau Funcke 

scheidung über dieses Kind bleibt ganz bei dir. Ich 
finde, die Fristenregelung ist vertretbar und ehr-
licher und dem Gewissen verpflichtender als die 
weitgehende Indikationsregelung. 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Erhard? 

Frau Funcke (SPD): Ja, bitte! 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU) : Frau Kol-
legin, ich will versuchen, mich ganz auf ihre Ge-
danken einzustellen, darf Sie dann aber fragen: Aus 
welchem Grund sieht Ihr Entwurf im § 218 a auch 
eine Gutachterstelle vor, und zwar nicht nur für die 
medizinische Indikation, sondern auch für die glatte 
und saubere eugenische Indikation, die die Entschei-
dung zu fällen hat, ob abgetrieben wird, ob unter-
brochen wird oder nicht? Worin sehen Sie den 
graduellen oder den wesentlichen Unterschied, wenn 
Sie drei Monate ganz freigeben und dann die Gut-
achterstelle einschalten? 

Frau Funcke (FDP) : Ich spreche hier nicht gegen 
jene, die den Entwurf von Herrn Kollegen Heck 
vertreten. Ich halte seine Lösung, die Sie unterstüt-
zen, mit der ganz strengen und engen Indikation, 
bei der Leben gegen Leben steht oder entspre-
chende Lebensgüter gegeneinanderstehen, für eine 
klare und saubere Lösung. Ich spreche gegen alle 
Zwischenlösungen, die jetzt versucht werden. Ich 
halte es  hier  nun einmal mit dem Prälat Wöste. In 
dem Punkt sind wir uns völlig einig, wenn er sagt, 
zwischen der strengen medizinischen Indikation und 
der Fristenregelung gebe es keinen vertretbaren 
Zwischenweg. Dies ist allerdings auch unsere Mei-
nung. Die strenge medizinische Indikation für die 
Zeit nach dem dritten Monat halten wir in diesem 
Sinne für eine aus der echten Güterabwägung her-
aus geborene strenge Form. 

Meine Herren und Damen, ernst ist uns die Frage 
nach dem Verhältnis von Ethik und Strafrecht. Es ist 
hier wiederholt angesprochen worden. Solange wir 
im konstantinischen Zeitalter die Übereinstimmung 
von Kirche, Staat und weltlicher Macht hatten, hat 
die weltliche Macht eben mit ihrem Strafanspruch 
das abgedeckt, was kirchlich gebotene Lebensregel 
war. Aber schon der Religionsfriede hat uns die 
Schwierigkeit gebracht, was man machen soll, wenn 
zwei verschiedene Lebensordnungen und -auffas-
sungen miteinander in einem Staatsgebilde sind. 
Man hat sich dann mit dem etwas merkwüdigen 
„cuius regio, eius religio" geholfen, indem die 
Leute, die anderen Glaubens waren, ausgewiesen 
wurden, so daß nur die Leute mit der gleichen reli-
giösen Lebens- und Sittenauffassung in dem Staats-
gebiet wohnten, wo wiederum mit dem Gesetz ,des 
Staates das Sittengesetz abgedeckt wurde. Dies kön-
nen wir heute nicht mehr. Die Welt ist offen, und 
viele Christen müssen in Ländern leben, die andere 
strafrechtliche Verhaltensnormen haben. Sie müs-
sen es trotzdem in ihrem religiös-ethischen Bewußt-
sein ohne die Stütze eines staatlich begleitenden 
Gesetzes tun. 

Darum gilt es in der Tat, zu untersuchen, was denn 
unter diesen Umständen das Strafrecht leisten kann. 
In unserem Volk leben noch viele Menschen, die 
meinen, das Strafrecht sei praktisch das lückenlose 
Sittenbuch und wenn man da etwas herausstreiche, 
sei gleich die Sitte weg. 

Wir müssen lernen, daß die persönlich-ethische 
Auffassung nicht mehr überall durch das Strafrecht 
abgedeckt werden kann. Das Strafrecht ist nur eine 
Hilfe und, wenn auch an ethische Normen gebunden, 
nicht ein ethischer Wert für sich. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Das ist doch 
selbstverständlich!) 

Es ist ein Mittel, mit dem versucht wird, zu verhin-
dern, daß jemand etwas Unrechtes tut. Aber es ist 
ein Mittel. Und es ist e i n Mittel unter ande-
ren. Jeder Politiker und jeder Erziehungsberechtigte 
weiß, daß man das, was nicht geschehen soll, nicht 
allein durch das Mittel der Strafandrohung verhin-
dern sollte. Es kann besser und wirksamer sein, 
zu belehren, auf die Folgen hinzuweisen, an das 
Gewissen zu appellieren. Aber im staatlichen Be-
reich tun wir zumeist so, als gäbe es nur das Straf-
recht. Das verstellt uns den Blick für andere Wege. 
Gerade der Justizminister — das kann man bei sei-
ner Funktion verstehen — sieht in besonderem 
Maße im Recht das unaufgebbare Mittel. Ich habe 
Zweifel, ob das richtig ist. Man sollte und könnte 
auch andere, wirksamere, bessere finden. 

In diesem Hause hatte man wenig Angst, daß sich 
das ethische Bewußtsein verschieben könnte, als 
wir vor vier Jahren einige andere Paragraphen aus 
dem Strafgesetzbuch gestrichen haben. Niemand hat 
eingewendet, daß mit der Streichung des Eehebruch-
paragraphen alle Leute Ehebruch für erlaubt halten 
könnten. Und mit der Liberalisierung eines anderen 
Paragraphen sind auch nicht die Sitten völlig aus 
dem Haus gekommen. 

Nehmen Sie es mir nicht übel, aber nach all dem, 
was heute morgen gesagt wurde und nach der 
Reaktion jetzt muß ich feststellen: Es gibt offenbar 
ein großes Mißtrauen der Männer, daß Frauen, 
wenn sie nicht mehr unter der Fuchtel des Straf-
rechts stehen, möglicherweise etwas anders als bis-
her entscheiden könnten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Sie, die Männer, fühlten sich offenbar stark genug, 
in den anderen Fragen auch ohne Strafrecht auszu-
kommen und trotzdem nach sittlichen Maßstäben 
zu handeln. Aber bei den Frauen unterstellen sie, 
daß ohne Strafdrohung sofort der Dammbruch 
kommt. 

Meine Herren und Damen, hier bricht eine sehr 
ernste Frage auf. Hier zeigt sich ein unterschiedliches 
Verständnis, das die Diskussion hier und draußen 
so unendlich schwer macht. In manchen Lebensberei-
chen gibt es offensichtlich trotz vieler Überschnei-
dungen etwas unterschiedliche Auffassungen zwi-
schen Männern und Frauen. Da Sie, die Männer, die 
Welt bisher so entscheidend geprägt haben, beur-
teilen Sie ganz selbstverständlich alle Dinge nach 
ihren Maßstäben, als seien sie allein gültig und 
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richtig. Und nun wird mit der stärkeren Mitsprache 
der Frau im Leben der Gesellschaft deutlich, daß 
die Maßstäbe der Frauen, wie sie sich jetzt endlich 
artikulieren, in manchem anders sind als die 
Maßstäbe der Männer. Das macht uns Beschwer 
und verursacht so manches Mißverständnis. 

Verstehen Sie bitte folgendes nicht als Angriff 
und nicht als Polemik: Frauen werden nie begreifen, 
warum eine Frau bestraft wird, wenn sie im zweiten 
Monat ein Kind abtreibt, nicht aber der Pilot, der 
über einer Wohngegend eine ganze Bombenladung 
ausklinkt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir können den Piloten verstehen. Ich sage das, 
bitte, ohne Polemik. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : War das ein 
ernster Vergleich?) 

— Ja; gerade da liegt der Unterschied im Verständ-
nis. Sie haben durch Jahrtausende für das, was im 
Krieg geschah, eine besondere ethische Rechtferti-
gung entwickelt, aber Sie wollen nicht anerkennen, 
daß eine Frau in einer Situation, in der sie ein 
unerwünschtes Kind erwartet, möglicherweise auch 
eine ethische Rechtfertigung für ihr Handeln hat. 
Das wollen Sie aus Ihrer Denkweise heraus nicht 
akzeptieren und halten es deshalb einfach für falsch. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zurufe von der CDU/CSU: „Möglicher- 

weise"!) 

Meine Herren und Damen, es geht, wenn sich 
ein unerwartetes Kind meldet, nicht um den Kampf 
zwischen Mutter und Kind. Dies möchte ich zum 
Abschluß sagen. Eine Frau weiß heute nur zu gut, 
daß ein Kind weit mehr braucht, als die nackte 
Existenz; sie weiß nur zu gut, was zum Lebens-
anspruch des Kindes — und das ist eben nicht 
nur der biologische — notwendig ist, um sich 
körperlich, seelisch und geistig gesund zu entwik-
keln. Sie liest täglich in der Zeitung, wie not-
wendig dafür Geborgenheit, Nestwärme, Zuwen-
dung, Ansprache und Mutterliebe sind. Sie spürt 
und weiß, daß dies alles das Urbedürfnis des 
Kindes ist. Und wenn sie nun unter den äuße-
ren Umständen, wie immer sie sein mögen, weiß 
oder instinktiv fühlt, daß sie das so und jetzt nicht 
sicherstellen kann, müssen wir sie dann ins Ge-
fängnis bringen? Jedes Tier sorgt instinktiv für die 
Lebensbedingungen der Jungen nach der Geburt, 
wollen wir einer Mutter diese Anlage absprechen? 
Wenn eine Frau sagt, ich kann das Kind jetzt 
nicht verantworten, mögen wir das von unse-
rem Verständnis für falsch halten; aber wird die 
Sache im Tiefsten „richtiger", wenn nun ein 
Außenstehender nach seiner Betrachtungsweise 
darüber urteilt, ob ihre so bestimmte Handlungs-
weise von der Gesellschaft „genehmigt" wird? 
Sagt denn diese Beurteilung etwas darüber aus, 
ob eine Frau ein Kind anzunehmen vermag oder 
nicht? Mit der Drohung mit dem Haftrichter kann 
man keine Mutterliebe wecken. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich meine, wir alle, die wir in diesem Leben Mutter-
liebe, Verständnis und Geborgenheit haben spüren 
dürfen und dies als ein Fundament unseres Lebens 
erfahren konnten, wir sollten im Respekt davor 
keine Frau ins Gefängnis bringen, die aus ihrem 
subjektiven Verständnis heraus das Kind nicht 
glaubt verantworten zu können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien und bei 
Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort hat der 
Abgeordnete Spranger. Für ihn hat die Fraktion der 
CDU/CSU eine Redezeit von 30 Minuten beantragt. 

Spranger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Im Laufe der Debatte haben 
heute mehrere Redner die Notwendigkeit einer 
sachlichen Argumentation bei dieser Problematik 
betont. Ich bin deshalb dafür dankbar, daß mir nach 
diesen Ausführungen von Frau Funcke Gelegenheit 
gegeben wird, zu versuchen, das sachliche Niveau 
und den sachlichen Stil wiederherzustellen, die den 
Verlauf der bisherigen Debatte gekennzeichnet ha-
ben. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Pfui-Rufe von 
der SPD. — Abg. Frau von Bothmer: Em

-

pörende Arroganz ist das! — Weiterer Zu- 
ruf von der SPD: Unverschämt!) 

Mit wachsender Leidenschaft, in kaum gekann-
tem Ausmaß wird in unserem Volk eine Änderung 
des § 218 diskutiert. Spektakulär makabre öffent-
liche Abtreibungsgeständnisse haben ebenso Wi-
derspruch provoziert und erhalten wie „Mein Bauch 
gehört mir"-Aktionen. Unzählige Bügerinitiativen 
schossen aus dem Boden. Es wurde deutlich, daß hier 
eines der Fundamente unserer Verfassungs- und 
Rechtsordnung auf dem Prüfstand ist. Es geht nicht 
nur um eine Reform der Strafvorschrift, wobei  „Re-
form"  nicht. bloß Änderung sondern Verbesserung, 
Fortschritt bedeuten müßte; es geht vielmehr um 
die Bewertung des Lebens durch den Staat, durch 
das Volk als schutzwürdiges und schutzbedürftiges 
Rechtsgut, um seine Anerkennung, seinen Stellen-
wert in der Ordnung dieses Staates, die in ständi-
gem Wandel begriffen ist. 

Es bestehen heute Unterschiede zwischen den sich 
aus dem geltenden § 218 ergebenden Forderungen 
an den Burger,  einem verbreiteten großzügigeren 
Rechtsbewußtsein und einer Wirklichkeit, die viel-
fach jene Forderungen mißachtet. Schwerwiegende 
Konfliktsituationen für werdende Mütter und Fami-
lien,  zu denen in Ausnahmefällen eine Schwanger

-

schaft führen kann und die das geltende Strafrecht 
nur unzureichend berücksichtigt, erzwingen gleicher-
maßen die Suche nach besseren Lösungen. 

Eine Änderung des § 218 kann nur in strenger 
Orientierung an unserem Grundgesetz erfolgen. Da-
bei muß von der von Rechtsprechung und Rechts-
lehre ganz überwiegend anerkannten Ansicht aus-
gegangen werden, daß auch das ungeborene Leben 
durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes ge-
schützt ist, daß das grundrechtlich geschützte Le-
bensrecht auch der Leibesfrucht zuzuerkennen ist 
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und daß der Staat selbst verpflichtet ist, diesen 
Schutz zu gewahren. 

Die Ausgestaltung dieses Schutzes bedarf der 
Orientierung an einer ethischen Ordnung, die 
Grundlage der Verfassung dieses Staates ist. Das 
Grundgesetz verweist in seiner Präambel auf die 
Verantwortung vor Gott und auf das Sittengesetz; 
für uns ist danach durch die Verfassung der Weg 
vorgegeben, welchen Mindestanforderungen der 
Schutz genügen muß. Er kann jedenfalls grundsätz-
lich nicht geringer sein als der dem lebenden Men-
schen gewährte. Denn bereits in der Leibesfrucht ist 
die Persönlichkeit in all ihren körperlichen und 
seelischen Merkmalen endgültig angelegt. Jeder 
Embryo ist ein eigenes, einmaliges Leben, in biolo-
gischer Einheit aus väterlicher und mütterlicher 
Keimzelle gewachsen, von Anfang an mit einer 
Blutgruppe eigener Art gekennzeichnet. 

(Abg. von Schoeler meldet sich zu einer 
Zwischenfrage. 	Zuruf von der SPD: 
Nicht unterbrechen, der liest so schön! — 

Weitere Zurufe von der SPD.) 

- Ich lehne mich hier an Regierungsmitglieder an. 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten von Schoeler? 

(Erneuter Zuruf von der SPD: Er liest so 
schön!) 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Spranger (CDU/CSU) : Ja, bitte! 

von Schoeler (FDP) : Herr Kollege Spranger, Sie 
vertreten die Auffassung, daß werdendes Leben 
strafrechtlich sonstigem menschlichem Leben gleich-
gestellt werden sollte. 

(Abg. Spranger: Ungeborenes Leben!) 

Können Sie mir dann erklären, wieso die heute 
geltende Fassung des § 218 in ihrem Strafmaß erheb-
lich unter dem der Tötungsdelikte steht, und könn-
ten Sie mir ferner erklären, wieso Sie — Ihren Ge-
dankengang konsequent zu Ende gedacht — nicht 
der Auffassung sind, daß diese Strafdrohung erheb-
lich erhöht und die medizinische Indikation einge-
schränkt werden müßte? 

Spranger (CDU/CSU) : Wenn Sie genau zuge-
hört hätten, dann hätten Sie erkennen können, daß 
ich den Ausdruck „grundsätzlich" gebraucht habe. 
Das bedeutet, daß jeweils im Einzelfall konkrete 
Überlegungen angestellt werden müssen; das ist 
doch ganz klar! 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der SPD.) 

Qualitative Unterschiede zwischen ungeborenem 
und geborenem Leben gibt es nicht. Das Leben ver-
trägt keine unterschiedlichen Wertungen im Verlauf 
seiner Entwicklung. Der Schutz des Lebens ist un-
teilbar. Des Eigenwertes und der Wehrlosigkeit des 
werdenden Lebens wegen ist der Staat grundsätz-
lich gehalten, auch das stärkste und einschneidend

-

ste Schutz- und Abwehrmittel, das ihm zu Gebote 
steht, einzusetzen: die Androhung und Verhängung 
von Strafen. 

Der Hinweis, daß der strafrechtliche Schutz hun-
dert- und tausendfach straflos gebrochen wird, so 
daß die Norm offenbar keine Wirkung habe und zu 
Ungerechtigkeiten führe, macht strafrechtlichen 
Schutz nicht entbehrlich. Wenn es so wäre, könnte 
man auch für die Abschaffung der §§ 242 und 263 
StGB — Diebstahl und Betrug   eintreten. Ob 
eine Norm durchgesetzt werden kann, ist ohnehin 
kein Kriterium für die ethische Richtigkeit der 
Norm, wie die teils barbarische Strafjustiz im Drit-
ten Reich oder in kommunistischen Staaten beweist. 

Es ist immer zu fragen: Wird sich die Zahl der 
Normbrüche erhöhen, wenn der Strafschutz zu sehr 
liberalisiert oder gar aufgehoben würde? Erhöht sie 
sich — und eine Liberalisierung entsprechender 
Strafnormen hat bisher in allen Ländern ein steiles 
Ansteigen der Zahl der Abtreibungen zur Folge —, 
dann hatte auch die oft gebrochene Norm eine 
Funktion, einen wesentlichen Schutzcharakter; sie 
war Eckpfeiler für eine moralisch-ethische Orientie-
rung, für ein Rechtsbewußtsein, das grundsätzlich 
die Vernichtung menschlichen Lebens ablehnte. 
Jede Änderung des § 218 muß sich daher daran 
messen lassen, ob sie im Alltag das grundsätzliche 
Recht auf Schutz, Unversehrtheit und Leben des 
Embryos garantiert. 

Eines möchte ich ganz klar herausstellen: Jede 
Auflockerung des geltenden § 218 ist nur zu recht-
fertigen als unvermeidbare Ergänzung, als flan-
kierende Maßnahme zu umfassenden Hilfen bei 
schwangerschaftsbedingten Notständen, zu wirt-
schafts-, sozial-, gesundheits- und familienpoliti-
schen Maßnahmen. Das Gewicht, das wir von der 
Union solchen Maßnahmen beimessen, verbietet es 
uns, das Strafrecht als Ersatz für solche Maßnahmen 
zu mißbrauchen und das Problem des ungewünsch-
ten Kindes mit den Mitteln des Strafrechts zu lösen. 

Die grundsätzliche Garantie des Schutzes unge-
borenen Lebens kann nur eingeschränkt werden 
durch den Vorrang anderer, höherwertiger Rechts-
güter. Über das Ausmaß der Einschränkung hat man 
wie bei allen Konflikten in unserer Gesellschaft ent-
sprechend unserer Rechtsordnung im Wege einer 
Interessens- und Rechtsgüterabwägung zu entschei-
den. Im Strafrecht beruhen alle Rechtswidrigkeits

-

Schuld- und Strafausschließungsgründe auf einer 
solchen Rechtsgüterabwägung. Im einzelnen Kon-
fliktfall ist zu fragen: hat der Schutz des ungebore-
nen Lebens Vor- oder Nachrang gegenüber anderen 
Rechtsgütern wie der Gesundheit und dem Leben 
der Mutter, ihrer Freiheit, ihrer Selbstbestimmung, 
ihrem Persönlichkeitsrecht, dem Wohl der Familie? 

Eine solche Rechtsgüterabwägung darf bei der 
Vielfalt des Lebens einerseits und dem fundamen-
talen Gewicht des Rechtsgutes ungeborenes Leben 
andererseits nicht pauschal, nicht radikal, nicht 
„Über einen Kamm geschoren" sein. Ein solches 
Allerweltsmittel beinhaltet die Gefahr als Instru-
ment für sexuelle Zügellosigkeit, 

(Lachen bei der FDP und bei der SPD) 
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zu falsch verstandener Emanzipation und zu be-
völkerungs- und gesellschaftspolitischen Zwecken 
mißbraucht zu werden. 

(Widerspruch bei den Regierungsparteien.) 

Wir von der Union können das nicht verantworten. 

Die Fristenlösung verletzt das Gebot der sorg-
faltigen Rechtsgüterabwägung im Einzelfall. Der 
Eigenwert des Rechtsgutes menschliches Leben wird 
mißachtet. Ohne schwerwiegende Gründe können 
Dritte über das Leben des werdenden Kindes ver-
fügen. Der Staat verzichtet auf ein Unwerturteil, 
wenn ein in fast allen Einzelheiten als Mensch aus-
gebildeter Embryo getötet wird. Der Staat verletzt 
den Grundsatz: Das Recht des einzelnen, auch das 
Persönlichkeits- und Selbstbestimmungsrecht der 
Frau, findet seine Schranken in anerkannten Rech-
ten anderer. Die Fristenlösung begünstigt einseitig 
das Recht der Mutter auf Kosten des wehrlosen, un-
schuldigen, ungeborenen Lebens. Sie tarnt als Ge-
wissensentscheidung, was auch Ausfluß persönlicher 
Willkür, Ichsucht und Verantwortungslosigkeit sein 
kann. Die Fristenlösung bedeutet in der Praxis die 
allgemeine Fre igabe der Abtreibung, weil der Ter-
min „Ende des dritten Schwangerschaftsmonats" 
medizinisch durch den Arzt nicht genau festgelegt 
werden kann, weil die allein maßgebenden Angaben 
der Schwangeren unbewußt oder bewußt falsch sein 
können und weil nach dem dritten und vierten 
Schwangerschaftsmonat nur in seltenen Fällen ein 
dringendes Bedürfnis zum Schwangerschaftsabbruch 
gegeben ist. 

Die Dreimonatsfrist ist willkürlich. Sie kann mit 
einer biologisch bedeutsamen Phase des Kindes, 
einer Zäsur in seiner Entwicklung oder mit der Zu-
nahme der Beziehung zwischen Mutter und Kind 
nicht begründet werden. Es gibt keine Antwort auf 
die Frage: warum soll der Embryo nach dem dritten 
Monat, nicht aber bis zu diesem Zeitpunkt schutz-
würdig sein? Unsere Rechtsordnung kennt auch kein 
Beispiel, daß ein Rechtsgut derartigen Gewichts nur 
für eine bestimmte Zeit geschützt wird. Gerade seine 
Wehrlosigkeit erfordert in allen Phasen den straf-
rechtlichen Schutz des ungeborenen Lebens. 

Versprechungen, Erwartungen und Hoffnungen, 
die sich an die Fristenlösung knüpfen, werden sich 
nicht erfüllen. Die Fristenlösung fördert nicht Frei-
heit und Selbstbestimmungsrecht der Frau; denn 
durch die Fristenlösung wird die Schwangere im ver-
stärkten Maße dem Druck des Ehemannes, des 
Freundes, der Familie, der Gesellschaft ausgesetzt, 
die alle ungehemmt, weil strafrechtlich unbedroht, 
zur Abtreibung auffordern können und werden, und 
zwar in einem Zeitpunkt, in dem ihr körperliches 
und seelisches Gleichgewicht ohnehin beeinträchtigt 
ist. Die Fristenlösung wird als Ersatz für Empfäng-
nisverhütung, als Instrument der Familienplanung 
auf Kosten der Frau mißbraucht werden. 

Sie legalisiert keine für die Frau gering-gefähr-
liche Schwangerschaftsunterbrechung, denn sie führt 
— die Erfahrung in den Ostblockstaaten, in den 
skandinavischen Ländern, in England und in den 
USA haben dies bestätigt — eindeutig zu einem 
enormen Anstieg der Abtreibungen, zu einer Ver

-

vielfachung eines Eingriffs, der keineswegs, wie den 
Frauen zum Teil verniedlichend suggeriert wurde, 
eine Kleinigkeit darstellt. Die Abtreibung kann näm-
lich nicht nur psychische, sondern vor allem auch er-
hebliche körperliche Schäden haben. Ich erinnere an 
einen neueren Bericht von Margaret and Arthur 
Wynn über die Abtreibungsergebnisse und Entwick-
lungen in England, stammend aus dem Jahre 1972, 
wo festgestellt wurde, daß nach der Liberalisierung 
der Abtreibungsgesetze eine Verdoppelung der 
perinatalen Sterblichkeitsziffer, ein 40 %iger Anstieg 
der Zahl der Frühgeburten, ein 100- bis 150 %iger 
Anstieg der Zahl der Extrauterin-Schwangerschaften, 
ein Anstieg der Zahl der Beckenentzündungen, der 
Regelstörungen und anderer Leiden auf das Vier-
fache und ein Anstieg der Fälle nachfolgender 
Sterilität festgestellt wurde. 

(Abg. von Schoeler: Lesen Sie doch einmal, 
was im Hearing dazu gesagt worden ist!) 

— Die haben das im wesentlichen bestätigt. 

(Abg. von Schoeler: Eben nicht!) 

Wenn Sie sich bei unseren Ärzten umhören, werden 
Sie ähnliche Ergebnisse erhalten, und zwar von den 
gleichen Ärzten, die auch bei dem Hearing anwe-
send waren. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die Fristenlösung berücksichtigt nicht die Berufs-
bestimmung und das Berufsethos des Arztes. Wie 
die Erfahrungen anderer Staaten folgerichtig zeigen 
und wie die Hochachtung vor den Ärzten in unserem 
Lande zu sagen gebietet, werden sich Ärzte und 
Krankenhauspersonal weigern, ihre Verpflichtung 
zu opfern. Die Frau wird abhängig sein von jenen, 
die sich über die ethische Verpflichtung des Arztes, 
Leben zu erhalten, hinwegsetzen. 

Schließlich wird die Fristenlösung auch das Pro-
blem der illegalen Abtreibungen nicht lösen. Die 
Zahl dieser Abtreibungen, die im übrigen weit über-
schätzt wird, wird zwar sinken, und zwar einfach 
deswegen, weil man nun illegale Aborte in großer 
Zahl für legal erklärt, trotzdem zeigen die Erfah-
rungen in den Ostblockstaaten und in England, daß 
viele Abtreibungen weiterhin illegal erfolgen. Ge-
setz und Wirklichkeit würden auch bei einer Fristen-
lösung auseinanderklaffen. Die Behauptung, die 
Fristenlösung verhindere die Flucht der Frauen in 
die Illegalität, entspricht deshalb nicht den Tat-
sachen. Sie kommt hingegen der Behauptung näher: 
Durch die Bestrafung von Mord wird der Mörder 
in die Illegalität getrieben. 

Und schließlich: Die Zeitspanne zur Überlegung 
vor einer Abtreibung verhindert falsche Entschei-
dungen nicht, zumal sich die Einflüsse von außer-
halb verstärkt zum Nachteil des ungeborenen Le-
bens auswirken. 

Aus all diesen sachlichen, nicht widerlegbaren 
Gründen wenden wir uns mit aller Entschiedenheit 
gegen eine Fristenlösung. Ich halte sie für ungerecht, 
weil sie qualitativ gleichwertiges ungeborenes Le-
ben in der ersten Phase seiner Existenz des straf-
rechtlichen Schutzes beraubt, den das geborene Le-
ben genießt. Ich halte sie für unsozial, weil generell, 
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ohne Rechtsgüterabwägung, ohne schwerwiegenden 
Grund im Einzelfall, das ungeborene Leben zugun-
sten der Schwangeren der Tötung preisgegeben 
wird. Ich halte sie auch für unmenschlich, weil da-
durch der Tötung menschlichen Lebens freie Hand 
gelassen und einem Rechtsbewußtsein die Tür ge-
öffnet wird, welches die Vernichtung lebensunwer-
ten Lebens denkbar macht. 

Wer meint, durch Gesetze festlegen zu können, 
wann der Schutz des menschlichen Lebens zu begin-
nen hat, kann der nicht ebenso kühn durch Gesetz 
bestimmen, wann dieser Schutz enden soll? Ein 
Staat, der ungeborenem Leben auch nur zeitweise 
den umfassenden Rechtsschutz entzieht, stellt nach 
meiner Auffassung das Leben überhaupt in Frage. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Eine für die Union demnach allein in Betracht 
kommende Indikationenlösung darf diesen Grund-
sätzen nicht widersprechen. Sie darf in der Praxis 
nicht zu einem Ergebnis führen, das einer Fristen-
lösung und damit einer Freigabe der Schwanger-
schaft gleichkäme. Das wäre der Fall bei der Aner-
kennung einer sozialen Indikation, wie sie der Ent-
wurf der Minderheit der SPD-Abgeordneten vor-
sieht. Diese Bestimmung ist so allgemein, so ver-
schwommen gehalten, daß dem Mißbrauch Tür und 
Tor geöffnet ist. Sie legt weder Voraussetzungen 
noch Grenzen der Notlage fest, die eine Abtreibung 
rechtfertigen sollen. 

Sicherlich kann eine Schwangerschaft zu extremen 
seelischen und sozialen Belastungen der Schwan-
geren und ihrer Familie führen. Auch wir wissen 
um die Not und um die Schwierigkeiten, die eine 
solche Schwangerschaft zur Folge haben können. 

(Zuruf von der SPD.) 

Natürlich darf die Gemeinschaft die Mutter in einer 
solchen Notlage nicht allein lassen. Selbstverständ-
lich muß sie helfen und jene Maßnahmen ergreifen, 
die solche Notlagen verhindern oder erträglich ma-
chen, wie es dem Prinzip der Sozialstaatlichkeit und 
Art. 6 Abs. 4 GG entspricht. 

(Abg. Brandt [Grolsheim] : Was schlagen 
Sie denn vor?) 

Je mehr Hilfe der Staat gewährt, desto eher wer-
den Schwangere bereit sein, die Schwangerschaft 
nicht abzubrechen. Ich meine, einem sozialen Rechts-
staat, einer Regierung, die das Attribut „sozial" be-
sonders deutlich im Aushängeschild führt, steht es 
schlecht an, wenn als Ausweg aus sozialen Nöten 
die Tötung werdenden Lebens erlaubt wird. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der CDU/ 
CSU.) 

Hier macht man es sich zu billig, hier schafft man --
vielleicht unbewußt — den Ausweg, notwendige 
soziale Maßnahmen, die Geld kosten, als nunmehr 
überflüssig zu bewerten. Hier sollen mit dem Mes-
ser soziale Probleme geklärt werden. Ich würde es 
als ein Armutszeugnis für diesen Staat erachten, 
wenn es nicht gelänge, den Müttern und Familien 
aus schwangerschaftsbedingter sozialer Schwierig

-

keit mit anderen Maßnahmen zu helfen als mit 
strafloser Abtreibung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die Beratungen der Unionsparteien haben zu 
einem von einer großen Mehrheit getragenen 
Gesetzentwurf geführt, den Herr Dr. Eyrich am 
heutigen Vormittag bereits begründet und erläutert 
hat. Dieser Gesetzentwurf hat — trotz Abweichun-
gen in Einzelheiten — die ganz überwiegende Zu-
stimmung der CDU/CSU-Abgeordneten gefunden. 
Er bringt die Konfliktsituationen, die aus einer 
Schwangerschaft entstehen können, und die Grund-
sätze unserer Verfassung in Übereinstimmung und 
ist nach meiner Überzeugung eine bessere Alter-
native als die Fristenlösung und der Minderheits-
entwurf der SPD-Abgeordneten. 

Mit den Bestimmungen dieses Entwurfs wird 
nicht nur der Schutz des ungeborenen Lebens vom 
Grundsatz her eindeutig garantiert. Wir sagen nicht 
nur: werdendes Leben ist dem geborenen grund-
sätzlich gleichzusetzen, es ist grundsätzlich unan-
tastbar. Der Entwurf heißt in der Praxis: der Union 
ist es ernst mit dem Schutz des ungeborenen Lebens. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Der Entwurf gibt aber auch die Möglichkeit, im 
Einklang mit unserem Sittengesetz einvernehmlich 
mit einer vom Christentum geprägten Weltanschau-
ung Konflikte zu lösen, bei denen die Interessen-
lage der Schwangeren Vorrang hat. So unumstritten 
bei der Union die medizinische Indikation war und 
ist, so problematisch war und ist eine Stellung-
nahme zur ethischen und zur kindlichen Indikation. 
Ein Ja dazu bedeutet: in bestimmten Fällen wird 
nicht nur das Lebensrecht der Mutter, es werden 
auch andere schwerwiegende Gründe höher bewer-
tet als das Lebensrecht des ungeborenen Kindes. 

Für uns von der Union bleiben die grundsätz-
lichen Bedenken gegen eine eugenische Indikation, 
also die Rechtmäßigkeit der Abtreibung bei drin-
genden Gründen für die Annahme schwerer Schä-
den des zu erwartenden Kindes, bestehen. Sie ver-
boten uns die Schaffung eines eigenen Tatbestan-
des. Niemand verkannte dabei die Bedrängnis der 
Schwangeren. Das harte Schicksal, die große Bela-
stung, die vielen Schwierigkeiten, die ein geistig 
oder körperlich schwer behindertes Kind für eine 
Familie bedeuten kann, erfordern unsere Hilfe. 

Schwierigkeiten in der diagnostischen Abgren-
zung, in der medizinischen Prognose sprechen je-
doch von vornherein gegen die Zulassung einer 
eigenständigen eugenischen Indikation. Sie würde 
eine Verdachtstötung ungeschädigter Embryos be-
deuten. Auch das Interesse des Kindes, dessen Le-
ben um seiner selbst willen geschützt ist, bei dem 
kein Unterschied zwischen schutzwürdigem erfüll-
ten und schutzlosem nicht erfüllten Leben gemacht 
werden darf, verbietet eine eugenische Indikation. 
Der Grenzbereich zur Euthanasie wird hier beschrit-
ten. In einem Staat, der sich sozial nennt, darf dies 
nicht sein. 

Durch die enge Verflechtung der Problematik 
kranken ungeborenen Lebens mit einer medizini- 
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schen Indikation, deren Voraussetzungen grundsätz-
lich vorliegen müssen, wird nach unserer Auffas-
sung ein Weg gefunden, der ebenso wie die Zulas-
sung der ethischen Indikation von den meisten 
Abgeordneten der CDU/CSU trotz schwerwiegen-
der ethisch-moralischer Vorbehalte, trotz weltan-
schaulich unterschiedlicher Überzeugungen nach 
reiflichem Überlegen, nach ernster Gewissensent-
scheidung begangen werden kann. Denn die Nor-
men, die der Gesetzgeber seinen Mitbürgern auf-
erlegt, die in ihnen enthaltenen Gebote und Ord-
nungsprinzipien lassen sich in einer Demokratie 
nur dann rechtfertigen, aufrechterhalten und nöti-
genfalls mit Sanktionen durchsetzen, wenn der 
überwiegende Teil der Bevölkerung diese Nor-
men im Grundsatz als richtig, gerecht und sozial 
anerkennt. Wir Abgeordnete leiten unser Mandat 
vom Volk ab und sind dem ganzen Volke gegen-
über verpflichtet. Wir haben demnach nicht das 
Recht, in dieser fundamentalen Frage allein nach 
persönlicher Weltanschauung, nach persönlichen 
Wertmaßstäben zu entscheiden. Wir müssen bereit 
sein, ein von der Verfassung getragenes Gesetz mit-
zuverantworten, von dem wir wissen, daß es zwar 
nicht den hohen persönlichen Anforderungen eines 
großen Teiles der Bevölkerung, auch nicht der eige-
nen persnölichen Ethik entsprechen mag, von dem 
wir aber überzeugt sind, daß es von der Bevölke-
rung in ihrer gesamten Pluralität als richtig und 
gerecht und sozial anerkannt wird. Der Konflikt 
zwischen persönlicher Haltung und Auffassung und 
der Verpflichtung gegenüber unserer Bevölkerung, 
zu einer allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen 
gerecht werdenden Strafrechtsregelung zu finden, 
fand seine Lösung in dem vorgelegten Fraktions-
entwurf. Mit ihm haben wir auch gleichzeitig die 
Grundlage geschaffen, eine Fristenlösung zu ver-
hindern, die nach meiner Auffassung mit jener 
Rechts- und Verfassungsordnung nicht vereinbar 
ist, wie sie 1949 im Grundgesetz kodifiziert wurde 
und von der die Väter des Grundgesetzes ausgin-
gen. 

Dieser Indikationenlösung kann nicht entgegen-
gehalten werden, daß sie sozial schwächere Frauen 
benachteilige und wieder in die Illegalität zum Kur-
pfuscher treibe. Keine Statistik hat bisher belegt, 
daß sozial schwächere häufiger abtreiben als bes-
sergestellte Schichten. Statistiken zeigen aber, daß 
nur etwa 5 % der Abtreibungen durch nichtärztliche 
dritte Personen vorgenonmmen werden. Abtreibung 
ist nur im Einzelfall ein soziales Problem, so daß 
erst mit steigender wirtschaftlicher Sicherheit und 
Zufriedenheiet die Abtreibungsgzahlen gestiegen 
sind. Eine Rechtsordnung würde sich auflösen, wenn 
man Straftatbestände nur deshalb aufheben wollte, 
weil ihre Verletzung für eine bestimmte Schicht der 
Bevölkerung leichter ist als für eine andere. Es ist 
eine bedauerliche Binsenwahrheit, daß Reiche leich-
ter eine Straftat verbergen können als Arme. Die 
Gleichheiet vor dem Gesetz kann aber nicht durch 
den Verzicht auf den Schutz eines Rechtsgutes, son-
dern nur durch seine strikte Anwendung herge-
stellt werden. Das Argument mit der Flucht in die 
Illegalität würde die Abschaffung dieses, anderer, ja 
aller Straftatbestände fordern müssen. 

Schließlich haben wir auch der Einführung einer 
Bedrängnisklausel zugestimmt. Um hier keinen Irr-
tum zuzulassen: Die Ansicht, es handele sich dabei 
um eine Art Sozialindikation, ist sachlich und juri-
stisch nicht haltbar. Sie ist Ausdruck des Grundge-
setzes „Gnade vor Recht". Der Staat erklärt danach 
jede Abtreibung, die nicht durch eine der im Ent-
wurf enthaltenen Indikationen gerechtfertigt ist, als 
rechtswidrig und strafbar. In eng begrenzten Aus-
nahmefällen jedoch, beispielsweise in den Grenz-
situationen, die einer Indikationsmöglichkeit nahe-
kommen, oder in anderen Fällen menschlicher Aus-
weglosigkeit, gestattet der Gesetzgeber in Anleh-
nung an bereits bestehende Regelungen in den 
§§ 153 ff. StPO dem Richter, von Strafe abzusehen. 
Der Staat verzichtet in solchen Fällen auf die 
Durchsetzung seines Strafanspruches, sofern der 
Richter es nach seinem Gewissen verantworten 
kann. Etwaige Unterschiede in der Auslegung dieser 
Bestimmung müssen in Kauf genommen werden wie 
bei allen Ermessensentscheidungen, von denen 
unsere gesamte Rechtsordnung durchsetzt ist. Die 
Rechtsprechung und notfalls der Gesetzgeber wer-
den Mißstände zu verhindern wissen. Hier zeigt 
sich wie so oft die Unzulänglichkeit allen Bemühens, 
Gesetze zu schaffen, die es allen recht machen und 
die mit absoluter Gerechtigkeit gleichgesetzt werden 
könnten. So kann es immer nur darum gehen, das 
Bestmögliche nach bestem Wissen und Gewissen 
anzustreben. Diesen Anspruch, diesen hohen An-
spruch darf nach meiner Überzeugung der Entwurf 
der Fraktion der CDU/CSU erheben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort hat die 
Abgeordnete Frau Dr. Timm. Seitens ihrer Fraktion 
ist eine Redezeit von 20 Minuten beantragt worden. 

(Abg. Stücklen: Eine Jungfernrede, Herr 
Präsident!) 

— Das Präsidium hat vor geraumer Zeit entschieden, 
daß Gratulationen zu Jungfernreden fortan nicht 
mehr ausgesprochen werden. 

(Abg. Dr. Jaeger: Eine „Jungfernrede" zur 
Abtreibung ist sowieso makaber! — Heiter

-

keit.) 

Frau Dr. Timm (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich bin nicht ganz sicher, ob 
ich nach dieser Rede des Herrn Kollegen Spranger 
meine mir vorgenommene Redezeit von 20 Minuten 
werde einhalten können. Mir ist bei der Rede des 
Herrn Kollegen Spranger wieder sehr deutlich ge-
worden, daß wir es hier wohl mit einem der schwie-
rigsten Gesetzgebungswerke zu tun haben — Her-
bert Wehner hat das gestern in einer Veröffent-
lichung gesagt --, die dieses Haus je  zu behandeln 
gehabt hat. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Das ist ganz sicher 
richtig!) 

Der Beitrag des Kollegen Spranger hat mir gezeigt, 
wie schwierig es ist, auch nur im Denkansatz einiger-
maßen in ein Gespräch miteinander zu kommen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Daß wir aber offensichtlich sehr wenig aufeinander 
hören — auch innerhalb der eigenen politischen 
Gruppen —, scheint mir dabei auffallend zu sein. 
Denn ich habe den Eindruck gehabt, daß Sie, Herr 
Kollege Spranger, z. B. dem Herrn Kollegen Eyrich 
sehr wenig zugehört haben. Ich möchte deshalb 
versuchen, doch noch einmal auf einige Grundüber-
legungen so kurz wie möglich zurückzukommen. 

Es ist doch wohl so, daß der Angelpunkt unserer 
Auseinandersetzung über die Reform des § 218 der 
Schutz auch des ungeborenen menschlichen Lebens 
ist; darum geht es uns allen. Es schmerzt etwas — 
um es gelinde zu sagen —, wenn dann plötzlich so 
zwischendurch in einem Nebensatz gesagt und un-
terstellt wird, nur der CDU sei es mit diesem Schutz 
ernst. — Entschuldigen Sie, Herr Kollege Vogel. Ich 
bin froh, wenn Sie mit dem Kopf schütteln. Aber 
ich habe das vor zehn Minuten von diesem Podium 
gehört. Ich habe es mir wörtlich notiert; das hat der 
Herr Kollege Spranger gesagt. Wenn er es nicht so 
gemeint haben sollte, bin ich nur froh darüber. — 
Wenn wir, die wir hier Reformgesetzentwürfe vor-
legen, uns hinsichtlich dieses wesentlichen Punktes 
keine Übereinstimmung mehr zugestehen, dann ist 
es wirklich sehr schwer, einen Dialog zu führen. 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Vogel? 

Frau Dr. Timm (SPD) : Bitte! 

Vogel (Ennepetal) (CDU/CSU): Frau Kollegin 
Timm, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß 
wir bisher in dieser Frage hier im Hause einen, 
wie ich meine, weitestgehend übereinstimmenden 
Ausgangspunkt haben? 

Frau Dr. Timm (SPD) : Ich habe soeben gesagt, 
Herr Kollege Vogel, daß ich dankbar bin, wenn es 
so ist. Es wäre dann aber auch schön, wenn nicht 
das Gegenteil gesagt würde. Denn ich muß ja auch 
das in Erwägung ziehen — deshalb reden wir hier 
ja wohl miteinander —, was gesagt ist. 

Wir gehen auch davon aus 	ob es nun expressis 
verbis im Grundgesetz steht oder nicht —, daß 
Staat und Gesellschaft verpflichtet und wir alle auf-
gerufen sind, diesen Schutz zu gewährleisten. Aber 
die Frage, um die es uns hier geht, ist doch, ob und 
wie dies auch mit den Mitteln des Strafrechts mög-
lich ist. 

Wir wissen — darüber sind wir uns auch einig; 
sonst würden wir hier nicht alle miteinander Re-
formgesetze vorlegen , daß der gegenwärtig noch 
geltende Strafrechts-Paragraph eben diesem Schutz 
nicht die erhoffte Wirkung gebracht hat, im Gegen-
teil! 

Er hat den Schutz eben nicht nur nicht bewirkt, 
sondern darüber hinaus Frauen und Familien in 
Not, Isolation, Kriminalität, Gesundheits-, ja, 
Lebensgefährdung getrieben. Frau Funcke hat hier 
vorhin noch einmal sehr deutlich zum Ausdruck 
gebracht, was mit diesem Leid gemeint ist. 

Aber ich möchte noch eines hervorheben. Die (C 
Existenz dieses Paragraphen hat bisher verhindert, 
daß wir uns hier überhaupt um andere Möglichkei-
ten — z. B. um Maßnahmen sozialpolitischer, gesell-
schaftspolitischer Art — bemüht haben, um das Pro-
blem Schwangerschaftsabbruch überhaupt als ein 
gesellschaftspolitisches, ein gesellschaftliches Pro-
blem zu erkennen, bis wir damit meine ich die 
Koalitionsfraktionen mit ihrer Initiative — jetzt 
zusammen mit dem Entwurf zur Reform des § 218 
entscheidende Schritte eingeleitet, erste Bausteine 
gelegt haben zur besseren Verhütung ungewollter 
Schwangerschaften und zum besseren Schutz von 
Müttern und Kindern. Damit will ich sagen, daß 
überhaupt erst die Rücknahme des Strafrechts in 
diesem Bereich den Weg freimacht, endlich das Pro-
blem Schwangerschaftsabbruch als ein gesellschafts-
politisches und nicht nur strafrechtliches Problem zu 
erkennen und anzupacken. 

Ich sage das nicht mit Polemik, obgleich das man-
chen so im Ohr klingen mag: Solange wir alle die 
Vorstellung hegen, Strafandrohung sei in diesem 
Bereich unseres gesellschaftlichen Lebens auch 
Schutz, geben wir uns einer Illusion hin, verdrän-
gen wir die Tatsache, daß wir mit der bloßen Pro-
klamation und Aufrechterhaltung der Norm hier 
ein Problem haben. Wir haben es verdrängt, Frau 
Funcke hat vorhin schon darauf hingewiesen. Wir 
alle haben einfach so getan, als existierte es nicht, 
etwa nach Palmström-Art, das nicht sein kann, was 
nicht sein darf. 

(Abg. Rommerskirchen: Sie dürfen nicht 
von sich auf alle anderen schließen!) 

Die 75 000 oder 80 000 oder 300 000 oder noch mehr 
Fälle — ich will hier über Dunkelziffern nicht rech-
ten, 75 000 oder 80 000 Fälle im Jahr sind mir Pro-
blem genug — haben bisher offensichtlich im Be-
wußtsein dieser Gesellschaft überhaupt nicht statt-
gefunden, waren Privatsache. 

(Abg. Rommerskirchen: Ein tolles Urteil 
über diese Gesellschaft!) 

Um das, was wir in dieser Gesellschaft an Pro-
blemen wahrzunehmen bereit sind, Herr Rommers-
kirchen, ringen wir mit Ihnen, auch mit Ihnen per-
sönlich. Wir sind hier alle einzeln aufgerufen, uns 
persönlich miteinander über dieses Problem aus-
einanderzusetzen. 

Jetzt ist es plötzlich anders geworden, jetzt ha-
ben wir auch von Ihrer Seite des Hauses Entwürfe 
und gesellschaftspolitische Vorschläge. Das finde 
ich gut so. Genau das ist es ja, was wir wollen. 
Aber erst mit der Ankündigung der Reform ist der 
Weg — ich möchte das noch einmal sagen —, ist 
auch die öffentliche Diskussion möglich geworden. 
Wir alle wollen uns bemühen, so Schritt für Schritt 
uns sehr systematisch mit unseren gesellschaftspoli-
tischen Maßnahmen weiterzuarbeiten, daß es 
Frauen und Familien besser als bisher möglich ist, 
gerne und ohne Not Kinder zur Welt zu bringen. 
Wir, die Koalitionsfraktionen — ich sagte es 
schon —, machen jetzt die ersten Schritte. Wir sind 
uns klar darüber, daß das auszubauen ist und aus-
gebaut werden muß. Aber es ist ein gesellschafts- 
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politisches Konzept, in das auch die Strafrechtsre-
form hineingehört. 

Ich möchte noch auf etwas anderes aufmerksam 
machen. Wenn auch auf Ihrer Seite die Bereitschaft 
vorhanden ist, dieses Probleme als gesellschatfspoli-
tisches Problem anzupacken, dann ist doch wohl of-
fensichtlich auch gleichzeitig von allen Seiten des 
Hauses grundsätzlich anerkannt worden, daß die ab-
solute Strafandrohung den Schutz nicht herstellt. 
Damit ist die Notwendigkeit der Reform anerkannt. 
Wir müssen aber — darüber sind wir uns einig — 
wirksamen  Schutz herstellen. Im Grunde geht doch 
unsere ziemlich tiefgreifende und auch emotional 
aufgeladene Diskussion wesentlich um das Wie. 
Wie schaffen wir es, wie können wir es machen? 

Hier möchte ich noch einmal einiges herausstellen. 
Die verschiedenen Entwürfe, die dem Hause vor-
liegen, sind heute — wir haben es gehört — sehr 
deutlich dargelegt und begründet worden. Alle 
Entwürfe gehen davon aus, daß der Schwanger-
schaftsabbruch unter Bedingungen straffrei bleiben 
soll. Das heißt, der Abbruch der Entwicklung von 
werdendem menschlichem Leben soll strafrechtlich 
möglich sein. Nur in diesem strengen strafrecht-
lichen Sinne sprechen wir davon. Das berührt die 
ethisch-moralische Seite dieses Problems überhaupt 
nicht. Die vier diesem Hause vorliegenden Entwürfe 
unterscheiden sich im Grunde nur in bezug auf Art 
und Inhalt dieser Bedingungen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nein, nicht un- 
bedingt!) 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Frau Dr. Timm (SPD) : Ja, bitte! 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU) : Frau Kollegin, sind 
Sie bereit, zuzugestehen, daß der Entwurf der 
CDU/CSU nicht einen Schwangerschaftsabbruch 
unter irgendwelchen Bedingungen straffrei macht, 
sondern daß es sich dabei vielmehr um die Abwä-
gung von Rechtsgütern handelt, nämlich auf der 
einen Seite das Rechtsgut Leben und Unversehrtheit 
der Frau und Mutter, auf der anderen Seite das 
Rechtsgut des werdenden, noch nicht geborenen 
Lebens, daß es sich hierbei also nicht um irgendeine 
Bedingung, sondern um den Ausfluß einer Rechts-
güterabwägung handelt? 

Frau Dr. Timm (SPD) : Herr Kollege, ich sehe 
den Unterschied nicht ganz. Sie sagen: Rechtsgüter 
werden gegeneinander abgewogen, sagen aber 
generell: Abbruch ist strafbar. Sie machen jedoch 
Ausnahmen, und die beschreiben Sie mit einer 
Indikation. Das meine ich mit Bedingung. Das ist 
doch wohl logisch. Wir nennen als Bedingung drei 
Monate; das ist die Grenze. Es geht um Inhalt und 
Art der Bedingung. Generell halten wir alle eine 
Strafandrohung aufrecht, machen aber Ausnahmen. 
Sind wir uns darin einig? Ist das logisch? 

(Zurufe von der CDU/CSU: Nein!) 

— Ich verstehe nicht, daß wir uns über eine solche 
Logik der Argumentation nicht einigen können. Mir 
scheint das jedenfalls logisch zu sein. 

(Beifall bei der SPD.) 

Mir geht es im wesentlichen darum, daß wir alle 
bereit sind, die absolute Strafandrohung unter Aus-
nahmebedingungen aufzugeben, und daß wir damit 
unter Bedingungen den Abbruch der Schwanger-
schaft, also den Abbruch der Entwicklung von wer-
dendem Leben, strafrechtlich zulassen wollen. Das 
möchte ich deshalb betonen, weil sich das klar von 
der von uns allen anerkannten höchsten Strafandro-
hung im Falle eines Angriffs auf geborenes Leben 
unterscheidet, nämlich von der Unantastbarkeit ge-
borenen menschlichen Lebens. 

Wenn das so ist, muß ich noch einmal von dieser 
Stelle aus die sehr ernste Bitte, ja, Forderung an 
alle jene richten, die draußen in der Öffentlichkeit 
z. B. mit der Autorität eines Kirchenamtes das er-
schreckende, schlimme Wort vom „Mord am unge-
borenen Kind" in die Diskussion gebracht haben. Die 
uns allen bekannte und von uns gewollte klare 
Grundunterscheidung zwischen existentieller An-
dersartigkeit von werdendem Leben, das untrennbar 
auch an das Leben und die Existenz der Frau ge-
bunden ist, und individuellem menschlichem Leben 
als Existenz nach der Geburt wird mit einer solchen 
Begriffsverwirrung in unzulässiger, ja, höchst ge-
fährlicher Weise verwischt. Das ist eine schlimme 
Sache. Wir Frauen aus der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion haben bereits Anfang April 
öffentlich gegen eine solche diffamierende Unter-
stellung protestiert und zum Ausdruck gebracht, daß 
wir, die Frauen in dieser Fraktion — ich kann das 
heute für meine ganze Fraktion und wohl auch für 
die Koalitionsfraktionen insgesamt sagen —, durch 
derartige schlimme Verdrehungen unserer politi-
schen Motivation tief verletzt sind. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Niemand in dieser Gesellschaft, ganz gewiß nicht in 
diesem Hause, wird jemals bereit sein, Bedingun-
gen, Ausnahmefälle, oder wie immer man es nen-
nen will, zuzulassen, wie begrenzt sie auch immer 
sein mögen, unter denen ein Angriff auf das Leben 
von Kindern begründet oder gerechtfertigt werden 
könnte. Ich kann nur glauben, daß man nicht genü-
gend nachgedacht hat, bevor man solche Worte in 
die öffentliche Diskussion brachte. Hoffentlich ist 
man recht bald bereit, hierzu auch öffentlich klä-
rende Worte zu finden. 

An dieser Stelle sprechen und rechten wir heute 
miteinander erstens über die Bedingungen und Vor-
aussetzungen, die erfüllt sein müssen, um Straffrei-
heit für einen Schwangerschaftsabbruch gewähren 
zu können, und zweitens darüber, wer entscheiden 
kann und soll, ob und wann solche Bedingungen 
und Voraussetzungen erfüllt sind. Deshalb noch-
mals: die grundsätzliche Frage, ob es solche Bedin-
gungen geben kann, ist doch im Grunde längst ge-
klärt im Bereich des Strafrechts, von dem wir hier 
reden. Ob es jemand mit seinem Gewissen, seinem 
Glauben, seiner Überzeugung vereinbaren kann, 
einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, ist 
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eine ganz andere Frage, bleibt jedem Menschen, 
jeder Religionsgemeinschaft, auch jedem religiös 
geführten Krankenhaus überlassen. Das wird von 
der Reform des Strafrechts nicht berührt. An dieser 
Frage, welche Bedingungen wann vorliegen müssen 
und wer entscheidet, scheiden sich die Geister. Ich 
meine, daß diese Fragen die eigentliche Krux un-
serer Auseinandersetzung sind und alles andere da-
rum, gelinde gesagt, Vernebelung dieser eigent-
lichen Frage. 

In der Begründung zum Entwurf der Koalitions-
fraktionen — meine Damen und Herren, ich möchte 
Sie sehr bitten, sich diese Begründung noch einmal 
in Ruhe durchzulesen; wir haben uns sehr viel Mühe 
gemacht, unsere Motivationen deutlich zu machen — 
sagen wir, und ich darf das zitieren, Herr Präsident: 

Wegen des untrennbaren Zusammenhangs des 
werden Lebens mit dem der Mutter ist es 
gerechtfertigt und notwendig, die Verantwor-
tung der Mutter mehr als bisher einzubeziehen 
und deshalb den strafrechtlichen Schutz für das 
werdende Leben anders zu gestalten als für das 
geborene. 

Hier ist von diesem untrennbaren Zusammenhang 
von Mutter und werdendem Leben die Rede, und 
in der Tat ist damit die einzigartige, mit nichts zu 
vergleichende Situation im Prozeß der Reproduktion 
menschlichen Lebens gekennzeichnet. 

Einzigartig ist diese Situation in zweierlei Hin-
sicht: Einmal wächst dieser Keim des Lebens in der 
Frau, von der Frau, ist lange Zeit eins mit ihr und 
ist getrennt von ihr, besonders in den ersten Mona-
ten, weder denkbar noch lebensfähig, geschweige 
denn schutzfähig. Schutz ist nur mit der Mutter und 
durch sie möglich. Diese Einsicht ist zentral. 

Der zweite mit nichts zu vergleichende Tatbe-
stand, wie ich meine, ist der, daß es hier um mensch-
liches Leben geht, nicht um irgendein biologisches 
Wesen, das da in die Welt gesetzt wird. Es geht um 
Menschen. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Da sind wir 
uns doch einig, Frau Kollegin!) 

— Genau! Ich möchte das noch ein bißchen weiter 
ausführen dürfen, Herr Kollege. 

Ein Kind, das in unsere Welt, in diese Gesell-
schaft hineingeboren wird, braucht noch lange, um 
als Mensch in unserer Welt lebensfähig zu sein. Ein 
Menschenkind wird es nicht ganz allein. Um Mensch 
zu werden, braucht es andere Menschen, braucht es 
die Mutter noch lange Zeit nach der Geburt. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Konsequenz?) 

Darum geht es. Wenn eine Frau in einem frühen 
Stadium einer Schwangerschaft, die nicht gewollt 
ist, vor der Frage eines Abbruchs steht, dann steht 
sie doch letztlich vor der Frage, ob sie als Frau in 
ihrer Lebenssituation und auch in der Zukunft es 
leisten kann, Mutter zu werden, damit das in ihr 
keimende Leben Mensch werden kann. Das kann 
in Wirklichkeit doch nur sie allein wissen und be-
urteilen. 

Deshalb muß man im Grunde anders als üblich 
fragen 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes [Gerolstein]) 

— ja, in der Tat, das meine ich so —: Wer darf 
es sich eigentlich von außen her anmaßen, als Ju-
rist, als Arzt, als Sozialarbeiter zu entscheiden: „Du 
mußt Mutter werden", ohne daß der Entscheidende 
überhaupt wissen kann, ob damit der Mensch, der 
da werden soll, in seiner Entwicklung geschützt 
ist; und um den Schutz des Lebens geht es. 

Wir sagen noch einmal — ich zitiere aus der 
Begründung des Entwurfs der Koalitionsfrak-
tionen —: Die Entscheidung über Fortsetzung oder 
Abbruch der Schwangerschaft kann der Frau in kei-
nem Fall genommen werden. Die Gewährleistung 
des Schutzes werdenden Lebens ist vornehmlich an 
die inneren und äußeren Möglichkeiten der schwan-
geren Frau gebunden. Meine Damen und Herren, 
alle Erfahrungen mit Indikationsmodellen stützen. 
diese grundsätzliche Einsicht, auch die Erfahrungen 
mit dem strengen Strafrecht, wie wir es bisher ge-
habt haben. Die Frauen würden, wenn einer Ihrer 
Entwürfe Gesetz werden sollte, weiter illegal und 
unter erschwerten, gesundheits- und lebensgefähr-
denden Umständen ihre Entscheidung treffen, weil 
sie sie haben. 

Es ist eine an diesen grundsätzlichen und von der 
Erfahrung bestätigten Einsichten vorbeigehende Ar-
gumentation, die, so meine ich, in die Irre führen 
muß, wenn gesagt wird, es gehe um eine Güter- und 
Interessenabwägung: hier die Interessen der Frau, 
dort die Interessen des werdenden Lebens. Ich 
meine, auch die sogenannte Rechtsgüterabwägung 
führt grundsätzlich in die Irre. Wenn menschliches 
Lebens als absolutes Rechtsgut genommen wird und 
dann auch die absolute Strafandrohung besteht, wie 
wir sie haben, und wenn man dort auch das wer-
dende menschliche Leben einbezieht, dann kann es 
logischerweise nur einen Konfliktfall geben: Leben 
gegen Leben, Leben der Mutter gegen das Leben, 
das da wird. Dann kann es kein anderes Rechtsgut 
geben, das das Leben aufwiegt. Deshalb führt Sie 
Ihre Rechtsgüterabwägung, wenn hier Gesundheit 
der Mutter oder andere persönliche Notsituationen 
angeführt werden, sehr schwer in die Irre. Das 
relativiert unser unantastbares Rechtsgut „mensch-
liches Leben" in unerträglicher Weise. — Herr 
Präsident, einige Male hatte ich hier Zwischen-
fragen zu beantworten. Ich wäre Ihnen daher dank-
bar, wenn Sie mir erlaubten, noch fünf Minuten zu 
sprechen. 

Vizepräsident von Hassel: Das tue ich gern. 
Wir haben allerdings ohnehin schon ein bißchen zu-
gelegt. 

Frau Dr. Timm (SPD) : Danke schön! 

Ich muß noch einmal auf die Interessenabwägun-
gen zu sprechen kommen. Ich meine, die Interessen-
abwägungen sind im Grunde abstrakt und nur ge-
danklich zu vollziehen. Man übersieht dabei doch 
das, was wirklich da ist, nämlich die existentielle 
Verbundenheit, das Aufeinanderangewiesensein 
von Mutter und werdendem Leben; dies ist eine 
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ursprüngliche Interesseneinheit. Ich glaube — ich 
möchte auch das bitte nicht polemisch verstanden 
wissen —, dies ist für einen Mann in der Tat sehr 
schwer zu begreifen. Er kann sich das ja nur vor-
stellen. Erfahrbar und erlebbar ist diese Situation 
der Einheit nur für Frauen. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : In der CDU/ 
CSU gibt es auch Frauen!) 

Das ist das, was Frau Funcke vorhin meinte, als 
sie davon sprach, was die grundsätzliche Beurtei-
lung mit beeinflußt. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Wir hören 
aber auch Frauen an!) 

Es ist in der Tat ein großes Problem für uns alle, daß 
wir hier als Männer und Frauen miteinander Ge-
setzte machen müssen. Wir haben es hier mit einem 
Tatbestand zu tun, der unterschiedlich erlebt wird. 
— Herr Franke, Sie schütteln mit dem Kopf. Sie 
können doch nicht abstreiten, daß das so ist. 

(Abg. Franke (Osnabrück] : Nein, natürlich 
nicht!) 

Es geht hier um die unmittelbare Lebenserfahrung 
der Frau. Es geht um Leben, und die Weiterführung 
des Lebens, um sehr grundsätzliche Dinge. Es darf 
nicht so sein, daß dann einfach nicht darauf gehört 
wird, wenn Frauen sagen, sie erlebten diese Situa-
tion in einer bestimmten Weise. Hier handelt es sich 
um eine der Verantwortung der Frau zukommende 
Entscheidung Ich will damit sagen: Nur Frauen 
können unmittelbar wissen, was Schwangerschaft 
und Mutterschaft und damit eben die Verantwor-
tung, die auf sie zukommt, in dieser Gesellschaft 
bedeuten. Daher finden sie es auch selbstverständ-
lich, daß die Entscheidung in einer Konfliktsitua-
tion letztlich in ihrer Verantwortung liegt. 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Auch des Ehe- 
mannes!) 

— Ich sage „letztlich". 

(Abg. Franke [Osnabrück]: Auch des Ehe- 
mannes!) 

— Nein, nicht ganz so. 

Diese Entscheidung — dies möchte ich hier noch 
einmal sagen — werden sie sich so oder so, wie 
immer das Strafrecht aussehen wird, auch nicht neh-
men lassen. Uns als Gesetzgeber und als Gesell-
schaft stellt sich im Grunde nur die Frage, ob wir 
endlich bereit sind, den Frauen diese Entscheidung 
und Verantwortung, die sie haben und sich nehmen, 
auch zuzuerkennen, also ihnen ihre Verantwortung 
ganz zu geben. Ich meine, nur dann kann das gelin-
gen, was wir im Grunde alle wollen, nämlich nicht 
nur die Rate der illegalen Schwangerschaftsab-
brüche, sondern allmählich überhaupt die Rate der 
Schwangerschaftsabbrüche und das damit verbun-
dene Elend und Leid einzudämmen. Das klingt pa-
radox. Ich bitte Sie, aber wirklich einmal ganz zu 
Ende zu denken, was die Verantwortung für das 
Leben für die Frauen bedeutet. Ich meine, wir sollten 
endlich die Verantwortung anerkennen, die die 
Frauen als Mütter in unserer Gesellschaft tragen,  

als Menschen, die werdendem Leben zum Mensch-
werden verhelfen. 

Wenn das so ist — davon gehen wir auch in 
unserem Entwurf aus —, ist die Frage der Beratung 
von großer Bedeutung. Es muß gelingen, den Frauen 
eine Form der Beratung in diesen Fragen anzubieten, 
die es ihnen ermöglicht, in Abwägung aller denk-
baren, bei dieser Entscheidung mitspielenden Fak-
toren ihre Verantwortung zu tragen. Voraussetzung 
dafür ist aber, daß der Berater der Frau ihre verant-
wortliche Entscheidung zuerkennt. Er darf nicht sei-
nerseits Entscheidungsfunktion etwa in dem Sinne 
haben, daß er sagt: Nein, nein, meine liebe junge 
Frau, Sie können und Sie müssen ... , sonst verhal-
ten Sie sich kriminell. — Wir sagen, die Beratung 
beim Arzt ist eine der Bedingungen der Straflosig-
keit. Wir haben nach sorgfältigster Prüfung dieses 
schwierigen Problems die Überzeugung gewonnen, 
daß sich die Frau in ihrer Konfliktsituation, in ihrer 
intimsten Not am ehesten dem Arzt ihrer Wahl zu 
einer Beratung anvertraut. Der Arzt kann allerdings 
sagen: Nein, ich tue es nicht. — Er kann aber nicht 
sagen: Was Sie wollen, liebe Frau, ist kriminell. — 
Der  Arzt kann auch sagen: Es fällt mir schwer, denn 
Sie hätten ja die und die Möglichkeiten. 

(Glocke des Präsidenten.) 

— Herr Präsident, ich komme sofort zum Schluß. — 
Er  kann auch sagen: Das Risiko für Sie und für mich 
ist groß. — Sie können ein wirkliches Gespräch 
haben, abwägen und zu Entscheidungen kommen, 
wofür aber wiederum die Voraussetzung ist, daß 
die Frauen in den ersten drei Monaten eben 
diese Entscheidungsfreiheit haben. Es wird an uns 
liegen, meine ich, in den weiteren, unter Umständen 
auch gesetzgeberischen Maßnahmen es den Ärzten 
besser als bisher zu ermöglichen, einen solchen Be-
ratungsdienst zu leisten, einen Dienst, der ganz im 
Sinne ihres Berufs darauf zielt, menschliches Leben 
zu schützen; und darum geht es uns. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident von Hassel: Meine Damen und 
Herren, wir fahren in der Aussprache fort. Das Wort 
hat die Abgeordnete Frau Verhülsdonk. Für sie ist 
durch die CDU/CSU-Fraktion eine Redezeit von 
45 Minuten beantragt worden. 

Bevor ich Ihnen das Wort gebe, möchte ich zur 
Geschäftslage folgendes sagen. Der Ältestenrat 
hegte die Hoffnung, daß wir heute abend 21 Uhr mit 
diesem großen Tagesordnungspunkt fertig werden. 
Zur Zeit haben wir noch 19 Wortmeldungen. Meine 
Bitte geht dahin, daß selbst bei nur zwei Lang-
reden, die angemeldet sind, alle Redner ein bißchen 
versuchen, sich darauf einzustellen, daß wir mit 
unserer Zeit leidlich zu Rande kommen. 

Bitte schön, Frau Verhülsdonk. 

Frau Verhülsdonk (CDU/CSU) : Herr Präsident, 
ich will mich bemühen, die Zeit möglichst kurz zu 
halten. 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 
Deutsche Bundestag, der zu fast 93% aus Männern 
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besteht, hat bei der Reform des § 218 über eine 
Frage zu entscheiden, die in besonderem Maße die 
Frauen betrifft. Das fordert uns Parlamentarierinnen 
hier in Bonn heraus, uns besonders zu engagieren. 
Frau Funcke, Frau Kollegin Timm, ich bin gern be-
reit, Ihnen dieses Engagement zu bescheinigen, und 
ich bin auch bereit, Ihnen zu bestätigen, daß Sie 
sicherlich mit psychologischem Geschick sich mög-
licherweise emotionale Zustimmung verschafft ha-
ben mit den Argumenten, die Sie für Ihre Lösung, 
für die Fristenlösung, vorgetragen haben. Die Frage 
ist: Reicht das aus? 

Seit Jahren stehen wir in der Diskussion um diese 
Reform, und es gab, wie heute schon öfters gesagt, 
viel Emotionen, falsche Informationen, Unsachlich-
keit. Noch immer hat sich der Staub nicht ganz ge-
legt. Das haben wir auch heute wieder hier erlebt. 
Die Meinungen prallen hart aufeinander, die Fron-
ten gehen quer durch Parteien, Familien, durch die 
Generationen. 

Herr Kollege von Schoeler, Sie haben heute mor-
gen einen Appell an den Bundestag gerichtet, die 
Frage der Reform des § 218 möglichst sachlich zu 
behandeln, und Sie haben dann als Beispiel der 
Unsachlichkeit unter anderem einen hohen katho-
lischen Würdenträger zitiert. Das fordert mich ge-
radezu heraus, Ihnen hier Äußerungen eines be-
kannten katholischen Publizisten zu zitieren, der 
sich bei der Koalition im allgemeinen hoher Wert-
schätzung erfreut. Ich meine Walter Dirks, der in 
den „Frankfurter Heften", 1. Jahrgang, 1946, in 
einem Aufsatz „Ein Wort an die Arbeitnehmerschaft 
in Sachen der Reform des § 218" zu der Frage des 
unerwünschten Kindes folgendes geschrieben hat: 

Es gibt zwei Lösungen der Frage des uner-
wünschten Kindes. Die eine ist defaitistisch. 
Sie heißt Abtreibung. Das ist die Linie des ge-
ringsten Widerstandes, die bequeme Lösung, 
die Kapitulation, die Patentlösung, wenn man 
sich nur einmal so weit gebracht hat, die Augen 
vor der einzigen unbequemen Tatsache zu ver-
schließen, daß die Tötung menschlichen Lebens 
Mord ist. Die andere Lösung heißt für den ein-
zelnen Mann und für die einzelne Frau ein 
tapferes, hartes Leben, Liebe zum Kind, Glaube 
an die Zukunft, heißt das für uns alle und vor 
allem für die Arbeiterbewegung Kampf um eine 
gerechte Verteilung des Sozialprodukts und für 
einen gesetzlichen Schutz der kinderreichen 
Familie. 

Ich bin der Meinung: Jetzt gilt es, mit kühlem 
Kopf und Sachverstand eine gesetzliche Lösung zu 
finden, die sowohl das Rechtsbewußtsein der Gesell-
schaft wie auch den einzelnen menschlichen Kon-
fliktsfall im Blick hat. In der öffentlichen Diskussion 
hat das von kämpferischen Frauengruppen ins Spiel 
gebrachte Wort vom „staatlich verordneten Gebär-
zwang", den Männer durch ihre Gesetze über die 
Frauen verhängen, eine gewisse Rolle gespielt. Es 
bewirkte, daß viele Frauen, vor allem die jüngeren, 
die Reform des § 218 vorwiegend unter dem Ge-
sichtspunkt der Selbstbestimmung der Frau betrach-
teten. 

Die gesetzgeberische Antwort auf dieses Verlan-
gen nach Selbstbestimmung müßte wohl „Fristen-
lösung" heißen; so wenigstens meinten viele. Der 
Denkansatz „Selbstbestimmung" erfaßt jedoch das 
Gesamtproblem nur an einem Zipfel. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Andere wichtige Prinzipien werden dabei außer 
acht gelassen. 

Wenn man sich heute in diesem Hause über die 
Reformbedürftigkeit des § 218 einig ist, dann doch 
deshalb, weil er einseitig das Recht des ungebore-
nen Kindes begünstigt, die Rechte der Frau dagegen 
außer acht läßt. Doch geht es nicht an, daß wir 
jetzt ins gegenteilige Extrem verfallen und — wie 
es die Fristenlösung vorsieht — genauso einseitig 
die Rechte der Frau zur Grundlage der Gesetzge-
bung machen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vielmehr muß es das Ziel sein, eine gerechte Abwä-
gung der Rechtsgüter im ernsten Konfliktfall mög-
lich zu machen. 

Einigkeit besteht in einem Punkt: Die illegalen 
Abtreibungen mit ihrem erhöhten gesundheitlichen 
Risiko für die Frau und den oft demütigenden Um-
ständen sollen durch die neue Gesetzgebung ver-
mindert werden. Wäre es aber nicht bloß ein Trick, 
wenn man hinginge und die illegalen Abtreibungen 
einfach legalisierte, wenn man sie schon nicht durch 
eine vorherige Beratung verhindern kann? 

Ich unterstelle einmal, daß 	zumindest in die

-

sem Hohen Hause 	niemand für Willkür im Um- 
gang mit menschlichem Leben plädiert und niemand 
mit gesetzgeberischen Mitteln geradezu eine Auf-
forderung zur Abtreibung aus beliebigen Gründen 
aussprechen will. Wir müssen uns daher fragen: 
Wie erreicht man es, daß weniger illegale Abtrei-
bungen vorkommen, gleichzeitig aber das Bewußt-
sein von Wert und Würde menschlichen Lebens 
nicht beeinträchtigt wird? 

Man muß sich meines Erachtens Aufschluß dar-
über verschaffen, aus welchen Motiven Frauen ab-
treiben. Das ist bei Vorgängen aus dem Intimbereich 
nicht ganz einfach. Aber da können uns die Erfah-
rungen anderer Länder helfen, die ihre Gesetz-
gebung liberalisiert und Auskünfte über die Gründe 
für den Abtreibungswunsch eingeholt haben. Sehr 
Interessantes kann man hierzu aus dem Bericht 
einer Arbeitsgruppe des Royal College englischer 
Gynäkologen und Geburtshelfer erfahren: In vielen 
Fällen spielen ganz offensichtlich soziale Probleme 
vielfältiger Art eine Rolle. In England ist unter 
Verkennung der eigentlichen Absichten des Gesetz-
gebers — gerade in den sozial schwächeren Schich-
ten eine Abtreibungsmentalität entstanden. Die 
stark steigenden Abtreibungszahlen weisen das aus. 
Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis kann aber 
nur sein, daß Parlament und Regierung sich fragen 
müssen, wie sozial in Not geratenen Müttern mit 
anderen Mitteln als dem der Abtreibung geholfen 
werden kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
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Positive Maßnahmen sind in sehr vielen Fällen 

der beste Schutz des ungeborenen Lebens. Die Frak-
tion der CDU/CSU sieht hier den ersten und wich-
tigsten Ansatzpunkt zur Lösung vieler Konflikt-
fälle. 

Da sich die Bundesregierung im Bereich dieser 
Gesetzgebung bisher abstinent verhalten hat, hat 
meine Fraktion einen Antrag auf Einsetzung einer 
Enquete-Kommission eingebracht, die untersuchen 
soll, durch welche sozial- und familienpolitischen 
Maßnahmen Frauen geholfen werden kann, ein un-
geplantes Kind anzunehmen — oder auch, wenn das 
der Wunsch ist, ein weiteres zu planen. In der Be-
gründung unseres Antrags steht, ohne Rangord-
nung, ein Katalog, der schon einmal die Richtung 
zeigen soll: angefangen von besserer Sexualerzie-
hung über Verbesserung der materiellen Situation 
kinderreicher Familien, über besseres Angebot kin-
derfreundlicher Wohnungen, Kindergartenplätze, 
Kindertagesstätten, Spielplätze, Teilzeitarbeits-
plätze. Sie kennen den Katalog, ich will ihn hier 
nicht bis ins einzelne hinein erörtern. 

(Zuruf von der SPD.) 

— Darauf möchte ich sehr gerne eingehen, Herr 
Kollege; Frau Funcke hat mich schon dazu heraus-
gefordert. Sie hat soeben nämlich davon gesprochen, 
daß wir in zwanzig Jahren nicht all die familien-
politischen Maßnahmen geschaffen haben, die wir 
hier jetzt für wünschenswert und nötig halten. Ich 
muß dazu eines sagen. Die Grundlagen unserer 
Kindergeldgesetzgebung und unserer Familienpoli-
tik stammen bezeichnenderweise im wesentlichen 
aus der einzigen Legislaturperiode, in der wir allein 
regiert haben, nämlich aus den Jahren 1957 bis 1961. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

In späteren Legislaturperioden — das sage ich an 
die Adresse der FDP — hatten wir einen Koalitions-
partner, der leider nicht immer bereit war mitzu-
ziehen, wo wir sehr gern bereit gewesen wären. 
Auch daran muß man hier einmal erinnern. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Aber ich will das Thema nicht vertiefen. 

Im übrigen glaube ich, daß es für jede Gesetz-
gebung so etwas wie die richtige Zeit gibt, in der 
man etwas tun kann. Wenn man einmal die Ge-
schichte der Gesetzgebung zurückverfolgt, muß man 
ganz klar erkennen, daß manches, was heute viru-
lent geworden ist, zu früheren Zeiten nicht machbar 
oder eben nicht virulent gewesen ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir brauchen dringend ein umfassendes Konzept 
aufeinander abgestimmter Hilfen, bei denen Länder 
und Gemeinden beteiligt werden müssen. Manches 
wird nicht kurzfristig möglich sein, aber Wichtiges 
muß vorrangig verwirklicht werden. 

Meine Damen und Herren, in dieser Stunde, in 
der viele Menschen im Lande besorgt nach Bonn 
blicken, möchte ich einen eindringlichen Appell an 
Bundesregierung und Bundestag richten. Die sozia-
len Probleme der Mütter und Familien sind uns noch 
nie so deutlich und massiert vor Augen gekommen 

wie durch die bisherige Diskussion über die Reform 
des § 218. Es ist auch noch zu keiner Zeit bei so 
vielen gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen und 
einzelnen Bürgern so viel guter Wille und Bereit-
schaft zur organisierten Hilfe für in Not geratene 
Mütter und werdende Mütter vorhanden gewesen. 
Nutzen wir diese Chance! Lassen Sie uns jetzt ge-
meinsam Schritte tun, die eine kinderfreundlichere 
Gesellschaft begünstigen! Frau Funcke, Ihr Beispiel, 
das Sie soeben brachten, der Brief mit der Vier-
Kinder-Familie, ist im Grunde ein Beispiel für die 
Kinderunfreundlichkeit der Gesellschaft. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich kann in diesem Falle aber nicht Ihre Konsequen-
zen ziehen, aus solchen Gründen dann das Mittel der 
Tötung der Kinder zu erwägen, sondern ich bin der 
Meinung, wir sind ein Land, das wohlhabend genug 
ist, sich andere Mittel zu überlegen, die humaner 
sind, um dieses Problem zu lösen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Mobilisieren wir alle Kräfte aus dem Bereich der 
Wohlfahrtsverbände und der freien Bürgerinitiati-
ven durch staatliche Förderung wirtschaftlicher und 
sozialer Hilfsmaßnahmen! 

(Abg. Dr. Emmerlich meldet sich zu einer 
Zwischenfrage.) 

— Eine Sekunde, Herr Kollege, ich möchte hier einen 
persönlichen Vorschlag machen. Warum sollen wir 
nicht in dieser Stunde etwa eine Nationalstiftung 
„Hilfe für Mütter in Not" ins Leben rufen? Das wäre 
ein konkreter Anlaß, jetzt etwas zu tun, was ein 
Zeichen setzt. 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Frau Verhülsdonk (CDU/CSU) : Sofort. Ich 
wollte das nur zu Ende führen, Herr Präsident. 

Ich bin der Meinung, mit einer solchen National-
stiftung — ich zweifle nicht daran, daß man einen 
beachtlichen Fonds aus sehr vielen Quellen zusam-
menbringen könnte — könnte man, schon bevor die 
Gesetzgebung geändert ist und bevor im sozialen 
Bereich mit den jetzigen Möglichkeiten geholfen 
werden kann, in vielen Fällen ad hoc etwas Kon-
kretes tun. 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie jetzt 
eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Emmer-
lich? 

Frau Verhülsdonk (CDU/CSU) : Bitte schön! 

Dr. Emmerlich (SPD) : Frau Kollegin, Sie spra-
chen soeben von der Tötung von Kindern. Darf ich 
annehmen, daß es sich da um einen Versprecher 
handelte. 

Frau Verhülsdonk (CDU/CSU) : Ja. Entschul-
digen Sie. „Tötung ungeborener Kinder" muß ich 
dann vielleicht sagen. Aber ich glaube, wir sollten 
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uns hier nicht noch über Dinge verständigen müs-
sen, die unter uns eigentlich klar sind, nämlich über 
das Vokabular. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Wehner: 
Was heißt denn das? Aber solche Begriffe 

in die Welt setzen ist Ihnen erlaubt?) 

— Herr Kollege Wehner, die Belehrung, die wir 
gerade eben von unserer Kollegin Frau Timm über 
das Leben erhalten haben, ist bei uns auf sehr 
fruchtbaren Boden gefallen; sie war aber eigentlich 
nicht mehr erforderlich. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Bevor wir in die letzte Lesung des Gesetzentwurfs 
eintreten, könnten schon erste Akzente gesetzt sein, 
z. B. die von allen Parteien geforderte Verbesserung 
der Beratungsdienste. Herr de With hat heute mor-
gen gesagt, daß er diesem Bereich einen ganz be-
sonderen Stellenwert zuerkennt. Nach den Vorstel-
lungen meiner Fraktion sollen sich diese Beratungs-
dienste allerdings nicht nur auf den sicherlich 
eminent wichtigen Bereich der Familienplanung er-
strecken, sondern neben der medizinischen auch die 
psychologische Beratung, z. B. Erziehungsberatung, 
und die soziale Beratung umschließen, also eine 
umfassende Beratung der Familie generell, nicht nur 
im Hinblick auf Schwangerschaften. 

Entscheidend dabei ist: Die in den Beratungs-
stellen tätigen Personen müssen zur Verschwiegen-
heit verpflichtet sein, wie es in unserem diesbezüg-
lichen Antrag gefordert wird. Sonst werden die 
Dienste von der Bevölkerung mit Sicherheit nicht in 
Anspruch genommen. Es darf meines Erachtens z. B. 
nicht vorkommen, daß eine schwangere Frau sich 
beraten läßt und später eine Aufforderung erhält, 
mitzuteilen, ob und wann sie das Kind auch ge-
boren hat. 

Strafandrohung allein schafft die Probleme nicht 
aus der Welt, gewiß, aber Aufhebung der Straf-
androhung — mit Festlegung einer Frist — ebenso-
wenig. Ein humaner Staat, der es mit dem Ver-
fassungsgrundsatz des Art. 2 unseres Grundgeset-
zes ernst nimmt, muß hier, in sozialer Not, Strafe 
durch Hilfe ersetzen. Wir müssen natürlich aner-
kennen, daß Staat und Gesellschaft nicht in allen 
Konfliktfällen helfen können. Es verbleiben die 
Fälle, in denen äußere Hilfen wirkungsglos sind, 
nämlich jene, für die wir strafaufhebende Indikatio-
nen brauchen. 

Mein Kollege Dr. Eyrich hat heute morgen sehr 
eindrucksvoll unser Indikationsmodell begründet. 
Ich möchte hier aber noch einmal auf einige be-
stimmte Punkte eingehen. 

Zunächst jene Fälle, in denen eine Frau mit 
hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen muß, daß 
ihr Kind schwerbeschädigt zur Welt kommt. Nie-
mand kann sich der Tragik einer solchen Situation 
verschließen. Soll man eine solche Mutter durch 
Strafandrohung zur Austragung des Kindes zwin-
gen? Andererseits: Haben Behinderte kein Recht 
auf Leben? Kann man einfach behaupten, daß sie ge-
nerell unglücklich seien und ihnen der Tod vieles 

erspare? Auch hier müssen wir sehr differenziert 
überlegen und handeln. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn eine Frau mit der Last und Sorge um das 
Kind nicht fertig wird, wenn ihre seelische Lage 
verzweifelt ist und sie die Kraft zu dem aufopfe-
rungsvollen Weg, das Kind aufzuziehen, nicht auf-
bringt, kann man ihr ärztliche Hilfe nicht ver-
weigern. 

Die Notlage der behinderten Menschen in unserer 
Gesellschaft wird allmählich in der Öffentlichkeit 
deutlicher erkannt und sachgerechter beurteilt. 
Trotzdem sind noch massive Vorurteile vorhanden. 
Eltern behinderter Kinder gehen oft einen bitteren 
Opfergang. Hartherzigkeit, Unverständnis, ja Aber-
glaube erschweren ihr Schicksal. Finanzielle Not 
und mangelnde Hilfseinrichtungen zur Erziehung 
und Ausbildung der behinderten Kinder treten 
hinzu. Auch hier scheint mir die Stunde gekommen, 
in der politisches Handeln nötig ist. 

Meine Damen und Herren! Die Fraktion der CDU/ 
CSU fordert die Regierung auf, eine bessere gesetz-
liche Grundlage für die Behinderten zu schaffen. 
Das Bundessozialhilfegesetz mit seinen Einkom-
mensgrenzen reicht nicht mehr aus. Wir brauchen 
ein Leistungsgesetz für Behinderte, und zwar mög-
lichst kurzfristig. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Geistig und körperlich Behinderte könnten in vielen 
Fällen besser als bisher in die Gesellschaft ein-
gegliedert und so in ein sinnvolles Leben geführt 
werden. 

Es werden auch in Zukunft, gewollt oder unge-
wollt, geschädigte Kinder geboren werden. Das 
ist durch keine Abtreibungsgesetzgebung zu ver-
hindern. Aber Behinderte sind keine Ballastexisten-
zen. Sie fordern durch ihre Hilfebedürftigkeit ihre 
Umgebung heraus, humaner zu werden. Viele 
junge Menschen in unserem Lande haben das be-
griffen. Wir sollten deshalb großzügig jenen Frauen 
und Familien beiestehen, die ein solch schweres 
Schicksal bewußt annehmen. Ihre Last muß erleich-
tert werden. Vielleiecht läßt sich durch eine sol-
che Gesetzgebung auch die Sensibilität der Men-
schen für die Probleme der Behinderten insgesamt 
positiv beeinflussen. 

Noch ein Wort zu den in unserem Entwurf vor-
gesehenen Gutachterstellen. Es ist im Verlaufe 
der langen Diskussion den Frauen leider von vie-
len Seiten geradezu eingeredet worden, ein Besuch 
bei einer ärztlichen Gutachterstelle sei für eine 
Schwangere unzumutbar. Wenn man anstrebt, daß 
die Frau in jedem Fall — aus welchen Gründen auch 
immer — ihren Entschluß zur Abtreibung verwirk-
lichen kann, dann braucht man natürlich keine Gut-
achterstelle. Die Fristenlösung ist da ganz konse-
quent; sie räumt dem beratenden Arzt keine Mitent-
scheidung ein. Wenn man jedoch davon ausgeht 
— und das tun meine politische Freunde und ich - 
daß die Gründe für eine Abtreibung sachlich ge-
prüft und abgewogen werden müssen, muß man 
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die Gutachterstellen auch so ausstatten, daß sie 
wirklich sachgerecht abwägen können. 

Der Vorschlag im Gruppenantrag der SPD-Abge-
ordneten um Dr. Müller-Emmert entspricht diesem 
Erfordernis nicht. Er kennt nur den behandelnden 
Arzt und den schriftlich votierenden Gutachter. 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage der Frau Abgeordneten von Both-
mer? 

Frau Verhülsdonk (CDU/CSU) : Wenn ich die-
sen Gedanken zu Ende geführt habe, gerne. — 
Wenn der Gutachter nur auf die Indikationsstellung 
des behandelnden Arztes hin urteilen soll und selber 
die Patientin nicht untersucht, was bleibt ihm dann 
für seine Beurteilung? Am Ende kann er doch nur 
antworten: Wenn es so ist, Herr Kollege, wie Sie 
schreiben, dann nehmen Sie halt die Abtreibung 
vor. — Gerade aber die Frage der Kontrolle der 
Indikation hat sich in England als der kritische 
Punkt der Gesetzgebung erwiesen. Mit einer be-
wußt laschen Regelung kann man den Abtreibungs-
willigen — seien es Frauen oder Ärzte — Tür und 
Tor öffnen. Doch dann steht das Prinzip der Abwä-
gung der wichtigen Gründe nur noch zum Schein im 
Gesetz. 

Bitte schön, Frau Kollegin! 

Frau von Bothmer (SPD) : Frau Kollegin, wissen 
Sie, was es für eine Frau bedeutet, diesen Weg zu 
der Gutachterkommission zu gehen? Haben Sie eine 
Ahnung davon, wie es ist, wenn man von einem 
Arzt zum anderen gehen muß, wenn man sich so 
demütigen lassen muß, daß man sich überhaupt 
nicht mehr traut, mit jemandem zu sprechen und 
seine Lage einem Arzt wirklich darzustellen? Und 
wenn dann diese Gutachter „sachlich", wie Sie sa-
gen, aber fern den Problemen, die diese Frau be-
wegen, entscheiden, halten Sie das für der Würde 
der Frau angemessen? 

(Zustimmung bei Abgeordneten der SPD 
und der FDP.) 

Frau Verhülsdonk (CDU/CSU) : Ich muß sagen, 
Sie gehen von der derzeitigen Rechtslage aus, näm-
lich davon, daß Ärzte eben keine Abtreibungen vor-
nehmen dürfen. Wenn man dann hausieren gehen 
muß, um einen abtreibungswilligen Arzt zu finden, 
wird das sicherlich demütigend sein und so, wie Sie 
es beschrieben haben. Wenn man aber eine Gutach-
terstelle hat, die ja die Aufgabe hat, abzuwägen, 
ob ernste Gründe für eine medizinisch-psycholo-
gische Indikation vorliegen, ist die Situation offen-
bar völlig anders. 

Im übrigen muß ich sagen, meine Meinung von 
den Ärzten ist wesentlich positiver. Aber darauf 
komme ich gleich noch einmal zurück. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage der Frau Abgeordneten Funcke? 

Frau Verhülsdonk (CDU/CSU) : Bitte schön! 

Frau Funcke (FDP) : Frau Kollegin, ist Ihnen be-
bannt, daß wir auch schon heute Gutachterstellen 
für Anträge bei medizinischer Indikation haben? 

Frau Verhülsdonk (CDU/CSU) : Das ist mir 
bekannt; dazu möchte ich gleich noch etwas aus-
führen, Frau Funcke. 

Die ärztlichen Standesorganisationen haben durch 
ihre bekannten Stellungnahmen ein hohes ärztliches 
Ethos bewiesen. Sie wehren sich mit Recht dagegen, 
daß gesetzliche Regelungen getroffen werden, die 
Ärzte in die Gefahr der Korrumpierung bringen. 

Deshalb sollte der Ärzte, aber auch der betroffenen 
Frauen wegen an der in unserem Entwurf vorge-
sehenen Gutachterstelle festgehalten werden. Die 
Erfahrungen, die bisher mit Gutachterstellen ge-
macht wurden, sind generell gar nicht so negativ, 
Frau Funcke. Ich meine jetzt nicht solche, die bei 
Amtsärzten angesiedelt sind. Ich sehe durchaus die 
Problematik, daß sich da nämlich eine Art Abtrei-
bungsgeographie ergeben kann, ähnlich wie wir es 
bei Ehescheidungen schon mit einer Scheidungs-
geographie zu tun haben. Aber wir denken ja hier 
an Institutionen, die von den Ärztekammern instal-
liert werden und die ja dann so verfahren wie etwa 
die Gutachterstelle in Hamburg. 

Frau Funcke: (FDP) : Frau Kollegin, Sie sagen, 
das sei alles ganz neu. Wissen Sie nicht, daß in 
Nordrhein-Westfalen solche Institutionen längst be-
stehen und daß es gar nicht so furchtbar neu ist, 
wie Sie es sagen, so daß die Situation, die Frau 
Kollegin von Bothmer beschrieb, in keiner Weise 
geändert wird, nämlich die Bemühungen, einen 
Arzt zu finden, der erst einmal den Antrag an diese 
Kammer stellt, und dann die Angst, ob man in die-
ser Kammer auch tatsächlich nachher das Ja be-
kommt oder ob man abgelehnt wird? 

Frau Verhülsdonk (CDU/CSU) : Frau Funcke, 
ich fürchte, auch Sie gehen von der derzeitigen 
Rechtslage aus, nämlich von einem Gesetz, wonach 
es nicht einmal eine medizinische Indikation, son-
dern nur eine durch Rechtsprechung eröffnete Mög-
lichkeit gibt. Ich glaube, daß auf der Basis eines 
neuen Indikationsentwurfs und unter dem Tatbe-
stand, daß Ärzteorganisationen sich ja sehr ver-
antwortlich und sehr ausdrücklich zu der Gesamt-
problematik geäußert haben, in Zukunft andere Be-
dingungen bestehen werden als wir sie zur Zeit 
haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich möchte mich dabei auf eine dpa-Meldung vom 
15. März 1973 berufen, in der die Hamburger Gut-
achterstelle — Leiter ist Dr. Wilhelm Ahrens  — 
von  ihren Erfahrungen mitteilt: „Nach vier Arzt-
besuchen und innerhalb von drei Tagen ist die Ge-
nehmigung zu einer Abtreibung erteilt." Ich bin 
sicher, daß sich die Ärztekammern bemühen wer-
den, eine möglichst einheitliche Handhabung her-
beizuführen. Sie sind mit Sicherheit nicht zu ver- 
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dächtigen, daß sie sich aus irgendwelchen erzkon-
servativen und moralistischen Gründen bewußt in 
ein Bremserhäuschen setzen werden, wenn es um 
die Gesundheit der Frau geht. 

(Beifall beider CDU/CSU.) 

Schließlich ist bei der Gutachterstelle auch der 
Fall in Betracht zu ziehen, daß sich eine Frau im 
Gewissen schwertut, in eine ärztlich empfohlene 
Abtreibung einzuwilligen. Auch diesen Fall muß 
man ja einmal in Betracht ziehen. Hier kann ihr 
das Gutachten dreier Ärzte die Entscheidung er-
leichtern. Bei ernstlichen Allgemeinerkrankungen 
geht heute ja ganz allgemein die Tendenz der Pa-
tienten eher dahin, mehrere Ärzte hinzuzuziehen, 
um die Sicherheit der Diagnose zu erhöhen und um 
sich als Patient zu beruhigen. Das sollte man in den 
Fälen einer medizinischen Indikation auch der 
Frau zugestehen. 

Ich weiß natürlich, was gegen drei Gutachter ein-
gewandt wird: das schrecke die Frauen ab und 
treibe sie auf den illegalen Weg, der ja doch ver-
mieden werden soll. In diesem Zusammenhang 
möchte ich doch darauf hinweisen, daß in Ländern 
mit sehr liberalisierter Gesetzgebung trotzdem wei-
terhin illegal abgetrieben wird. Es bleiben zumin-
dest jene Fälle im Dunkeln, in denen bestehende 
Schwangerschaften vor der eigenen Umgebung, aus 
welchen Gründen auch immer, verheimlicht werden 
sollen, unter Umständen vor dem eigenen Ehemann. 

Herr Dr. Müller-Emmert, ich möchte auch noch 
mit einem Satz auf Ihre Einlassung eingehen, die 
Sie heute morgen zu der Frage der generellen Straf

-

freiheit der Frau gemacht haben. Fürchten Sie nicht, 
Herr Dr. Müller-Emmert, daß man die Frau, wenn 
man sie bei eigenhändiger Durchführung der Ab-
treibung generell straffrei stellt, geradezu auffor-
dert, das in Zukunft selbst zu tun, mit all den be-
denklichen Konsequenzen, die das für ihre Gesund-
heit haben würde, wenn nämlich der Arzt befürchten 
muß, daß er bestraft wird? Ich will nur dieses eine 
Motiv eben in die Debatte werfen. 

Auch eine befristete Aufhebung der Strafandro-
hung schafft die Probleme nicht aus der Welt ;  im 
Gegenteil, es entstehen neue. Die Ärzte befürchten, 
daß eine Flut von Abtreibungen auf uns zukäme, 
mit all den nachteiligen Folgen, wie wir sie aus Eng-
land und den Ostblockländern kennen. Heute mor-
gen ist schon einmal der Wynn-Report herangezogen 
worden. Ich erlaube mir, daraus nur einen einzigen 
kurzen Absatz zu zitieren, und zwar die Ziff. 10 
unter der Überschrift „Folgen der Abtreibung bei 
späterer Ehe". Ich zitiere: 

Ein Mann bekommt wahrscheinlich eher eine 
unfruchtbare Frau oder ein totgeborenes oder 
zu früh geborenes oder gar mißgebildetes Kind, 
wenn er ein Mädchen heiratet, das einen künst-
lichen Schwangerschaftsabbruch an sich vor-
nehmen ließ. Eine unverheiratete Frau, die ein-
mal oder mehrmals abtreiben ließ, ist deshalb 
weniger für Mutterschaft und infolgedessen für 
die Ehe geeignet. 

Ähnlich interessante Dinge können Sie auch unter 
anderen Gesichtspunkten in diesem Report finden. 

Müssen wir die Fehler anderer Länder nach-
machen? Sollten wir nicht vielmehr aus diesen Er-
fahrungen Lehren für unsere eigene Entscheidung 
ziehen?! Wie drängend ist denn heute überhaupt 
noch das Problem der ungewollten Schwangerschaft? 

Unsere sinkenden Geburtenziffern zeigen, daß 
bereits breite Schichten der Bevölkerung Familien-
planung betreiben. Ich glaube, heute morgen wurde 
gesagt, daß 45 % der Frauen die Pille nehmen. Dar-
über hinaus gibt es, wie Sie wissen, auch noch an-
dere Verhütungsmittel. 

(Abg. von Schoeler: Die Zahl von 45 °/o 
bezog sich auf die DDR!) 

— Aha! Na ja, ich glaube, in der Bundesrepublik 
sähen die Zahlen, wenn man sie einmal ermitteln 
würde, nicht wesentlich anders aus. 

Sachverständige haben bei den Hearings, die in 
der letzten Legislaturperiode durchgeführt worden 
sind, ausgesagt, daß auch die kriminellen Abtrei-
bungen ständig abnehmen. Außerdem scheint nur 
noch ein geringer Prozentsatz, nämlich etwa 5 %, 
durch Laien vorgenommen zu werden. Professor 
Helge Pross glaubt so hat sie im Hearing ausge-
sagt —, daß zwei Drittel der Frauen einen Arzt für 
den Eingriff gewinnen. Nach der Untersuchung von 
Hußlein sind es sogar 87 %. 

Darf man in dieser Situation, im Jahre 1973, wo 
wir sichere Verhütungsmittel haben, durch eine Fri-
stenlösung dazu anregen, daß Abtreibung doch 
wieder zu einem Mittel der Geburtenplanung wird? 
Wollen wir nicht lieber mit allen Mitteln, denen der 
Gesetzgebung und auch denen der Meinungsbil-
dung, die Anwendung von Verhütungsmitteln er-
leichtern? 

Ich möchte noch einmal die Devise der Selbst-
bestimmung der Frau aufgreifen. Selbstbestimmung 
setzt doch die Fähigkeit zu verantwortlichem Han-
deln voraus. Verantwortliches Handeln von Mann 
und Frau muß aber einsetzen, bevor es zu einer un-
gewollten Schwangerschaft kommt. Wenn man 
Frauen unter der Devise der Selbstbestimmung das 
Recht an die Hand gibt, aus beliebigen Motiven un-
geborenes Leben abzutöten, dann überfordert man 
die Gewissen vieler Frauen. 

(Zuruf von der SPD: Und die Männer?!) 

— Die Männer kommen noch, Frau Kollegin. — 

Im Wahlkampf konnte ich mich leider des Ein-
drucks nicht erwehren, daß mit dem Argument der 
Selbstbestimmung darauf spekuliert worden ist, die 
politische Zustimmung der Wählerinnen nicht nur 
zu dieser Gesetzgebung, sondern auch zu der Wahl-
entscheidung insgesamt zu erhalten. 

In der Begründung des Koalitionsentwurfs kann 
man im Kapitel „Vorteile des Fristenmodells" lesen, 
daß etwa vom vierten Monat an bei der Schwange-
ren das Gefühl für das Kind wächst. Und es heißt 
dann weiter, daß, falls die kritische Phase der ersten 
drei Monate mit Hilfe des beratenden Arztes über-
wunden werde, danach die Disposition zum Schwan-
gerschaftsabbruch wesentlich geringer sei. Ich kann 
nur sagen: Sehr wahr! 
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Daraus ist aber doch die Schlußfolgerung zu zie-
hen, daß viele Frauen, mit höherer Disposition zum 
Schwangerschaftsabbruch in den ersten drei Mo-
naten, überfordert sind — aus den bekannten Grün-
den: Unpäßlichkeit, Das-sich-noch-nicht-an-den-Ge-
danken-gewöhnt-Haben und was alles noch hinzu-
kommt —, wenn man ihnen in dieser Situation die 
Entscheidung allein überantwortet. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Das über- 
zeugt!) 

Lesen Sie doch bitte einmal nach, was in dem Be-
richt dieser Arbeitsgruppe des Royal College über 
die  Frage des unerwünschten Kindes steht. Dort 
können Sie sehr genau sehen, daß die Frauen, die 
angeben, in der ersten Zeit der Schwangerschaft das 
Kind nicht gewünscht zu haben, im allgemeinen aber 
auch sagen, es sei ihnen hauptsächlich zeitlich nicht 
passend gekommen, es sei aber nicht generell un-
erwünscht gewesen. Andere — es ist eine sehr be-
achtliche Zahl von Müttern — geben an, daß sich 
ihre Einstellung vom Anfang zu der unerwünschten 
Schwangerschaft ab drittem, viertem Monat zumin-
dest dann, wenn Leben gespürt wird, doch radikal 
verändert hat. 

In dem Koalitionsentwurf kommt bemerkenswer-
terweise der Kindesvater nicht vor. In der Praxis 
gibt es ihn aber, 

(Heiterkeit) 

sei es als Ehemann, sei es als Freund. Man muß sich 
doch fragen, welche Rolle der Mann bei der Ent-
scheidung spielt. Aus den englischen Berichten weiß 
man, daß junge ledige Mütter angeben, vom Kin-
desvater zur Abtreibung veranlaßt worden zu sein. 
Bei den Mittelschichten kommt übrigens interessan-
terweise der Druck eher von den Eltern, wie man 
aus den englischen Berichten ersehen kann. Ich frage 
mich, wie man bei eingeführter Fristenlösung in Zu-
kunft den Vater etwa zur Alimentenzahlung heran-
ziehen will, wenn sich die Frau gegen seinen Willen 
entschließt, das Kind auszutragen, statt es abtöten 
zu lassen. Wie sieht andererseits die eheliche Situa-
tion aus, wenn der Vater das Kind will, die Mutter 
aber aus irgendwelchen Gründen, sei es gar Sorge 
um ihre Figur oder etwa ein geplanter Urlaub oder 
ihre persönliche Freizügigkeit oder ihre Berufstätig-
keit, die Fortsetzung der Schwangerschaft ablehnt? 
Denken Sie bitte einmal auch über die da neu ent-
stehenden Konflikte nach! Wir machen ja demnächst 
ein neues Eherecht; ich glaube, daß sich darin eini-
ges niederschlagen dürfte. 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage der Abgeordneten Frau von Both-
mer? 

Frau Verhülsdonk (CDU/CSU) : Bitte schön, 
wenn ich mich noch im Rahmen meiner Redezeit 
halte! Ich bin auch gleich zu Ende. 

Frau von Bothmer (SPD) : Wenn Sie von sol-
chen Beispielen sprechen, daß Frauen wegen einer 
Urlaubsreise oder ihrer Figur wegen kein Kind ha-
ben wollen: Glauben Sie nicht, Frau Kollegin, daß, 

wenn es sich um solche werdende Mütter handelt, es 
vielleicht ganz gut ist, wenn sie nicht für ein Kind zu 
sorgen haben, da wir alle wissen, daß Kinder von 
einer Mutter wirklich etwas erwarten müssen, näm-
lich Liebe und Zuneigung und nicht solche Ober-
flächlichkeiten? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie unterschät

-

zen die Frauen!) 

Frau Verhülsdonk (CDU/CSU) : Ich möchte dazu 
sagen, ,daß ich mir sehr gut vorstellen kann, daß 
eine Frau, wenn sie solche Pläne hat und zunächst 
mit dem Problem der Schwangerschaft nur einmal 
in Gedanken konfrontiert ist, wenn die Fristen-
lösung da ist, wirklich diesen Weg erwägt, daß sie 
sich aber im Laufe der Zeit durchaus anders auf das 
Kind einstellt. Gehen Sie einmal in die Heime, die 
mittlerweile von dem Sozialdienst katholischer 
Frauen errichtet sind! 

(Abg. Dr. Schellenberg: Gehen S i e ein- 
mal in die Heime!) 

— Ich bin sehr oft dagewesen, Herr Schellenberg. 
Glauben Sie nur nicht, daß nur die Damen der Koa-
litionsfraktionen mit den Lebensproblemen der Frau 
konfrontiert sind und wir im Ghetto leben! 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich habe die Möglichkeit, bei sehr vielen Frauen 
nachzufragen, da ich außer meiner Funktion im 
Bundestag auch noch den Vorsitz von sehr starken 
Frauengruppen habe, die für mich ein Lager sind, 
wo ich rückfragen kann. 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Frau Verhülsdonk (CDU/CSU) : Bitte schön! 

Dr. Emmerlich (SPD) : Frau Kollegin, halten Sie 
es für möglich, daß es bei den von Ihnen apostro-
phierten Frauen infolge der Schwangerschaft zu 
einer Charakteränderung kommt? 

Frau Verhülsdonk (CDU/CSU) : Ich glaube 
nicht, daß es die Frage der Charakteränderung ist. 
Befragen Sie doch einmal bitte die Ärzte! Mit der 
Schwangerschaft vollzieht sich ein hormoneller Ab-
lauf. Ich bin nicht Arzt, aber so viel weiß ich denn 
doch, und zwar aus eigener Erfahrung; ich habe im-
merhin zwei Kinder geboren. Dieser hormonelle 
Ablauf bedingt erhebliche Stimmungsveränderun-
gen und -schwankungen, die sich im Laufe der Zeit 
völlig anders einpendeln. Glauben Sie nicht auch, 
daß viele Kinder, die zunächst ungewollt waren, 
hinterher das Lebensglück der Familie sind und  oft 

 auch das Lebensglück der Mutter? 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich meine, daß wir die Sache nicht von Ausnahme-
fällen und Extremen her, sondern vom Generellen 
her sehen sollten. 

(Abg. Frau von Bothmer: Sie haben die 
Ausnahmefälle angeführt!) 
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— Ja, weil ich sie im Zusammenhang mit der Fri-
stenlösung als neu auftauchende Problematik sehr 
deutlich erkennen muß. Aber ich will versuchen, 
mit Rücksicht auf die vielen Kollegen, die noch 
reden wollen, jetzt zu Ende zu kommen. 

Dem Indikationsmodell wird vorgeworfen, es 
biete Anlaß — — 

(Abg. Conradi: Warum sagen Sie da Modell 
und sonst immer Lösung?) 

— Ach, entschuldigen Sie, das ist vielleicht meine 
redaktionelle Ader! Ich möchte auch einmal im Aus-
druck wechseln, es hat keine Bedeutung. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dem Indikationsmodell wird vorgeworfen, es 
biete Anlaß für unterschiedliche Auslegungen, und 
damit entstehe die Gefahr der Rechtsunsicherheit. 
Ich frage mich, wie es um die Juridikabilität des 
Fristenmodells steht. Wer auch immer soll die 
Dreimonatsgrenze kontrollieren? Das kann nicht ein-
mal der Arzt, der sich auf die Aussagen der Frau 
über den Beginn der Schwangerschaft verlassen 
muß. Ab dem vierten Monat steigt aber die Kom-
plikationsquote bei Abtreibungen erheblich. Lesen 
Sie bitte auch hierzu den Bericht der englischen 
Ärzte, die sehr genau darstellen, welche Folgen bei 
Abtreibungen ab der 20. Woche auftreten. 

Was die Sorge um die Frauen aus sozial schwä-
cheren Schichten anbelangt, für die man eine grö-
ßere Rechtsunsicherheit bei einem Indikationsmodell 
annimmt, da sie sich nicht so gut verständlich ma-
chen könnten, möchte ich sagen: Ich habe da eine 
wesentlich optimistischere Meinung über unsere 
Ärzte. 

(V o r sitz : Vizepräsident Dr. Jaeger.) 

Sie haben doch auch in sonstigen Krankheitsfällen 
bewiesen, daß sie der Situation aller Patienten aus 
allen Schichten gerecht werden, und zwar der physi-
schen und der psychischen Situation, da in der 
Bundesrepublik seit Jahren eine ganzheitliche Medi-
zin betrieben wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es können hier nicht alle Gesichtspunkte erörtert 
werden, die einen noch verlocken könnten, sich 
speziell mit den Aussagen in der Begründung des 
Fristenmodells auseinanderzusetzen. Vielleicht kann 
aber schon die in unserem Antrag auf Drucksache 
7/552 geforderte Fachkommission, die die Folgen 
ärztlich vorgenommener Schwangerschaftsabbrüche 
untersuchen soll, im Laufe der Beratungen weiteres 
Material zur Entscheidungshilfe beisteuern. Es 
wurde soeben eingewandt, die bisherigen Hearings 
hätten das Spektrum nicht in voller Breite eröffnet. 
Hier geben wir Ihnen eine neue Chance, weitere 
Gutachter zu hören. Ich sehe dem mit Interesse ent-
gegen. 

Meine Damen und Herren von der Koalition, die 
Reform des § 218 hat wie kaum ein anderes gesell-
schaftliches Problem breite Schichten unseres Volkes 
interessiert und mobilisiert. Auf unseren Tischen 
häufen sich Briefe und Resolutionen von einzelnen 
und von Gruppen. Heute gab es die Nachricht, daß 

dem Hause inzwischen insgesamt 100 000 Petitionen 
vorliegen. Frau Funcke sagte vorhin, sie bekomme 
viele Briefe, in denen einzelne Konfliktsfälle dar-
gestellt seien. Ich bekomme auch solche Briefe, nicht 
nur solche, die sich gegen die Fristenlösung wenden. 
Ich muß aber sagen: im Verhältnis zu der großen 
Flut der nachdrücklich vorgebrachten Vorstellungen 
hinsichtlich einer realistischen und sachgerechten 
Entscheidung sind solche Beispiele in der Minder-
heit. 

Meine Damen und Herren von der Koalition, ich 
bitte Sie inständig: nehmen Sie das breite Engage-
ment gegen die Einführung der Fristenlösung ernst, 
hören Sie auf die Argumente, und helfen Sie mit, 
eine gesetzliche Regelung zu schaffen, die in ausge-
wogener Weise Würde und Wert des menschlichen 
Lebens sichtbar macht und in schweren mensch-
lichen Notlagen Hilfe statt Strafe anbietet. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Schlei. 

Frau Schlei (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Meine Kollegin Vorrednerin hatte es 
als Sozialpolitikerin nicht sehr leicht, obwohl ich 
ihre Rede bewundere. Ihre Fraktion hat ihr keine 
Chance gegeben, über soziale Ergänzungsmaßnah-
men zu berichten, die erforderlich sind, um dem 
Gesamtproblem begegnen zu können. Alle Ihre 
Anträge, die Sie unter dem Datum 11. Mai ein-
gereicht haben, waren wahrscheinlich keine Grund-
lage für eine sozialpolitisch ausgerichtete Rede. 

Nun zu meinen Ausführungen, die einen Grund 
haben: Bereits in der Regierungserklärung zu Be-
ginn dieses Jahres hat Bundeskanzler Willy Brandt 
betont, daß das Problem des Schwangerschafts-
abbruchs dringlich zu lösen sei, daß aber auch dieses 
Problem nicht aus dem gesellschaftlichen Rahmen 
genommen werden könne. Er kündigte an, daß es 
neben einem Abbau kinderfeindlicher Tendenzen 
und dem Ausbau der Familienplanung in dieser 
Legislaturperiode einer Reform des § 218 bedürfe. 

Hiermit wurde bereits deutlich gemacht, daß es 
die Sozialdemokraten keinesfalls bei der strafrecht-
lichen Neugestaltung der Vorschriften über den 
Schwangerschaftsabbruch bewenden lassen wollten. 
Meine Fraktion geht hier noch einen sehr wesent-
lichen Schritt weiter. Sie betrachtet nämlich alle 
Maßnahmen, die sie im Bereich der Gesundheits-
sicherung und Familienpolitik konzipiert und ge-
meinsam mit dem Koalitionspartner als Gesetzent-
würfe vorgelegt hat, als den wichtigeren Teil der 
Gesamtreform. Dabei war es ein Anliegen meiner 
Fraktion, ein recht umfassendes und finanziell ab-
gesichertes Angebot an Lebenserleichterungen für 
die Familie vorzulegen, um es möglichst gar nicht 
erst zu einer den Schwangerschaftsabbruch so häufig 
auslösenden Konfliktsituation kommen zu lassen. 
Wie so oft, wenn es um über Jahrzehnte hinweg 
vernachlässigte Aufgaben im sozialen Bereich geht, 
kann ein einzelnes Gesetz kaum eine Patentlösung 
vielschichtiger gesellschaftlicher Probleme bringen. 
Noch viel weniger ist dies möglich, wenn es um ein 
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Anliegen der Frauen geht, wo neben objektiven 
Schwierigkeiten insbesondere überkommene oder 
ideologiebehaftete Vorstellungen zu überwinden 
sind. Dies gilt, so meine ich, in besonderem Maße 
für eine sozial befriedigende Gesamtreform des 
§ 218. 

Eine in unserem Sinne erfolgreiche Lösung dieses 
Problems bedarf daher der tätigen Mitarbeit aller 
gesellschaftlichen Gruppen, vor allem auch, um 
bestehende Vorurteile abzubauen. Gleichzeitig müs-
sen wir darauf hinwirken, daß die von uns ange-
botenen Hilfen im Bereich der Gesundheits-, Fami-
lien- und Bildungspolitik mit in die persönliche 
Lebensgestaltung einbezogen werden. Kinderfeind-
liche Tendenzen lassen sich ohne eine bewußte und 
verantwortungsvolle Elternschaft kaum abbauen. 

Dies setzt unseres Erachtens ein breit gefächertes 
Angebot familienplanerischer Maßnahmen voraus. 
Als besonders wichtig sehen wir daher die für Fa-
milien mit kleinen Kindern angebotenen Hilfen an, 
wie sie im Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 
von Leistungen in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung vorgesehen sind. Lassen Sie mich darauf 
hinweisen, daß es sich hier um eine Initiative der 
sozialdemokratischen Parlamentarierinnen aus der 
vorhergehenden Legislaturperiode handelt. Sie 
wurde von den Sozialpolitikern und dankenswerter-
weise von den Koalitionsfraktionen aufgegriffen. 

Damit wird ein altes Anliegen der Frauen in 
meiner Partei und in den Gewerkschaften nunmehr 
einer Lösung zugeführt. Wir halten es für unsere 
Pflicht, allen erkrankten Müttern kleiner oder be-
hinderter Kinder eine Haushaltshilfe zu stellen oder 
für eine selbstbeschaffte Aushilfe angemessene Ko-
stenbeteiligung zu übernehmen. Die finanziellen 
Auswirkungen gehen zu Lasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Mütter sollen nicht wie bis-
her aus Angst um unversorgte Kinder einen not-
wendigen Krankenhaus- oder Kuraufenthalt ver-
zögern oder gar gänzlich aufschieben. Wir beweisen 
unsere Mütter- und Kinderfreundlichkeit unter an-
derem dadurch, daß diese Regelung auch dann gel-
ten soll, wenn Mütter in ein Entbindungsheim gehen 
oder eine Kur im Rahmen des Müttergenesungs-
werks bewilligt erhalten. Zur Zeit kann man oft 
davon sprechen, daß es ein Großmüttergenesungs-
werk ist, 

(Abg. Dr. Schellenberg: Sehr wahr!) 

weil junge Frauen dafür nicht die Zeit finden. 

Für ebenso bedeutsam halten wir eine Erleichte-
rung für berufstätige Elternteile, wenn ihr im Haus-
halt lebendes Kind unter acht Jahren erkrankt ist. 
Ein Anspruch auf Freistellung von der Arbeit, die 
entweder der berufstätige Vater oder aber die be-
rufstätige Mutter geltend machen kann, ermöglicht, 
das erkrankte Kind selbst zu pflegen oder während 
dieser Zeit nach einer Betreuung zu suchen. Dies 
gilt zunächst für fünf Arbeitstage im Jahr für jedes 
Kind. 

Ganz besonders wichtig erscheint mir,  daß die-
ser Freistellungsanspruch unabdingbar ist, d. h. 
durch Tarifverträge weder beschränkt noch ausge-
schlossen werden kann. Während einer solchen 

Freistellung von der Arbeit erscheinen unseres Er-
achtens persönliche Verdiensteinbußen als unzu-
mutbar. In den genannten Fällen zahlt daher die 
gesetzliche Krankenversicherung ein volles Kran-
kengeld. 

Haushaltshilfe und Arbeitsbefreiung sind daher 
zwei wirksame Erleichterungen für Familien mit 
kleinen Kindern. Sie machen von drückenden Sor-
gen frei. 

Unsere Regelungen tragen den besonderen 
Schwierigkeiten junger Familien sehr viel eher 
Rechnung als jene Maßnahmen, die von der CDU/ 
CSU im Gesetzentwurf zur Verbesserung der Haus-
pflege und der Familienhilfe vorgesehen sind. Die 
von der Opposition vorgeschlagene Haushaltshilfe 
ist nur als Ermessensleistung der Krankenkasse 
ausgewiesen. Im Oppositionsentwurf fehlt vor al-
lem ein unabdingbarer Freistellungsanspruch gegen 
den Arbeitgeber. Ohne diesen wird sich jedoch eine 
Arbeitsbefreiung für häusliche Krankenpflege kaum 
verwirklichen lassen. 

Vollkommen offen bleibt im Oppositionsentwurf 
die Begründung bzw. die Skizzierung der finanziel-
len Aufwendungen. Während unser Entwurf nicht 
nur die Höhe der Einzelaufwendungen aufzeigt 
--- 226 Millionen DM für die Bereitstellung einer 
Haushaltshilfe, weitere 114 Millionen DM für Kran-
kengeld bei Betreuung des erkrankten Kindes —, 
wird zugleich ein Vorschlag zur Finanzierung ge-
macht: Wir schlagen die ersatzlose Streichung der 
sogenannten Krankenscheinprämie vor, die vom 
Bundesrat als Experiment bezeichnet wurde und sich 
nach Ansicht der Spitzenverbände der Krankenver-
sicherungsträger nicht bewährt hat. Dies ist um so 
berechtigter, als die Spitzenverbände selbst die  An-
sicht vertreten, daß das vom Gesetzgeber angestrebte 
Ziel nicht erreicht wurde, wie aus dem Erfahrungs-
bericht der Bundesregierung hervorgeht. Schafft 
man also diese gesundheitspolitisch bedenkliche 
Maßnahme wieder ab, stehen Mittel in Höhe von 
390 Millionen DM für die eben erwähnten Leistungs-
verbesserungen zur Verfügung. Der verbleibende 
Rest erlaubt es uns, noch eine weitere unsoziale 
Regelung abzuschaffen: In Zukunft wird es keine 
zeitliche Begrenzung von Krankenhausaufenthalten 
mehr geben. 

Eine sehr gründliche Vorabeit wurde von Mitglie-
dern meiner Fraktion auch für den Entwurf eines 
Gesetzes über ergänzende Maßnahmen geleistet. 
Bereits 1971 hat eine kleine Gruppe von Parlamen-
tariern meiner Fraktion diese Arbeit aufgenommen, 
unterstützt von Experten der beteiligten Ministerien 
und in enger Zusammenarbeit mit Institutionen in 
verschiedenen Bundesländern. Sie haben viele denk-
bare und wünschenswerte Maßnahmen gründlich 
geprüft und beraten. 

Insofern sind wir mit den hierzu unterbreiteten 
Vorschlägen zur gesundheits- und familienpoli-
tischen Fragen ein wesentliches Stück weiter als 
die Opposition, die erst jetzt von einer Enquete-
Kommission untersuchen lassen will, welche sozial-
und familienpolitischen Maßnahmen in Betracht 
kommen und verwirklicht werden können. Die von 
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der Opposition in ihrer Antragsbegründung dazu 
ausgesprochene Erwartung, daß dadurch auch der 
strafrechtliche Schutz effektiver sein wird, zeigt 
unseres Erachtens ein merkwürdiges Problembe-
wußtsein. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Die Argumen

-

tation finde ich merkwürdig!) 

Wirksame Familienplanung ist eine unerläßliche 
Voraussetzung für unser Ziel, gewünschte Schwan-
gerschaften zu ermöglichen und ungewollte Schwan-
gerschaften zu verhindern. An erster Stelle un-
seres Gesetzentwurfes steht daher die ärztliche 
Beratung über Empfängnisregelung, und zwar für 
versicherte Männer und Frauen. Sie wird in den 
Leistungskatalog der Krankenversicherung aufge-
nommen. Auch die Kosten aus der Rezeptur von 
verschreibungspflichtigen Mitteln sollen von der 
Krankenversicherung übernommen werden. Beide 
gesundheitssichernden Maßnahmen lassen sich sy-
stemgerecht in die Reichsversicherungsordnung ein-
bringen. Diese nüchternen Feststellungen machen 
sicher noch nicht klar genug, wie stark hierdurch für 
große Gruppen unserer Bevölkerung der Sexual-
bereich enttabuisiert werden kann. Das persönliche 
Gespräch über Sexualhygiene mit dem Arzt des 
Vertrauens eröffnet hierzu völlig neue Wege. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auf 
eine Nachricht aus Italien hinweisen. Nach einem 
UNO-Report — er wurde heute schon einmal zitiert 
— sind es jährlich mindestens 1 200 000 Italienerin-
nen, die heimlich abtreiben. Ärzte meinen, die Dun

-

kelziffer sei sogar noch höher. Dazu erklärte kürz-
lich die Vizepräsidentin des römischen Senats: „Ich 
müchte den Italiener kennenlernen, der nicht direkt 
oder indirekt in eine Schwangerschaftsunterbre-
chung verwickelt ist oder war". Während in Italien 
über den Schwangerschaftsabbruch offen gespro-
chen wird, ist das Gespräch über empfängnisver-
hütende Mittel dort tabu. Wir sollten daraus eine 
Lehre ziehen, weil hier ein Zusammenhang erkenn-
bar wird. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Mertes 
[Gerolstein]: Können Sie den erklären?) 

-- Den kann ich Ihnen erklären, lieber Kollege. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Bitte tun Sie 
es!) 

— Wer nichts über Empfängnisregelung, also auch 
-verhütung weiß, hilft sich dann auf diese sehr leid-
volle Art. Dieser Zusammenhang ist eigentlich sehr 
leicht begreifbar. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Der Zusam

-

menhang war unlogisch!) 

Ein ganz besonderes Augenmerk haben wir auf 
die Situation einkommensschwacher Familien ge-
richtet. An Sozialhilfeempfänger und auch an die-
jenigen, die Hilfe in besonderen Lebenslagen erlan-
gen können, sollen ärztlich verordnete empfängnis-
regelnde Mittel kostenfrei abgegeben werden. Diese 
bereits seit 1970 im Land Berlin praktizierte Ver-
fahrensweise galt uns als Vorbild für eine bundes-
einheitliche Regelung. Eine kostenfreie Abgabe 
empfängnisregelnder Mittel für alle würde das fi

-

nanzielle Leistungsvolumen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung jedoch bei weitem übersteigen. 

Alle unsere Hilfsangebote zielen auf eine Not-
wendigkeit, nämlich Frauen, Männern und ihren 
Familien in besonderen Konflikt- oder Bedrängnis-
situationen zu helfen, mit ihrem schweren Alltag 
fertig zu werden. Sieht eine Frau jedoch in einer 
schwierigen Konfliktsituation keinen anderen Aus-
weg als den eines Schwangerschaftsabbruchs, wol-
len wir ihr auch dann Hilfen nicht versagen. Unser 
Ergänzungsgesetz stellt eine problembezogene Be-
ratung durch einen Arzt des Vertrauens sicher. 
Entscheidet sich die Frau nach schwerer Gewissens-
prüfung dann trotzdem für einen Schwangerschafts-
abbruch, so soll dieser medizinisch fachgerecht aus-
geführt werden. Daher haben wir die entstehenden 
Kosten für ärztliche Leistungen, Medikamente und 
einen etwaigen Krankenhaus- oder Klinikaufenthalt 
in den Leistungskatalog der gesetzlichen Kranken-
versicherung übernommen. Durch den so geregelten 
Zugang zu einem Facharzt wollen wir das Kur-
pfuschertum beseitigen; und als Kurpfuschertum be-
zeichne ich nicht nur die Engelmacherei, vielmehr 
ist es auch dann keine korrekte Behandlung, wenn 
bei Behandlung innerhalb einer Praxis in kurzer 
Zeit ein Abbruch durchgeführt wird, der eigentlich 
einen Klinikaufenthalt für längere Zeit notwendig 
gemacht hätte. 

Aus den im Ergänzungsgesetz vorgesehenen Maß-
nahmen ist erkennbar, daß neben gesundheits-
sichernden auch familienpolitische und gesamt-
gesellschaftliche Aufgaben übernommen werden. 
Das wird durch die jährliche Kostenbeteiligung des 
Bundes in Höhe von 55 Millionen DM verdeutlicht. 

Dieses breite Leistungsangebot für Versicherte 
bedarf einer institutionellen Ergänzung. Hierzu ha-
ben die Koalitionsfraktionen beantragt, die Fami-
lienberatung und Familienplanung zu intensivieren. 
Unser Appell, die Beratungskapazität für die Fami-
lienberatung und Familienplanung zu erhöhen, wird 
erfreulicherweise seit dem 11. Mai dieses Jahres 
von der Opposition unterstützt. Ihr Antrag unter-
scheidet sich auch in den Formulierungen kaum von 
unserem Antrag, der ja bereits am 21. März einge-
bracht wurde. 

Ich bedauere jedoch sehr, daß die Opposition un-
sere Vorstellung, Fragen der Sexualerziehung und 
Familienplanung mit in das Bildungsangebot für 
Eltern und Familien einzubeziehen, nicht in gleicher 
Weise unterstützt. Gerade dieser Punkt unseres 
Antrages ist doch als besonders wichtig anzusehen. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang wiederholen, 
was Dr. Wolf, der Vorsitzende der Gesellschaft 
Pro Familia im Landesverband Berlin, dieser Tage 
dazu sagte: 

Man kann nur immer wieder feststellen, daß 
die Bundesrepublik auf dem Gebiet der Fami-
lienplanungspolitik ein unterentwickeltes Land 
ist. 

Wir halten also die Entwicklung weiterer sexual-
pädagogischer Unterrichts- und Informationshilfen 
für dringend notwendig. Auch Aufklärungsaktionen, 
wie sie vom ersten sozialdemokratischen Gesund- 
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heitsminister Frau Käte Strobel eingeleitet wurden, 
müssen jetzt fortgesetzt werden. Es wäre wichtig, 
gezielt junge Menschen anzusprechen. Für die in 
den Zuständigkeitsbereich des Bundes fallenden 
Maßnahmen sind sicher zusätzliche Mittel erforder-
lich. 

Zum Schluß meines Begründungsteils zur Gesamt-
reform möchte ich darauf verweisen, daß meine 
politischen Freunde und ich als Grundwert anerken-
nen, daß die Würde des Menschen im Anspruch auf 
Selbstverantwortung liegt. Wir alle, die unter-
schiedlich Denkenden und auch die unterschiedlich 
Glaubenden, sollten in gemeinsamer Anstrengung 
versuchen, alle unsere Bürger zu befähigen, diesem 
Anspruch in Mündigkeit nachzukommen. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat die 
Frau Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit. 

Frau Dr. Focke, Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wie es im letzten Satz des 
Hirtenschreibens der deutschen Bischöfe vom April 
dieses Jahres steht, hoffe ich für uns Abgeordnete 
bei der Beratung und Entscheidung über sicher eine 
der schwierigsten Fragen, mit denen wir als Volks-
vertreter zu tun haben können, auf die rechte Ein-
sicht und den Mut zu handeln. Viel ist für unsere 
Beratungen bereits gewonnen, wenn die deutschen 
Bischöfe wie die Bürger, die wir vertreten, die 
Ärzte wie die Richter, die Pfarrer wie die Journa-
listen und vor allem wir Kollegen gegenseitig uns 
das Ringen um Einsicht zubilligen und die Diskus-
sion um die Reform des Strafgesetzes wenigstens 
von den Mitgliedern des Deutschen Bundestages 
unter der Voraussetzung geführt wird, daß jeder 
von uns werdendes Leben schützen will. Meine 
lieben Kollegen und Kolleginnen, im großen und 
ganzen bin ich dankbar dafür, daß der heutige Tag 
bisher eine solche Tendenz hat erkennen lassen. 

Ich glaube, es wäre auch hilfreich, wenn wir ent-
sprechend der Feststellung des Rates der Evange-
lischen Kirche vom 5. April dieses Jahres als Hinter-
grund, vor dem unsere Beratungen stattfinden, die 
Tatsache anerkennen würden, daß es — ich zitiere — 

für Fragen des Schwangerschaftsabbruchs weder 
in sittlicher noch in rechtlicher Hinsicht eine 
voll befriedigende Lösung geben kann, wenn 
verschiedene sittliche Verpflichtungen und 
Rechtsgüter zueinander in Konkurrenz treten. 

Da knüpft die weitere Betrachtung an: Es wäre ein 
Beitrag zur Sachlichkeit, wenn wir gemeinsam da-
von ausgehen könnten, daß es solche Konfliktsitua-
tionen gibt, die zur Abwägung zwingen, und daß 
der Paragraph in seiner bisherigen Form in einer 
nicht genau zu schätzenden Zahl von Fällen jährlich 
die Abtreibung nicht verhindert hat, jedoch die Um-
stände solchen illegalen Abbruchs für viele Frauen 
medizinisch besonders gefährlich, seelisch besonders 

belastend und sozial besonders ungerecht und un-
würdig gewesen sind. 

Das, was uns unterscheidet — das ist bisher wohl 
deutlich geworden —, ist vor allem die Schärfe, mit 
der unsere Augen die Konfliktsituationen und damit 
die Notwendigkeit der Abwägung sehen, 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Das ist es 
nicht!) 

und die Frage, wer abwägen soll, wer abwägen kann 
und auf wessen Gewissen es ankommt: auf das der 
Abgeordneten, auf das der Ärzte oder auch und nicht 
zuletzt auf das der jeweils betroffenen Frau. 

(Abg. Erhard [Bad Schwalbach] : Es kommt 
immer auf die Frau an!) 

Auf der anderen Seite würde es der Regelung 
der uns aufgetragenen Aufgabe ebenfalls dienen, 
wenn wir uns gegenseitig abnähmen, daß eine 
den Konfliktsituationen des menschlichen Le-
bens und der in ihnen notwendigen Abwä-
gung von Normen besser Rechnung tragende 
Form des § 218, als wir ihn bisher haben, keine Auf-
forderung zum Schwangerschaftsabbruch ist. Das 
sittliche, ethische, moralische, religiöse Problem 
— wie immer Sie es wollen — in jedem einzelnen 
Fall wird nach der Absicht derer, die einen Entwurf 
zur Reform des Strafgesetzes vorgelegt haben, 
nicht — so hoffe ich, gilt es für uns alle — ver-
kleinert, weggewischt oder geleugnet. Im Gegenteil: 
es wird durch die Reform des Strafgesetzes in sei-
ner Auswirkung auf die persönliche Verantwortung 
und die Gewissensentscheidung der Frauen, der 
Ärzte und anderer an der Entscheidung Beteiligter 
größer geschrieben und stärker hervorgehoben als 
bisher. Das gilt ganz besonders für die Fristenrege-
lung, für die ich mit der Mehrheit meiner Fraktion 
eintrete. 

Aber, meine Damen und Herren, nicht deshalb 
habe ich mich hier zu Wort gemeldet. Ich möchte 
vor allem auf den Antrag der Fraktionen der SPD 
und der FPD zur Familienberatung und Familien-
planung zurückkommen und dazu ganz deutlich 
eines sagen: Schwangerschaftsabbruch ist kein und 
kann kein Mittel der Empfängnisregelung und Fami-
lienplanung sein; ganz gewiß liegt das nicht im 
allergeringsten in der Absicht derer, die hier für 
eine Fristenregelung eintreten. Im Gegenteil, wir 
hoffen, daß es umgekehrt verlaufen wird, und sind 
hier angetreten, die dafür notwendigen und mög-
lichen Maßnahmen zu ergreifen. 

Die verschiedenen Kollegen der SPD-Fraktion, 
die vor mir schon gesprochen haben, haben sehr 
deutlich gemacht, daß die Reform des Strafgesetzes 
nur ein Teil — gewiß nicht der wichtigste Teil — 
der  gesamten Aufgabe, die vor uns liegt, ist und 
daß es um die politische Frage geht, was getan 
werden kann, damit eine Konfliktsituation, in der 
als letzter Ausweg nur noch Schwangerschaftsab-
bruch bleibt oder zu bleiben scheint, gar nicht erst 
entsteht. 

Das Kernstück der Reform und zugleich eine 
Aufgabe, die über den § 218 hinausreicht und 
längst vor ihr begonnen hat — ich möchte bitte 
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nicht, daß hier eine Legendenbildung in bezug auf 
die einzig fruchtbaren Jahre für Familienpolitik zwi-
schen 1957 und 1961 entsteht —, 

(Beifall bei der SPD) 

sind sozialpolitische, sind gesellschaftspolitische 
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der 
Frau in, wie ich glaube, drei für uns relevanten 
Bereichen: erstens in Beratung und Hilfen, bevor 
eine Schwangerschaft eintritt, zweitens in Beratung 
und Hilfen für schwangere Frauen in Konflikt- und 
Notsituationen und drittens frauen- und familienpo-
litische Maßnahmen ganz allgemein. 

Die SPD-Fraktion und die Bundesregierung mes-
sen diesem Teil der Reform die entscheidende Be-
deutung zu. Die vorliegenden Gesetzentwürfe — 
aber nicht nur diejenigen, die die Kollegin Schlei 
soeben so eindrucksvoll begründet hat, sondern 
auch schon früher Eingeleitetes und Durchgeführ-
tes — zeugen davon. Hier trifft sich unsere Absicht 
mit der verbal ebenfalls geäußerten der Opposition. 
Ich nehme auch ab, daß das so ist. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : War das eine 
Unterstellung? Warum verbal?) 

Ich glaube, daß sehr deutlich geworden ist, daß die 
entsprechenden ergänzenden Maßnahmen und Vor-
schläge hier heute konkret für unsere erste Lesung 
nicht von der Opposition im Deutschen Bundestag 
entwickelt und eingebracht worden sind. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Vogel [Enne-
petal] : Die Bundesregierung? Die Koalition? 
— Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Dann soll-
ten Sie lieber nicht von „verbal" sprechen!) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehe auch 
ganz unpolemisch davon aus, daß es so ist. Ich er-
warte allerdings noch einen verstärkten Beweis. 
Ich gehe auch davon aus, daß hierbei die Kirchen, 
Verbände usw. auf der gleichen Ebene stehen, un-
geachtet der jeweils unterschiedlichen Haltung zur 
Reform des Strafgesetzes. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposi-
tion, ich warne in diesem Zusammenhang aber vor 
zwei Gefahren, die deutlich geworden sind. Erstens 
warne ich vor der Gefahr, zu glauben, verstärkte 
Beratungs-, Hilfs- und Sozialmaßnahmen könnten 
eine Reform des Strafgesetzes entweder hinaus-
zögern oder sogar überflüssig machen. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Das sagen wir 
ja gar nicht!) 

Die Forderung nach einem sozialen Staat, nach einer 
vollkommenen Gesellschaft, in der es das Problem 
des Schwangerschaftsabbruchs nicht mehr gibt, darf 
nicht davon ablenken, den heute existierenden un-
gerechten, unsozialen, ja unmenschlichen § 218 so 
bald wie möglich durch unsere gemeinsamen An-
strengungen hier zu reformieren. 

(Beifall bei der SPD.) 

Gleichzeitig müssen wir uns selbstverständlich 
intensiver als bisher, kontinuierlich und verstärkt, 
um Annäherung an eine solche ideale Gesellschaft 
bemühen. Aber das ist keineswegs eine alleinige 
Aufgabe des Bundes, das ist auch keine alleinige 

Aufgabe der Kirchen. Das ist, wie es auch in der 
Stellungnahme der Vollversammlung des Zentral-
komitees der Deutschen Katholiken zur Überwin-
dung von Not- und Konfliktsituationen bei Schwan-
gerschaften heißt — ich zitiere —: eine Aufgabe von 
Bund, Ländern und Gemeinden, Kirchen und freien 
Trägern. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Da steht 
aber auch einiges andere!) 

— Ja, sicher, das will ich im Augenblick nicht be-
handeln. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Das verstehe 
ich sehr gut!) 

Ich bin hier im Moment auf einen Punkt konzen-
triert, bei dem wir alle zu einer richtigen Aufgaben-
teilung aufgefordert sind. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Mertes 
[Gerolstein] : Hätten wir auch getan!) 

Dies ist eine Aufgabe, die vom Abbau von Vor-
urteilen — ich glaube, allein dort ist noch mehr zu 
tun, als heute bisher ausgesprochen worden ist — 
über persönliche Hilfen, über Erziehung, über Auf-
klärung, über Beratung, über einen breit gestreuten 
Fächer verschiedenartigster sozialer Maßnahmen 
bis hin zur Gesetzgebung reicht und — ich wieder-
hole es — überhaupt nur arbeitsteilig und leider 
auch nur mittelfristig zu bewältigen ist. 

Ich warne in dem Zusammenhang vor der zweiten 
Gefahr, daß die Kirchen dem Staat, der Staat den 
Kirchen, die Länder dem Bund, der Bund den Län-
dern usw. vorwerfen, nicht gehandelt zu haben. Wir 
haben alle zusammen bisher noch nicht genug ge-
tan, 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Sehr richtig!) 

auch nicht frühere CDU-Regierungen, die sehr wohl 
über die angegebene Zeit hinaus Möglichkeiten da-
zu gehabt hätten. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Lassen wir einmal 
die Jahre weg! Bekennen wir gemeinsam!) 

Wir sind alle zusammen aufgerufen, mehr zu tun 
und schneller zu handeln; aber es ist keine Aufgabe, 
die jetzt erst neu beginnt, und es ist auch nicht eine, 
die von heute auf morgen gelöst werden könnte. 
Im übrigen ist es ganz sicher auch keine Aufgabe, 
die sich nur im Zusammenhang mit der Reform des 
Strafgesetzes stellt. 

Das beste Mittel, illegale oder legale Schwanger-
schaftsabbrüche zu verhindern, ist es, unerwünschte 
Schwangerschaften zu vermeiden. So muß es vor 
allen Dingen unser Ziel sein, den Gedanken der 
verantwortungsbewußten Familienplanung weit 
mehr, als das bisher der Fall ist, zu verbreiten und 
dabei mitzuhelfen, daß sie auch durchgeführt wird. 
Im Anschluß an etwas, was heute morgen schon ein-
mal gesagt worden ist, ist das allerdings ein Feld, 
auf dem noch sehr Erhebliches auch gegen Tabus 
und Prüderie auszurichten ist. 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Sehr richtig!) 

Familienplanung wird gerade im Zusammenhang 
mit der Debatte, die wir heute führen, leider zu oft 
einseitig als Empfängnisverhütung verstanden, bes- 
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ser gesagt: mißverstanden. Ich finde, daß dieser 
Blickwinkel viel zu eng und auch nicht immer zu-
treffend ist. Familienplanung und Empfängnisrege-
lung bedeuten ja nicht, daß ein Trend zur Kinder-
losigkeit oder zur Einkindehe gefördert werden 
muß; sie bedeuten, daß die Eltern ihre Entscheidung, 
Kinder zu haben oder nicht zu haben, bzw die Ent-
scheidung wann sie Kinder haben wollen, verant-
wortungsbewußt und frei treffen sollen und daß 
ihnen dabei geholfen werden muß, diese Entschei-
dung zu treffen und entsprechend zu handeln. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Der oft erhobene Vorwurf, Familienplanung sei 
kinderfeindlich, ist in keiner Weise berechtigt. Das 
Gegenteil scheint mir richtig. Wir sollten uns das 
Problem der Muß-Ehen gerade Minderjähriger, die 
hohe Scheidungsanfälligkeit dieser Ehen und all die 
Erschwernisse vor Augen halten, die sich für das 
„ehestiftende" Kind ergeben. Dabei sollten wir auch 
an die schlechten Startchancen ungewollter Kinder 
und an das ganze Elend ungeliebter Kinder erin-
nern. So betrachtet ist verantwortungsbewußte Fa-
milienplanung die entscheidende Voraussetzung, um 
eine kinderfreundliche Gesellschaft zu schaffen. 
Leider sind wir davon heute noch ein gutes Stück 
entfernt. 

Schließlich möchte ich gern noch mit einem Halb-
satz anfügen: Familienplanung und -beratung ha-
ben natürlich auch damit zu tun, bei Kinderlosigkeit 
die entsprechenden Ratschläge für ein Kind bekom-
men zu können. 

Ich bin selbstverständlich jedem dankbar, der bis-
her auf den Gebieten der Familienplanung und 
-beratung Verantwortung erkannt hat und tätig 
war. Ich denke dabei an Ärzte, an die Deutsche Ge-
sellschaft für Familienplanung Pro Familia in ganz 
besonderer Weise, aber auch an kommunale, kon-
fessionelle, paritätische und andere Ehe- und Fami-
lienberatungsstellen. Es ist keine Geringschätzung 
dieser Tätigkeit, wenn ich hier sagen muß, daß in 
diesem Bereich in der Vergangenheit natürlich noch 
nicht genug geschehen ist. Der Bund hat bisher zu 
dieser Tätigkeit im Rahmen seiner Mitwirkungs-
und Finanzierungskompetenzen bereits beigetragen. 
Aber auch für die Bundesregierung gilt natürlich 
wie für andere, daß dies noch ausgeweitet und inten-
siviert werden kann und muß. 

Den entscheidenden Beitrag auf diesem Weg stellt 
in meinen Augen die soeben begründete Regelung 
in dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zum 
Strafrechtsreform-Ergänzungsgesetz dar, wonach der 
Anspruch auf ärztliche Beratung hinsichtlich Fragen 
der Empfängnisregelung und auch die Rezeptaus-
schreibung endlich zur Pflichtleistung der gesetz-
lichen Krankenversicherung und der Sozialhilfe wer-
den sollen und wonach darüber hinaus von der 
Sozialhilfe auch die Kosten für Verhütungsmittel 
übernommen werden sollen. So soll erreicht wer-
den, daß in den sozial schwachen Schichten die Fa-
milienplanung nicht an finanziellen und materiellen 
Schwierigkeiten scheitert. Ich halte jene kommuna-
len Behörden wie die von Frau Schlei schon genann

-

ten, die diese Möglichkeiten bereits früher von sich 
aus ergriffen hatten, für außerordentlich beispiel-
haft auf dem Wege, den wir jetzt zu gehen haben. 

Aber, meine Damen und Herren, so wichtig und 
unerläßlich solche materiellen Hilfen im Rahmen der 
Familienplanung auch sind: es ist nicht damit getan, 
daß der Staat Ansprüche auf bestimmte Leistungen 
einräumt und im übrigen wartet, ob sie auch in An-
spruch genommen werden. Unerläßlicher Bestand-
teil der Familienplanung ist die Beratung, die kol-
lektive wie die individuelle. 

Zur kollektiven Beratung rechne ich die im letzten 
Jahr vom Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit erfolgreich durchgeführte Aktion 
„Unsere Kinder sollen Wunschkinder sein — Was 
können wir tun?". Sie wird in veränderter Form in 
diesem Jahr fortgeführt, wobei insbesondere noch 
jüngere Menschen angesprochen werden sollen. Zu 
einer solchen Beratung rechne ich auch — selbstver-
ständlich — die Sexualerziehung in der Familie, in 
der Schule vor allen Dingen. Das Frau Strobel ge-
rade auf diesem Gebiet einen entscheidenden Durch-
bruch erzielt hat — und unter welchen kontroversen 
Bedingungen hat sie das, vor einigen Jahren erst, 
noch tun müssen! —, 

(Zustimung bei der SPD) 

ist ein Phänomen, das ich uns gerade im Zusammen-
hang mit dieser Debatte noch einmal in Erinnerung 
rufen möchte. 

Familienplanung kann aber nur dann erfolgreich 
sein, wenn eine ständige persönliche und örtliche 
Betreuung auch ermöglicht wird. Das setzt voraus, 
daß die Zahl der Beratungsstellen — das ist hier 
richtig gesagt worden -- wesentlich vergrößert 
wird, daß die Zusammenarbeit der verschiedenen 
Träger — das scheint mir eine sehr wichtige Vor-
aussetzung zu sein — optimal gestaltet wird und 
daß auch die Möglichkeiten der Aus- und Weiter-
bildung der beratenden Fachärzte verbessert und 
erweitert werden. 

In dieser Frage steht der Bund keineswegs allein 
in der Verantwortung; er kann es schon aus Grün-
den der Kompetenz und auch wegen seiner finan-
ziellen Möglichkeiten nicht. Hier geht es ganz be-
sonders um das Zusammenwirken mit Ländern und 
Kommunen, mit Jugend-, Sozial- und Gesundheits-
ämtern, mit den Kirchen und den freien Trägern. 

Ein Beitrag des Bundes wird es sein, die Entwick-
lung verschiedener Modelle von integrierten Bera-
tungsstellen voranzutreiben, in denen mit wissen-
schaftlicher Begleitung weitere Erfahrungen darüber 
gewonnen werden, wie man es am besten so ge-
staltet, daß der einzelne Mensch wirklich die Bera-
tung und den Zugang findet. Mit diesen Modellen 
müssen wir klären, wie die Beratungsstellen orga-
nisiert werden sollen, welche Fachkräfte dort arbei-
ten und welche Ausbildung diese Kräfte haben 
müssen. 

Ich bin sicher, daß die Modelle nicht nur wertvolle 
Erkenntnisse bringen, sondern darüber hinaus 
einen Anstoß dafür geben werden, daß eben andere 
— Länder, Gemeinden, freie Träger, Kirchen — 
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auch mehr als bisher solche Beratungsstellen ein-
richten. Nur durch diese gemeinsame Anstrengung 
wird ein bundesweites Netz von Beratungsstellen 
geschaffen werden können, und das, meine Damen 
und Herren, ist ja letztlich das, worauf es uns in 
den allernächsten Jahren ankommt. 

Ich begrüße ausdrücklich den entsprechenden An-
trag der Koalitionsfraktionen und kann meinerseits 
auch nur noch einmal meiner Verwunderung dar-
über Ausdruck geben, daß ein ähnlicher Antrag, der 
allerdings entscheidende Punkte nicht enthält, dann 
einige Wochen später — fast wortwörtlich gleich — 
auch von der Opposition vorgelegt worden ist. 

(Abg. Gerster [Mainz] : Das müssen Sie 
doch dankbar entgegennehmen! — Abg. Dr. 
Mertes [Gerolstein] : Eine Anerkennung! 

— Weitere Zurufe.) 

— Natürlich, aber ich wundere mich eigentlich dar-
über, daß es nicht gelungen ist, wenigstens in der 
Formulierung zu versuchen, zu zeigen, danß man im 
Zusammenhang mit dieser Debatte eine eigene Lei-
stung zu erbringen vermag. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Zusammenarbeit aber ist nun in solchen Bera-
tungsstellen in Zusammenhang mit der Familien-
planung nicht nur vor dem Eintritt einer Schwanger-
schaft notwendig; das gleiche gilt auch für die Bera-
tung während einer Schwangerschaft. Ein entschei-
dender Vorteil der sogenannten Fristenregelung ist 
für meine Freunde und mich eben der, daß nur 
durch sie der schwangeren Frau, die vor der schwe-
ren Gewissensentscheidung steht, ob sie ihr Kind 
austragen soll oder nicht, der Weg zum Arzt, damit 
aber auch zu anderer weiterer Beratung wirklich 
geöffnet wird. Solange Frauen — dieses Argument 
möchte ich hier nachträglich noch einmal vortragen 
— befürchten müssen, daß der Arzt oder eine Korn-
mission oder eine Gutachterstelle darüber entschei-
det, ob ein Schwangerschaftsabbruch rechtlich über-
haupt möglich ist, solange sie befürchten müssen, 
daß ihre — meistens in großer Gewissensnot getrof-
fene — Entscheidung vom Arzt als erlaubtes An-
sinnen gewertet wird, solange sie befürchten müs-
sen, daß ihr Wunsch einfach abgelehnt wird: so 
lange wird die Scheu der Frauen, sich in dieser 
Frage überhaupt an einen Arzt oder an Dritte zu 
wenden, nicht ab-, sondern zunehmen. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der SPD.) 

Sie werden dann wie bisher ihre Entscheidung ohne 
Beratung und ohne Hilfe — oder von falschen Bera-
tern beeinflußt —, ganz auf sich allein gestellt, tref-
fen wollen. 

Wenn man aber den Frauen den Weg zur Bera-
tung in dieser schwierigen Situation verbaut, ver-
zichtet man auf eine der in meinen Augen wirkungs-
vollsten Möglichkeiten, nicht nur die Zahl der ille-
galen Schwangerschaftsabbrüche, sondern die Zahl 
der Schwangerschaftsabbrüche insgesamt zu ver-
kleinern. 

Auch die ärztliche Beratung nach dem Gesetzent-
wurf, den die Koalitionsfraktionen für die Fristen

-

regelung vorgelegt haben, soll ja nicht nur die im 
engen Sinne medizinische Beratung über die gesund-
heitlichen Risiken des Abbruchs oder über die mög-
lichen negativen Folgen, die später einmal auftre-
ten können, zum Inhalt haben. Teil der Beratung 
ist nach unserer Vorstellung — und nicht zuletzt 
deshalb geht es darum, ein breites Netz zusätzlicher 
Beratungsstellen aufzubauen —, daß der Arzt die 
Frau auch über diesen Bereich hinaus beraten kann, 
daß er sie hinweisen kann auf andere Möglichkei-
ten, auf soziale Hilfen aller Art, die es ihr ermög-
lichen könnten, das Kind doch zu bekommen. 

Allerdings fürchte ich, daß sich unsere Ärzte zu-
nächst in sehr vielen Fällen überfordert fühlen 
werden, diese Art der Beratung zu geben, weil sie 
einfach in ihrer bisherigen Erfahrung und Praxis mit 
Kenntnissen über solche sozialen Hilfen und über 
die Anlaufstellen, auf die sie hinweisen könnten, 
damit solche soziale Hilfen in Anspruch genommen 
werden, nicht ausreichend bekanntgemacht worden 
sind. Ich glaube also, daß eine der notwendigen 
Maßnahmen — sie wird im Bundesministerium für 
Jugend, Familie und Gesundheit vorbereitet --
darin bestehen muß, den Ärzten neue Hinweise, 
neue Informationen über die bestehenden Möglich-
keiten zu geben und auch vielleicht Fortbildungs-
möglichkeiten in diesem Sinne entwickeln zu hel-
fen, selbstverständlich sie auch mit entsprechendem 
Material zu versorgen, das sie den Frauen, die sie in 
der Praxis aufsuchen, in die Hand geben können. 
Ich hoffe, daß es allmählich gelingt, je mehr diese 
Form der sozialen Wirklichkeit auch in der Praxis 
des Arztes Eingang findet, die Ärzte bis in ihr 
Studium hinein auf solche Notwendigkeiten hin aus-
zubilden. Kurz gesagt, das Beratungsangebot muß 
erheblich vergrößert werden. Damit von ihm aber 
Gebrauch gemacht wird, darf die Frau nicht unter 
den Zwang gestellt werden, durch irgendeine Bera-
tung, abgesehen von der des Arztes, von der in der 
Fristenregelung die Rede ist, hindurchgehen zu 
müssen. 

In dem anfangs von mir zitierten Hirtenbrief heißt 
es: „Jede gesetzliche Regelung muß die Gewissens-
freiheit aller Betroffenen unbedingt garantieren, 
vor allem der Ärzte, Schwestern und Pfleger, Hilfs-
personen und auch der Träger von Krankenanstal-
ten." Dem ist zuzustimmen; nur gehört in diese 
Aufzählung auch die Hauptbetroffene, die Frau. Nur 
ihr Gewissen ist in der Lage, individuell genug, dif-
ferenziert genug abzuwägen und damit sittlich ver-
antwortlich zu entscheiden. Diese Einsicht motiviert 
die Befürworter der Fristenregelung, nicht, wie uns 
manchmal unterstellt wird, eine schrankenlose, über-
bordende Emanzipationslust im Sinne einer Selbst-
bestimmung, die nicht mehr mit anderen Schran-
ken abwägt. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] : Das ist doch eine 
Überforderung!) 

Ich weiß, daß mit einer Beratungslösung auf die 
Ärzte eine sehr schwierige Aufagbe zukommt, eine 
Aufgabe, die eine zusätzliche Belastung bedeutet. 
Aber ich möchte hier ernsthaft an die Ärzte appel-
lieren, doch auch zu sehen, daß damit ein größerer 
Verantwortungsspielraum auf sie zukommt. Der 
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Staat und alle gesellschaftlichen Kräfte — ich sagte 
es schon — müssen versuchen, ihnen bei der Wahr-
nehmung dieser wachsenden Verantwortung zu hel-
fen. Mir ist natürlich bekannt, daß zur Zeit viele 
Ärzte, vor allen Dingen auch Frauenärzte, der Fri-
stenregelung äußerst skeptisch bis ablehnend ge-
genüberstehen. Ich hoffe aus zwei Gründen, daß 
unsere Beratungen und die Entscheidung, zu der 
wir schließlich kommen werden, bei möglichst vie-
len Ärzten die Bereitschaft erhöhen wird, neben 
ihrem ärztlichen Gewissen, das selbstverständlich 
respektiert wird, auch auf ihre soziale Verantwor-
tung zu hören. Ich hoffe das aus zwei Gründen: 
Einmal wissen wir alle, daß eine Reform des Straf-
gesetzes zum Schwangerschaftsabbruch ohne eine 
Mitwirkung der Ärzte nicht realisierbar ist, zum an-
deren — ich habe das bereits ausführlich begründet 
– köntnen sich sonst viele Ärzte einer Möglichkeit 

begeben, Frauen durch Beratung zu helfen, eine 
abgewogene Entscheidung zu treffen. 

Ich bin sicher, daß die ständige Konfrontation mit 
der individuellen sozialen Wirklichkeit, die dann 
entstehen wird, bei vielen Ärzten zu einem Mei-
nungswandel führen wird. Die Erfahrungen in Staa-
ten mit einer liberaleren Regelung der Strafrechts-
bestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch haben 
die Gefahr gezeigt, daß diese zu einem Geschäft 
mit der Abtreibung führen kann. Dieser Gefahr soll 
bei uns unter anderem auch dadurch begegnet wer-
den, daß die ärztliche Hilfe bei Schwangerschafts-
abbruch eine Leistung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung beziehungsweise der Sozialhilfe wird, ein 
weiterer Baustein in dem Paket, das die Koalitions-
fraktionen vorgelegt haben. 

Bei der Beratung des in der letzten Legislatur-
periode von der Regierung vorgelegten Entwurfs 
hat der Bundesrat eine Entschließung verabschiedet, 
in der es unter anderem heißt: 

Je mehr Hilfe Staat und Gesellschaft einer 
Mutter im persönlichen, beruflichen, sozialen 
und wirtschaftlichen Bereich angedeihen lassen, 
desto eher werden Schwangere bereit sein, eine 
Schwangerschaft nicht abzubrechen. 

Die Gesundheitsminister-Konferenz, die zur Zeit 
in Saarbrücken tagt und zu der ich gleich nach dieser 
Debatte fahren werde, wird sich im Verfolg dieser 
damals schon gefaßten Entschließung eben mit ge-
nau den Problemen ergänzender Maßnahmen zur 
Reform des Strafrechts-Paragraphen beschäftigen. 
Diese gesellschaftspolitischen Maßnahmen aber zu 
verwirklichen ist natürlich eine Aufgabe, die sich 
auch unabhängig von der Reform des § 218 stellt. 

Wie schwer es dennoch ist, auch dann, wenn man 
längst erkannt hat, daß gewisse Maßnahmen im 
familien- und gesellschaftspolitischen Bereich not-
wendig sind, läßt sich hier vielleicht am schlagend-
sten noch einmal an einem Beispiel in Erinnerung 
rufen: das ist das Problem der ledigen Mütter. Die-
ses Problem ist vielen von uns in seiner ganzen 
Tragweite, so glaube ich, leider erst im Zusammen-
hang mit der Diskussion des § 218 deutlich gewor-
den. 

Die Statistiken in den USA zeigen, daß der  Pro
-zentsatz der Ledigen, die sich zu einem Schwanger-

schaftsabbruch entschließen, mit mehr als 50 % un-
verhältnismäßig hoch ist. Für die Bundesrepublik 
haben wir aus naheliegendem Grunde keine zuver-
lässigen Zahlenangaben. Doch befürchte ich, daß 
man auch bei uns davon ausgehen muß, daß es 
gerade ledige Frauen sind, bei denen die Zahl der 
Schwangerschaftsabbrüche hoch ist. 

Ich verkenne nicht, daß die Gründe, die jeweiligen 
Umstände oft sehr verschieden sind und daß es 
bestimmt kein Patentrezept zur Lösung dieses Pro-
blems gibt. Aber ich muß daran erinnern, daß das 
Gesetz über die rechtliche Situaion der nichtehe-
lichen Kinder erst am 1. Juli 1970, also während 
der ersten Amtszeit der Regierung Brandt/Scheel, 
endlich in Kraft getreten ist und daß wir erst da-
mit eine ganz entscheidende Voraussetzung für die 
rechtliche und soziale Gleichstellung des nichtehe-
lichen Kindes und seiner Mutter geschaffen haben. 

(Beifal bei der SPD.) 

Und dieses, meine Damen und Herren, war auch nur 
ein Schritt auf dem Wege zum Abbau der gesell-
schaftlichen Diskriminierung der ledigen Mutter, 
wobei es unter anderem ja darum geht, nun auch 
noch die weiteren nachzuholen und auch finanzielle 
Überlegungen anzustellen, um die natürlich weiter-
hin außerordentlich schwierige Situation der ledigen 
Mütter zu verbessern. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch ganz 
besonders an die Kirchen appellieren. Ich bin dank-
bar dafür, daß die Diskussion der letzten Monate 
offenbar auch hier auf eine Nachlässigkeit bis 
Gleichgültigkeit, die in der Vergangenheit an den 
Tag gelegt worden ist, aufmerksam gemacht hat. 
So begrüße ich es, daß in der Stellungnahme der 
Vollversammlung des Zentralkomitees der Deut-
schen Katholiken ausdrücklich gefordert wird, daß 
der Diskriminierung lediger Mütter auch im Raum 
der Kirche entgegengetreten wird. 

Oft sind es natürlich auch finanzielle und wirt-
schaftliche Nöte, die bei einer schwangeren Frau 
dazu führen, daß sie in einem Schwangerschaftsab-
bruch die einzig mögliche Lösung sieht. In diesem 
Zusammenhang wird derzeit auch eine Erhöhung 
des Kindergeldes als notwendige Maßnahme des 
Staates gefordert. Ich möchte davor warnen, darin 
ein Allheilmittel, ein Patentrezept zu sehen. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein]: Das sagt ja 
auch niemand!) 

Sie wissen, daß die Bundesregierung wegen der 
augenblicklichen Haushaltssituation nicht die Mög-
lichkeit sieht, diese vorzunehmen. Sie wissen auch, 
daß wir in einer ganz grundsätzlichen Form eine 
Reform des Familienlastenausgleichs eingeleitet 
haben, die gerade für die sozial schwächeren, kin-
derreichen Familien eine gerechtere Situation als 
bisher schaffen soll. 

Zusätzlich möchte ich daran erinnern — wir haben 
schon mehrfach in Fragestunden und in anderem 
Zusammenhang in den letzten Wochen darauf auf-
merksam gemacht —, daß es ja nicht nur um das 
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Kindergeld geht, sondern um eine ganze Palette 
weiterer finanzieller Hilfen, die in diesem Zusam-
menhang mit zu sehen sind: 

(Abg. Dr Mertes [Gerolstein] : Das ist nicht 
strittig!) 

das reicht vom Wohngeld bis hin zur Ausbildungs-
förderung und anderem mehr. 

Schließlich möchte ich daran erinnern, daß es über 
diese allgemeinen Hilfen hinaus ganz sicher auch 
auf gezielte Hilfen in besonderen Notlagen an-
kommt. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Auch das ist 
richtig!) 

Ich erinnere an die Novelle zum Bundessozialhilfe-
gesetz, die hierzu eingeleitet worden ist. 

Ganz besonders möchte ich auch noch einmal auf 
den von den Koalitionsfraktionen eingebrachten 
Entwurf eines Leistungsverbesserungsgesetzes ein-
gehen, das Frau Schlei soeben hier begründet hat. 
Durch die Einführung eines Rechtsanspruches auf 
zeitlich unbegrenzte Krankenhauspflege, die Gewäh-
rung von Haushaltshilfe, die Zahlung von Kranken-
geld bei Verdienstausfall wegen der Betreuung er-
krankter Kinder und den Anspruch auf Freistellung 
von der Arbeit soll gezielt geholfen und wiederum 
ein Beitrag geleistet werden, die Doppelbelastung 
der Frau durch Beruf und Familie zu erleichtern. 

Eine sehr wichtige Entlastung der Frauen könnte 
auch dadurch erreicht werden, daß die Ausübung 
von Teilzeitarbeit, zu der der Staat auf Initiative der 
Koalitionsfraktionen einen sehr großen ersten Schritt 
eingeleitet hat, mehr als bisher auch in der privaten 
Wirtschaft eingeleitet und forciert wird. 

Meine Damen und Herren, die Zeit ist zu weit 
fortgeschritten, als daß ich hier im einzelnen auf 
all die vielen schon eingeleiteten und durchgeführ-
ten Maßnahmen eingehen könnte, die Sie bitte im 
Frauenbericht 1972 nachlesen wollen. Ich weiß, daß 
das Erreichte uns nicht der Verpflichtung enthebt, 
nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, weitere 
darüber hinausgehende Hilfen anzubieten. Ich bin 
für jeden Vorschlag offen. Von den Maßnahmen, um 
die es im Augenblick geht, vielleicht zwei Beispiele: 
die Tagesmutter und die Unterhaltsvorschußkassen, 
Maßnahmen, die im Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit zur Zeit geprüft bzw. durch 
Modelle besonders empirisch untersucht werden 
sollen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Ich weiß nicht, ob solche Modelle oder andere, die 
wir in den nächsten Monaten diskutieren werden, 
richtungweisend sind. Ich weiß nur, daß wir uns mit 
Vorschlägen vom Schreibtisch aus allein nicht be-
gnügen können und daß wir Erfahrungen aus der 
Praxis und der Wirkung, die einzelne Modelle ha-
ben, gewinnen müssen, um sie zu erproben. Wie ge-
sagt, es würde die Debatte sprengen, wenn ich auf 
all diese Dinge, die mir in der Aussprache etwas zu 
sehr weggedrängt worden sind, die hier aber mit 
zur Diskussion stehen, im einzelnen eingehen würde. 
Natürlich gehören dazu kinderfreundliche Woh-
nungen, Ausweitung des Angebots von Kindergär

-

ten, Kinderkrippen, Kinderhorten. Das alles, meine 
Damen und Herren, also die Priorität des Elementar-
bereichs in unserer Bildungsreform, ist ja auch eine 
Sache, die in den Jahren 1969 bis 1972 vorange-
trieben worden ist. Um all dies, wie gesagt, bemü-
hen wir uns weiter im Anschluß an das, was wir 
schon eingeleitet haben. 

(Abg. Gerster [Mainz] : Warum dann noch 
Fristenlösung?) 

- Das ist doch kein Gegensatz. Ich verstehe nicht, 
wieso Sie gerade den sich ergänzenden Zusammen-
hang zwischen diesen Bemühungen, die aber nicht 
morgen eine vollkommene Gesellschaft schaffen, 
und der Notwendigkeit, die heute bestehenden Kon-
fliktsituationen im Sinne der Fristenregelung zu 
lösen, nicht sehen. 

Dennoch -- ich sagte es einleitend und möchte 
es noch einmal nachdrücklich betonen — enthebt uns 
all dies nicht der Reform des § 218. Die überfällige 
Reform darf nicht hinausgezögert werden. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, 
es mag nützlich sein — ich will deshalb hier auch 
nichts Näheres zu der von Ihnen geforderten En-
quete-Kommission und der anderen Kommission 
sagen --, noch mehr Tatsachen zusammenzutragen 
und Erfahrungen, die anderswo gemacht worden 
sind, auszuwerten. Aber eines weiß ich ganz sicher: 
Keine Erfahrung wird sich einfach übertragen las-
sen, und kein Vergleich wird wirklich zutreffen. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Deshalb ist 
die vollkommene Gesellschaft nicht mög

-

lich!) 

Jeder wird hinken, denn die Bedingungen sind über-
all anders als die, unter denen wir heute an die 
Reform des Strafgesetzes herangehen. Ich meine, 
daß die uns heute schon bekannten Tatsachen voll-
auf ausreichen, um endlich zu handeln und an die 
Reform heranzugehen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu- 
ruf von der CDU/CSU: Ich weiß immer noch 

nicht, warum dann die Fristenlösung!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Stommel. 

Frau Stommel (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen 
Sie mich kurz eingehen auf verschiedene Darlegun-
gen, die hier vorgetragen worden sind, vor allen 
Dingen auch auf das, was Frau Minister Focke eben 
gesagt hat. 

Frau Minister, wir sind sicher mit vielen Dingen 
einverstanden, die Sie uns zur Lösung der Probleme, 
die mit dem § 218 in Verbindung gebracht werden 
müssen, vorgeschlagen haben. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Sehr richtig!) 

Wir sind aber nicht damit einverstanden, daß Sie 
die Folgerung nur darin sehen, daß wir zur Fristen-
lösung kommen müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
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Hier kommt es darauf an, (kill Gesellschaft und 

Staat durch zentrale Maßnahmen Hilfen geben, da-
mit es für eine Frau nicht mehr notwendig ist, eine 
Abtreibung vornehmen zu lassen. Wir müssen Hilfen 
geben, um ungeborenes Leben zu erhalten und ihm 
das Leben lebenswert zu machen. Darum geht es in 
der heutigen Diskussion, und darum geht es uns 
ganz besonders. 

Frau Schlei hat gesagt, wir hätten keine Anträge 
gestellt, und sie hat mit einer etwas mitleidsvollen 
Miene erklärt, wir hätten Frau Verhülsdonk keine 
Chance gegeben, darüber zu sprechen, weil keine 
Anträge vorlägen. Ich wollte heute eigentlich zu 
Punkt 5 der Tagesordnung — Entwurf eines Gesetzes 
zur Verbesserung der Hauspflege und der Familien-
hilfe — sprechen. Der Antrag, den der Kollege Roll-
mann zusammen mit Freunden aus unserer Fraktion 
schon in der vorigen Legislaturperiode gestellt hat, 
war eine Basis, auf der er ein Programm für die un-
vollständige Familie entwickelt hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren von der Regierungs-
koalition, es ist Ihnen peinlich, daß wir Ihnen diesen 
Schritt voraus sind. 

(Zurufe von der SPD.) 

Hier haben wir nämlich Möglichkeiten geschaffen, 
um das zu verhindern, was Sie mit Ihrem Gesetz-
entwurf anstreben und was wir nicht wollen. Wir 
wollen zentrale Maßnahmen und zentrale Hilfen. 

Sie wollen die Fristenlösung und die Abtreibung. 
Haben Sie sich schon einmal überlegt, daß es für 
die Abtreibung verschiedene Motivationen gibt? 

(Abg. Wehner: Sie sind in Ihren Aussagen 
sehr undifferenziert: „wollen die  Abtrei

-

bung" !!) 

Herr Kollege Wehner, ich weiß, daß Ihnen meine 
Art zu reden nicht so ganz zusagt. Das bringt mich 
aber nicht davon ab, hier das zu sagen, was ich für 
richtig halte. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU.) 

Zu den von Ihnen vorgeschlagenen begleitenden 
Maßnahmen gehört, daß die Kosten für eine Abtrei-
bung von der Krankenkasse getragen werden sollen. 
Lassen Sie mich einmal ein Beispiel nennen. Ein 
gutsituierter Fabrikant verunglückt mit seinem Wa-
gen tödlich. Seine junge Frau ist in anderen Um-
ständen. Wäre jetzt nicht der Fall denkbar, daß 
diese Frau wegen der Erbfolge eine Abtreibung vor-
nehmen läßt? Wenn sie in der Krankenkasse ist, 
bezahlt diese auch noch die Abtreibung. 

(Zurufe von der SPD.) 

Das alles muß durchdacht werden. So geht es jeden-
falls nicht. 

Frau Minister Focke sprach soeben von der nicht-
ehelichen Mutter. Lassen Sie mich in diesem Zu-
sammenhang einiges zur Begründung unseres Ge-
setzentwurfs — Punkt 5 der Tagesordnung — sagen. 
Mit diesem Entwurf zur Verbesserung der Haus-
pflege und der Familienhilfe im Rahmen der Reichs-
versicherungsordnung — ich will ihn nicht ausführ

-

Iich begründen, sondern nur auf einige prägnante 
Punkte verweisen — legt die CDU/CSU-Fraktion ein 
Teilstück des Gesamtprogramms für die unvollstän-
dige Familie vor, das auf der Grundlage, die der 
Kollege Rollmann in der vorigen Legislaturperiode 
vorgeschlagen hat und auf der wir aufbauen, weiter-
zuentwickeln ist. 

Die soziale Benachteiligung der unvollständigen 
Familie ist für uns ein wichtiges sozial- und familien-
politisches Anlegen, das zu einem Teil durch den 
vorliegenden Gesetzentwurf gelöst werden soll. Es 
ist problematisch und führt immer wieder zu Kon-
flikten, wenn ein berufstätiger Versicherter, der 
gleichzeitig für die Führung des Haushalts und die 
Erziehung der Kinder verantwortlich ist, neben sei-
nem Beruf zu Hause ein krankes Kind pflegen muß. 
Diese Doppelbelastung hat vorhin auch schon Frau 
Schlei angesprochen. Insofern besteht in vielen 
Punkten eine Gemeinsamkeit mit Ihrem Entwurf 
unter Punkt 6 der Tagesordnung. Wir können aller-
dings auf einem früheren Antrag aufbauen. 

Hier geht es um die Doppelbelastung der Frau. 
Nach dem überkommenen Leitbild ist es auch heute 
meistens noch die Frau, die für Beruf und Kranken-
pflege in Frage kommt. Betroffen sind vor allem die 
alleinstehenden berufstätigen Mütter, deren soziale 
Benachteiligung als Mütter zweiter Klasse das 
Hauptanliegen unseres Aktionsprogramms für die 
unvollständige Familie ist. Die Notwendigkeit ent-
sprechender Maßnahmen zeigt die Beobachtung, daß 
einem alleinstehenden Vater mit Kindern in der 
Regel mehr Verständnis für seine Schwierigkeiten i 

 entgegengebracht und damit auch mehr Hilfe von 
außen gewährt wird als der alleinstehenden Mutter. 
Die alleinstehende Mutter muß dagegen Zeit und 
Kraft für beide Seiten des Lebensunterhalts aufwen-
den. Die berufstätige Mutter ist immer wieder dem 
Konflikt ausgesetzt, entweder die Pflege des kran-
ken Familienmitgliedes zu vernachlässigen oder auf 
ihr Arbeitseinkommen oder ihren regulären Ur-
laub zu verzichten, um das kranke Familienmitglied 
im Haushalt zu pflegen. Ich will gar nicht mehr auf 
die nähere Begründung eingehen, denn sie fällt in 
diesen beiden Punkten mit der Begründung des An-
trags der Regierungskoalition zusammen. 

Wir wissen, daß ein Mißbrauch ausgeschlossen 
ist, wenn die Krankenkassen für die Pflege des 
kranken Kindes in Form eines Pflegegeldes ihren 
Beitrag zu leisten haben. Mißbrauch ist ausgeschlos-
sen und nicht zu befürchten, weil die Notwendig-
keit der Hauspflege durch einen Familienangehöri-
gen vom Arzt festgestellt werden muß und weil das 
Pflegegeld gemäß § 182 der Reichsversicherungsord-
nung nur Teil eines Regellohnes ist. 

Darüber hinaus wird es aber auch erforderlich 
sein — so sieht es unser Gesetzentwurf vor —, dem 
haushaltführenden Familienmitglied, im Regelfall 
also wieder der Mutter, im Falle der Erkrankung 
eine Haushaltshilfe oder Familienpflegerin zu stel-
len. Wir sind der Aufffassung, daß hier eine Mög-
lichkeit geschaffen werden muß, der alleinstehenden 
Frau zu helfen. Dabei geht es nicht nur um die Mut-
ter mit dem nichtehelichen Kind, sondern auch um die 
vielen geschiedenen Frauen, deren es in Zukunft 
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sicher noch mehr geben wird durch das neue Schei-
dungsrecht, aber auch um Witwen. Hier müssen wir 
eine Möglichkeit schaffen, daß geholfen werden 
kann. 

Noch kurz zu unseren sozialen Maßnahmen. Sie 
behaupten, wir hätten keine sozialen Maßnahmen 
vorgesehen; ich darf Sie auf unsere Anträge unter 
Tagesordnungspunkt 7 b und 8 hinweisen. Zu Fa-
milienberatung und -planung liegt auch von uns ein 
Antrag vor. Frau Minister sprach das Thema eben 
auch als Anliegen ihres Hauses an. Zu unseren An-
trägen gehört aber auch der Antrag auf Sammlung 
und Auswertung der Erfahrungen über die Folgen 
ärztlich vorgenommener Schwangerschaftsabbrüche. 
Es ist ein ganz wichtiger Punkt, daß wir hierzu Er-
fahrungsmaterial sammeln. Ein weiterer Antrag von 
uns ist der auf Einsetzung einer Enquete-Kommis-
sion. Zu den Anliegen der CDU/CSU wie auch der 
SPD und FDP gehört die Änderung der Vorschriften 
des Adoptionsrechts. Sie können sicher nicht sagen, 
daß wir keine Anträge gestellt haben. Wir werden 
Ihnen in Zukunft ganz konkrete Maßnahmen vor-
schlagen, damit in diesem Hause einmal mit aller 
Deutlichkeit entschieden wird, wie die einzelnen 
Punkte gewertet werden. Ich meine, uns sollte kein 
Mittel zu schade sein, um ungeborenem Leben zum 
Leben zu verhelfen, ihm Möglichkeiten in einer 
kinderfreundlichen Gesellschaft zu eröffnen. 

Ich möchte noch ein Letztes sagen: Wir sollten 
nicht den Eindruck aufkommen lassen, als sei jedes 
Kind ein ungewolltes Kind. Die Diskussionen in den 
letzten Jahren sind fast darauf hinausgelaufen. Ich 
wage zu behaupten, daß die meisten Kinder gewollte 
Kinder sind, die viel Freude in die Familie hinein-
bringen und die zu echten und lebenstüchtigen Men-
schen werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Hirsch. 

Dr. Hirsch (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir haben im Laufe dieses Tages eine 
sehr farbige Debatte erlebt, aber ich glaube — ich 
hoffe, ich darf mir das Urteil erlauben —, daß seit 
der Rede von Frau Funcke nicht mehr allzuviel 
Neues gesagt worden ist. Wir sollten eigentlich in 
unserem gemeinsamen Interesse bzw. im Interesse 
dieses Hauses dafür sorgen, daß die Diskussion nun 
nicht zu einer Schlacht der Zaunkönige wird. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Sind Sie 
vielleicht voreingenommen? — Au-Rufe 
und weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Herr Kollege, Sie können so oft „au" sagen, wie 
Sie wollen. Es ist Ihnen doch sicher nicht verborgen 
geblieben, daß eine Reihe von Reden nur noch für 
das Protokoll gehalten wird. 

(Zuruf des Abg. Dr. Luda und weitere Zu- 
rufe von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter, 
ob Reden fürs Protokoll gehalten werden oder nicht, 

ist eine Frage der Ansicht; darüber mögen Sie ur

-

teilen. Aber das Wort „Zaunkönig" für ein Mitglied 
dieses Hauses halte ich nicht für parlamentarisch. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dr. Hirsch (FDP) : In dieser Debatte ist viel von 
Rechtsgrundsätzen, von der Ethik und vom Gewis-
sen gesprochen worden. Es ist aber sehr wenig 
von der sozialen Wirklichkeit gesprochen worden. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Das ist nicht 
richtig, was Sie sagen, Herr Kollege! Le- 

sen Sie bitte das Protokoll nach!) 

Es ist wenig davon gesprochen worden, daß die 
Strafdrohung des § 218 StGB in einer Weise versagt 
hat, wie keine andere Vorschrift unseres Strafrechts. 
Ich glaube, das werden Sie akzeptieren müssen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Kennen Sie die 
Dunkelziffer bei Ladenhausdiebstählen?) 

— Ich komme darauf. 

Herr Kollege Spranger hat es für richtig gehalten, 
einen Vergleich mit der Dunkelziffer bei Diebstäh-
len zu ziehen. Wir wissen alle, daß die Dunkel-
ziffer bei dieser Art der Kriminalität bei über 40 % 
liegt, also sehr hoch ist. Aber Sie wissen auch — 
wenn man dieses Argument überhaupt gelten las-
sen will —, daß die Dunkelziffer bei dem ja doch 
viel gravierenderem Delikt der Schwangerschafts-
unterbrechung beträchtlich höher ist. Dabei muß 
man hinzufügen: doch wohl nicht etwa deswegen, 
weil die über hunderttausend Frauen, die in einem 
Jahr in der Bundesrepublik die Schwangerschaft 
unterbrechen lassen, Kriminelle sind, sondern weil 
die Wertungen in dieser Gesellschaft in vielen Fäl-
len der Strafnorm nicht mehr entsprechen. Die 
Rechtsnorm hat offenbar nicht den Gehorsam der 
Rechtsgenossen bewirkt, sondern ihren Ungehorsam 
provoziert. Die gesellschaftliche Wirklichkeit ist, 
wie die Dunkelziffer zeigt, dieser Norm entglitten. 
.Jeder Versuch, daran etwas zu ändern, muß sich 
mit den Gründen dafür beschäftigen. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Das ist 
selbstverständlich!) 

— Ausgezeichnet! Dann sind wir darin einig. 

Nun wird der Antrag gestellt, eine Enquete zu 
machen. Selbstverständlich, warum nicht! Aber was 
wird wohl der Grund sein, weshalb so viele Schwan-
gerschaften unterbrochen werden? Die wesentlichen 
Gründe sind in dieser Diskussion genannt worden. 
Es sind einmal die sozialen Probleme. Leben wir 
in einer kinderfreundlichen Gesellschaft? Sicherlich 
nicht. Kinderreiche Familien werden häufig belä-
chelt, manchmal fast als asozial betrachtet. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Leider haben 
Sie recht!) 

Wir haben bisher wenig daran getan, das Los der 
kinderreichen Mutter zu verändern, die nicht nur 
in ihren persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten 
beeinträchtigt wird, sondern auch von der Teil-
nahme an weiten Bereichen unseres gesellschaft-
lichen Lebens ausgeschlossen ist. 

Der zweite Grund ist die Diffamierung des unehe-
lichen Kindes und auch der unehelichen Mutter, 
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die, wie man früher immer gesagt hat, „in Schande 
geraten" ist. Es ist noch gar nicht so lange her, 
daß man mit solchen Argumentationen auch in der 
Politik hausieren gegangen ist. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien. 
— Abg. Dr. Stark [Nürtingen] Wo und 

wann?) 

— Herr Kollege, Sie wissen schon, was ich meine. 
Diese Diffamierung ist mit Recht mühsam genug ab-
gebaut worden. Aber sie ist in dieser Gesellschaft 
nicht abgebaut worden. Diejenigen, die dazu beige-
tragen haben, sie über Jahre und Jahre hochzu-
bringen, haben am wenigsten dazu beigetragen, 
diese Diffamierung zu beseitigen. 

(Abg. Dr. Stark [Nürtingen] : Wo war denn 
das?) 

— Dazu gehören auch die Kirchen; auch das kann 
man sagen. 

(Abg. Frau Stommel: Es ist Ihnen aber eine 
Freude, das zu sagen!) 

— Es ist mir keine Freude, sondern eine Last, das 
sagen zu müssen. Jede Lösung unseres Problems 
muß von der Entscheidung der Mutter, von der 
Entscheidung der Frau selber ausgehen. Sie haben 
vorhin einen Zwischenruf gemacht, und gesagt, 
daß das bei allen Modellen der Fall sei. In der Tat, 
in allen Modellen, die vorgelegt worden sind, ist 
der Ausgangspunkt zunächst einmal, daß die Frau 
die Schwangerschaft unterbrechen will. Aber alle 
Indikationslösungen gehen doch davon aus, daß es 
notwendig sein kann und ist, den Willen der Frau 
dann zu brechen, wenn ihre Entscheidung anders 
ist als diejenige irgendeines „objektiven" Gre-
miums. Das ist keine Lösung unseres Problems, weil 
die Wirklichkeit der Strafdrohung des § 218 ja 
gezeigt hat, daß der Wille, die eigene Entscheidung 
der Frau nicht von außen her bestimmt werden kön-
nen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Erhard? 

Dr. Hirsch (FDP) : Natürlich. 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU) : Herr Kol-
lege, ich möchte auf Grund Ihrer Ausführungen an 
Sie in etwas abgewandelter Form die gleiche Frage 
wie an Frau Funcke stellen. Wenn eine irgendwie 
geartete dritte Stelle oder Person für Sie so suspekt 
ist, warum haben Sie dann in dein von Ihnen ein-
gebrachten Entwurf für den Schwangerschaftsab-
bruch ab dritten Monat diese Gutachterstelle, auch 
wenn es um das Leben der Frau geht, eingeschaltet? 
Können Sie mir bitte einmal erklären, warum Sie 
diese Gutachterstelle, wie Sie sie vorschlagen, haben 
wollen, wenn Sie sie, wie vorhin gesagt, für so 
suspekt halten? 

Dr. Hirsch (FDP) : Ich glaube, daß die Schwan-
gerschaftsunterbrechung nach einem Zeitraum von 
etwa drei Monaten einen viel gravierenderen, viel 

tieferen Eingriff medizinischer Art darstellt. Das ist 
der eine Grund. Ich glaube weiter, daß es notwen-
dig ist, dazu beizutragen, daß diese Entscheidung 
innerhalb einer relativ kurzen Frist getroffen wird. 

(Abg. Dr. Hauser [Sasbach] : Das trifft doch 
das Prinzip nicht!) 

Aber ich stehe nicht an zu sagen, daß jede Frist bei 
dieser Lösung, aber auch bei jedem Modell — ob 
Sie nun eine Frist von 14 Tagen oder die Frist der 
Nidation nehmen — Probleme enthält, über die 
man reden muß. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Wenn Sie aber überhaupt nichts machen, sind die 
Probleme noch viel größer, wie ja die Wirklichkeit 
gezeigt hat. 

Die schlimmste Lösung, die hier vorgetragen wor-
den ist, findet sich im Entwurf der Kollegen Heck 
und anderer. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? 

Dr. Hirsch (FDP) : Aber natürlich. 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU) : Wollen 
Sie uns dann vielleicht sagen, Herr Kollege Hirsch, 
ob es für die betroffene Frau nach dem dritten 
Schwangerschaftsmonat leichter als vorher ist, die 
Gutachterstelle, das Gutachtergremium aufzu-
suchen? 

(Abg. von Schoeler: Das ist doch eine an

-

dere Situation!) 

Ich möchte wissen, ob es für die Frau eine andere 
Situation ist, ob es für die Frau anders ist. 

Dr. Hirsch (FDP) : Ich glaube, daß sich die Frau 
in einer anderen biologischen und auch psychologi-
schen Situation befindet. Ich habe Ihnen ja gesagt, 
daß bei jeder Fristenlösung die Berechtigung der 
Frist in Frage gestellt werden kann. Das gilt aber 
für eine Frist von 14 Tagen genauso wie für eine 
Frist von drei Monaten. 

Sie haben mich unterbrochen, als ich Sie darauf 
hinweisen wollte, daß der Entwurf der Kollegen 
Heck und anderer in meinen Augen die merkwür-
digste Lösung beinhaltet. Die in dem Entwurf vorge-
sehene Vorschrift des § 218 d stellt dem Gericht frei, 
bei außergewöhnlicher Bedrängnis von einer Strafe 
abzusehen. Nun frage ich Sie, welches Werkzeug 
Sie in der Wirklichkeit des Alltags einem Richter 
an die Hand geben wollen, um in dieser Frage zu 
entscheiden. Das, eine solche Formel, eine solche 
offenbare Flucht in die Generalklausel, ist der 
Offenbarungseid des Gesetzgebers. Was hier ver-
langt wird, ist der Mut zu einer Entscheidung, und 
dazu sollten wir uns aufraffen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Wallmann. 
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Dr. Wallmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren! Ich 
will versuchen, nichts zu wiederholen, wenn ich auch 
zugeben will, daß dies sehr schwer ist. 

Ich möchte zu Beginn sagen, daß wir bei allem 
Willen zur gegenseitigen Verständigung diese Dis-
kussion, diese Auseinandersetzung nicht zu einem 
Methodenstreit zu reduzieren versuchen dürfen. 
Die Frage etwa: „Fristenlösung oder Indikations-
regelung?" bedeutet gravierend unterschiedliche 
inhaltliche Positionen: im Falle der Fristenlösung 
das volle Entscheidungsrecht der Mutter über das 
empfangene Leben, im Falle der Indikationsregelung 
grundsätzlich andauernder Strafanspruch des Staa-
tes, damit Anspruch, das Leben zu schützen, aber 
Berücksichtigung einer Notlage, einer Grenzsitua-
tion für die schwangere Frau. 

Ich selbst bekenne mich zu der eingeschränkten 
Indikationslösung und zu allem, was insbesondere 
Herr Kollege Dr. Eyrich und Frau Verhülsdonk heute 
hier vorgetragen haben. Aber ich möchte keinen 
Zweifel darüber aufkommen lassen, daß selbst in 
dieser Position, die ich für mich gewonnen habe, 
ein großer Rest an Zweifeln, an Fragen übrigbleibt, 
und ich meine, daß es nicht gestattet ist, hier eine 
selbstsichere oder gar selbstgewisse Aussage zu 
treffen, weil es sich in der Tat um eine fragwürdige 
Problematik handelt. 

Wenn ich dies für mich gesagt habe, dann möchte 
ich aber andererseits doch zunächst einmal sehr 
deutlich machen, warum für mich die Fristenlösung 
eine unannehmbare Entscheidung ist. Ich gehe davon 
aus, daß auch das empfangene, aber noch nicht ge-
borene Leben seinen vollen Schutz vom Staat bean-
spruchen kann. Der Staat ist nicht befugt, und wir 
als Gesetzgeber sind nicht befugt, das ungeborene 
Leben zur persönlichen freien, und ich muß sagen: 
schrankenlosen Disposition durch die Mutter zu 
stellen. 

(Abg. von Schoeler: Das tut doch niemand!) 

— Darüber streiten wir doch gerade heute, und alle 
Versuche, davon zu überzeugen, daß mit der Fristen-
lösung dies gar nicht gewollt sei, oder der Versuch 
von Frau Kollegin Funcke, davon zu überzeugen, 
daß eigentlich die Fristenlösung ja viel mehr den 
Schutz des ungeborenen Lebens im Auge habe, 

(Abg. von Schoeler: Genau so ist es!) 

müssen scheitern. Denn, meine Damen und Herren: 
wer will dies aufrechterhalten, da doch in dem Au-
genblick, wo der Staat grundsätzlich auf jeden Straf-
anspruch und damit auf den Versuch, das Leben 
zu schützen, verzichtet, eben die volle Entschei-
dungsbefugnis für die Mutter in dieser Frage be-
gründet worden ist. Es ist ein Gebot der Ehrlich-
keit, dies mit aller Deutlichkeit auszusprechen. Es ist 
eben nicht die Privatsache einer schwangeren Mut-
ter, auch wenn sie sich auf ihr Gewissen beruft, eine 
Entscheidung darüber zu treffen, ob ein Schwanger-
schaftsabbruch vorgenommen wird oder nicht. Hier 
muß man genauso den Adressaten einer solchen 
Handlung, nämlich das werdende Leben, den Nas-
citurus, im Auge haben. 

Wir sollten uns darüber klar sein, daß dieses 
Leben in seiner ganzen Entwicklung ein Kontinuum 
ist, das andauert mindestens von der Nidation bis 
hin zum Tod und daß während der verschiedenen 
Entwicklungsphasen dieses menschliche Leben sehr 
unterschiedlich handlungsfähig oder handlungsun-
fähig ist. Derjenige, der einen Menschen unmittelbar 
vor dem Tode vor sich sieht, den hinfälligen Greis, 
den physisch oder psychisch Schwerstkranken, muß 
eingestehen, daß dieser Kranke so wenig handlungs-
fähig ist wie das ungeborene Leben. Irgendeine 
qualitative Unterscheidung in mehr oder weniger 
achtenswertes Leben verbietet sich, meine ich, von 
dort her. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Wallmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Ostman von der Leye? 

(Abg. Dr. Wallmann: Gern!) 

Freiherr Ostman von der Leye (SPD) : Herr 
Kollege, halten Sie die generelle Erlaubnis des Staa-
tes, durch eine Indikation, die fortschreitend ist — 

(Abg. Dr. Wallmann: Ich habe Sie nicht 
verstanden!) 

— Halten Sie die generelle Erlaubnis des Staates zu 
töten durch eine Indikation im Konfliktfall, bei der 
der Staat gezwungen werden soll, plakativ ein min-
derwertiges Rechtsgut dem Rechtsgut Leben vorzu-
ziehen, für weniger schwerwiegend im Eingriff auf 
das Lebensrecht eines Menschen als die situations-
ethische Entscheidung von Frau und Arzt? 

Dr. Wallmann (CDU/CSU): Herr Kollege, ich 
werde nachher auf diese Frage eingehen. Vielleicht 
darf ich jetzt schon ankündigen, daß ich der Auffas-
sung bin, daß die Notsituation, die Grenzlage im 
Wege der Güterabwägung nicht erklärt und nicht 
entschieden werden kann. Nach meiner Auffassung 
ist dies eine Frage der Zumutbarkeit. — Aber geben 
Sie mir vielleicht die Chance, zunächst einmal mei-
nen Gedankengang, den ich eben vorzutragen ver-
suchte, zu Ende zu führen. 

Ich darf es einmal verkürzt so sagen: Für mich 
ist Leben Leben, gleichgültig, in welchem Stadium 
es sich befindet. Wenn dies so richtig ist, hat jede 
Art von Leben Anspruch auf staatlichen Schutz. 
Und wenn dies wiederum richtig ist, dann bedeutet 
Schwangerschaftsunterbrechung Abtötung von 
menschlichem Leben. 

Herr Kollege von Schoeler, Sie haben heute mor-
gen beklagt, daß vielleicht der eine oder andere 
auch in diesem Hause der Meinung sei, diejenigen, 
die sich für die Fristenlösung entscheiden, sprächen 
sozusagen eine Aufforderung zum Mord aus. Dies 
ist unsere Meinung natürlich gar nicht; Sie sind 
selbst Jurist und wissen, daß § 218 seinerseits be-
reits ein privilegierter Tatbestand ist; schon der 
frühere Gesetzgeber hat auf die besondere Situation 
Rücksicht genommen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Das ist es also nicht. 
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Dr. Wallmann 
Die entscheidende Frage ist doch diese: Ist die 

Schwangerschaftsunterbrechung, zunächst einmal 
einfach, indem man beschreibt, indem man die Situa-
tion abzugrenzen versucht, Abtötung menschlichen 
Lebens — ja oder nein? Da, meine ich, kann es 
keinen Zweifel geben, weil nämlich jede qualitative 
Unterscheidung hier verboten ist. Es kann also des-
halb keinen Zweifel daran geben, daß dies selbst-
verständlich eine Abtötung bedeutet. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten von Schoeler? 

Dr. Wallmann (CDU/CSU) : Bitte sehr! 

von Schoeler (FDP) : Herr Kollege Wallmann, 
sind Sie der Meinung, daß eine Abtötung in beson-
deren Lebenslagen erlaubt sein soll, wenn ich Ihren 
Gedankengang fortspinne und ihn verbinde mit 
Ihrer Forderung nach einem Indikationenmodell? 

Dr. Wallmann (CDU/CSU): Ich möchte Ihnen 
sagen, daß natürlich die Tötung niemals sittlich er-
laubt sein kann. Wenn wir uns für die ein-
geschränkte Indikationslösung entschieden haben, 
ist damit selbstverständlich nichts in der Weise, wie 
Sie es eben meinten unterstellen zu können, dar-
über ausgesagt, daß diese Tötungshandlung nach 
unserem Verständnis etwa sittlich erlaubt sei. 

Aber eines darf ich Ihnen auch sagen, und daran 
sollten Sie denken: Wenn Sie in diesem Falle die 
Schwangerschaftsunterbrechung im Sinne einer Fri-
stenlösung erlauben, können Sie mir dann sagen 

(Zuruf des Abg. von Schoeler) 

— selbstverständlich erlauben Sie es damit, insbe-
sondere, nachdem es bis jetzt verboten gewesen 
ist! —, wie es sich miteinander vertragen soll, wenn 
Sie auf der anderen Seite etwa die Tötung auf Ver-
langen eines Schwerkranken nach wie vor unter 
Strafe stellen, können Sie mir sagen, wie es eigent-
lich sittlich verantwortlich, sozial verantwortbar sein 
kann, wenn man der Mutter in Wirklichkeit die 
Position eines schrankenlosen Eigentümers ein-
räumt, indem man der Mutter die Befugnis einräumt, 
über menschliches Leben verfügen zu können wie 
der Eigentümer über eine Sache? Ich glaube, wenn 
Sie dies ganz konsequent zu Ende denken, kann es 
keine andere Interpretation geben als die, die ich 
selbst hier soeben meinerseits gegeben habe. 

Bitte sehr! 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zwischenfrage 
des Abgeordneten Dr. Hirsch 

Dr. Hirsch (FDP) : Herr Kollege, Sie haben so-
eben gesagt, daß der § 218 ein privilegierter Straf-
tatbestand sei. Sind Sie denn der Meinung, daß bei 
einer ersatzlosen Streichung des § 218 derjenige, 
der eine Schwangerschaft unterbricht, wegen Tot-
schlags zu bestrafen ist? 

Dr. Wallmann (CDU/CSU) : Sehen Sie, das ist 
die Frage, die Ihnen vorhin hier in einem anderen 
Zusammenhang gestellt worden ist, ob das nämlich 
im Hinblick auf unsere Verfassung, insbesondere 
im Hinblick auf Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes, 
selbst wenn die Mehrheit dieses Hauses so be-
schließt, wie Sie es als mein Vorredner vorgetragen 
haben, überhaupt statthaft ist. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Ich stehe auf dem Standpunkt, daß der Gesetzge-
ber insoweit von den Verfassungsvätern durch die 
Verfassung selbst gebunden worden ist. Ich stehe 
auf dem Standpunkt, daß dieses Recht nicht zur Dis-
position, auch nicht zur Disposition des Gesetzge-
bers, gestellt ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ein Zweites. Wenn wir uns zu der eingeschränk-
ten Indikationslösung bekennen, dann geschieht das 
letzten Endes deswegen, weil wir glauben, daß die 
Anforderung an die Schwangere in einer solchen 
Konfliktssituation, das Leben unter allen Umständen 
austragen zu müssen, eine Überforderung bedeuten 
kann. Dieser Situation der Ratlosigkeit, wie es in 
der Denkschrift der Evangelischen Kirche heißt, ver-
suchen wir mit all den Fragezeichen, von denen ich 
gesprochen habe, Rechnung zu tragen, indem wir 
sagen, daß diese Rechtsordnung den einzelnen in der 
konkreten Situation nicht überfordern darf, daß 
diese Rechtsordnung, also das Strafgesetz, vom 
Einzelnen nicht das Martyrium verlangen darf. 

Hier sind vorhin die verschiedenen möglichen 
Tatbestände einer eingeschränkten Indikationsrege-
lung vorgetragen worden. Herr Kollege Dr. Eyrich 
hat daraus hingewiesen, daß man sich vielleicht auch 
einmal überlegen sollte, wie man sich zu dieser 
Frage stellt, wenn ein naher Angehöriger davon be-
troffen ist. Ich meine, das hätte man nicht so abtun 
sollen, wie das vorhin in einem Diskussionsbeitrag 
geschehen ist, in dem nämlich so getan wurde, als 
würde man einfach nur deswegen, weil vielleicht 
auch die eigene Tochter oder die Ehefrau betroffen 
sein könnte, hier zu einer billigen Gnadenlösung 
kommen. Diese Argumentation verkennt unseren 
Denkansatz in der Tat. 

Herr Justizminister Jahn, wir kommen beide aus 
Marburg, Sie können sich vielleicht daran erinnern, 
daß vor 15 Jahren ein lebhafter Streit über die 
Frage der medizinischen Indikation entfacht worden 
ist, und zwar nicht von einem Juristen, sondern von 
einem bekannten Philosophieprofessor, von dem 
Neukantianer Eppinghaus, und daß damals den Ju-
risten vorgeworfen worden ist, daß sie die Güter-
abwägung zur Rechtfertigungsgrundlage dieser 
medizinischen Indikation gemacht hätten. Professor 
Eppinghaus hat damals gesagt: Dies sei eigentlich 
ein unmögliches Verfahren; denn Leben und Leben 
könne in sich und gegeneinander nicht qualifiziert 
werden. Jedes Leben sei in gleicher Weise schutz-
würdig und achtenswert, und infolgedessen könne 
von diesem Ansatz her nicht zu dem Ergebnis ge-
kommen werden, daß er, Eppinghaus, im übrigen 
begrüße. Ich finde, dieses sollten wir heute be-
denken. 
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Dr. Wallmann 
Es ist mehr als einmal hier angeklungen, als sei 

die Entscheidung, die die Mehrheit meiner Fraktion 
getroffen hat, nur auf der Grundlage der Güterab-
wägung zu begreifen. Dieses ist für uns ausschließ-
lich unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit zu 
sehen. Die Frage für uns lautet, ob einer Schwange-
ren in einer wirklichen Notsituation, unter Strafan-
drohung zugemutet werden kann, empfangenes, noch 
nicht geborenes Leben auszutragen. Wir meinen, in 
dieser Grenzsituation muß sich der Staat unter Wah-
rung seines grundsätzlichen Standpunkts des Straf-
anspruchs begeben, und zwar letzten Endes des-
wegen, weil der Staat nur damit menschlich han-
delt. 

Das ist übrigens eine Erwägung, die gar nicht so 
neu ist, sondern schon im geltenden Strafrecht ihren 
Niederschlag gefunden hat. Denken Sie etwa an 
§ 54 des Strafgesetzbuches. Hier ist der Gesichts-
punkt der Zumutbarkeit vorn früheren Gesetzgeber 
bedacht worden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ab-
schließend folgenden Satz sagen. Der Staat, der eine 
Funktion für die Menschen zu erfüllen hat und auch 
erfüllt, ist, so meinen wir, mit der eingeschränkten 
Indikationenregelung menschlich. Er leistet einen 
Dienst am Menschen in einem Augenblick -- ich 
nehme dieses Wort noch einmal auf — der Ratlosig-
keit und der Not. Wir meinen allerdings, daß auch 
nur dieses und nicht mehr dem Staat und damit dein 
Gesetzgeber gestattet ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dürr. 

Dürr (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der frühere Reichsjustizminister Gustav 
Radbruch hat seinen Standpunkt und den seiner 
sozialdemokratischen Freunde mit den Worten ge-
kennzeichnet: „Unser Kampf ist ein Kampf gegen 
die Abtreibungsstrafe, nicht für die Abtreibung." 
Diesen Standpunkt nehmen wir Sozialdemokraten 
und sicher auch unsere Koalitionsfreunde eindeutig 
für uns in Anspruch. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Anderer Meinung ist hier Herr Kollege Wall-
mann. Er meint, man könne nicht gegen die Abtrei-
bungsstrafe sein, ohne für die Abtreibung zu sein. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Faktisch!) 

Er sagte wörtlich: „Wenn der Staat auf seinen 
Strafanspruch und damit auf jeden Versuch, wer-
dendes Leben zu schützen, verzichtet". Herr Kollege 
Wallmann, das ist entweder ein schwerer Denkfeh-
ler oder Schlimmeres. Das werdende Leben kann 
vom Strafrecht allein überhaupt nicht geschützt wer-
den. Lassen Sie sich das bitte sagen. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Das ist doch 
gar nicht strittig! Das ist selbstverständ

-

lich!) 

Es ist auch nicht richtig, daß — wie Herr Wall-
mann sagte — die heutige Fassung des § 218 nicht 

zur Disposition des Gesetzgebers steht. Jener heu-
tige § 218, der strafrechtlich werdendes Leben be-
stens zu schützen vorgibt, hat kurpfuscherische 
und andere Abbrüche, vorgenommen im In- und 
Ausland, nicht verhindern können, er ist Zufalls-
strafrecht geworden. Warum? Ich will versuchen, 
den Denkfehler, den ich bei Herrn Wallmann zu sei-
nen Gunsten vermute, ein wenig aufzuklären. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr gütig!) 

Die rigorose Strafdrohung des bisher geltenden 
§ 218 führt dazu, daß die Schwangere sich keiner 
Beratung zugänglich zeigt. Angst vor der Eintra-
gung ihres Namens in eine behördliche Kartei, 
Angst vor Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht 
sorgen dafür, daß sie ihre Not nicht Sachkundigen 
und Hilfsbereiten vorträgt, sondern Rat lediglich 
beim Schwängerer und bei der Verwandtschaft 
sucht. Die aber sind in vielen Fällen nicht gerade 
sachkundig, uneigennützig und unbefangen. 

Nun sagt die Opposition: Ja, wir sind auch für 
diese Beratungseinrichtung. Sicher! Eine solche Be-
ratungseinrichtung ist aber nur hilfreich wenn die 
Schwangere von sich aus, freiwillig zu der Bera-
tung geht und sich helfen läßt. Hier aber beginnt 
erst die Frage. Wie wird das erreicht? — Nicht da-
durch, daß der Abbruch nur vorgenommen werden 
darf, wenn eine für den Wohnort der Schwangeren 
zuständige behördlich bestellte Kommission den Ab-
bruch gestattet, wie es die beiden Entwürfe aus den 
Reihen der Opposition vorsehen. 

(Abg. Dr. Stark [Nürtingen] : Für den 
Bezirk, nicht den Wohnort!) 

— Ob Wohnort oder Bezirk, Herr Kollege Dr. 
Stark, ist ein minimaler Unterschied, der die Rich-
tigkeit meines Vorwurfs in keiner Weise schmälert. 
Die Schwangere erwartet eine solche Entscheidung 
mit den gleichen Empfindungen, mit denen der 
Angeklagte einem Strafurteil entgegensieht. 

Vom Entscheidungsgefälle ist heute schon ge-
sprochen worden. Mit dem Entscheidungsgefälle 
kommt die Wohnsitzfiktion. Aber, was entscheidend 
ist, diese Kommission wird in den meisten Fällen 
nicht angerufen. Die Schwangere geht in die Illega-
lität, und das ist eine der wenigen Möglichkeiten, 
das schwindende Einkommen der Kurpfuscher zu 
erhalten. 

Es gibt weitere Möglichkeiten, die Frau besser 
zur Beratung zu bringen als durch den Vorschlag, 
eine Kommission vorzusehen, etwa indem man — 
wie in dem Gruppenvorschlag, den ich mit unter-
zeichnet habe — die statistische Meldepflicht streicht 
und — was in beiden Entwürfen, in dem zur Fristen-
regelung und in unserem Indikationenantrag, enthal-
ten ist — eine gewisse Straffreistellung der Frau 
einführt. Denn der CDU-Vorschlag, die Gerichte soll-
ten von Strafe absehen können, wenn die Frau in 
besonderer Bedrängnis gehandelt hat, hilft nicht. 
Das ist für die Schwangere in ihrer Not kein Spatz 
in der Hand, sondern höchstens eine Taube auf dem 
Wolkenkratzer. Nötig ist eine Regelung, durch die 
jeder Frau begreiflich gemacht werden kann: du 
kannst dich risikolos sachkundig beraten lassen. 
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Dürr 

Diese Vorteile — keine Kommission, keine sta-
tistische Meldepflicht, Straffreistellung der Frau — 
erreichen Fristenregelung und SPD-Gruppenantrag 
gleichermaßen. Sie haben also mehr Gemeinsames 
als die Indikationenvorschläge untereinander. Beide 
sind sich auch im Ziel einig, daß die Beratung nicht 
in Formalberatung absinken darf. Und hier meinen 
wir 27, dieses Ziel würden wir noch etwas sicherer 
erreichen. 

Meine Damen und Herren, man kann sich auch 
darüber streiten und verschiedener Ansicht dar-
über sein, ob unser Indikationenvorschlag oder die 
Fristenregelung der beste Ansporn ist, die sozialen 
Maßnahmen, die wir alle wollen, voranzutreiben. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Oder  un

-

serer!)  

Lassen Sie mich zum Schluß eine kurze und des-
halb holzschnittartig deutliche Gesamtwürdigung 
des Entwurfs der Oppositionsfraktion geben. Er ent-
hält die bare Selbstverständlichkeit der medizi-
nischen Indikation, in die der Schatten einer kind-
lichen Indikation eingebaut ist. Er enthält die krimi-
nologische Indikation und eine leider völlig ver-
fehlte Lösung des Beratungsproblems. Allein da-
durch wird eine Besserung der tatsächlichen Ver-
hältnisse stärkstens gehemmt, und deshalb allein 
kann es zwischen dem Oppositionsentwurf und dem 
von mir mit unterzeichneten Indikationenmodell 
einen Kompromiß so nicht geben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Vogel [Ennepetal]: Das ist aber kein Alibi, 

Herr Dürr!) 

Vizepräsident Dr. Jäger: Das Wort hat die 
Frau Abgeordnete Dr. Wex. 

Frau Dr. Wex (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte zu Anfang 
ein paar Bemerkungen zu Frau Focke machen, die 
aber nicht mehr da ist. Ich könnte die Ausführungen 
auf sich beruhen lassen, wenn in diesen Ausführun-
gen nicht einiges enthalten wäre, was immer wie-
der in der Diskussion auftaucht. Aus diesem Grunde 
möchte ich vier Bemerkungen zu ihren Ausführun-
gen an den Anfang stellen. 

Frau Focke hat im Zusammenhang ihrer Dar-
legungen den Eindruck erweckt, als sei die CDU/CSU 
eigentlich gar nicht zu einer Reform des § 218 be-
reit, als wolle sie sie durch ihre sozialen Maßnah-
men gleichsam unterlaufen. Dieser Eindruck muß 
hier in aller Form zurückgewiesen werden. Wir sind 
für eine Reform des § 218. Unser Entwurf ist dafür 
ein Beweis. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Frau Abgeordnete 
Dr. Wex, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Ab-
geordneten Vogel (Ennepetal)? 

Vogel (Ennepetal) (CDU/CSU) : Frau Kollegin 
Dr. Wex, würden Sie mir zustimmen, daß sich hier 
der Eindruck ableiten ließe, daß durch eine solche 
Beurteilung des Entwurfs der Fraktion der CDU/ 

CSU unter Umständen ein gewisses Alibi geschaf-
fen werden könnte, wenn es hinterher nicht zu 
ernsthaften Gesprächen kommt? 

Frau Dr. Wex (CDU/CSU) : Herr Vogel, ich kann 
diesen Eindruck nicht ganz zurückweisen. Das, was 
ich jetzt hier ausführen möchte, ist gerade der Ver-
such, eine Basis dafür herzustellen, da wir vielleicht 
die Gefahr vor uns sehen, nicht zu Ergebnissen zu 
kommen. 

Der zweite Punkt betrifft die Ausführungen über 
die Familienplanung. Ich hoffe wirklich, daß es ein 
falscher Zungenschlag war, als hier anklang, daß 
die CDU/CSU gegen Familienplanung sein könnte. 
Wenn Sie unseren Katalog zur Enquete-Kommission 
gelesen haben, wissen Sie, daß darin ganz eindeu-
tig gesagt ist, daß vorbeugende Maßnahmen genau-
so zu den indikationsbegleitenden Maßnahmen ge-
hören wie alle anderen Maßnahmen auch. Wir 
würden natürlich dafür sein — das ist noch nicht 
ausdiskutiert, ich sage es für die Beratungen im 
Ausschuß —, daß die vorbeugenden Maßnahmen 
auch die Verhütungsmittel mit einbeziehen. Ich 
würde von mir aus sogar so weit gehen, daß nun 
endlich auch gemeinsam — vielleicht hier vom Bun-
destag ausgehend — ein Appell an die pharmazeu-
tische Industrie gerichtet werden sollte, dafür zu 
sorgen, daß alle die Bedenken, die die Frauen beim 
Anwenden von Verhütungsmaßnahmen noch be-
wegen, ausgeräumt werden könnten. So weit gehen 
wir! Ich glaube, das brauchen wir nicht zu bewei-
sen, daß wir, je mehr wir gegen die Fristenlösung 
sind, um so stärker die Verpflichtung für die zen-
tralen sozialen Maßnahmen empfinden. 

Sexualerziehung war einer der Punkte in den 
Ausführungen von Frau Focke, und zwar in einem, 
glaube ich, maliziösen Zusammenhang. Sie hat, 
glaube ich, auch nicht das Wort Sexualerziehung 
benutzt, sondern Sexualaufklärung. Wenn ich mich 
richtig erinnere, meinte sie, daß man mit der CDU 
eigentlich nur mit allergrößter Mühe über diese 
Dinge in freier Aussprache überhaupt reden könnte. 
Ich glaube, daß da ein ganz großes Mißverständnis 
besteht. Wir sind für die Sexualerziehung in den 
Schulen. Wogegen wir uns wehren, ist, daß man die 
Hoffnung haben könnte, die Menschen zu sexual-
verantwortlichem Handeln zu erziehen, wenn man 
in den Schulen lediglich die technisch-biologische 
Aufklärung vornimmt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das vierte und letzte betrifft die Beratungsstellen. 
Wenn Frau Focke diese Beratungsstellen, die wir 
als unabdingbar notwendig empfinden, hier als 
etwas ganz Neues und als eine Initiative, die wir 
natürlich begrüßen, hinstellt, dann möchte ich doch 
einmal daran erinnern, daß an dieser Stelle vor 
drei Jahren Herr Dr. Martin Frau Strobel nach 
den Erziehungsberatungsstellen gefragt und einen 
Antrag der CDU/CSU-Fraktion eingebracht hat; ge-
rade mit der Absicht, daß auch dieses Anliegen in 
diesem Zusammenhang gesehen und gelöst werden 
sollte. Ich erinnere mich an die Antwort von Frau 
Strobel, die damals sagte, Herr Martin laufe damit 
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offene Türen ein. Ich hoffe, daß sich nun endlich hin-
ter diesen offenen Türen auch etwas an Initiative für 
die Erziehungsberatungsstellen angesammelt hat, 
die gerade in diesem Zusammenhang ganz beson-
ders wichtig sind! 

Lassen Sie mich zum Abschluß der Debatte für 
meine Fraktion noch einige ganz kurze Bemerkun-
gen machen. 

Erstens. Die Debatte hat gezeigt, daß sich die Ver-
treter der Indikationslösung und die Vertreter der 
Fristenlösung nach wie vor unversöhnlich gegenüber-
stehen. Wir haben zum wiederholten Male die be-
reits — wenn auch nicht hier, so doch draußen — 
bekannten Argumente ausgetauscht; und das ist 
auch sehr notwendig. Lassen Sie uns doch — das 
ist der Wunsch meiner Fraktion — mit dem festen 
Willen in die Ausschußberatung gehen, die oft, ins-
besondere auch in der öffentlichen Diskussion, an-
zutreffende Polemik draußen vor der Tür zu lassen. 
Ich glaube, dieses ist eine der ersten Voraussetzun-
gen, die wir für eine sinnvolle Diskussion erfüllen 
müssen. Dazu werden wir noch allerlei Kraft und 
Intensität brauchen. 

Zweitens. Wir haben alle den Wunsch, eine Lö-
sung zu finden, die den Frauen in einer wirklichen 
Notsituation hilft. Eine solche Hilfe kann aber doch 
nicht darin bestehen, daß wir es uns zu einfach ma-
chen und sagen, die Fristenlösung schafft uns und 
den betroffenen Frauen die wenigsten Probleme. 
Das mag zwar im Einzelfall so sein, kann und darf 
aber nach unserer Meinung kein Maßstab dafür 
sein, die Fristenlösung zu akzeptieren. 

In den letzten Monaten mehrten sich doch — das 
ist ja auch unsere Hoffnung für die weitere Diskus-
sion — die Anzeichen von gefährlichen Entwicklun-
gen bei einer zu weitgehenden Abtreibungspraxis. 
Das sollte doch auch Ihnen zu denken geben. Daher 
müssen wir in den Ausschüssen Punkt für Punkt die 
gewichtigen Fragen prüfen, die hier jetzt übrigge-
blieben sind. Dazu gehört etwa auch die Frage: Ist 
das Problem des Schwangerschaftsabbruchs für uns 
gelöst, wenn wir die illegalen Abtreibungen einfach 
zu legalen Abtreibungen machen? Wie wirkt sich 
die Abtreibung auf die Frau und auf die später zu 
gebärenden oder geborenen Kinder psychisch, phy-
sisch und in jeder die Gesundheit und die Zukunft 
berührenden Form aus? Diese Probleme sollten doch 
gerade auf Grund auch dieser Diskussion heute bis 
ins einzelne diskutiert werden können, und zwar 
auch unter Einbeziehung der Erfahrungen des Aus-
landes, der Stellungnahme der Evangelischen 
Kirche in Deutschland sowie der deutschen Bischöfe, 
die in den letzten Wochen — das müssen wir doch 
zugeben — wesentlich zur Versachlichung der Dis-
kussion beigetragen haben. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Sehr richtig!) 

Ich bin überhaupt der Meinung, daß die Versach-
lichung der Diskussion eine der Hoffnungen für die 
zukünftigen Beratungen im Ausschuß sein kann. 

Drittens. Bei allen Äußerungen zum § 218, die 
uns zur Fristenlösung raten, steht das Argument der 
sozialen Notlage an erster Stelle. Das ist ja auch 

verständlich: Es fehlen Kindertagesstätten, Frauen 
werden in ihrem beruflichen Fortkommen behindert 
und viele Wohnungen sind zu klein. Ein ganz wich-
tiges Argument, das ich, weil es im Grund auch 
einen Ausweis für viele Gefahren, Schwierigkeiten 
und die unterschwellige Gefährdung unserer Gesell-
schaft darstellt, für das wichtigste halte, ist: die Kin-
derfeindlichkeit unserer Gesellschaft, die ja aus 
viel, viel mehr Faktoren besteht, als hier überhaupt 
angesprochen worden sind. Diese Argumente kön-
nen jedoch in diesem Zusammenhang für die Fri-
stenlösung nicht ausschlaggebend sein. 

Lassen Sie mich daher das aufgreifen, was hier 
bisher von den Rednern — wenn ich es richtig sehe, 
von Rednern aller Fraktionen — gesagt worden ist: 
Mit großen sozialen Maßnahmen, die einen Schwan-
gerschaftsabbruch aus sozialen Gründen abwenden 
könnten, sollten wir uns mit den schwächsten Glie-
dern unserer Gesellschaft solidarisch erklären. Wir 
sind dazu bereit. 

Ich darf an den Ausgangspunkt erinnern. Herr 
Eyrich, Sie haben gesagt, wir müßten dann auch be-
reit sein, die Mittel für die sozialen Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem § 218 in den Haushalt 
schon frühzeitig einzubauen. Wenn es darum geht, 
so wird es doch sicher möglich sein, eine „große 
sozialpolitische Koalition" zu bilden. Wir werden 
dann verantwortlich handeln, wenn wir bereit sind, 
die riesigen finanziellen Mittel für ein breit ange-
legtes soziales Angebot zur Verfügung zu stellen. 

Wir müssen auch bereit sein -- Sie können darauf 
zurückkommen —, andere Maßnahmen, mögen sie 
noch so dringend sein, hinter diese drängenden 
Erfordernisse zurückzustellen. Ich glaube, es wäre 
unser nicht würdig, wenn wir die Fristenlösung auf 
Grund zu ergreifender sozialer Maßnahmen und 
vor dem Hintergrund ungelöster sozialer Probleme 
akzeptieren müßten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Krockert. 

Krockert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Lassen Sie mich in dieser Stunde noch 
einmal auf einen, wie mir scheint, wichtigen Punkt 
in der ganzen Auseinandersetzung zurückkommen. 
Das ist die Frage nach der Tauglichkeit des Instru-
ments Strafe für das, was dieses Instrument im 
Zusammenhang unserer Auseinandersetzung leisten 
soll. 

Herr Kollege Eyrich hat irgendwann am Anfang 
der Debatte darauf hingewiesen, daß hier die Pola-
rität zwischen den beiden Positionen zu suchen sei, 
daß auf unserer Seite — ich spreche für die Ver-
treter der Fristenregelung -- die Zurücknahme der 
Strafandrohung die Aufgabe des Schutzes des wer-
denden Lebens bedeute. Er sieht darin eine Para-
doxie zu dem von uns selbst behaupteten Anspruch, 
werdendes Leben dennoch auch schützen zu wol-
len. 

Dazu muß nun wohl noch einiges gesagt werden. 
Denn wir mögen in der Diskussion so weit aus- 
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holen, wie wir wollen, und so hoch ansetzen, wie 
wir wollen, wir müssen in der Tat irgendwann die 
Diskussion auf eine strafrechtliche Vorschrift zurück-
führen, und dieses Nadelöhr soll dann viel her-
geben. Es ist zu befürchten, daß die Strafe, dieses 
letzte und immer grob geschnitzte Instrument einer 
Gesellschaft, die vielen Erwartungen, die im Laufe 
der Debatte geweckt wurden, ohnehin nicht erfül-
len kann. Die Androhung von Strafe ist für den 
Schutz des werdenden Lebens nur von begrenzter 
Brauchbarkeit. 

Nun klingt zwar in allen Beiträgen, die wir gehört 
haben, diese Einsicht irgendwie mit, und jeder sagt, 
Strafe allein könne es nicht tun oder Strafe sei ohne-
hin und überhaupt als Mittel der Gesetzgebung 
sicher von begrenzter Wirkung. Merkwürdigerweise 
gilt das aber dann nicht mehr, wenn die Polemik 
gegen die andere Meinungsposition eröffnet wird. 
Das weckt trügerische Erwartungen. Wer den Fri-
stenreglern unterstellt, sie schützten werdendes 
Leben nicht mehr, weil sie eine Strafandrohung zu-
rücknehmen, der muß regelmäßig den Nachweis 
dafür schuldig bleiben, daß seine Alternative Straf-
androhung den Schutz werdenden Lebens erfüllt 
hat oder erfüllen wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Diese Paradoxie ist bis zur Stunde nicht geklärt. 
Wer mehr Strafandrohung fordert als der andere, 
der muß irgendwann aufhören von Himmel und 
Hölle zu reden, er muß zur Sache kommen, er muß 
von der Strafe reden, von dem, was sie bis gestern 
in diesem Zusammenhang geleistet hat und was sie 
seiner Auffassung und seiner Konzeption nach mor-
gen leisten wird für einen nennenswerten Schutz 
des werdenden Lebens. Das gehört zur Redlichkeit 
im Meinungsstreit über eine Strafvorschrift, und es 
gibt nicht nur eine Moral des Handelns, die straf-
rechtlich beurteilt wird, sondern es gibt auch eine 
Moral des Strafens, und damit haben wir es hier in 
der Gesetzgebung zu tun. 

Der Fristenentwurf ist durch die Beschränkung 
der Strafandrohung gekennzeichnet. In dieser Be-
schränkung kommen drei Einsichten zum Ausdruck: 

1. Die Einsicht in die begrenzte Tauglichkeit der 
Strafe für den Schutz des Rechtsgutes werdendes 
Leben. 

2. Die Einsicht in die Einzigartigkeit der Schwan-
gerschaftsbeziehung. Darüber hat meine Kollegin 
Helga Timm vorhin sehr eindringlich, wie ich finde, 
gesprochen. 

3. Die Einsicht in die Unmöglichkeit, wenn es 
wirklich um Moral gehen soll, die Frau dabei wei-
ter in der Rolle des Objekts der Entscheidungen 
anderer über sie zu lassen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Der äußerst begrenzte Wert von Strafandrohung 
für die Regulierung eines Schwangerschaftskonflikts 
kommt bekanntlich dadurch zum Ausdruck, daß die 
Strafe nur in Ausnahmefällen wirklich verhängt 
wird, daß selbst in diesen Ausnahmefällen das Ver-
fahren oft nur auf fragwürdige Veranlassung hin 
in Gang kommen kann und daß dann schließlich die 

verhängte Strafe --- darauf hat der Kollege von 
Schoeler vorhin hingewiesen -- in einem kuriosen 
Mißverhältnis zu dem schwergerüstet daherkom-
menden moralischen Anspruch steht, mit dem Strafe 
gefordert wird. 

Diese Feststellung würde es allerdings allein nicht 
rechtfertigen, eine Strafvorschrift zurückzunehmen. 
Dann kommen nämlich wieder Leute, die sagen, die 
hohe Dunkelziffer bei Fahrraddiebstählen müßte 
uns zu ähnlichen Konsequenzen führen. Ich bestreite 
das, weil es wegen der Unvergleichbarkeit der Be-
ziehungsräume, mit denen wir es hier zu tun ha-
ben, unzulässig ist, solche Vergleiche heranzuziehen. 

(Abg. Gerster [Mainz] : Können Sie das ein- 
mal begründen?) 

— Ich bin dabei. Die Feststellung einer Dunkelzif-
fer oder die Feststellung einer sehr geringen Zahl 
von Bestrafungen im Verhältnis zu Tathergängen 
beschreibt nur ein Symptom. Aber hinter diesem 
Symptom wird eben der Sachverhalt sichtbar, der 
außerordentlich wichtig ist für die Beurteilung der 
Frage, was Strafe hier überhaupt leisten kann. 

Werdendes Leben — wir haben das heute schon 
festgestellt -- kommt ausschließlich in einer einma-
ligen vitalen Verklammerung mit dem Leben einer 
Frau vor. Der Grad dieser Beziehungsintensität ist 
unüberbietbar. An ihr muß jeder Versuch scheitern, 
das werdende Leben allein und für sich als Gegen-
stand des Rechts zu beschreiben, etwa in schlichter 
Übertragung von Rechtssätzen, die für den einzel-
nen in andersartigen Beziehungsbereichen abgelesen 
wurden. Diese Übertragung funktioniert nicht. Jede 
Aussage über das werdende Leben ist unvermeid-
licherweise und immer eine Aussage über diese bei-
den in ihrer unvergleichbaren und unbedingten In-
timbeziehung — lassen Sie es mich einmal so nen-
nen  , unvergleichbar, weil sie so nirgends im Le-
ben mehr vorkommt, und unbedingt, weil es ohne 
sie oder auch nur abgesehen von ihr menschliches 
werdendes Leben überhaupt nicht gibt. Darin un-
terscheidet sich das Recht des werdenden Lebens zu-
tiefst von dem des geborenen. 

Der unvergleichbare Intimcharakter dieser Bezie-
hung macht nun den Zugang der strafandrohenden 
Autorität zu einem Problem, zu einem außerordent-
lichen Problem. Das Strafrecht, das ohnehin nur ein 
Mittel zum Schutz des werdenden Lebens sein kann, 
und zwar das letzte, erfährt also eine zusätz-
liche, offenkundige, aus der Praxis offenkundige 
Beschränkung seiner Eingriffsfähigkeit, für die nie-
mandes Versäumnis oder Nachlässigkeit verant 
wortlich zu machen ist, sondern die in der Natur der 
Sache liegt. Wenn bei anderen Tatbeständen eine 
hohe Dunkelziffer vorliegt, so ist dieses Manko 
grundsätzlich zu beheben, vielleicht mit hohem Auf-
wand, aber grundsätzlich zu beheben. Beim Schwan-
gerschaftsabbruch ist dies aber auch durch keine Ver-
besserung des Instrumentariums zu korrigieren. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Es ist also unzulässig, den Hinweis auf das Indiz der 
Aufklärungsquote zurückzuweisen, etwa mit dem 
Argument: Wo kommen wir hin, wenn wir überall 
da zurückweichen, wo wir Aufklärungsschwierig- 
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keinen haben? Die zugrunde liegenden Sachverhalte 
sind zu unterschiedlich. Die Schwangerschaft und der 
Schwangerschaftskonflikt sind der Sonderfall. 

Die Androhung und Anwendung von Strafe muß 
dies berücksichtigen und erfordert deshalb einen 
weit höheren Grad an Nachweis, daß Strafe hier 
wirklich etwas ausrichten kann. Je mehr uns die 
äußerst begrenzte Tauglichkeit der Strafe zum Be-
wußtsein kommt, in diesem so besonderen Bereich 
Normen zu setzen und durchzusetzen, desto mehr 
erkennen wir das Ausmaß der Verantwortung, das 
die Frau zu bewältigen hat. Auch das ist einzigartig, 
mit oder ohne Strafandrohung übrigens. Ihr allein 
obliegt im tiefsten Grunde der Schutz des werden-
den Lebens. Niemand sonst kann ihr die Last im 
Konfliktfall der ungewollten Schwangerschaft ab-
nehmen. Sie wägt die Güter ab und trägt die 
Folgen der Entscheidung so oder so. Es kommt hier 
nicht darauf an, ob uns das gefällt und ob wir bereit 
sind, es ihr zuzugestehen. Es ist so, recht oder 
schlecht, oft, meist ohne Beratung, oft ohne den Zu-
spruch, der es erst möglich machen würde, daß ihre 
Entscheidung zu einer moralischen Entscheidung 
wird, die ihr ein Strafrichter nicht abnehmen kann. 

Darum wird also kein Schutz des werdenden 
Lebens befriedigen, der am Wollen der beteiligten 
Frau vorbeizielt und sie im Konfliktsfall nur Objekt 
von Entscheidungen anderer über sie bleiben läßt. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Wer will das 
denn?) 

Die Gesellschaft, die Kirchen, die Freunde, der Part-
ner, aber auch der Staat, auch Gesetz und Recht, sie 
können und sollen der Frau wohl helfen, mit dem 
Konfliktfall ungewollter Schwangerschaft verant-
wortlich fertig zu werden, mehr aber können sie 
nicht leisten. Drohung mit Strafe, die keinen Raum 
für Entscheidungsfreiheit zugestehen will, ist der 
schlechteste Ratgeber und erfüllt dabei noch nicht 
einmal die selbst gesetzte Aufgabe, das werdende 
Leben wirksam zu schützen. 

Ich halte es im übrigen für unerträglich, daß nach 
dem geltenden Recht und nach seiner beabsichtigten 
Verlängerung durch Sie die Frau überhaupt nicht zu 
fragen ist, ob sie sich zur Übernahme dieser unver-
gleichbaren Verantwortung überhaupt imstande 
weiß. Eine Reform des Strafrechts zum Schwanger-
schaftsabbruch muß der Frau deshalb den bisher 
verweigerten Entscheidungsspielraum einräumen. 
Angesichts des geltenden Rechts kommen strafrecht-
liche Bestimmungen gleich welcher Art für den 
Schutz des werdenden Lebens immer nur mittelbar 
in Frage. Auch das konservativste Modell leistet kei-
nen unmittelbar wirksamen Schutz. Die Wirkung des 
geltenden Rechts weist das nach. 

Auch die Verfasser der Fristenregelung — dies 
darf ich jetzt vielleicht einmal ganz klar zum Aus- 

druck bringen — wollen und können keinen un-
mittelbaren Effekt ihrer Strafvorschrift im Sinne 
einer sinkenden Abtreibungsquote in Aussicht stel-
len. Dies kann nur mit anderen Mitteln als der 
Strafe ein geförderter verantwortlicherer Umgang 
mit dem werdenden Leben erreichen. Was aber die 
strafrechtliche Unterstützung dieser anderen Mittel 
und dieses verantwortlicheren Umgangs betrifft, 
also den Bereich der mittelbaren Mitwirkung an der 
Aufgabe, so glauben wir, mit dem Entwurf der Frak-
tionen der SPD und FDP die aussichtsreichere Rege-
lung anzubieten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, mir wurde mitgeteilt, daß sämtliche weiteren 
Wortmeldungen — sie hätten noch für eine stun-
denlange Debatte gesorgt — zurückgezogen sind. 
Es liegen also keine Wortmeldungen mehr vor. 

Die Überweisungsvorschläge sind mit Ausnahme 
des Punktes 9 der Tagesordnung eindeutig. Wird 
den Überweisungsvorschlägen zu den Punkten 3 bis 
7 der Tagesordnung widersprochen? — Das ist nicht 
der Fall; sie sind im angegebenen Sinne überwiesen. 

Bei Punkt 8 der Tagesordnung ist beabsichtigt, 
den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
als federführenden Ausschuß sowie den Sonderaus-
schuß für die Strafrechtsreform und den Ausschuß 
für Arbeit und Sozialordnung mitberatend zu be-
teiligen. Wird dem widersprochen? — Das ist nicht 
der Fall; es ist so beschlossen. 

Bei Punkt 9 der Tagesordnung, der Beratung des An-
trags der Fraktion der CDU/CSU betreffend En-
quete-Kommission, ist noch offen, ob der Ausschuß 
für Jugend, Familie und Gesundheit oder der Son-
derausschuß für die Strafrechtsreform die Federfüh-
rung bekommen soll. Haben sich die Fraktionen in-
zwischen diesbezüglich geeinigt? 

(Abg. Vogel [Ennepetal] : Strafrechtssonder

-

ausschuß! — Abg. Wehner: Nein, Ausschuß 
für Jugend, Familie und Gesundheit!) 

Besteht die Meinung, daß der Antrag dem Aus

-

schuß für Jugend, Familie und Gesundheit zur Fe-
derführung überwiesen werden soll? 

(Zurufe: Ja!) 

— Allgemeine Meinung; kein Widerspruch. Dann 
sind auch hier die Überweisungsvorschläge des 

Ältestenrates beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir stehen am Ende der 
heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sit-
zung auf morgen, Freitag, den 18. Mai 1973, 9 Uhr, 
ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 21.08 Uhr.) 

Berichtigung 

29. Sitzung, Seite 1498* A, Zeile 3, ist vor „unerheb-
lich" das Wort „nicht" einzufügen. 
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Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Achenbach* 18. 5. 
Dr. Ahrens ** 19. 5. 
Dr. Aigner 18. 5. 
Alber ** 19. 5. 
Amrehn ** 19. 5. 
Barche 26. 5. 
Dr. Dr. h. c. Birrenbach 26. 5. 
Blumenfeld *** 20. 5. 
Frau von Bothmer ** 19. 5. 
Buchstaller *** 20. 5. 
Büchner (Speyer) ** 19. 5. 
Dr. Burgbacher *** 20. 5. 
Dr. Carstens (Fehmarn) ** 19. 5. 
Dr. Corterier *** 20. 5. 
Coppik 26. 5. 
Damm *** 20. 5. 
van Delden *** 20.5. 
Dr. Dregger ** 19. 5. 
Eckerland 26. 5. 
Dr. Enders ** 19. 5. 
Entrup 18. 5. 
Flämig *** 20. 5. 
Frehsee * 18. 5. 
Dr. Geßner *** 20. 5. 
Dr. Gölter ** 19. 5. 
Dr. Holtz ** 19. 5. 
Kahn-Ackermann ** 19. 5. 
Kater * 18. 5. 
Dr. Kempfler ** 19. 5. 
Dr. Klepsch *** 20. 5. 
Dr. Kliesing ** 19. 5. 
Krall *** 20. 5. 
Freiherr von Kühlmann-Stumm 24. 5. 
Lagershausen ** 19. 5. 
Dr. Graf Lambsdorff 17. 5. 
Lange *** 20. 5 
Lautenschlager * 18. 5. 
Lemmrich ** 19. 5. 
Lenzer ** 19. 5. 
Lücker * 19. 5. 
Marquardt ** 19. 5. 
Dr. Martin 26. 5. 
Mattick *** 20. 5. 
Memmel * 18. 5. 
Dr. Mende ** 19. 5. 
Dr. Müller (München) ** 19. 5. 
Neumann *** 20. 5. 
Frau Dr. Orth 26. 5. 
Pawelczyk ** 19. 5. 
Richter *** 20. 5. 
Rohde 25. 5. 

* Für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen 
Parlaments 
** Für die Teilnahme an Sitzungen der Beratenden Ver-
sammlung des Europarates 
*** Für die Teilnahme an Sitzungen der Nordatlantischen 
Versammlung 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Rollmann 18. 5. 
Schlaga ** 19. 5. 
Schmidt (Kempten) ** 19. 5. 
Schmidt (München) * 18. 5. 
Schmidt (Würgendorf) *** 20. 5. 
Frau Schuchardt ** 19. 5. 
Schulte (Unna) 18. 5. 
Dr. Schwencke ** 19. 5. 
Sieglerschmidt ** 19. 5. 
Springorum * 18. 5. 
Dr. Vohrer ** 19. 5. 
Frau Dr. Walz * 18. 5. 
Wende 25. 5. 
Zoglmann 18. 5. 

Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Herold vom 16. Mai 1973 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Schröder (Lüneburg) (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 
Fragen A 4 und 5) : 

Wieviel versuchte und wieviel tödlich geendete Fluchtver-
suche von Bürgern der DDR sind der Bundesregierung seit Be-
ginn der Verhandlungen über den Grundvertrag bekanntge-
worden? 

Wann und in welcher Form gedenkt die Bundesregierung mit 
der DDR-Regierung über eine Aufhebung des Schießbefehls an 
der Mauer zu verhandeln? 

Zu Frage 4: 

Seit dem 9. August 1972, dem Tag, da das Kabi-
nett der Aufnahme von Verhandlungen mit der DDR 
über den Grundvertrag zustimmte, sind insgesamt 
6 Fälle mit Sicherheit bekannt, in denen Personen 
bei Fluchtversuchen aus der DDR ums Leben ge-
kommen sind. 

Die Anzahl der versuchten Fluchtversuche ist im 
Bundesgebiet nicht zu ermitteln, da vermutlich ein 
Teil der gescheiterten Versuche nicht erst unmittel-
bar an der Grenze zum Bundesgebiet, sondern im 
Vorfeld der Grenze innerhalb der DDR aufgrund 
des Sperrsystems endete. 

Zu Frage 5: 

Zu Ihrer zweiten Frage darf ich auf das verwei-
sen, was der Bundesminister für innerdeutsche Be-
ziehungen am 10. Mai in der Debatte über den 
Grundvertrag hier vor dem Plenum gesagt hat. Ich 
darf zitieren: 

Wenn dieser Vertrag nun geschlossen ist und 
beide deutschen Staaten ihren Willen zur fried-
lichen Verständigung mit dem Antrag auf Bei-
tritt zu den Vereinten Nationen bekräftigen, 
muß sich das auch auf diese Grenze auswirken 
- und zwar nicht nur so, daß sie für nachbar-
schaftliche Besuche durchlässiger wird, sondern 
vor allem auch dadurch, daß an dieser Grenze 
das Schießen aufhört. 
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Die Bundesregierung wird sich, wie Herr Bun-
desminister Franke betont hat, nicht damit abfinden, 
daß an dieser Grenze auf Menschen geschossen 
wird. Sie sieht aber nur einen Weg, auf dem es 
zu einer allmählichen Veränderung auch des Zu-
standes an der Grenze zwischen den beiden deut-
schen Staaten kommen kann: Durch die eingeleitete 
Vertragspolitik müssen Verhältnisse geschaffen 
werden, in denen für Schießbefehl und Tötungs-
anlagen kein Platz mehr ist. 

Anlage 3  

Antwort  

Parl. Staatssekretär Zander vom 16. Mai 1973 auf 
die Mündliche Frage des Abgeordneten Glotz (SPD) 
(Drucksache 7/555 Frage A 6) : 

Ist der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft bereit, 
darauf hinzuwirken, daß bei der Rückzahlung von Studiendar-
lehen des Deutschen Studentenwerks die betreffenden Verwal-
tungsvorschriften so geändert werden, daß der Darlehnsnehmer 
vom Tilgungsbeginn nochmals verständigt wird, ehe -- als Kon-
sequenz des Zahlungsversäumnisses — das gesamte Darlehen 
fällig wird? 

Die von Ihnen angesprochene Änderung der Ver-
waltungsvorschriften ist nach Auffassung der Bun-
desregierung nicht erforderlich, und zwar aus fol-
genden Gründen:  

Bei den Studiendarlehen, die bis zum Winter-
semester 1963/64 vergeben wurden, sahen die Hon-
nef-Richtlinien keine besondere Zahlungsaufforde-
rung vor dem von vornherein auf einen bestimmten  
Termin gestellten Tilgungsbeginn vor. Dennoch hat  

das Deutsche Studentenwerk — im Hinblick auf die  

sofortige Fälligkeit des gesamten Darlehens bei über  
vierwöchigem Rückstand mit einer Tilgungsrate —  

seit Ende 1970/Anfang 1971 jeweils Fälligkeits-
benachrichtigungen verschickt, ohne daß dies in den  

Richtlinien vorgeschrieben war.  

Im Zuge einer grundlegenden Umstellung der  

Darlehensvergabe ab Sommersemester 1964 wurde  

in den Honnef-Richtlinien vorgesehen, daß bei Dar-
lehen, die von diesem Zeitpunkt an vergeben wor-
den sind, der Fälligkeitstermin für die erste Til-
gungsrate erst nach Studienabschluß bzw. -abbruch  

vom Deutschen Studentenwerk festgesetzt wird. Dem  
Darlehensnehmer wird dies jeweils rechtzeitig vor  
der Fälligkeit der ersten Tilgungsrate mitgeteilt.  

Nunmehr ist also in jedem Falle sichergestellt,  

daß der Darlehensnehmer nicht vom Fälligkeits-
termin für die erste Tilgungsrate überrascht wird.  

Eine wichtige Ausnahme bilden jedoch die Fälle, in  

denen der Darlehensnehmer nicht benachrichtigt  

werden kann, weil er der Verpflichtung, dem Deut-
schen Studentenwerk jede Adressenänderung mitzu-
teilen, nicht nachgekommen ist, und daher die Er-
mittlung der neuen Adresse nicht rechtzeitig mög-
lich ist.  

Anlage 4  

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 17. Mai 1973  

auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten Groß  
(FDP) (Drucksache 7/555 Fragen A 7 und 8) :  

Treffen Berichte zu, wonach die Deutsche Bundesbahn auf der 
geplanten Nord-Süd-Schnellstrecke zwischen Hannover und Ge-
münden außer dem Schnellverkehr auch andere Züge, Güter-
und Personenzüge, in kurzen Zeitabständen verkehren lassen 
will? 

Welchen Wert für die Verbesserung der Infrastruktur in der 
von dieser Strecke berührten Region mißt die Bundesregierung 
ihr bei, wenn die Deutsche Bundesbahn lediglich einen Schnell-
verkehr mit den Haltepunkten Hannover und Kassel einrichten 
will? 

Bei dem derzeitigen Stand der Planungen beab-
sichtigt die Deutsche Bundesbahn, folgende Zug-
gattungen auf den Neubaustrecken zu fahren: 

Trans-Europ-Expreß-, Intercity-Züge 

Höchstgeschwindigkeit 200 km/h 

D-Züge  Höchstgeschwindigkeit 160 km/h 

Trans-Europ-Expreß-Güterzüge — TEEM —, 

Schnellgüterzüge Höchstgeschwindigkeit 120 km/h 

Es handelt sich also durchweg um Schnellverkehr. 

Ein Personennahverkehr ist auf den Neubaustrek-
ken nicht vorgesehen. 

Die Neubaustrecke der Deutschen Bundesbahn  
Hannover–Gemünden liegt in ihrer Linienführung 
nicht endgültig fest. Insbesondere im Abschnitt 
Hannover–Kassel ist über ,die Anbindung der Städte 
Hildesheim und Göttingen noch nicht entschieden. 
Zur Zeit läuft das landesrechtliche Raumordnungs-
verfahren für diesen Abschnitt. 

Jedenfalls wird jedoch die Neubaustrecke die bes-
sere Anbindung des Zonenrandgebietes erheblich 
fördern und weit ausstrahlende Auswirkungen aus-
lösen. Wegen des beabsichtigten schnellen Verkehrs 
dient sie im Gegensatz zu den bisherigen Eisen-
bahnstrecken im wesentlichen nicht einer örtlichen 
Erschließung. 

Durch die Entflechtung des schnellen und lang-
samen Schienenverkehrs wird eine erhebliche Stei-
gerung der Leistungsfähigkeit erreicht. Auf der be-
stehenden Strecke können Fahrplantrassen frei ge-
macht werden, die durch neue Züge belegt werden 
können. So wird indirekt zusätzlich mit der Neu-
baustrecke auf der vorhandenen Nord-Süd-Strecke 
die Möglichkeit für Verbesserungen geschaffen, die 
der Region zugute kommen. 

Anlage 5  

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 17. Mai 1973 auf 
die Mündlichen Fragen der Abgeordneten Frau Dr.  
Riedel-Martiny (SPD) (Drucksache 7/555 Fragen 
A 11 und 12) : 

Inwieweit ist die Planung der Interkontinentalflughäfen, ins-
besondere die von München II, im Hinblick auf die voraussicht- 
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liche Abnahme des innerdeutschen Flugverkehrs infolge der 
wachsenden Leistungsfähigkeit der Deutschen Bundesbahn mit 
den Planungen jetzt in Vorbereitung befindlicher neuer schienen-
gebundener Verkehrssysteme und der anzustrebenden Raum-
und Siedlungsstruktur abgestimmt? 

Ist die  Bundesregierung bereit, vor Übernahme neuer finan-
zieller Verpflichtungen für die Planung und den Ausbau des Groß-
flughafens München II die Fertigstellung des Bundesraumord-
nungsprogramms und des Gesamtverkehrswegeplans abzuwarten? 

Zu Frage A 11: 

Soweit der Bund sich an dem Bau und an dem 
Betrieb interkontinentaler Flughäfen beteiligt, ist 
deren genereller Standort durch das Verkehrspoli-
tische Programm der Bundesregierung bezeichnet 
worden. Die generelle Festlegung dieser Standorte 
beruht auf der Überlegung, daß im Süden, im Nor-
den und in der Mitte des Bundesgebietes sowie im 
Bereich der Bundeshauptstadt je ein interkontinen-
taler Flughafen durch das heutige und künftige Ver-
kehrsaufkommen erforderlich ist. Bisher sind keine 
Gesichtspunkte erkennbar, welche zu einer Korrek-
tur dieser Überlegungen führen könnten. Dies be-
zieht sich übrigens nur auf das finanzielle Engage-
ment des Bundes. 

Zu Frage A 12: 

Die Bundesregierung kann das Eingehen finan-
zieller Verpflichtungen, die sich aus dem vorgesehe-
nen Beteiligungsverhältnis an der Flughafen Mün-
chen GmbH ergeben werden, nicht von der Fertigstel-
lung des Bundesraumordnungsprogrammes und des 
Bundesverkehrsprogrammes abhängig machen. Hier-
zu bestünde auch kein Anlaß, da die beiden Pro-
gramme von der Aufgabenstellung her nur einen 
diesbezüglichen Rahmen abstecken sollen und nicht 
auf Einzelheiten abzielen können, die sich auf Be-
teiligungsverpflichtungen des Bundes auswirken 
würden. 

Das Abwarten der beiden Bundesprogramme er-
übrigt sich auch deshalb, weil der geplante Flug-
hafen München II den bisherigen Flughafen Mün-
chen-Riem ersetzen wird  und in den Vorarbeiten 
für beide Programme bereits von der Notwendig-
keit eines Verkehrsflughafens im Raume München 
ausgegangen worden ist. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 16. Mai 1973 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten Benz 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Fragen A 20 und 21): 

Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung aber den Aus

-b
au der wissenschaftlich-technischen Beziehungen mit den ost-

europäischen Staaten, insbesondere der Sowjetunion, und welche 
Verträge sind bisher zur Koordinierung dieser Beziehungen 
abgeschlossen worden? 

Was hat die Bundesregierung unternommen, um die wissen-
schaftlich-technischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland  und der Volksrepublik China zu verstärken, und 
wie hat sich insbesondere der Wissenschaftleraustausch und die 
wissenschaftlich-technische Kooperation im Jahr 1972 zwischen 
diesen beiden Staaten entwickelt? 

Zu Frage A 20: 

Seit Abschluß des deutsch-sowjetischen Vertrages 
und einsetzend mit der Reise von Bundesminister 

Leussink bemüht sich die Bundesregierung um eine 
 wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit mit der 

Sowjetunion. Dies kam bereits in dem gemeinsamen 
Abschlußkommuniqué über die Reise von Bundes-
minister Leussink zum Ausdruck, das etwa 20 Ge-
biete bezeichnete, die für eine beiderseits interes-
sierende Kooperation in Betracht kommen. 

Anknüpfend an diesen Aufenthalt hat mit der 
Sowjetunion ein Austausch von Fachdelegationen 
auf den Gebieten der Plasmaphysik, Hochenergie-
physik, Schwerionenforschung, Biochemie, Doku-
mentation und Information, der neuen Verkehrs-
technologie und Schnellen Brutreaktoren stattge-
funden, um sich gegenseitig über Forschung und Ent-
wicklung in den genannten Bereichen zu unterrich-
ten und gemeinsam interessierende Themen für eine 
Zusammenarbeit festzustellen. Bei der Durchfüh-
rung des Delegationsaustausches hat sich herausge-
stellt, daß folgende Gebiete, für die bereits konkrete 
und teilweise abgestimmte Vorschläge erarbeitet 
wurden, in naher Zukunft bei der Zusammenarbeit 
von besonderer Bedeutung sein können: 

Dokumentation, neue Verkehrstechnologien, 
Molekularbiologie, Hochenergiephysik und 
Schnelle Brutreaktoren. 

Voraussetzung für eine projektbezogene Koope-
ration in einzelnen Bereichen von Wissenschaft und 
Technik ist jedoch der Abschluß des Regierungsab-
kommens über wissenschaftlich-technische Zusam-
menarbeit, mit dessen Unterzeichnung zu rechnen 
ist, sobald eine befriedigende Regelung über die 
Einbeziehung Berlins in die Zusammenarbeit vor-
liegen wird.  

Aber auch mit anderen osteuropäischen Ländern 
finden Gespräche über den Ausbau der wissenschaft-

lich-technischen Beziehungen statt. Mit Rumänien 
besteht in einigen Teilbereichen der Kernenergie 
eine intensive Zusammenarbeit, die nach der für 
Sommer dieses Jahres vorgesehenen Unterzeich-
nung des Rahmenabkommens über wissenschaft-
lich-technische Zusammenarbeit auch auf andere Ge-
biete ausgedehnt werden soll. Die Kontakte zu Polen 
und zur CSSR haben sich bisher im Rahmen der 1970 
abgeschlossenen langfristigen Handelsabkommen 
abgespielt, die, wenn auch nicht schwerpunktmäßig, 
eine Zusammenarbeit auch auf wissenschaftlich-tech-
nischem Gebiet vorsehen. Noch in diesem Monat 
wird eine polnische Expertendelegation die Bundes-
republik Deutschland besuchen, um mit der Bundes-
regierung und verschiedenen Forschungseinrichtun-
gen die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auf 
einigen ausgewählten Gebieten zu erörtern. 

Zur Frage der Koordinierung der wissenschaftlich

-
technischen Beziehungen mit Osteuropa durch Ver-
träge ist zu sagen, daß die Bundesregierung bisher 
mit osteuropäischen Staaten noch keine Abkommen 
geschlossen hat, die sich ausschließlich mit Fragen 
der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit be-
fassen. Folgende Abkommen beschäftigen sich je-
doch u. a. auch mit einer wissenschaftlich-technischen 
Kooperation: 

1. Abkommen über kulturelle und wissenschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik 
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Deutschland und der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien vom 28. Juli 1969 (Schwer-
punkt: Kulturelle Zusammenarbeit). 

2. Langfristiges Abkommen zwischen der Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland und der Regie-
rung der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik über den Warenverkehr und die Koope-
ration auf wirtschaftlichem und wissenschaftlich

-

technischem Gebiet vom 17. Dezember 1970 
(Schwerpunkt: wirtschaftliche Zusammenarbeit). 

3. Langfristiges Abkommen zwischen der Regie-
rung der BRD und der Regierung der Volks-
republik Polen über den Warenverkehr und die 
Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem und wis-
senschaftlich-technischem Gebiet vom 15. Ok-
tober 1970 (Schwerpunkt: wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit). 

Darüber hinaus sind, wie ich bereits erwähnte, 
wissenschaftlich-technische Regierungsabkommen 
mit der UdSSR und Rumänien vorgesehen. Auf 
nichtstaatlicher Ebene ist vor allem die Vereinba-
rung über einen Wissenschaftleraustausch und über 
eine wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der 
Akademie der Wissenschaften der UdSSR vorn 
28. September 1970 hervorzuheben. 

Zu Frage A 21: 

Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
mit der Volksrepublik China und nach dem Ab-
schluß eines deutsch-chinesischen Handelsabkom

-

mens haben Ende 1972 auch im wissenschaftlich-
technischen Bereich erste Kontakte stattgefunden. 
Im Dezember 1972 unterrichtete sich eine Fach-
delegation für Kernenergie aus Professoren der 
Tsing-Hua-Universität in Peking über Kernfor-
schung und Kerntechnik in der Bundesrepublik. 
Über dasselbe Gebiet führte im Januar dieses Jah-
res eine Delegation des Chinesischen Ministeriums 
für Energie und Gewässerschutz u. a. Informations-
gespräche in Bonn. Abgesehen von diesen beiden 
Besuchen gibt es bisher weder auf Regierungsebene 
noch im außerstaatlichen Bereich einen Wissen-
schaftleraustausch oder eine wissenschaftlich-tech-
nische Kooperation mit China. Die Bundesregierung 
ist ebenso wie die Volksrepublik China an dem 
Ausbau der wissenschaftlich-technischen Beziehun-
gen zwischen beiden Ländern interessiert. Es be-
steht jedoch auf deutscher Seite bisher nur wenig 
Überblick über den Stand und die Entwicklung von 
Wissenschaft und Technik in China. Die Deutsche 
Botschaft in Peking wurde deshalb beauftragt, sich 
hierüber umfassend zu informieren und zu berich-
ten. Erst danach wird es möglich sein, entsprechend 
dem beiderseitigen Kooperationsinteresse auch im 
wissenschaftlich-technischen Bereich mit einer Zu-
sammenarbeit zu beginnen. 

Anlage 7 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 17. Mai 1973 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 

Spranger (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Fragen A 23 
und 24) : 

Ist die Bundesregierung bereit, entgegen der im bisherigen 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes über die Erhöhung von Dienst-
und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern vorgesehenen 
Regelung des Sockelzuschlags diesen um mindestens 10 DM je 
kinderzuschlagsberechtigtes Kind zu erhöhen? 

Wird die Bundesregierung die in Artikel TT § 2 Abs. 2 und 3 
des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes über die Erhöhung von 
Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern getroffene 
Regelung über die Aufzehrung der Ausgleichszulagen ersatzlos 
streichen, um nicht einer großen Zahl bayerischer Landes- und 
Kommunalbeamter gesetzlich gesicherte Rechtspositionen zu 
nehmen? 

Zu Frage A 23: 

Im Zusammenhang mit der Reform des Familien-
lastenausgleichs ist beabsichtigt, die Gewährung 
des Kinderzuschlags neu zu regeln, indem auch der 
öffentliche Dienst in eine allgemein gültige Rege-
lung einbezogen werden soll. Das hat zur Frage, 
daß auch die kinderbezogenen Bestandteile im Orts-
zuschlag überprüft und neu geregelt werden müs-
sen. Die von Ihnen vorgeschlagene Verbesserung 
des Ortszuschlags durch eine Erhöhung des Sockel-
betrages würde eine solche Neuregelung erheblich 
erschweren. 

Darüber hinaus darf ich auch auf die beträcht-
lichen Kosten hinweisen, die durch die Realisierung 
Ihres Vorschlags entstehen würden. Sie belaufen 
sich auf jährliche Mehrausgaben bei Bund, Bahn und 
Post (einschließlich Soldaten und Tarifbereich) in 
Höhe von rund 235 Mio DM. 

Die Bundesregierung hält es aus diesen Gründen 
nicht für vertretbar, in den Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes über die Erhöhung von Dienst- und Ver-
sorgungsbezügen eine entsprechende Regelung auf-
zunehmen. 

Zu Frage A 24: 

Durch das Erste Gesetz zur Vereinheitlichung und 
Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und 
Ländern (1. BesVNG) vom 18. März 1971 ist nach 
der Übertragung der konkurrierenden Besoldungs-
gesetzgebungskompetenz auf den Bund ein erster 
Schritt zur Vereinheitlichung der Besoldung in Bund 
und Ländern getan worden. Ein Hauptanliegen des 
Gesetzes war die Vereinheitlichung der allgemeinen 
Zulagen in Bund und Ländern. Durch diese Harmo-
nisierung ist in wenigen Fällen in einzelnen Län-
dern eine Verringerung der Bezüge eingetreten. Das 
1. BesVNG sah ursprünglich eine Ausgleichsrege-
lung für diese Fälle nicht vor. Im Interesse der be-
troffenen Beamten ist aber nunmehr in Artikel II 
§ 2 Abs. 1 des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes 
über die Erhöhung von Dienst- und Versorgungs-
bezügen in Bund und Ländern die Zahlung einer 
Ausgleichszulage vorgesehen. In Anlehnung an die 
im 1. BesVNG bereits für andere Ausgleichszulagen 
getroffene Regelung verringert sich die Ausgleichs-
zulage vom 1. Januar 1973 an jeweils um 1 /3 des 
Betrages, um den sich die Dienstbezüge auf Grund 
von allgemeinen Besoldungsverbesserungen er-
höhen. Der Abbau der Ausgleichszulage ist geboten, 
um eine möglichst schnelle Vereinheitlichung des 
Zulagenwesens herbeizuführen. 

Die Abbauregelung in Artikel II § 2 Abs. 2 und 3 
des Entwurfs des Zweiten Bundesbesoldungserhö- 
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hungsgesetzes stellt keine Verschlechterung gegen-
über der bisherigen Bayerischen Regelung dar, denn 
die durch § 7 Abs. 5 des Dritten Bayerischen Besol-
dungsänderungsgesetzes vom 13. März 1972 ge-
troffene Ausgleichsregelung sah für diese Fälle 
einen Abbau in der gleichen Höhe vor. 

Anlage 8 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 17. Mai 1973 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Berger 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Frage A 26) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Regelung 
der Frühpensionierung in der Beamtenversorgung gegenüber der 
vergleichbaren Versorgung ehemaliger Behördenangestellten und 
-arbeiler in einem besonderen Maße einen Rückstand aufweist, 
und welche gesetzgeberischen Konsequenzen beabsichtigt die 
Bundesregierung aus dem Bericht, den der Bundesminister des 
Innern zu diesem Problem erstellt hat, zu ziehen? 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
Regelung für die sogenannte „Frühpensionierung" 
in der Beamtenversorgung gegenüber der vergleich-
baren Versorgung ehemaliger Behördenangestellter 
und -arbeiter ungünstiger ist. 

Die Bundesregierung beabsichtigt, in den Entwurf 
eines Zweiten Besoldungsvereinheitlichungsgesetzes 
eine Regelung über die Verbesserung des Ruhe-
gehaltes der wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe-
stand getretenen Beamten und Berufssoldaten ent-
sprechend dem von mir vorgelegten Bericht aufzu-
nehmen. 

Anlage 9 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 17. Mai 1973 auf 
die Mündliche Frage des Abgeordneten Volmer 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Frage A 27): 

Trifft es zu, daß die Länder einer Neuregelung der Versorgung 
bei Frühpensionierung im Prinzip zugestimmt haben, und bis 
wann darf dann mit einer Gesetzesvorlage der Bundesregierung 
gerechnet werden, für die der Bundesminister des Innern auf 
Formulierungshilfen für eine in der vergangenen Legislatur-
periode in Erwägung gezogene Initiative zurückgreifen kann? 

Die zuständigen Landesressorts haben einer Neu-
regelung der Versorgung bei sogenannter „Früh-
pensionierung" von Beamten und Berufssoldaten im 
Grundsatz zugestimmt. 

Wie ich in der Antwort auf die Frage des Herrn 
Kollegen Berger ausgeführt habe, gehe ich davon 
aus, daß eine Gesetzesvorlage der Bundesregierung 
in den Entwurf eines Zweiten Besoldungsverein-
heitlichungsgesetzes aufgenommen wird. Dabei kann 
auf den meinem bereits vorgelegten Bericht bei-
gegebenen Formulierungsvorschlag zurückgegriffen 
werden. 

Anlage 10 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 17. Mai 1973 auf 
die Mündlichen Fragen des Abgeordneten Wrede 
(SPD) (Drucksache 7/555 Fragen A 28 und 29) : 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung auf Grund des 
Prüfungsberichts des Bundesrechnungshofs zum Bundeshaushalt 
1971 im Bereich der Sportförderung ergriffen? 

Wie wird die Bundesregierung sicherstellen, daß die Sport-
fürderungsmittel von den Sportorganisationen zweckbestimmt 
und nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen verwendet wer-
den, wie dies der Bundesrechnungshof in seinen Beanstandungen 
zum Bundeshaushalt 1971 gefordert hat? 

Zu Frage A 28: 

Dem Deutschen Bundestag liegen die Bemerkun-
gen des Bundesrechnungshofes zu der Bundeshaus-
haltsrechnung für das Haushaltsjahr 1970 vom 
31. August 1972 (Bundestagsdrucksache 7/8 
Sachgebiet 63) vor. Mit Beschluß vom 1. Februar 
1973 hat der Deutsche Bundestag die Bemerkun-
gen an den Haushaltsausschuß überwiesen. Nach 
einem Generalbeschluß des Haushaltsausschusses 
sollen die vom Bundesrechnungshof gezogenen Be-
merkungen im Rechnungsprüfungsausschuß unter 
Beteiligung der betroffenen Ressorts eingehend 
beraten werden. 

Für das Haushaltsjahr 1971 liegen dem Deutschen 
Bundestag aus dem Bereich der Sportförderung Be-
merkungen des Bundesrechnungshofes noch nicht 
vor. Der Bundesrechnungshof hat seine Prüfungs-
ergebnisse für das Jahr 1971 aus dem Bereich der 
Sportförderung lediglich gemäß § 96 BHO meinem 
Hause zur Stellungnahme zugeleitet. Erst aufgrund 
der Stellungnahme meines Hauses wird der Bun-
desrechnungshof endgültig darüber befinden, wel-
che Bemerkungen er gemäß § 97 BHO dem Deut-
schen Bundestag zuleiten wird. 

Die mit der Vergabe von Bundesmitteln an rund 
50 Bundessportfachverbände verbundenen Probleme 
sind dem Bundesministerium des Innern bekannt. 
Sie beruhen im wesentlichen darauf, daß den Ver-
bänden bis zum Jahre 1970 weitgehend nur ehren-
amtliche Kräfte zur verwaltungsmäßigen Abwick-
lung der Förderungsmaßnahmen zur Verfügung 
standen. 

Die Bundesregierung hat wegen sämtlicher Prü-
fungsbemerkungen des Bundesrechnungshofes, die 
sich auf das Haushaltsjahr 1970 beziehen, unver-
züglich eingehende Besprechungen mit den betrof-
fenen Bundessportfachverbänden geführt. Sie ist be-
müht, die Beanstandungen bis zur Erörterung im 
Rechnungsprüfungsausschuß des Deutschen Bun-
destages auszuräumen. 

Hinsichtlich der generellen Maßnahmen, die das 
Bundesministerium des Innern zur Sicherstellung 
einer ordnungsgemäßen Mittelverwendung getrof-
en hat, wird auf die Antwort zu Ihrer nachfolgen-
den Frage verwiesen. 

Zu Frage A 29: 

Die Bundesregierung macht bei der Bewilligung 
der Zuwendungen zur Auflage, daß bei der Verwen-
dung der Mittel die Bestimmungen der Bundeshaus-
haltsordnung zur Bewirtschaftung von Zuwendun- 
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gen (Bewirtschaftungsgrundsätze) ausnahmslos und 
zwingend beachtet werden. 

Bei der Anwendung dieser Vorschriften erge-
ben sich allerdings immer wieder Schwierigkeiten, 
weil die bei den Verbänden mit der Abrechnung 
der Mittel beauftragten Personen nicht in jedem 
Fall über die nötige Sachkenntnis verfügen. Um 
dem entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung 
folgendes veranlaßt: 

— Erleichterung der Anstellung hauptamtlicher 
Führungskräfte für die Bundessportfachverbände 
(insbesondere Geschäftsführer) durch Übernahme 
der Vergütung dieser Führungskräfte seit dem 
Jahre 1970. 

Zur Zeit werden 34 Kräfte vom Bund bezahlt. 

— Erklärung der Bereitschaft des Bundesministe-
riums des Innern, Bundesmittel zur zentralen 
Schulung des Verwaltungspersonals der Bun-
dessportfachverbände zur Verfügung zu stellen. 

Die Bundesregierung knüpft hieran die Erwar-
tung, auch durch diese Maßnahme auf die ord-
nungsgemäße Verwendung der Bundesmittel hin-
zuwirken. 

— Abstimmung aller mit Bundesmitteln zu finan-
zierenden Einzelmaßnahmen mit den Bundes-
sportfachverbänden unter Beteiligung des Bun-
desausschusses zur Förderung des Leistungs-
sports des Deutschen Sportbundes in sog. Jah-
resplanungs- und Realisierungsgesprächen. 

Die Absprachen werden für verbindlich erklärt. 

— Vermehrung der Zahl der im Rahmen der ver-
waltungsmäßigen Prüfung einzusetzenden Prü-
fer — ggf. durch Mitwirkung des Bundesverwal-
tungsamts. 

— Intensivierung der Prüfung der Verwendungs-
nachweise auch durch Einschaltung von Stellen 
außerhalb der Bundesverwaltung, die aufgrund. 
besonderer Sachkenntnis und Verantwortlich-
keit treuhänderisch für bestimmte Bundessport-
fachverbände tätig werden sollen. 

Hierauf wurde bereits im Bericht vor dem Sport-
ausschuß des Deutschen Bundestages am 
14. März 1973 hingewiesen. 

Anlage 11 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 17. Mai 1973 auf 
die Mündliche Frage des Abgeordneten Reuschen-
bach (SPD) (Drucksache 7/555 Frage A 30) : 

Hält die Bundesregierung an der auch von ihr im Programm für 
die Innere Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland vo 
Juni 1972 zum Ausdruck gebrachten Absicht fest, auf eine einheit

-

liche Führung von Schutz- und Kriminalpolizei auf der unteren 
Integrationsebene (Polizeidirektion/Polizeipräsidium) hinzuwir-
ken, und wird sie dies insbesondere bei solchen Ländern tun, die 
diese einheitliche Führung noch nicht verwirklicht haben? 

Bei der Verabschiedung des Programms für die 
Innere Sicherheit in der Bundesrepublik Deutsch-
land bestand Einigkeit zwischen den Innenministern/ 
Innensenatoren der Länder und dem Bundesminister  

des Innern, einheitliche und leistungsfähige Orga-
nisationseinheiten der Polizei in allen Bundeslän-
dern zu haben. Ich habe mich hierfür verwendet 
und werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, daß 
diese Konzeption beibehalten wird. 

Auf die Verwirklichung des Sicherheitsprogramms 
in den einzelnen Bundesländern kann die Bundes-
regierung in dem von Ihnen angesprochenen Bereich 
der polizeilichen Organisation auf unterer Ebene 
keinen unmittelbaren Einfluß nehmen, weil es sich 
hier um Fragen der inneren Organisation der Län-
der handelt. 

Nach den mir zugegangenen Auskünften ist die 
Forderung nach einer einheitlichen Führung von 
Schutz- und Kriminalpolizei in den meisten Ländern 
bereits verwirklicht, in Hamburg sind die erforder-
lichen Maßnahmen eingeleitet, in Hessen wird die 
dazu bestehende gesetzliche Regelung spätestens 
bis zum 1. Januar 1977 auf allen Ebenen verwirk-
licht sein. 

In Nordrhein-Westfalen ist die Forderung nach 
einheitlicher Führung von Schutz- und Kriminal-
polizei bereits seit 1953 auf allen Ebenen verwirk-
licht; auf unterer Ebene in den Kreispolizeibehörden 
(Polizeipräsident, Polizeidirektor, Oberkreisdirek-
tor), auf mittlerer Ebene bei den Regierungspräsi-
denten (Landespolizeibehörden). 

Im Saarland kann das Organisationsschema des 
Sicherheitsprogramms wegen der geringen Ausdeh-
nung des Landes und seinem dadurch bedingten 
Verwaltungsaufbau nur modifiziert zur Anwendung I 
kommen. Eine einheitliche Führung besteht hier nur 
auf der oberen Ebene beim Innenminister. Bei der 
Verbrechensbekämpfung hat das Kriminalpolizeiamt 
Leitungsbefugnis auch gegenüber der Schutzpolizei. 

In Schleswig-Holstein wird die im Sicherheits-
programm geforderte Integration von Schutz- und 
Kriminalpolizei dadurch erfüllt, daß einerseits die 
Leiter der Polizeidirektionen für die Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in 
ihrem Bezirk verantwortlich sind und im Zusam-
menwirken mit den Leitern der anderen für ihren 
Bezirk zuständigen Polizeibehörden für die hierfür 
erforderlichen Maßnahmen zu sorgen haben, ande-
rerseits die Kriminalpolizeidirektionen allen Polizei-
dienststellen für die kriminalpolizeiliche Tätigkeit 
Weisungen erteilen können. 

Anlage 12 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 17. Mai 1973 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Biechele (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Fragen A 
41 und 42) : 

Sind nach Überzeugung der Bundesregierung die Voraussetzun-
gen dafür gegeben — auch durch die Bundesmittel des 5-Jahres-
Leitprogramms zur Sanierung des Bodensees —, daß bis 1975/76 
die Kläranlagen am Bodensee und alle wichtigen Anlagen im 
Einzugsgebiet des Bodensees mit biologischen und chemischen 
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Stufen in Betrieb sind, um damit die Reinhaltung des Boden-
sees sicherzustellen? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Studie „Phosphorelimi-
nierung aus Abwässern --- nur ein Finanzierungsproblem?" des 
Arbeitskreises für Umweltschutz an der Universität Konstanz, in 
der er eine zweckgebundene Phosphatsteuer fordert, um den 
Phosphatverbrauch im Zusammenhang mit einer Deklarierungs

-

pflicht auf ein Mindestmaß zu reduzieren und um dadurch zu-
sätzliche Finanzierungsmittel für den beschleunigten Bau der un-
entbehrlichen Kläranlagen mit chemischer Fällung für Abwasser-
phosphat zu erhalten?  

Zu Frage A 41: 

Das in der Internationalen Gewässerschutzkom-
mission für den Bodensee zwischen den Bodensee

-

Anliegerstaaten abgestimmte Reinhaltungspro-
gramm ist so konzipiert, daß bis zum Jahre 1975 
alle Kläranlagen am See und auch alle wesentlichen 
Anlagen im Hinterland mit dreistufiger, d. h. me-
chanischer, biologischer und chemischer Reinigung 
in Betrieb genommen werden. Dadurch wird die 
Belastung des Bodensees durch Abwässer und auch 
die mit den Abwässern in den See gelangende 
Phosphorzufuhr ganz wesentlich verringert werden. 

Der weitere Ausbau der Kanalisationen und die Er-
richtung der restlichen Kläranlagen wird allerdings 
noch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. 

Die Durchführung des Reinhaltungsprogramms ist 
im wesentlichen eine Frage der Finanzierung. Es 
wird also davon abhängen, daß überall im Einzugs-
gebiet des Bodensees die erforderlichen Geldmittel 
von den Verursachern aufgebracht werden und da-
neben staatliche Hilfen zur Verfügung stehen. 

Die deutsche Investitionsplanung geht davon aus, 
daß die von den Ländern Baden-Württemberg und 
Bayern vorgesehenen Beihilfen samt den von der 
Bundesregierung aus dem Programm zur Sanierung 
von Rhein und Bodensee zur Verfügung zu stellen-
den Mittel ausreichen, um das z. Z. in Ausführung 
begriffene Schwerpunktprogramm in der vorgesehe-
nen Zeit zu verwirklichen. 

Die Bundesregierung ist außerdem nach wie vor 
bereit, den Bau von Kläranlagen im Bodenseegebiet 
nach Kräften mit ERP-Krediten zu fördern. 

Zu Frage A 42: 

Die Bundesregierung hat die Studie „Phosphor-
eliminierung aus Abwässern — nur ein Finanzie-
rungsproblem?" zur Kenntnis genommen. Der Vor-
schlag einer Phosphatsteuer, wie er auch in der An-
hörung des Bundesministeriums des Innern am 26. 
und 27. Februar 1973 gemacht wurde, wird z. Z. im 
Rahmen der Überlegungen zur Änderung des Deter-
gentiengesetzes überprüft. Ohne dem Ergebnis die-
ser Überprüfung vorgreifen zu wollen, sei jedoch 
schon jetzt auf einen Nachteil der zweckgebundenen 
Phosphat-Abgabe hingewiesen, der darin liegt, daß 
auch die Verbraucher belastet würden, die in Gegen-
den wohnen, in denen Phosphateinleitungen in Ge-
wässer nicht schädlich sind. Ein großer Teil der Be-
völkerung der Bundesrepublik lebt im Einzugs-
bereich von Gewässern, in denen das Phosphat sich 
nicht schädlich auswirkt. Insofern wäre eine solche 
Abgabe nicht ohne weiteres mit dem Verursacher-
prinzip zu vereinbaren. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 17. Mai 1973 
auf die Mündliche Frage des  Abgeordneten Wurche 
(SPD) (Drucksache 7/555 Frage A 64) : 

Treffen Berichte zu, daß es mittel- bis langfristig zu Versor-
gungsschwierigkeiten auf dem Heizöl- bzw. Kraftstoffmarkt 
(Benzin u. a.) kommen könnte, und welche Maßnahmen hat die 
Bundesregierung eingeleitet, um die Versorgung in der Bundes-
republik Deutschland und in West-Berlin auf diesem Gebiet 
sicherzustellen? 

Gegenwärtig sind Versorgungsschwierigkeiten 
auf dem Heizöl- und Benzinmarkt der Bundesrepu-
blik und West-Berlins nicht aufgetreten. Die welt-
weit anhaltende angespannte Versorgungslage 
kommt jedoch in dem beträchtlichen Anstieg der 
Verbraucherpreise zum Ausdruck. Bei den unter-
schiedlichen Versorgungs- und Einkaufsquellen der 
auf dem deutschen Markt tätigen Unternehmen sind 
gewisse Engpässe bei einzelnen Gesellschaften je-
doch nicht auszuschließen, vor allem bei den Gesell-
schaften, die ihre Versorgung auf kurzfristige Lie-
ferverträge abgestellt haben. In diesem Zusammen-
hang spielt auch der  zum Teil erhebliche Preisunter-
schied zwischen den innerdeutschen Marktpreisen 
und den für Importware geforderten Preisen eine 
Rolle. Insgesamt sind mengenmäßige Versorgungs-
schwierigkeiten nach allem, was bisher über die mit-
telfristigen Versorgungsschwierigkeiten bekanntge-
worden ist, nicht zu erwarten. 

Die langfristige Versorgung des deutschen Mark-
tes hängt weitgehend von dem Aufschluß neuer Erd-
ölquellen in der Welt ab. Mit der Vorsorge hierfür 
beschäftigen sich z. Z. alle internationalen Gremien; 
im Augenblick ist noch nicht abzusehen, zu welchen 
Schritten der sich in gleicher Lage befindlichen Ver-
braucherländer diese Überlegungen führen werden. 

Soweit die Bundesregierung im nationalen Be-
reich überhaupt gegensteuern kann, können die 
Vorsorgemaßnahmen der Bundesregierung nur lang-
fristiger Art sein. Diesem Aspekt hat die Bundesre-
gierung seit jeher ihre besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Diese Bemühungen kommen vor allem in 
der Stärkung der Rohölbasis der deutschen Gruppe, 
der Verbesserung der unter deutscher Flagge fah-
renden Tankerflotte sowie in einer Erhöhung der 
Vorratshaltung in der Bundesrepublik Deutschland 
(Bundesrohölreserve, Aufstockung der Mindestvor-
räte von 65 auf 90 Tage) zum Ausdruck. 

Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Ravens vom 17. Mai 1973 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Breid-
bach (CDU/CSU) (Drucksache 7/555 Frage A 80) : 

Treffen die Aussagen des Bonner WAZ-Korrespondenten 
Zirngibl (vom 5. Mai 1973) zu, nach denen der Bundeskanzler vor 
einem kleinen Kreis erklärt haben soll, daß die Gehaltserhöhun-
gen über den Preissteigerungen liegen und daß „selbst dann, 
wenn sich dieses Verhältnis einige Jahre zuungunsten der Be-
schäftigten verändern sollte", dies nicht so schlimm sei, daß es 
möglich sein muß, mit Preissteigerungen zu leben, so wie dies in 
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anderen Ländern schon lange der Fall ist, und wenn ja wie 
vereinbart der Bundeskanzler diese seine Auffassung mit der 
gleichfalls von ihm erhobenen Forderung nach mehr sozialer 
Gerechtigkeit? 

Die von Ihnen zitierten Aussagen hat der Herr 
Bundeskanzler weder wörtlich noch sinngemäß --
auch nicht im kleinen Kreis getan. 

Jedoch hat der Bundeskanzler im großen Kreis, 
nämlich hier vor dem Deutschen Bundestag am 
10. Mai 1973 erklärt: 

Unsere Wirtschafts- und Finanzpolitik ist und 
bleibt auf Stabilität ausgerichtet. Und das heißt 
gegenwärtig: Preisdämpfung. 

An anderer Stelle hat der Bundeskanzler in der-
selben Rede gesagt: 

Wir werden weiterhin eine Wirtschafts- und 
Finanzpolitik mit Augenmaß zu betreiben 

haben. Das heißt auch in der gegenwärtigen 
Konjunkturphase, daß man die Schraube nicht 
überdreht. 

Deshalb haben wir keinen allgemeinen Kon-
junkturzuschlag vorgesehen. Auf das Bemühen 
der Gewerkschaften um ein stabilitätsorientier-
tes Verhalten durfte nicht falsch reagiert wer-
den. 

Aus diesen, im Protokoll des Deutschen Bundes-
tages nachzulesenden Äußerungen des Herrn Bun-
deskanzlers, wird wohl deutlich, daß es der Bundes-
regierung besonders darauf ankam, ein sozial aus-
gewogenes Stabilitätsprogramm in Kraft zu setzen. 
Die Bundesregierung hat daher auch bewußt dar-
auf verzichtet, einen allgemeinen Konjunkturzu-
schlag zu erheben, der die breiten Schichten der 
Arbeitnehmer belastet hätte. 
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